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Geschäftlicher Theil.





I.

Mitglieder Verseichniss,

(Mai 1873.)

a) in Chur.

Herr Aebi, J., Buchdrucker.

:: Albricci Ing.

= Albert, L., Goldarbeiter.

= Bartsch, Christian.

; Bavier, S., Nat.-Pi,ath.

= Bernard, Chr., Bankpr.

' Boner, H., Dr.

= Bott, J., Rector.

5 Bauer, J., Kaufinann.

= Bauer, Peter, Kaufin.

= Bazzigher, L., Hauptm.

; Bener, Chr., Hauptm.

= Bener, Peter, Eathsh.

' Bener, Paul, Kaufm.

- Bartsch, A.Zolleinnehm.

Herr Balzer, J. P., Lieut.

:: Balletta, A., Reg.-Secr.

= Beeli, P. Privat.

= Bridler, Prof.

i Brügger, Chr., Dr. Prof.

= Coaz, J., Forstinspector.

:; Caviezel, Hartm.,Präs.

= Camenisch, S., Förster.

z. Capeller, W.

= Christ, H., Actuar.

; Caviezel, Carl, Dr. jur.

i Capeder, M., Verhörr.

:: Condrau, Reg.-Path.

= Casanova, Martin.

' Caflisch, Lucius, Adv.



Herr Christ, Ludw. Oberstl.

5 Darms, Israel, Privatier,

s Dedual, J. J., Advocat.

:: Eblin, B. Stadthauptm.

= Gsell, F., Buchhändler.

= Gadmer, G., Nat.-Rath.

5 Gelzer, J. C, Apoth.

i Gengel, FL, Eedactor.

5 Garaser, Joh., Bürgern!,

s Hold, Hans, Oberst,

i Hitz, L., Buchhändler.

; Heuss, R., Apotheker.

= Honegger, H.. Eathsh.

5 Hall, G., Buchhändler.

2 Husemann, A ., Dr. Prof.

- Hemmi, J. M., Kaufm.

i Häuser, Alb., Kaufin.

; Hauser, Alph. Kaufm.

; Janett, Paul, Reg.-Rath.

; Jenny P. A., Priv.

; Kaiser, J., Dr.

= Killias, E., Dr.

5 KeUenberger K., Dr.

; Kuoni,^A., Architect.

; La Nicca, R., Oberst.

; Latour de, H., Major.

; Loretz, J., Stadtschr.

= Lorenz, Paul, Dr.

; Manni, Chr. Forstadj.

' Matter A. Pharmaceut.

Herr Montigel, Zahnarzt.

= Marchion,G.v.Reg.-Sec.

= E. Meyer, Buchdrucker.

^ Nutt, G., Prof.

:: Nett,B.,Dr.jur. Brgmst.

2 Obrecht, J. J., Prof.

; Olgiati, G.,Erziehungsr.

; Planta, Ulr. v., Oberst.

5 Planta, P. 0. V., Dr. jur.

; Planta, R. v., Oberst.

; Pitschi, Chr., Kaufm.

; Plattner, PL, Prof.

; Pult, C, Prof.

; Risch, M., Command.

= Salis, J., Divisionaii'.

= Salis, H.,v. Oberst.

= Sprecher, P. v., Rthsh.

= Salis, F. V., Ober-Ing.

; Salis, G.V., Nat.-Rath.

= Schällibaum, H. Prof.

; Schönecker, J., Apoth.

; Secchi, V.,Bahnhofinsp.

; Sprecher,A.v.,Bgrmstr.

= Sahs, Rob. v.

= Schauenberg, Rud.

= Salis, Ant. v., Brgmstr.

; Sprecher, H. v., N.R.

; Soldani, Reg.-Rath.

:; Tscharner,J.B.v.Kzl.-D.

= Tramer, Ulr., Ingen.



Herr Tischhaucjer, J., Kaufm. Herr Willi, i'., xi.gent.

= Trinkkeller, H. Coiff.. = Wunderli, J. J. Fabr.

; Verseil, M. Mechaniker. = Wassali, R., Bargerm.

; Wehrli, G., Professor. ; Zuan, R., Lieut.

s Würth, C, Dr. jur.

' Wilde, A., Dr. Prof.

; Zuan, R., Ptentier.

= ZinrsH, Th , Kaufm.

(102)

b) im Kanton und auswärts:

Herr Andeer, J. P., Pfarrer, Schleins.

s Am Stein, G., Dr., Bezirksarzt, Zizers.

= Bernhard, Sam., Apotheker, Samaden.

i Buol, Paul, Dr., Thusis.

s Barry, Peter, Dr., St. Moritz,

i Bernhard, A. Dr., Scanfs.

i Brüsch, Chr., Pfarrer, Haldensteiu.

^ Berta, Balth., Dr., Schids.

= Candrian, L., Pfarrer Zillis.

= Courtin, A., Dr., Sils-Eugadin.

= Conrad, Fr., Stabshptra. Sils-Domleschg.

; Depuoz, Jos., Ingenieur, Seth.

i Dormann, A., Dr., Maienfeld.

= Darms, J. M., Pfarrer, Flims.

; Denz, Balth., Dr., Churwalden.

= Fravi, Gallus, Präsident, Andeer. ^

r Garbald, A., Zolleinnehmer, Castasegna.

= Gonzenbach, Titus, v., Ragaz.

; Held, L., Geometer in Bern.



Herr Lechner, E., Dr., Pfarrer, Thuöiö.

' Marcliioli, Daniel, Dr., Bezirksarzt, Poschiavo.

; J. Michel, Dr., Malans.

; Mohr, Andr., Pfarrer, Guarda.

; Müller, J., Direct. d. Zuckerf. Csepregh, Com. Oedenburg.

i^icolai, J., Lehrer, Bergün.

; Neef, W., Gasfabrikdirector, Ancona.

; Planta, Ad. v., Dr., Chemiker, Schlosö Lcichenau.

; Planta, Andr. v., Dr., Nat.-Ptath, Saniaden.

; Planta, Franz v., Kreispräsident, Fürstenau.

= Pueder, J., Plarrer, Klosters.

; Saratz, J., Präsident, Pontresina.

; Spengler, Alex., Dr., Daves.

- Salis, Telegrapheninspector, Beilenz.

; Sahiz, P., Ingenieur in P»,heinfelden.

= Simonett, Chr., Bahningenieur, Arth.

; Stoflcl, Andr., Privatier, Fürstenau.

; Unger, Fr., Dr., Davos.

' Vital, ISIic., Pfarrer, Fettan.

; Vital, Ulrich, Dr. Sins.

= Veraguth, Franz, Dr., Thusis.

= Wassali, Fr., Reg.-Eath, Eusshof-Landquart.

- Walser, E., Commandant, Seewis.

; Weber, Vict., Dr., Alveneu.

- Walther, Alfred, Kaufmann, Galveston, Texas.

44)



Ehrenmitglieder.

Herr ülyscse.s v. Salis, Schloss Marschlins.

- Tli. Conrad-Baldenstein, Baldenstein.

; Dr. Arnold Cloetta, Prof., Züricli.

; Dr. E. Desor, Prof. Neuchatel.

; Dr. M. Erlenmeyer, Beudorf bei Cobleuz.

^ Dr. Victor Fatio, Genf.

; John Hitz, Schweiz. General-Consul, Warfliington..

; Dr. Oswald Heer, Prof., Zürich.

; Dr. A. Kerner, Prof., Innsbruck.

; Lancia, Friedrich, Herzog von Castel Brolo, Palermo.

; Dr. L. Lavizzari, Staatsrath, Lugano.

; Dr. Peter Merian, Prof., Basel.

; Dr. Karl MülLi-, Naturforscher, Halle.

; Dr. A. Pichler, Prof., Innsbruck.

; Dr. Ludwig Ptütimeyer, Prof., Basel.

= Dr. Bernhard Studer, Prof., Bern.

= Dr. Gustav Stieiiin, Schaffhausen.

= Dr. Friedrich v. Tschudi, Regierungsratls, St. Gallen.

= Dr. John TyndaU, Prof., London.

:; Dr. Bernhard Wartmann, Eector, St. Gallen.

; Eitter L. Torelli, Gouverneur, Venedig.

:: Prof. Balsame de Notaris, Genua.

:: Abbate Anzi Prof., Como.

(23)
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Correspondirende Mitglieder.

Herr Erail Bavier, Ingenieur, Buchs.

= Dr. Med. G. Bernoulli, Guatemala.

; Jos. Bianconi, Prof., Bologna.

= Ad. Bonenberger, Pharraaceut, München,

= Dr. A. Bruckmann, Ingenieur-Geolog. Stuttgart.

' P. Thomas A. Bruhin, Milwaukee, Amerika.

' Dr. Giov. Canestiini, Prof., Modena.

= Dr. Carl Gramer, Prof., Zürich.

= W. Dammann, Pfarrer, Dresden.

= E. Frey^Gessner, Conservator des Bntomol. Museimis,

Genf.

-; Waldemar Fuchs, Entomolog, BerHn.

= Friedrich Hessenberg, Mineralog, Frankfurt a. M.

= L. V, Heyden, Hauptmann z. D., Ritter des Eisernen

Kl-., Frankfurt a. M.

= Dr. F. Hiller, Industriecommissär, Nürnberg.

= Chr. Holst, Secretär der Universität, Christiania.

= Friedrich Jasche, Bergmeiater, Wernigerode.

= F. Jännicke, Entomolog, Frankfurt a. M.

- Dr. A. le Jolis, Secretär der Academie, Cherbourg.

- Dr. jur. Kanitz, Botaniker, Wien.

' Wilhelm Killias, Ingenieur, Pesth.

= Dr. Kriechbaumer, Prof., München.

; Ph. A. Largiadör, Seminardir., Mariaberg-Rorschach.

; Dr. Gabriel de Mortület, Geolog, Paris.

; Dr. Wilhelm Pfeffer, Privatdocent, Berlin.

= Dr. Gerhard vom xlath, Geolog, Bonn.
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Herr v. Pvothkirch, Statistiker, Zürich.

:: Friedrich v. Schenk, Entomolog, Darmstadt.

; Adolf V. SaHs, Eidg. Ober-Bauinspector, Bern.

; Heinr. Szadrowsky, Musikdir., Marialjsrg-ßorschach.

= R. Schatzmann, Director, Thun.

; Dr. Em. Schinz, Professor, Zürich.

= Dr. A. Senoner, ßibhothekar, Wien.

= Dr. Th. Simler, Prof. Zürich.

' C. W. Stein, Apotheker, St. Gallen.

; Dr. Med. E. Stitzenberger, Konstanz.

; J. G. Stocker, Prof, Zürich.

:; Dr. A. Schwarzkopf, Prof., Strassburg.

5 Iwan V. Tschudi, St. Gallen.

= Dr. Arm. Thielens, Tirlemont (Belgien).

= Dr. R. A. WolfF, Prof., Zürich.

(40)

Mitgliederzahl,

Ordentliche MitgUeder (a und b) . . 146

Ehrenmitghedcr 23

Correspondirende Mitglieder .... 4()

Gesammtzahl: 209 Mitglieder.

1. Durch Tod verloren wir im Jahre 1872/73.

Herr Oberst J. L. Pernold in VVallenstadt, corr. Mitglied.

' Prof. Dr. A. Escher von der Linth, Ehrenmitglie- .

5 Med. Dr. Meyer-Ahrens in Zürich, corr. MitgHed.

i Inspector C. W. ßöder in Fulda, Ehrenmitglied.

z. Kaufmann S. Fiffel in Chur, ord. Mitglied.



2. Durch Austritt oder Wearzui^

:

Herr Director J. Liebe, ord. Mitglied.

; Dr. J. Hemmi, ord. Mitglied.

= Dr. Zinn, Director St. Pirminsberg, ord. Mitglied,

s Ingenieur Ziembinsky, corr. Mitglied,

i Dr. Th. Gamser, ord. Mitglied.

2 Ingenieur J. Gutknecht, ord. Mitglied,

; Kellenberger, Buchhändler, ord. Mitglied.

= Weber, J. Major, ord. Mitglied.

- Hauser, Alb., ord. Mitglied.

= Dr. C. Hilty, ord. Mitglied.

' J. R. Caviezel, ord. Mitglied.

= Kratzer L., ord. Mitglied.

' Kind, Chr., Archivar, ord. Mitglied.

- jSFiggli, Lehrer, ord. Mitglied.

= PradeUa, Buchdrucker, ord. Mitglied,

i Stäger, A.. ord. Mitglied.

:; Scartazzini, S., ord, Mitglied.

= Ludin, xipotheker, ord. Mitglied.

Es erübrigt uns noch schliesslich mit wenigen Zügen

einiger Männer zu gedenken, die unserem Vereine ange-

hörten, und deren Hinscheid uns besonders berührt, als

dieselben, unserem Lande stets zugethan, auch ein näheres

Anrecht auf unsere dankbare Erinnerung besitzen.

Der Name Arnold Escher's von der Linth (geb.

am 8. Juni 1807 zu Zürich, gestorben daselbst am 12.

\
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Juli 1872) wird vom ganzen schweizerischen Vaterlande

wie derjenige seines edeln Vaters mit Stolz genannt, und

die Geologie der Alpen wird sein Andenken als eines ihrer

ausgezeichnetesten Forschers zu alleij Zeiten hoch halten.

Was er als Lehrer, als Gelehrter und als Patriot in rast-

loser Thätigkeit und seltener Uneigennützigkeit geleistet,

können wir hier nicht andeutungsweise berühren. Oswald

Heer hat in lebendigen Zügen und mit Benutzung -reicher

Q.uellen seinem Freunde ein Vjleibendes, mit einem vorzüglich

gelungenen Bilde des Dahingegangenen geschmücktes bio-

graphisches Denkmal ') gesetzt, auf das wir für nähere

Beiehrang vei-Aveisen. An dieser Stelle sei nur l)esonders

hervorgehoben, dass Escher für unseren Canton stets eine

besondere Vorliebe besessen, und dieselbe durch viele Ptcisen

in demselben, namentlich zu geologischen Zwecken, sowie

durch manche stille Handlung des Wohlwollens und privater

W^ohlthätigkeit bethätigt hat. Bereits im Jahre 1824 kam

er zum ersten ^lale (Heer 1. c. p. 14) nach Bünden, wo

er u. A. die BergAverke auf Davos besuchte.

Seine Studien in den Alpen beginnen mit dem Jahre

1833, die er ..bis an seinen Tod, also wälu^end 39 Jahren

ununterbrochen'" fortgesetzt hat. Die Eeisen in den Bündner-

alpen (Heer 1. c. p. 107) datiren seit 1834, imd wurde

das einlässhchere Studium derselben bis 1855 fortgesetzt.

Es ist das der Zeitpunkt, wo ein anderer trefflicher Forscher

und Gesinnungsgenosse, unser Theobai d, mit dem ihn

sehr nahe Freundschaftsbande verknüpften, die nähere Be-

') A. Escher von der Lintli, Fiel »ensbild eines Naturforschers

von 0. Heer Zürich 187;!.
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ai'beitung des in seinem ganzen Umfange angebrochenen

Feldes antrat. — Die ersten Eeisen wurden gemeinschaftlich

mit B. Studer miternommen, und galten namentlich den

Gesteinsverhältnissen der mittleren mid östlichen Landes-

theile. Von 1840— 42 wurde das Quellgebiet des Vorder-

rheins, 1844 das des Hinterrheins untersucht und aufge-

nommen; 1850 besuchte er Ünter-Engadin und Samuaun,

1852 die Kalkbildungen von Parpan, Bergün und Bernina,

1854 bestieg er den Scesaplana, dessen verhältnissmässig

zahlreiche Versteinerungen und geologischen Verhältnisse

ihn besonders interessirten. Theobald's xirbeiten erregten

gleich von Anfang an seine ganze Theilnahme, und stellte er

demselben seine Tagebücher gänzlich zur Verfiigung. Die

Erforschung des Oberlandes versprach eine zum Theil ge-

meinschaftliche Arbeit der beiden Männer zu werden, indem

Escher an der glarnerichen Seite der Tödigruppe, wie Theo-

bald an der bündnerischen (Blatt XIV des Dufour'schen

Atlasses) thätig waren; der fi-ühe Tod des Letzteren trat

leider unterbrechend dazwischen, und ist gegenwärtig, wie

wir vernehmen, die Herausgabe des Blattes nebst allen

bezüglichen Materialien den Händen von Herrn Professor

A. Heim in Zürich anvertraut,

Dieser umfassenden Thätigkeit in unserem Lande un-

geachtet besitzen wir nur sehr Weniges, was der Verewigte

directe über dasselbe publicirte, wie denn überhaupt eine

eigenthümliche Scheu und Bedenklichkeit ihn vor der öffent-

Hchen Mittheilung seiner Forschungen abhielt. Als Haupt-

werk können wir einzig die mit B. Studer (in den Neuen

Denkschriften der Schw. Nat. Ges. III. 1839) heraus-

gegebene „Geologi^^chc Beschreibung von Mittelbünden '^ an-
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führen , wohin ferner noch seine Betheiligung an .der

ebenfalls mit dem genannten Forscher ausgearbeiteten

_,, Geologischen Karte der Schweiz" (Winterthur 1853) zu

stellen ist. In den ,, Verhandlungen" der Schweizerischen

Naturforschenden Gesellschaft sprach Escher .,über die

Geologische Karte Bündens und Explicationen über die ver-

schiedenen Formationen dieser Partie der Alpen" (1865

p. 83) und (1866 p. 71) über die „verwickelten Ver-

hältnisse des Panixer Passes".

In den Mittheilungen von Fr ö bei und Heer' (1866)

publicirte er mehrere Alpenreisen seines Vaters, mit eigenen

geologischen Zusätzen; iSr. II derselben behandelt u. A.

den KisLenpass, Vorderrheinthal, la Greina u. s. \v. (Die

Gesammtübersicht der literarischen Arbeiten bei Heer I. c. p.

382— 85). Das Oberland war Eschers Lieblingsaufent-

halt in Bünden, besonders seitdem er in Brigels im Kreise

der Famihe Latoui' seine spätere Lebensgefährtin kennen

gelernt hatte, Fräulein Bina Latour, eine durch seltene

Gaben des Herzens wie des Geistes gleich ausgezeichnete

Dame, mit welcher er sich 1857 zu einer leider nach

wenigen Jahren wieder durch den Tod gelösten Ehe ver-

band.

So stand Escher in mannigfachen innigen Beziehungen

zu unserer Heimath, in welcher die Kunde seines Hin-

schieds vielfache und scLmerzliche Theilnahme hervorrief.

Wer diesen Mann gokannt liat, und ein solcher ist er in

der vollen und ganzen Bedeutung des Wortes gewesen,

wird die schlichte wetterharte Gestalt mit dem freundlich

leuchtenden und doch dm'chdringendem Auge nie vergessen,

und auch bei uns noch könnte mancher berichten, wie er
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in Arnold Esclier von der Linth einen thatkrättigen Freund

in der Noth, einen einsichtigen und wohlwollenden Borather

in gemeinnützigen, wie in wissenscliaftlichen Fragen kenneu

gelernt hat. Die wirthschafdiche Bedeutung der Alpen

lag ihm nicht minder am Herzen als deren rein wissen-

schaftliche Erforschung, daher er sich für alle einschlägigen

Fragen, wie Bergwerke, Verbauungeu, Prüfen, Strassenaulagen

Aufforstungen u. s. w. stets lebhaft interessirte ; sein Ver-

mächtniss zur Pflege des Alpenwaldes hat diese seine Ge-

sinnung in ebenso praktischer als origineller Weise darge-

than. Unserer Gesellschaft gehörte Escher seit 1857 als

Ehrenmitghed an.

Georg Wilhelm RÖder, Schulinspector in Hanau und

Fulda, hat durch ein achtzehnjähriges Wirken in unserem

Lande während der Periode seines kräftigsten Mannesalters

sich ein bleibendes Verdienst um die pädagogischen tmd

wissenschaftlichen Bestrebungen unseres Kantons gesichert,

und speciell die Naturforschende Gesellschaft nennt ihn unter

ihren Gründern (1825). Wiewohl er bei seinem im vorigen

Jahre (den 20. Dezember 1872) erfolgten Tode unserem

Lande schon lange nicht mehr angehörte, so sind ihrer glaich-

wohl g€nug da, die sich des trefflichen Lehrers erinnern,

und rief die Xachricht seines- Hinschiedes in dei' Oeff'ent-

lichkeit lebhafte Theilnahme hervor. ')

Geboren 1795 zu Caub am Mittelrhem machte er

noch als Gymnasiast in den Befreiungskriegen die Schlacht

bei Waterloo (1815) mit, wobei er sich durch besondere

ünerschrockenh eit hervortrat.

•) Vergl. G. W. Röder ein Bingrapliisclies Gedonkhlatl vmi Dietr.

Jecklin. Chur 1873.
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Er studirto in Jena Tlieologie, unrl botlieiligte sich lobhaf',

an den Bestrebungen der damaligen Burschenschaft. 1818

wurde er Informator im Plause des Grafen Benzel-Sternau.

der eine Villa bei Zürich inne hatte, und kam 1820 zur

Zeit der blühendsten Demagogenhetze, welche in Deutschland

der Ermordung Kotzebue's (1819) auf den Fuss gefolgt war.

gemeinschaftlich mit Follön und Snell auf die Empfehlung

von Prof. Caspar Orelli nach Chur an die Kantonsschule,

namentUch für Deutsche Sprache, Geographie und Geschichte.

Hier hat er bis zum Jahre 1838 als Fachlehrer, wie als

Pädagog überhaupt mit grossem Erfolge gewirkt, ist aber

auch in weiteren Kreisen zur Förderung mannichfacher wissen-

schaftlicher und praktischer Zwecke rastlos und mit Erfolg

eingestanden.

Nach seinem Vaterlande zurückgekehrt, war er dort

auf dem nämlichen Gebiete zuerst in Hanau, dann in Fulda

thätig, wobei er jedoch vielfach unter den Vexationen des

Hassenpflug'schen Systems zu leiden hatte. Er starb in letzt-

genannter Stadt, 77 Jahre alt, in Folge wiederholter apo-

plectischer Anfälle, Bis in seine letzten Tage blieb er

unserem Kanton mit warmer Liebe zugethan und nicht ohne

Stolz wies er dem Schreiber dieses, bei Anlass eines Be-

suches, die schöne verzierte Urkunde vor, Kraft welcher

ihm im Jahre 1827 der Kanton das Ehrenbürgerrecht

verliehen hatte.

Prof, Eöder hat sich während seines Wirkens in

Graubünden, wie schon angegeben, nach verschiedenen Seiten

thätig erwiesen, und es ist zu l)edauern, dass sein Bio-



graph uns keine einlässlichere Kunde über die nicht un-

beträchtliche Uierarischo Thätigkeit des Verstorbenen, soweit

sich dieselbe dircct aut den Kanton bezieht, gegeben hat.

Allerdings hnt ürnler manches in Zeitscliriften ohne Bei-

fügung seines Namens erscheinen la!=:pon,. und bei mehreren

Schriften, die er mit Anderen herausgab, im sein Antheil

nicht immer festzustellen.

Unserer Gesellschaft gehörte er vom Beginn ihres

Entstehens an. (seit 1859 ferner als correspondirendes, und

seit 18Vi' als Ehienniitgliod) und sein Name erscheint öftc^i-s

in den l*rotocollen anlässlich der von ihm gehaltenen Vor-

träge und Mittheikingen (»über Vtdkanismus, Erdbeben und

heisse Q.uellen"', .,über physikalische Auffassung des Alpen-

gebirges-, „über .-^in populäres Thierarzneibuch" a. s. \v.)

Das Eingehen des Sammler s, veranlasste ihn mit B. v.

Tscharner zur Herausgabe des Bilndiierische/i VolkshlattcH

(1829 — 1812) das sehr viele, meist anonyme, Beiträge

aus seiner Feder enthält. Als solche sind anzuführen;

1829. Die Wiesenverheermig dos Engadins durch Mäuse.

(Vortrag gehalten in der Naturf. Ges.)

18ol. Die P]inführtmg Spanischer Schafe und Tiltetanischer

Ziegen. (W. o.)

Biographie des Apollinaris von AI bin (des be-

rühmten bündnerischen Arztes in Russland.)

Die Cholera Morbus und das grosse Weltsterben

im XIV. Jahrh.

18.32. Ueber das Zusammenstosscn der Erde mit einem

Kometen im .Jahre 1832.

Haben die Schnee und Eismassen des Hochgebirges

einen bedeutenden Einfluss auf die Temperatur

dei- Lufi in den Tiiäloru und Ebenen der Schweiz ?
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Aus der Lebensgeschichte des seUgoi Decan

Lucius Pol.

Wie eine andere Hauptaeite seiner Thätigkeit der

poHtischen und Culturgeschichte des Landes galt, finden sich

auch nach dieser Seite im Volksblatt einschlägige Ar-

beiten, so

1838. eme „Ehrenrettung des Freiherrn Donat von Vatz

(ursprünglich in der wissenschaftlichen Zeitschrift

der Basler Hochschule 1826)"', und ..lieber eine

alte Verliindung Rhätiens mit dem Thallande

ürsern.

"

Besonders pflegte Pv,öder auch die Sagenwelt unserer

Alpen, wenn er auch den Forderungen der heutigen Wissen-

Schaft entgegen seine Stoffe freier behandelte, („Jörg von

Jörgenberg'*, »Der Goldfluss am Parpaner E,othhorn und

ürdensee" .,Pv,udolf von PbOthonbrunnen oder die Entstehung

des Klosters Churwalden'", „Das goldene Kegelspiel auf

Ruchenberg"' u. A.).

Es ist jedenfalls zu bedauern, dasa die mit öfters

vorzüglichen Beiträgen bedachte, gelegentlich auch mit

treffender Satyre gewürzte Zeitschrift, sich keines längeren

Bestandes erfreuen konnte.

Mit P. C. von Tscharner gab er als XV. Heft des

Historisch-geographisch-statistischen Gemäldes der Schweiz den

„Kanton G r a u b ü n d e n '•' heraus. (St. Gallen und Bern

1838). Wie aus der Vorrede ersichtlich, ist der weitaus

grösste Theil des leider nur in seinem ersten Theil er-

schienen, sehr reichhaltigen Werkes von Ptöder's Hand

;

ebenso hatte er auch Vorarbeiten zum zweiten Theile hintei'-

lassen.
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Im in. Hefte unserer Berichte (1858) erschien seine

letzte Arbeit über Bünden: ..Nähere Bestimmung des Begriffs

., Föhnwind" und der richtigen Schreibweise seines Namens."

Erwähnt sei nur noch eine Biographie des Dichters G.

Salis-Seewis (St. Gallen 1842) und einer im Auftrag des

Gr. Käthes verfassten staatsrechtlichen Abhandlung über

das Doppelbisthiun Chur und St. Gallen; denn ausserdem

hat Köder noch Schulbücher und andere ptipuläre Schriften

verfasst. Manches Ungedruckte mag sich noch im Nach-

lasse des Verstorbenen finden.

Nicht imvergessen sei schliesslich noch Röder's Eifer

und Thätigkeit für die Hebung und Mehrung des kantonalen

naturhistor. Museimis, damals noch Eigenthum miserer Ge-

sellschaft, sowie der Gesellschaftsbibliothek, die er durch

10 Jahre verwaltete; auch die Berufung Theobalds nach

Chur ist seinem einsichtiaren Rathe zu verdanken.

Im Decembermonat des vorigen Jahres verstarb un-

vermuthet an den Folgen eines heftigen Schlaganfalles

Dr. Conrad Meyer-AhrenS (geb. in Zürich, den 30. April

1813, seit 1835 praktischer Arzt und Sekretär der Auf-

nahmscommission am Kantonsspital).

Als schweizerischer Baineolog in weiten Kreisen be-

kannt imd geachtet, hat er in seinem Hauptwerke „Die

Heilquellen und Ctirorte der Schweiz" sich speciell ein Ver-

dienst um unseren Kanton erworben, indem er ') dessen

'. V.Ti^l. .1. l{. VI. ->()l. VIII 4*12, XIII i->i. XIV. i:iu.
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sämmtliche Heilquellen und klimatischen Kurorte zuerst

einer sehr eingehenden und sorgfältigen, \delfach auf eigener

Anschauung und mit Benützung der besten Quellen und

Mittheilungen basirten Darstellung unterzog. Einzelne Par-

thieen daraus : Alveneu, Öt. Moritz, Tarasp sind vielfach

als Separatabdrücke verbreitet werden. (Seine erste über

Bünden erschienen Arbeit ist unseres Wissens: ,.Das

Klima des Davoser Thals, Vortrag 1844".) Der ersten

(Zürich 1860) folgte bereits 1867 eine wesentlich ver-

mehrte zweite Auflage. Der Verfasser verwerthete ferner die

Beobachtungen auf seinen Reisen zu wiederholten Mitthei-

lungen über unseren Kauton in verschiedenen medicinischen

Zeitschriften; sein letztei' unsere Bäder berücksichtigender

Aufsatz erschien noch 1871. (S. „Literatur" am Schluss

des Heftes). Unserer Gesellschaft gehörte der Verstorbene

seit 1869 als correspondirendes Mitglied an. Meyer-Ahrens

hat neben dem balneologischen Gebiete, auch speciell das

historisch-medicinische gepflegt und auch hier in sorgfältiger

Behandlung der Details und Wahl der Qnellen in gleichem

Maasse Fleiss und Umsicht an den Tag gelegt. Seine letzte,

unvollendet gebhebene Arbeit behandelte eine Zusammen-

stellung der schweizerischen Volksmedicin. Ebenso war er

einzelnen naturhistorischen Disciplinen nicht fremd, und

wandte namentlich der Pilzkunde ein besonderes Interesse

zu. „Der anspruchlose Mann hat seinem Vaterlande und

seiner Wissenschaft treu und mit Erfolg gedient, an seinem

Grabe stehen nur dankbare Freunde, keine Neider, kein

Feind !'^*)

') Vergl. des Goriespondeuz-Blatt für Schweizer-Aerzte. N. o

Basel 1873.
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Bericht

über die Thätigkeit der Naturforschenden Gesellschaft

Graubündens im Gesellschaftsjahre 1871—72.

(Protocollsauszug).

1(519— 532 Sitzung).

I. Sitzung. 8 II. 1871. Wahlen in den Vorstand:

Präsident: lierr Dr. E. Killias.

Vicepräsident : ; Inspector J. Coaz.

Actuar: :; Dr. P. Lorenz.

Cassier: ; Hauptm. Chr. Bencr.

Bibliothekar: ^ iiector IL Schällibaum.

Assessoren: ; Oberst IL Salis.

i Prof. Chr. Brügger.

Herr (Joaz wies zwei ausgereifte Granatäpfel aus

einem Garten bei Grono (369 m.) vor; der betreffende

Baum ist 14' hoch und hat 7" Durchmesser. Nicht leicht

dürfte ein Thal auf eine Länge von nicht ganz 6 Schweizer-

siujiden so scharfe Gegensätze bieten, von der Alpenzone
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den Öt. Benihardins mit ihren liochnordisclien Kepräseutaiiten

bis zu den Früchten der IMittelmeerflora.

Herr Oberst Scdü berichtete über die früher bei

Ohui' nicht beobachtete Oalamoherpe palustris (Sumpi-

rohrsänger). Herr Coaz macht ferner auf das seltene Vor-

kommen der Stech pal me (Hex aquif.) in unserem Kantone

aufmerksam und berichtet von Exemplaren, die er noch bei

5000' oberhalb Schuders beobachtete. Prof. Brvgger er-

wähnt einer Xymphaoa im kleinen See des Stälsersbergs

ob dem Lunden, in der alpinen Eegion, während die See-

roose sonst unserem Kanton volHiommen fehlt. i)r. Lorenz

berichtet schliesslich über den Erfolg der Theobalds-

stiftung, und die für das dem Verewigten gestiftete

Denkmal ergangenen Kosten.

U. Sitzung 13 'XI. Vortrag von Herrn Dr. Killias

:

Ueber die Perlmuscheln.

Hl. Sitzung 22 XI. Eeferat von Herrn Prof. Brüyyer:

üeber Kochsalzgehalt des Alpenheu's (nach

Siedamgrotzky ; Vergl. J. B. XVI. p. 128.)

Der Präsident wies eine zhizahl Naturalien aus

Texas vor, Geschenke von Herrn G-. Hermann;

Prof. Brüyger zeigte emen ob Feldis (4500') er-

beuteten Siebenschläfer vor, Dr. Lorenz ver-

schiedene pathologische Producte

.

IV. Sitzung 6/XIII. Vortrag von Oberst H. Salin: Die

Verminderung der nützlichen Vögel und

die Ursache hievon Kanton.

V. Sitzung 3/1. 1872. Herr Ständeratli ü. Hold

sprach: Ueber Pteform des kantonalen Jagd-

gesetzes. Als Resultat der nachfolgenden Dis-
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cussioii eigab aich der Beschluss, im Öiuue de« Re-

i'erenten (Rückgabe der Jagd an die Gemeinden und

Einführung des Reviersystems) an den Grossen

Rath eine Petition einzureichen. ')

\']. Sitzmig. 22 I. E.eferat vom Präsid.: Ueber die

geologischen Verhältnisse am Vesuv, und

über afrikanische Zwergvölker {Peterm. Geogr.

Mittheilmigen 1871 IV).

VII. Sitzung. 31/1. Vortrag von Dr. /. Kaiser: Die

Hippokratische Schrift über Luft, Wasser und

Gegenden.

VIII. Sitzung. 14'II. Vortrag von Herrn Forstinspector

/. Coaz: Ueber Vorkommen und Verbreitung

der einheimischen Holzarten. (Zweiter Vortrag).

IX. Sitzung. 28,11. Herr Prof. Brngger referirte: Ueber

den Paralellismus der Natur- und Cultur-

geschichtlichen Gesetze, (nach Edg. Quinet).

X. Sitzung. 6/III. Schluss des obigen Referates.

XI. Sitzung. 20 IIT. Vortrag von Herrn Prof. Wilde:

Ueber die Homerische Vorstellung des Welt-

gebäudes.

XII. Sitzung. 10 IV. Vortrag von Henii Dr. K. Kellen-

berger : Ueber Traubenkuren,

XIII. Sitzung. 24 IV. Vortrag von Herrn Director Schatz-

mann : Die landw'irthschaftlichen Zustände in

Graubünden.

') Eine von dieser Behörde dem Volke zur Abstimmung unter-

breitete Oesetzesvorlage ist, wenn auch bei stariier Minorität, von dem-

selben einstweilen »bgelehnt worden.
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Eis wurde besclilüssen, sich mit dem kantonaien Land-

wirthschaftlicheii Vereine ins Vernehmen zu setzen, um

bei der obersten Landesbehörde .,die Oreirung einer

ständigen kantonalen landwirthschaftlichen Commi.s-

sion" zu erzielen.

XIV. Schlusssitzung. 10 V. Vortrag von Herrn Dr. P.

Lorenz: Ueber das Geheimmittehvesen.
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Verzeichniss

der im abgelaufenen Vereinsjahre eingegangenen

Bücher und Zeitschriften.

(November 1Ö71 bis Mai 1873.)

Das iiaclifolgemle Verzeichniss gilt zugleieli als Empfangsbesclicinigiin!;.

MOSkclU Bulletin de la Öociete Imperiale des Naturalistes

1870. 3. 4. 1871. 1—4. 1872. 1. 3.

Nouveaux Memoires derselben XIII 3. 1871. XIV.

2. 1872.

St. GällCIl. Gutachten über Vogelschutz im weitesten

Sinn von Dr. Stoiker. 1871. Gesch. d. Verf.

Lers.: Beiträge zur Pathologie der Vögel. Sep. Abdr.

Beiicht über die Thätigkoit der Naturwissenschaft-

!' chen Gesellschaft 1870/71.

LäUSänii6. Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences

naturelles.

Vol. X. 55. 187 0. Vol. XL 66. 67. 68.

Chur. Chemische Untersuchung des neuen ßelvedra-Eisen-

.säuerlinors von Dr. A. Husemann. 1872.



Fr. Waimali: Der Geraüriebau im treien Land. Frauen-

feld 1873. Gesch. d. Verf.

ColniRr. Bulletin de la öociete d'histoire naturelle 12 et

13 annöeä. 1872.

WemJl^erOde ä. G. Stichler. Palaeophytologlae Status

recens. I. Monocotyledonae. Gesch. d. V.

Wien. Öchriften des Vereins zur Verbreitung Naturhisto-

rischer Kenntnisse XI. 1871.

Jahrbücher der k. k. Centralanstalt für Meteorologie

und Erdmaguotismus. Xeue Folge. VI. Jahr-

gang 1859.

Bericht über die Verhandlungen der Meteorologen-

Versammlung in Leipzig. 1872.

Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt XXI.

3. 4. xxn.

Generah'egister der Bände des Jahrbuches XI—XX.

1872.

Verhandlungen derselben 1871 Nr. 14— 18

1872 Nr. 1— 11.

Verhandlungen des Zoologisch - Botanischen Vereins

XXL 1871. xxn. 1872.

G, Künstler: Die unseren Kultui'pflanzen schädlichen

Insecten. 1871.

Dr. M. Nowicki : Ueber die WeizenverwL:Sterin Chlo-

rops taeniopus Meig. 1871.

Mittheilungen der k. k. Geographischen Gesellschatt.

XIV. 1871.

Dänzij^. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft. Neue

Folge m. 1. 187 2.
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Washington. Patent Office Eepöri iööö. i Bände.

Smithsonian Reports 1869 und 187 U.

Report of the commissionei of agriculttire (1869).

1870.

^Vnalytical .Uphabet for the Mcxican and Central

American Languages by H. Berendt. New-York

1869.

War Departement^ Circular JN'r. 3 „Report of aurgical

cases in the army. '" 1871.

Monthly R,eports of the departement of agriculture.

The Year 1871.

Special R,eport on Immigration, 1872,

Vom Handelsdepartement

:

Tri-daily Weater Map.

Tri-daily Bulletin, je drei Blätter.

Von der Smithsonian Institution:

Annual Report of the Board of regents. 1871,

Phisikal survey of Virginia by M. F. Maury. 1869.

Report of the Geological survey of Nebrasca by

F. V. Hayden. 1871.

luditlUOpOllS. First annual Report of the Geological sui'-

vey Indiana by E. T. Cox. 1869. Gesch, v. V,

Mit Mappe,

Boston, llistorical notes on the Earthquakes of New Eng-

land 1638— 1869 by W. T. Brigham. 1871.

Proceedings of the Society of natural history 1869— 71.

Vol. Xm. Vol. XIV. 1—14
Proceedings of the Amerikan Akademy of Arts and

Sciences Vol. VIII. Bog. 1 — 17. .
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Aüuual Report of the Museum oi Comparative Zoology

for 1870 aud 1871.

Application of Pliotography to Jllustrations etc. 1871,

On the developement of Limulus Polyphemus hy A. S.

Fackard. 1872.

On the early stages of Terebratulina septentrionalis

by E. Morse: 1871.

On the Osteology and Myology of Didelphis Virgi-

giniana by /. Wyman. 1872.

i\eil-HHVeil. Transactions of the Connecticut Academy,

Vol. T. 2, IT. I.

SciläSShlärJ^' (Siebenbürgen). Die Macht und Herrschaft

des Aberglaubens, von J. Haltrlch. 1871. Gesch.

des Verf.

Graz. Mittheilungen des Naturwissenschaft!. Vereins für

Steyermark, II. 3. 1871. — Jahrgang 1872.

Geologie der Steiyermark von Dionys Stur. 1871.

licideiher^. Verhandlungen des Naturhistor.-Medic. -Vereins,

V. (Schluss). 1871. VI. 1872.

Von Herrn A. Waters als Gesch. des Verf.:

Kliraatologische Notizen über den Winter im Hoch-

gebirge, nach Beobachtungen in Davos am Platz.

Basel 18 71.

StOttffart. Württembergische naturwissenschaftliche Jab-es-

hefto 1— 3 1871, XXXIII. 1— 3. 1872.

NeUCllHlcl. Btületin de la Sociöte des Sciences naturelles.

IX. 1. 1871. IV. 2. 1872.

Odessa, Von der Societe des Naturalistes de la Nouvelle-

Russie:
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Memoiren 1872. (Russisch)

.

ProdronuLS Floi.i..> Cliersonensis auciore E. ä Linder

1872.

Index plantarum u'^ualium florao Chersonensis auct.

rod. 1872.

Berlin. Verhandlungen des Botanischen Vereins für die

Provinz Brandenburg. Jahrgänge 9— 13. 1867

bis 1871.

Deutsche Geologische Zeitschrift. XXIIT. 3. 4. 1871.

XXIV. 1. 2. 3. 1872.

Mittheilungen aus dem Natun\ässenschaftlichen Verein

von Vorpommern und Rügen. ITT. 1871, IV. 1872.

NÜrülieri?. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesell-

schaft V. 1872.

PadUa. 11 Raccoglitore. Serie II. 8. 1870— 71.

Atti della Societä Veneto-Trentina. I. 1. 2. 3.

1872.

lllllSl)riICk. Von Prof. Dr. Kerner als Gesch. d.^Verf.

:

IJeber Iris Cengialti. 1871.

Neue Pflanzenarten der Österreich. Flora. 1870.

Der Einfluss der Winde auf die Verbreitung der Samen

im Hochgebirge. 1872.

Novae plantarmii species. Decade. I, II. 1870.

Können aus Bastarden Arten werden? 1871.

Wanderungen des Maximums der Bodentemperatur.

I Berichte des natur^vissenschaftlich-medicinischen Vereines.

I. 1- 2. 1871. II. 1. 2. 3.

Turin. ..Cosmos" Rediglrt von G. (Jora. 1. 187 3.

BoUettino del T'lub alpino Italiano. VI. 187 3.



Znvicll. Festrede an der VIII. Jahresversammlung des

S. A. C. 1871.

E. Wolf Dr.: Astronomische Mittheilimgeu. 29— 32.

Vierteljahrsschrift der Xaturforschenden Gesellschaft.

XIV. 1871.

Schweizerische Meteorologische Beobachtungen VIII.

1871.

Protocoll der siebenten Versammlung des Thierschutz-

Vereines in Genf, 1872,

Versch. Beiträge zur Geschichte der Schweizerkarten. I.

..Eine Vorlesung von J. Peer 1817.'' 1873.

Florenz. BoUettino geologico 1871. N. 1872— 1873-

1—4.

^lemorie per servire alla Carta Geologica d' Italia.

Vol. I. 1871, 1872. X. 1. 2.

fiÖrlitZ. ^Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft.

XIV. 1871.

BrentCII. Beilage lund II zu den Abhandlungen der Xatur-

wissenschaftl. Vereins. 1871 Abhandlungen. III.

1. 2. 3. 1872.

FreÜinrs: /. B. Festschrift der Xaturforschenden Gesell-

schaft. 1871. Verhandlungen ders. VI. 1. 1873.

ßrÜIlII. Geschichte der K. K. Mähr-Schlesischen Gesellschaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur und

Landeskunde von Christian Puttter d' Elvert. 1870.

0. Diebel: Landwirthschaftliche Ptcminiscenzen und

Conjecturen. Brihin. 187('.

Mittheilungen der Gesellschaft zur Beförderung des

Ackerbau's tmd der Landeskunde. 51. Jahrgang.

1871. 52. Jahr^. 1872.
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Notizenblatt der Historinch- Statistischen Seotion cler-

äelben pro 187].

Verhandlungen des Xatiirforschenden Vereins. IX. 187 1.

X. 1872.

(Chemnitz, in. Bericht der Xatui-wissenschaftlichqn Gesell-

schaft. 1871.

PcSarO. Esercitationi deir Accadeniia agraria XIV. Semestre

1. 2. 1870.

Baniberi?. IX Bericht der Xaturforschenden Gesellschaft

1870.

Halle « S. Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften,

redig. von Dr. C. G. Giebel 37— 40. Band Berlin.

Bericht über die Sitzungen der Naturforsch. Gesellschaft

im Jahre 1870.

Breslau. 48. und 49. "Jahresbericht der Schlesischen Gesell-

schaft für vaterländische Cultur. 1871/72.

Abhandlungen derselben, Philosophische und Natur-

wissenschaftliche Abtheilung.

Veuedlff. Acti deir Istituto Veneto. XVI, Serie terza N. 10.

Serie quarta I, II. 1. 2. 3. 4.

AlI!2^Sblirg'. XXI. Jahresbericht des Naturhistorischen Vereins

1871.

}IÜItClieil. Sitzungsberichte der Mathemat. Physikal. Classe

der K. b. Akademie der Wissenschaften. 1871.

2. 3. 1872. 1. 2.

Inhaltsverzeifhniss der Sitzungsberichte für 1 86 — 1870

(1872).

WieShadeU. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für

Naturkunde. XXV und XXVI. 187172. (Ein Band.)



DorpRi- Archiv für die Naturkunde Liv-, EBth- und Kurlands

I. Serie. V. 1, VI 2. und 3. 1870 Tl.

Sitzungsberichte der Naturforschsenden Gesellschaft

III. 2. 1870.

Bern. Von der Schweizerischen Geologischen Commission :

Beiträge etc. Liefer. IX. GerhicJt: Das Südwest-

liche Wallis. Blatt VIII. des Dufour-Atlasses (So-

lothurn-Zürich), Ge )logisch colorirt.

Bericht der Geolog. Commission. (Ein Blatt.)

Index der Petrographie und Stratigraphie der Schweiz

von Prof. B. St'uder. Geschenk des Verfassers.

Bern 1872.

Beiträge zur Geologie der Schweiz. II. (Bern, Lu-

zern, Schwyz und Zug von F. J. Kaiifmann.)

Bern 1872.

Studer. Gneiss und Granit der Alpen. Sep. Abdr.

Actes de la Soci6t6 Helvetique des Sciences nattirelles

röunie ä Fribourg 1873.

Mittheilungen derNaturf. Gesellschaft. Nr. 782—811.

Rapports mensuels et trimestrels sur les travaux de

la ligne du St. Gotthard. 1873.

CbriStitlllia. Geschenke der Königl. Universität:

G. 0. Sars : Carcinologiske Bidragtil Norges Fauna.

I. 1. Over Mysider. 1870.

Ders.: Nye Dybvandscrustaceer fra Lofoten. 1869.

H. Rasch : Bydrag til Norges Rovdyr og Rovfugle-

statistik. 1868.

Ä. Blytt: Christiania Omegns Phamerogamer og

Bregner. 1870.

3
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fSiehke: Oni eii i Sinnnien'n 186y t'oi'etagx-ii entu-

mologisk Reise. 1870.

Ä. Boeck : Crustacea araphipoda borealia et arctica.

1870.

Seue : Le Nev6 de Justedal et ses glaciers. 1870.

Kjerulf: Om Skurjngsmaerker Glacialfomiationen og

terrasser. 1 871.

Modfllät Canestrini: Nuove speeie italiane di Aracnidi.

Sep. Abdr.

Genf. Q,uatri6me Rapport sur letude et la conservation

des l)locs erratiques eu Suisse par N. A. Favre.

Frauenfeld. 1871.

E. Favre: Revue des travaux relatifs ä la Geolo-

gie de la Suisse en 1870 et 1871.

Bulletin de l'Institut national genevois. Nr. 36. 1872,

Königsberg^. Schriften der K. Physikali&cli-Oekonomischen

Gesellschaft. XI. i. 2. 187 0/71. XII. 1. 2.

1872. XIII. 1. 1872.

Brüssel. Annales de la Society Malacologique de Belgi-

que. V. 1870.

Bulletins derselben. VII. Nr. 1 nnd seq. 1872.

Relation de l'excursion ä Orp-le-grand etc. par A'

Thielens.

Bonn. Von D. Kanitz als Gesch. d. Verf.: Ueber Ur-

tica oblongata Koch.

Verhandlungen des Naturhistor. Vereins der Preussi-

schen Rheinlande 28. Jahi'g. 1871.29. Jahrg. I. 1872.

PaSSRU- IX. Jahresbericht des Naturhistorischen Vereins.

1871.



Alailaild. Atti della Societä Italiaua di Scienze naturali.

VoL XIV. 2.-4. 1871. Vol. XV. 1. 2. 1872.

St. Petersburg. Bulletin de l'Academie Imperiale des

Sciences. XVL 2.— 6.

Osnabrück. Erster Jahresbericht des Naturwissenschaftli-

chen Vereins. 1872.

DÜrKheim. 2 S. und 29. Bericht der ,,Pollichia''. 1871.

Marburg. Von der Gesellschaft zur Beförderung der Na-

tunvissenschaften : „Schriften" derselben IX. Band.

1872. X. Band Nr. 1—-4.

Sitzungsberichte pro 1870 und 1871.

HcrniailllStadt. Verhandlungen des Siebenbürgischen Ver-

eins für Naturwissenschaften. XXII. 1872.

LaildsllUt. in. Bericht des Botanischen Vereins pro

1869/71. 1871.

Leipzig*. Bericht über die Verhandlungen der K. Säch-

sischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Mathematisch-Physische Classe. 1870. III. IV.

1871. L— IV.

Dresden. Sitzungsberichte der Naturwissensch. Gesellschaft

„Iris". 1871. 4., 1882. 1., 2., 3., 4.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heil-

kunde 1871/72.

Franke: Die Erde als organischer Körper. 1873.

Hamburg'. Berichte des Naturwissensch. Vereins zu Harn-

burg-Altona pro 1869, und 1870.

Abhandlungen desselben. V. 2. 1871.

Frankfurt a,M. Entomologische Excursion auf den Vo=

gelsberg vi')n L. v. Heyrlen. Sep. Abdr. Gesch. des

"

Verf.
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BeiieliLe der feeukoubergisclien Xaturlbi-Hclieudcii Ge-

sellschaft. 1870,71, 1871; 72.

F. Hessenherg: Mineralogische Xotizen. 11. 1873.

DaVOS. Davos in sprachlich-culturhistorischen Umrissen

von V. Bühler. Heidelberg 1872. Gesch. des

Verf.

Dlni. Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alter-

thum. Neue Eeihe. IV. 1872.

Reg^eilShuräi'. Correspondenzblatt des Zoolog.-mineralogi-

schen Voreins. XXV. 1870. XXVI. 1872.

CarlsruhC- Vorhandlungen des Xaturwissenschaftlichen

Vereins. V. 1871.

Ri^ä- Correspondenzblatt des Xaturforschor-Voreius. 10.

Jahrg. 1872.

Die Bildung des Knochengewebes von L. ätieda.

Festschrift des Vereins. 1872.

Luxerubui'g. Pubhcations de l'Institut royal grand-ducal

XII. 1872.

A'eubl'andenllUrJ^. Archiv des Vereins für Freunde der

Xaturgeschichte in ^lecklenburg. 2 5 . Jahrg. 1872.

(IffeilbaCJl a,M. XI. nnd XII. Bericht des Vereins für

Xaturkunde. 1870 und 1871.

WÜrzbUri?. Verhandlungen der Physikal.-Medizin.-Gesell-

schaft. Neue Folge. II. 4. III. 1872, IV. 1.

1873.

StraSSblirg. S. A. Schwankopf: Beiträge zur Geschichte

der Nationalökonomischen Studien in Italien. 1872.

Gesch. des Verf.

NeiSSe. XVII. Bericht der „Pbilomathic.'' 1872.
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(-herbOUri^. Memoircs de la Sociöte nationalo des Scien-

cos natureUes. XVI. 1871/72.

DarinStadt. Xotizblatt des Vereins für Erdkunde 111. 10.

II. 1871.

Geologische Spezialkarte des Grossherzogtlium's Hes-

sen: Sektionen Biedenkopf und Worms von

E. Ludwig.

Prag, ,,Lotos" ZeitschrifL für Naturwissenschaften. XXI.

1871.

Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft der Wis-

senschaften. Jahrg. 1871. 1872.

Aus den Abhandlungen VI. Folge 5. Band:

Solin : lieber graphische Integration.

Matzka: Horner's Auflösung algebraischer Ziffor-

gleichungen.

Zenger: Die Tangentiahvage.

Schöbt: Nervenendigung der Tasthaare.

Küpper: Beiträge zur Theorie der Curven 3. und

4. Ordnung.

Dienger : lieber einen Satz der Wahrscheinhchkeits-

rechnung.

Weyr: Erzeugnisse mehrdeutiger Elementargebilde

im Räume.

Domalip : Electromagnetische Untersuchuugen.

Feistmantel: Steiukohlenflora von Ki'alup.

Derselbe: Ueber Fruchtstadien fossiler Pflanzen.

Salzburg: Mittheilungen der Gesellschaft für Landes-

kunde. XL 1871. XIL 1072.

Salzburgische Kulturgeschichte in Umrissen von Dr.

Zillner. 1871.

Die Grabmäler von St. Peter und Hounberg. 1871.
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ThieniOllt. Von Hen-n A. Thielens: Voyage botanique

et paleontologique dans l'Eifel. 1871.

SchlelllS. Von Herrn Pfarrer Andeer für die Bibliothek:

Guerin-Meneville: Les progrös de la culture do l'ai-

lanthe. Paris 1862.

H. de Saussure: Monographie des Guepes solitai;

res. Gen^ve 1852.

Emden • 57. Jahresbericht der Naturforsehenden Gesell-

schaft. 1871.

Kleine Schriften ders. XVI. Prof. Prestel: Die

Winde in ihrer Beziehung zur Salubrität. 187 3.

ComO. Von Herrn Abbate Anzi:

Xeosymbola Lichenum rariorura. (2 Hefte.)

Analecta Lichenum rariorum, vel novorum. (2 Hefte.)

Symbola Lichenum rariorum Italiae superioris. Ge-

nua 1864.

Catalogus Lichenum in provincia Sondriensi. Novi:

Comi 1860.

CaSSel. XVL XVII. und XVIU. Bericht des Vereins für

Naturkunde. 1871.

SchaffhaUSCU. Mittheilungen der Schweizerischen Entomo-

logischeu Gesellschaft. Vol. IIL 1868— 1872.

Lyon. Annales de la Societe d'Agriculture IV. Serie I.

II. 1868—69.

Zwickau. Jahresbericht des Vereins für ]S;"aturkunde.

1871.

Klageilfurt- Jahrbuch des Naturhistorischen Landes-Mu-

seums. X. 1871.

Hannover. XXVI. Jahresbericht der Naturhistor. GeacU-

schaft. 1871.
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Wissenschaftliche Mittheilungen.





I.

Der Schwal

(Telestes Agassizii)

des

graubündnerischen Rheinthals von Fläsch bis Chur.

Von

J. G. Am Stein, Med. Dr.

(Vide Tafel.)

Schon seit den Knabenjahren war mir ein kleiner Fisch

bekannt, der sich in unserm Ehein und der Landquait, fin-

det, von den eigenthchen Fischern wenig beachtet, weil für

den Markt kaum oder gar nicht gesucht.^)

Mein Bruder Paidolf und ich gaben uns seither manche

Mühe den wissenschaftlichen Kamen des Fischchens heraus-

zubringen. Dass es zu den Oyprioniden gehörig, warc-n

wir bald einia;, weiter aber wollte es uns trotz vielfachen

*) Selbst Extra Bestellung wurde mir von mehrern Fischern

nicht besorgt, weil sie es nicht der Mühe werth hielten.

3*



42

Vergleiehens von Beschreibungen und Abbildungen, wie un-

sere Hülfsmittel sie boten, nicht glücken. —
Jüngst verflossenen 4. Juni 1872 erhielt ich emen

Solchen « Schwab) aus dem Ehein bei Zizers und gleich

gieng ich daran eine Beschreibung zu notiren, die so ge-

nau ausfallen sollte als mir möglich, und wie ich selbe nun

folgen lasse:

Länge des Fisches von der Nasenspitze bis zu An-

fang der Schwanzflosse l^W Ctm. und von da zur Mitte

der Schwanzflosse 1 '/.^ Ctra.
;

grösste Höhe 4 Ctm., Rü-

cken fast gerade, von der Schnauze sehr wenig, flach an-

steigend. Mund unterständig, klein, wenig gebogen, ohne

Bartfäden, Kiemenöftnung bis zur Kehle gespalten.

D.\',. P. '.3 ¥.^,3. A. 7,.'C. (19) ^,. Sq. 7,,/,.^)

Basis oder E,ückenansatz der Rückenflosse 1 '/^ Ctm.

lang; 1. Strahl einfach, die folgenden gegen die Hälfte

zweigetheilt und am Ende büsclielförmig, l.Stralil 14. mm.

letzer nur 8 mm. lang, mit der Bauehflosse gleich weit von

der Mundspitze entfernt.

Basis odi^r Bauchansatz der Afterflosse 1 \\ Otm.

lang, unterer Rand convex, hinterer concav.

Schwanzflosse 19 grosse Strahlen, die beiden äusser-

^) D. bedeutet die Rücken- oder norsalflosse, P. die Brust oder
Poe(oraltlo5?e, V. die Bauch oder Veniraltlosse, A. die After- oder
Analllosse, (]. die Schwanz- oder (^midalllosse. Die Zahl vor dem
Bauchstrich bezieht sich auf die einfachen, die nach dem Strich auf
die zwiitheihgeii oder büschelförmigen Strahlen. Sq. bedeutet S(-hup-

pennilien und zwar die Zahl vor dem ersten Theilstrich diejenige

über der Seitenlinie und die Zahl hinter dem 2. Theilstrich diejenige

unter derselbim, an der breitesten Stelle des Körpers, anfangs der
Rücken- und Bauehflosse gezählt. Die Zahl zwischen den Theil«tii-

chen begreift rlie Schnppenzahl der Seitenlinie. -
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sten uugetheilt, nicht gezähnt; Basis oder Körperanaatzl
'/^

Ctm. breit; vom Ende der Hnea lateraUs bis zur Spitze

der obern Schwanzflosse 3,3 Ctm.; die ganze Flosse ziem-

lich ausgeschnitten, üljer dem längsten obern Strahl gegen

den Kücken hin 4 und ebenso am Bauch 3 sich verkür-

zende, einfache Strahlen.

Schuppen mittelgross mit concentrischen feinen und

fäclierförmigen wenig ej-hobenen Kadien geschmückt. Die

linea lateralis zählt 54 Schuppen, über derselben bis zum

Beginn der Eückenflosse sind 9, unter derselben gegen den

Bauch noch 4 Schuppeureihen.

Färbung : über den Bücken grünlich grau, mehr nach

den Seiten bekommen die glänzend weissen Schuppen einen

bläulichen Schimmer, einige wenige vereinzelte eine gelb-

röthliche Färbung, weiter ist alles silberig glänzend^ ebenso

der Kiemendeckel und Quadratbein. Die Basis der E,ü-

cken-, Brust-, Bauch- und Afterflossen, sowie der Zwischen-

raum zwischen Kiemendeckel und Quadratbein orangegelb-

rötlilich gefärbt, auch die linea lateralis zeigt diese Fär-

bung, die sich aber bei Betrachtung durch die Luppe auf

die Drüsenausgänge beschränkt und dann als eine Eeihe

von röthlichen Strichtieckchen erscheint. Die Iris des Au-

ges ist rein gelb goldig glänzend. Die Strahlen der Flos-

sen sind von Eeihen winzig kleiner, schwarzer Punkte einge-

fasst, die sich bei P*,ücken und Afterflosse gegen das Ende so

mehren dass dieser Theil der Flosse eme dunklere Fär-

bung erlangt.

Hinter dem Auge beginnend zieht sich eine breite

(circa 3— 5 Mm.) Binde von schwarzen Punkten, bis un-

gefähr zur Mitte der Brustflosse die linea lateraUs mitten



4i

in sich authelimend, später über derselben verlaufend, bis

f-cliliesslich gegen das Ende des Körpers die Linea wieder

theihveise überschiitten wird. —
Den 6. Juni erhielt ich noch ein Exemplar von ganz

gleicher Gestalt und Grösse. Die Verhältnisse der Flossen

sind ebenso die nämlichen, ausgenommen, dass hier bei der

Aftei-flosse 2 einfache oder ungetheüte auf 9 getheilte kom-

men also A '/g. —
Die Zahl der Schuppen auf der Seitenlinie ist wieder

54, ebenso sind über dieser Linie 9 Schuppenreihen, un-

ter derselben aber zähle ich hier 4 Schuppenreihen bis

zur Bauchflosse und alsdann noch 2 Iloihen l;)is zur Mit-

tellinie des Bauches, auf der an der Brust auch noch eine

Reihe verläuft.

Die Färbung im Allgemeinen und Besondern ist leb-

hafter als beim ersten Exemplar, so das Grüngrau des Kü-

ckens, das hier tiefer imd glänzend; die linea lateralis ist

breiter und lebhafter gefärbt, ebenso die Umgebung des

4eckigen Knochens ; nicht allein dieser, auch der Knochen

um's Auge und der äussere Augenring sind silberig; die

dunkle, charakteristische Längsbinde, ist hier dunkler, her-

vorstehender und durchkreuzt den obern Drittheil des 4-

eckigen Beins über dem Kiemendeckel, dann das Augen-

bein und zeigt sich selbst nocli lebhaft auf deni grossen

Augenring. —
Den 15. Juni endhch bekam ich vom nämlichen Fang-

ort noch 2 Stück dieses Fisches aber auffallend kleiner und

von etwas anderm Ansehen.

Die Körperlängo bis zum Ansaz der Schwanzflosse

•ggt hier nur 9 V, Cent., die Höhe des einen nur 2 Cent.,
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des anderen 2 Cent. 2 Mm. ; der Kopf oder vielmehr die

Schnauze erschemt zugespitzer, sonst aber sind die Zahlen-

verhältnisse der Flossen und Schuppen und auch die Zeich-

nung ganz gleich den ersten zwei. Die Färbung aber ist

weit lebhafter und intensiver, so das Grüngrau des Eückens,

die dunkle Seitenbinde, das Ptothe der Seitenlinie und der

Flossen, über den äussern Atigeuring imd über den Silber-

glanz des 4eckigen Knochens, des Kinudeckels luid der

Schuppenreihen unter der linea lateralis ist ein goldiger

Schimmer hingehaucht, der besonders bei dem Einen wun-

derschön spielt, je nachdem man das Fischlein wendet. —
Die Scliltmdknochen sind stark winklig gebogen und

der Winkel, der links 7 und rechts 6 Vj Mm. von der

Vereinigungsspitze der Knochen entfernt, springt stark vor

und steigt gleichsam in einer etwas gewölbten Leiste links

in den 3. und rechts in den 2. Zahn auf. Von diesem

vordem Winkel zum hintern nur wenig vortretenden Win-

kel misst der Knochen schwach 5 Mm. ; der hintere auf-

steigende Fortsatz von da zur Spitze -4 Mm. —
Die Zähne stehen auf diesen Schlundknochen 2reihig,

links 2 und 5, rechts 2 und 4 ; die Innern Zähne bei-

derseits bedstttend kürzer und schwächer denn die äussern,

die Kronen seitlich zusammengedrückt und häckchenartig

nach oben imd hinten mngebogen ; hnks zeigen der 2.,

3. und 4. Zalm unter dem Häckchen noch einige ungleiche

Kerben, rechts ist dies am 2. und 3. Zahn nur in gerin-

gem Grrad bemerkbar. Der 5. Zahn links scheint unten

wenig über dem Knochen abgebrochen gewesen und jetzt

wiedei' frisch ersetzt zu sein. Von der etwas wulstigen
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Jiruchstelle • erbebt .sicli nämlich der Zahn glashell und ist

oben noch nicht in das Häckchen umgebogen.

Die Schwimmblase ist durch eine Einschnürung in 2

nicht ganz gleiche Hälften getheilt. Auch die A'ormuthung

dass die grossem Exemplare laichende Weibchen, die klei-

nern lebhaft gefärbten Stücke aber Männchen im Hochzeits-

kleid seien bestätigt sich durch die Section. —
Zu meinen altern Hülfsmitteln hatte ich nun «hiichdie

Güte des Hemi Kollega Dr. Killias das tr^^.fQiclie Werk

von Th. E. V. Siebold „Die Süsswasserfische von Mittel-

Europa" ztu' Benutzung erhalten und mit dessen Hülfe

glaube jetzt, mit voller Sicherheit unsern Schwal als Tele-

stes Agasizii Heck., (Srömer in Baiern, llyserli oder

Ryssling der Sihl bei Zürich, Aerzele der Reuss) zu

bestümnen. —
v. Siebold sagt mm 1. c. p. 215 dass der Strömer

in Baiern auf schnellfliessenden Seitenflüssen der Donau, Lech,

Hier, Inn u. a. beschränkt sei, im Hauptstrom jedoch nicht

vorkoimne, dass es sich ebenso im österreichischen Donau-

gebiet verhalte und ein ähnliches Verhältniss auch füi das

Gebiet des Rheins bestehe, indem der Strömer im Rliein

selbst fehle, in der Reuss und der Silil bei Zürich, einem

Nebenfluss der Limath dagegen seit lange unter obigen

Lokalnamen bekannt sei.

Ich sehe jedoch nicht ein warum dieser Fisch nicht auch

im Hauptstrom vorkommen sollte, so])ald sein Lauf (im

obern Theil desselben) die Verhältnisse von Strömmig, Grund

und Uferbeschatfenheit bietet, die denjenigen seiner den

Fisch führenden Nebenflüssen entspricht. Diess mag nun

allerdings bei unserm Rhein, als einem echten Gebirgsstrom
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eher i.ler Fall soiii, als bei der Donau, die auch in ihrem

Oberlauf mehr die Verhältnisse der Ebene bietet. —
Ueber Lebensverhältnisse des Schwals dahier habe

folgende freilidi nur noch spärliche Aufschlüsse erhalten.

Im März und April erscheint der genannte Fisch in

grösserer Anzahl in unserm Rhein; auf Mai und Juni falle

seine Laichzeit, im Herbst verschwinde er wieder grössten-

thsils ; einzelne Exemplare sollen aber auch im Winter vor-

kommen.

Sein Lieblingsaufenthalt seien Flussstellen mit sandi-

gem oder lettigem Grund und ruhig fliessendem Wasser

d. h. natürlich mit Bezug auf die Strömung des Ptheins

bei uns, wo er auch in seinen nach unsrer Ansicht oder

Ausdruck sanftfliessenden Stellen ein bedeutend stnrkeres

Gefäll hat als in seinem tiefern Lauf. —
Th. v. Siebold 1. c. sagt p. 215, dass die Laichzeit

(sc. in Baiern) auf März und April falle.

Ob diess nun auch mit dem Erscheinen des Fisches

in unserm Rhein im Frühjahr zusammentrifft und die Laich-

zeit hier bis in Juni dauert, (denn dass dieselbe zu dieser

Zeit wenigstens noch nicht vorüber, beweisst vorliegender

Fall,) oder ob dieselbe sich hier so viel verspätet, oder end-

lich gar zum zweitenmal vor sieht geht, das müssen wei-

tere Beobachtungen aufklären.

C. Heller in: „Die Fische Tirols und Vorarlbergs

in der Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg

1871,'' welche Schrift ich nachträglich noch zur Einsicht

erhalten, führt den Telestes Agas. für das Tirol, -Tnn,-Sill-

und Draugebiet, nicht aber für den Rhein und 111 in Vor-
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iirlberg an. Docli bin ich auch mittelst seiner analytischen

Tabelle zu keiner andern Diagnose gelangt.

Telestes Savignyi Bonap., der nach Heller dem

ersten sehr nahe kommt,, und im Mai und Juni laichet,

kann es gleichwohl nicht sein, theils weil dieser dem süd-

Uchen Alpengebiet (Etsch etc.) angehört, hauptsächlich abei-

weil auch die hier gebotenen Unterscheidungsmerkmale ge-

radezu für T. Agas. sprechen ; ich halte daher die gewonnene

Diagnose für durchaus richtig.

So wenig Werth nun dieser kleine Fisch bei dem

essenden Publikum geniesst, so interessant müssen für den

Forscher Aufschlüsse über seine dasige Verbreitung sein,

rheinauf tmd rheinabwärts, sowie über sein hauptsächliches

Winterquartier, so dass Notizen hierüber, sowie über Dauer

der Laichzeit imd Abweichungen oder Veränderungen in

Grösse, Form und Kleid in unserer Gegend sehr willkommen

und verdankenswerth sein werden. —

Zizers, Herbst 1872.

i
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leteorologische Beol3aclituiLgeii

in Graubünden

vom 1. Desember 18 69 bis 30. November 1871.

Indem, wie früher mitgetheilt, eine Unterbrechung in den

Publikationen der Eidg. Meteorologischen Beobachtungen

(Band VII) die Red. der speziell unseren Kanton betreffenden

Mittelwerthe verzögert hatte, haben es die Umstände mit

sich gebracht, dass in diesem Hefte unseres Berichtes zwei

Jahrgänge auf ein Mal nachgenommen werden mussten.

Da sich ferner das Material durch Hinzukommen neuer

Stationen vermehrt hat, wui'den dafür die beiden der Ver-

gleichung wegen beigezogenen Stationen Sarg ans und St.

Gotthard um Raum zu gewinnen fortgelassen. Ausser-

dem haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Mit dem Jahr 1870 ist die Station Z ernetz einge-

gegangen. Guar da wurde durch Herrn Pfarrer Mohr

wieder aufgenommen, als ganz neue Stationen werden Präz

('Herr Pfarrer Rizaporta). Tarasp-Fontana (die P. P.

4



50

Capuziner). Fuldera (Herr Lehrer Ändeer), Lü (Herr

Huonder), Bad Alveneu (Herr Dr. We6er)^ Fliras (Herr

Pfarrer Darms-) und Zillis (Herr Pfarrer Candrian) auf-

geführt.

Für den Jahrgang 1871 fällt Tarasp wieder weg;

ebenso ist Bern in a La-Rösa eingegangen; hingegen neu

hinzugetreten Savien-Platz (Herr Pfarrer Meisser) und

Neubach bei Chur (Herr Fabrikant Sulzer). In Thusis

hat durch Wechsel des Beobachters vom Juni 1870 bis

Juli J 8 7 1 eine Unterbrechung stattgefunden ; die Beob-

achtungen werden nun wieder regelmässig durch Herr G.

Müller fortgeführt; die Höhe der ebengenannten Station

erscheint ausserdem mit 711 m. angegeben (früher 706 m.)

Einige Lücken sind so weit es thunlich erschien unter

Vergleichung mit den nächsten Stationen ergänzt worden

;

die interpolirten Zahlen sind mit einem * bezeichnet.

Da der Eaum unseres Berichtes für meteorolg. Mit-

theilungen ohnehin ziemlich in Anspruch genommen worden

ist, musste von der projektirten Vorwerthung des schon

ansehnlichen Materiales für übersichtlichere Zahlen und all-

gemeine Schlüsse über die meteorologischen Verhältnisse

imseres Landes überhaupt, Umgang genommen werden.

Der zunehmende Ptuf unseres Kantons als Sommer- und

selbst Winteraufenthalt verleiht dem Studium der Meteoro-

logie neben dem wissenschaftlichen Werih einen direkt prak-

tische Bedeutung, und so möge dasselbe allen unsern geehr-

ten Mitarbeitern, denen wir hiemit wiederholt unseren Dank

aussprechen, stets bestens angelegen bleiben.

K.



leteorologische Beobachtungen

vom

Dec. 1869 - Nov. 1871.
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Monat Decemter,

Station

Südliche Thäler

:

St. Vittore

Castasegna

Brusio .

Bemina (La Eösa) .

Nördliche Thäler.

Höhe
j

Ob. Meer V

in Meter
|!

Temperatur (G

)

Mittel
'• Minimnm Maximum

268

700

777

1873

Marschlins



OS

Jahr 1869.

Barometer

auf in Millimeter
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Monat Januar.



00

Jahr 1870.

Barometer

auf in Millimeter

Uittel
I

Minimum Maximum

Relative Feuch-

tigkeit in Vo

Mittel i
Minimum

Bewölkung

Mittel

Niederschlag

Anzahl Höhe in

der Tage Millimeter.

739.83
:

731.7

701.43 ! 693.8

695.78 ! 687.6

747.2



lonat Pel3ruar,

Höhe



Jahr 1870.

Barometer

auf in Milimeter.

Mittel

736.42

698.30

692.41

711.66

706.75

707.98

696.89

655.21

654.87

642.37

633.27

622.23

615.78

607.98

fiinimam I Maximum

Relative Feuchtig-

keit iriVo

Mittel MiniiDum

Bewölkung

Mittel

in 7"

Niederschlag

Anzahl

der Tage

nöhe iu

Millimeter.

720.4
i
748.5

682.6 i 709.4

677.2 703.3

698.9

6.93.5

695.8

682.4

642.3

641.8

629.3

618.9

608.9

600.7

593.8

588.02 572.

574.03
I
562.

723.2

718.4

719.5

707.8

81.1

77-2

85.2

79.4

665.9
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lonat lärz

Station

Höhe

üb. Meer
,;

in Meter 19^^,

Temperatur (C.)

iimum laiimnm

SikUicJie 7'haler

Öt. Viitore

Castasegna

Bnisio .

Bcnninii (La Eö?a)

Nörol )'( h r ,7 7/ ä le 1

Marschliiis

lleichcnau

Chur .

Thusis .

Alvenou-Bad

Zillis . .

Flims .

Präz

Klosters .

CliunFralden

Schuls .

Platta-Medels

Tarasp-Fontana

Splügcn (Dorf)

Davos-Platz

Fuld^ra

Scanfö

Guarda

Bevers

Sils-Maria

Lü .

Bernhardiii (ras.sliöha)

Jiüier (Veduta)

2Ö8

700

I I I

187 3

7-20

4.65

5.07

515
,
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Jahr 1869.

Barometer

auf in Millimeter
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lonat April.

Station

Höhe

üb. Meer

in Meter

Temperatur (C

Mittel
i

Mioimum Maximntn

Südliche Thäler :

Si. Vittore

Castasegua

Brusio .

Bernina (La E.ösa) .

JSiÖrdliche Thaler

Marschlins

Reicheiiau

Chui- .

Thusis .

Alvencu-Bad

ZiUis

Flims

Präz

Klosters

Chunvald

Schuls

Platta-Medcls

Tarasp-Fontana

Splügen (Dorf)

Davos-Platz

Fuldöra .

Scanfs

Guarda .

Bevers

Sils-Maria

Lü

Benihardin (Pasahöhe)

.Tn1i(>r (Voduta'i .

!

; 268
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Jahr 1870.

Barometer 1

auf in Millimeter



Monat Mai.

2

Station

Südliche Thäler

Höhe
j

(ib. Meer

in Meter
I ^^xik^

Temperatur (C.)

Minimum

»St. Vittorc

Castasegna

Brusio

Berniiia (La Rosa)

Nördliche Thäler

Mai'schlins

Reichenau

Chur

TLusis

Alvencu-ßad

Zillis

Flims

Präz

Klosters

Churwalden

Schuls

Platta-Medels

Tarasp-Fontana

Splügen (Dorf)

Davos-Platz

Fuld^ra .

Scanfe

Guarda .

ßevers .

Sils-Maria

Lü

Bernhardin (Passhöhe)

Julier (Vcduta).

268

700

777

1873

545

597

603

711

930

933

1102

1186

1207

1213

1220

1379

1401

1471

1556

1641

1650
1650

1715

1810

1918

2070
2244

18.44

15.65

15.46

8.4

14.57

15.17

15.72

15.10*

14.20

12.00

13.51

10.76

11.89

11.41

12.40

10.65

10.76

9.89

8.35

11.39

8.12

8.82

8.30

7.28

7.80*

6.48

5.09

1.2

2.9

2.5

3.5

1.0

0.7

1.0

1.0

4.8

•2.0

1.0

•2.0

0 7

•2.0

5.8

0.7

•5.0

•4.5

-9.0

•6.6

5.7

•5.7

8.2



Jahr 1870.

Barometer

auf in Metter

Mittel Miniraum i Maximnm i

Relative Feuch-
j'

tigkeit iti "/o

Mittel Miuimuro

Bewölkung Niederschlag

Miltt'l

in 7o
il

ADzahl ; Q'ühe in

der Tage Milimeter.

7 39.46



04

Monat Juni.

Station

Höhe

üb. Meer

li in Meter

Temperatur (C.)

Mittel Minimam 1 Maximam

Südliche Thäler '

Öt. Vittore

Castasegna

Brusio

Bcrniiia (La Rosa)

Nördliche Thäler

Mavschlins

Reichenau

Chur

Thusis .

Alveneu-Bad

Zillis

Flim.s

Präz

Klosters .

Churwalden

Schills

Platta-Mcdels .

Tarasp-Fontana

.

Splügen (Dorf) .

Davos-Platz

Fuld^ra .

Scanfs

Guarda .

Bevcrs

Sils-Maria

Lü

Bernhard in (Passhöhe)

Julier-Veduta

268
700

777

1873

545

597

603

711

930
933

1102

1186

1207

1213

1220
1379

1401

1471

1556

1641

1650
1650

1715
1810
1918

2070
2244

21.70

18.86

18.02

10.50

10.65

17.24

17.62

16.?0

15.50

13.60*

14.62

13.07

13.09

14.44

12.65

13.43

12.25

10.82

13.05

10.87

11.44

11.10

10.59

11.15

8.42

7.04

12.3

10.0

9.6

2.0

8.0

9.1

8.0

6.2

6.5

6.2

3.6

4.5

6.8

2.1

6.5

2.8

0.7

5.0

1.2

3.5

0.3

1.0

3.0

-1.5

-2.0



Ü.J

Jahr 1870.
r«tf iii 1« niiTwirim ii iTüi pii 1 1 a Mil

Barometer

auf in Miliineter

Relative Feuchtig-

keit iü 7„

Mittel Miiiimiira Maxitniim i Mittel Miniinnm

Bewölkung Niedersciilag

Mittel !,"";"",,
D-, .

;: Anzahl
j Höbe m

in 7t, j{ der Tage 1 Millimeter.

717.36

711.87

713.77

662.85

662.80

658.97

649.81

641.53

630.56

624.00

616.29

7 38.77
,

7 30.5

7 02.92 694.7

697.11
I
687.9

611.61 605.3

709.1

704.2

706.0

65 5.3

655.2

651.3

642.5

634.1

623.3

616.8

609.5

583.77 576.7

745.8



(:)G

Monat Juli.

Castasögna

Brusio

Berniua (La Rosa) .

Nördliche Thäler.

Marschlins

ileichenau

Chur

Thusis .

Alveneu-Bad

Zilüs

Flims

Präz

Ivlosters .

Churwalden

Schuls

Platta-Medols

Tarasp-Foiitana

Splügen (Dorf)

Davos-Platz

Fuldera .

Scanfö

Guarda .

Beyers

Sils-Maria

Lü
Bemhardiii (Passhöho)

Julier (Veduta)

Station



67

Jahr 1870.

Barometer

auf in Millimeter
'



i'iS

lonat August.



(59

Jahr 1870,

Barometer

auf in Millimeter

Mittel Minimum Maxiranm
Auzahl

I

ilöhc in

der Tase I Millimeter.

734.48 I
-727.4

I

740.8

69S.70 I 692.3
|
704.4

692.90*1
I

608.27
i
602.6 612.3

713.46 707.1

708.52 ' 701.4

711.41 ' 704.8

658.77 652.0

658.93 653.0

654.89
I

648.0

646.35
I

639.9

620.22

612.65

594.05
Ö8O.40

613.9

607.5

588.4

574.7

720.5

715.4

718.3

637.80 . 632.6 642.5

626.83 ' 621.2 630.5

624.9

616.8

598.7

584.7

68.7

63.6

/7ii

.6

68.2

79.3

7 6.4

664

664.0
i

661.2
[

651.1 i 79.2

80. 7:

71.5

45

34

47

50*

53

58

74

62

18

16

12

12

24

21

16

114.8

116.0

79.2

163.1

97.0

97.6



lonat Septeml3er

Station

Höhe
t üb. Meer

; in Meter-

Temperatur (C.)

Mittel Minimum , Maximum

Südliehe Thaler

St. Vittore

Castasegna

Brusio .

Bernina (La Rosa)

Nördliche Thälei

Marschlins

Keiclienau

Chur .

Thusis .

Alveneu-Bad

Zillis . .

Flims .

Präz

Elof^ters .

Chm-walden

Schuls .

Platta-Medels

Tarasp-Fontana

Splügen (Dorf)

DavoK-Platz

Fuldera .

Scanfs

Guarda .

Bevcrs .

Sils-Maria

Lü .

Bernhardin (Passhöhe)

JuHer (Veduta)

268
700

777

1873

545

597

603

711

930

933

1102

1186

1207

1213

1220
1379

1401

1471

1556
1641

1650
1650
1715

1810

1918
2070
2244

16.55
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Jahr 1870.

Barometer

auf in Met



Monat OctolDer.

Station

Südliche Thaler

:

Si. Vittore

Castasegna

Brusio

Bernina (La Rosa)

NörcUic h e Th Hier

Marschlins

Eeiclienau

Chur

Thusis .

Alveneu-Bad

Zillis

Flims

Präz

Klosters .

Churwaldon

Schuls

Platta-Medels

Tarasp-Fontana

Splügcn (Dorf)

Davo.s-Platz

Fuldera .

Scanfs

Guarda .

Beyers

Sils-Maria

Lü
Bernhardin (Passhöhe)

Julier-Veduta

Höhe

üb. Meer

in Meter

Temperatur (C)

545

597

603
711

930

933

1102

1186

1207

1213

1220
1379

1401

1471

1556

1641

1650
1650

1715
1810
1918

2070
2244

Mittel Minimum Maximain

268



Jahr 1870.

Barometer

auf in Miiimeter.
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lonat NovemlDer.

1 Höhe



1

Jahr 1870.

Barometer

aul in Millimeter

Miaimum Maiimain

Relative Feuch-

tigkeit ia Vo
Bewölkung

|

Niederschlag

Mittel Minimam

Mittel

in %
I

der Tage i
Millimeter.

720.0

683.0

678.2

696.9

692.0

696.1

641.8

641.9

628.4

601.9

596.1

745.5

707.4

701.2

723.0

717.5

721.7

665.2

665.2

651.3

590.45
I

575.2
j

597.7

570.98 562.9 ' 584.2

83.2

75.6

73.1

0.2

77.0

78.3

77.6

619.1 i 643.0

609.5 1 631.4 I 85.1

625.8
j

87.0

617.4 81.2

23

34

24

34

31

33

32

43

39

37

56

68

60

61

71

68

61

50

62

56

61

56

56

5l3

64

59

66

64

71

6S

20

20

12

14

11

9

10

6

12

6

10

14

11

14

21

12

11

13

11

16

18

11

13

223.3

166.4

43.9

87.8

157.0

78.9

68.2

154.3

80.9

146.6

296.2

72.3

151.4

!l77.5

i

1280.4
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Jahrgang 1870.



77

und Extreme.

Barometer

auf in Millimeter

Mittel Minimnm I Maximam

Relative Feuch-

tigkeit in Vo
Bewöll<ung Niederschlag

\

I!

Mittel

Mittel 1 Minimum in Vo

Anzahl

der Tage

Höhe in

Millimeter.

Beobachter.

720.0

682.8

677.2
9

696.9

692.0

693.7

640.7

640.9

628.4

618.5

607.6

600.4

593.8

752.4

713.7

708.3
9

727.0

722.4

725.0
9

68.8

66.6

76.4

67.8

!

669.1

669.1
?

656.8

74.0

75.2

73.0

572.7

559.6

649.3

637.7

632.0

624.1

604.6

590.7

80.2

83.5

75.2

15

20

24

23

14

26

22

23

15

29

40

50

50

52

62

62
?

?

54

52

49

50

47

53

42

51

49

53

54

62

59

145

143
100*

9

173

121

125

?

94

88
115*

83*

152

159

.?

148
?

200
169

?

126

98

166

138

95

111

88

937.9

812.5

?

9

Chr. Lorez.

'a. Garbald

G. Leonhardi.

G. Isepponi.

833.1 [U. V. Salis.

796.2 J. Welz.

661.0 IE. Killias.

? J. Bünzli.

V. Weber.

J. Candrian.

J. Darms.

D. Rizaporta.

1036.0 J. Bieder.

838.6 E. Brügger.

550.0*0. Peer.

875.1J. Huonder.

PP.Capuziner

1042.6 G.Crottogini.

896.21a. Spengler.

C. Andeer.

J. Tramör.

— |A. Mohr.

658.6lj. Krättli.

776.9!'j. Caviezel.

— J. Huder.

1450*M. Bellig.

? jGebr.Gianiel.

wegen vorhanden^^n Lücken die Angabe nicht möglich ist.



Periodische Erscheinungen und Naturereignisse.

Erste Blüthe des Gänseblümchens (Bell, per.) in Mar-

schlins am 3./III.

« « des Leberblümchens (Hep. trilob.) in Chur

am 2./in.

« « des F r ü h 1 ing s s a fr a n s (Croc. vorn.) in Scanfs

am 27./III.

» » des Schneeglöckchens (Levcoj. vern.) Mar-

schlins am 3.,/lII, Chur am 4./III.

« « der Narcisse, Marschlins am 4./IV.

« « des Löwenzahns, Marschlinb am 19./IV,

Scanfs am 12./V.

« « Kirschbaume.-; St. VtYtore am 6./1V, Mar-

schlins am 19./IV, Chur am 21./IV, Schuls

am lo./V.

» « Apfelbaums St. Vittore am 11./IV, Mar-

schlins am 22./IV.

Erstes Lärchengrün in Lü am 24./rV, in Fuldera am

lO./V.

Beginn der Rebenblüthe: Chur am 30./V, Marschlins Sim

9./VI.

Heuerndte: in Splügen am 4./VII., in Lü und Fuldera

am ll./VII, Scanfs am 18./VII.



Roggenerndte, in Marschlins 21./YII, Fuldera IT./VIII.

Waizenerndte: Marschlins am l./VIII.

Maiserndte: Marschlins am 19./X.

Weinlese: St. Vittore am l./IX, CÄwr am 4./X, ifa?»-

sehlins am 14./X.

Alpfahrt: /(^i.s lO./VI, ASea»/« 17.— 2 3./VI. Splügen

20/VI, i:^^ 21/VI, i^i^Wera 22/VI.

Alpen tladung : Schüls und Lü den 8./IX, Fuldera den

lO./lX, Churwalden den 15./IX, Sflügoi den 16./IX.

/p-is den 2 6./IX.

Seen eisfrei: Tarasp den 21./IV, Sils 15. /Y, Julierhöhe

29./V.

Erster Finkenschlag: C/m/- den 13/11, Marschlins den

24./n.

Erster Amselschlag: aSi^. 72«ore l./III, Fuldera 12./III.

iii 16. /in.

Kukuksruf: Chur 21./IV, Marschlins 25./IV, Klosters,

Sils und Tarasp am 26./IV, Bevers und Fuldera

am 27./IV, Lü am 28./IV, AScan/s am 10./5.

Ankunft der Schwalben : in Si^. Vittore am 29./III, in

Klosters und Tarasp am 6./IV, in ^chids am 14./IV,

in Bevers am 21./IV, in ^ils am 24. /IV, in Fuldera

am 5./V, — daselbst abgezogen am 16./IX.

In der Nacht vom 7./8. September wurde ziemlich im

ganzen Land ein ungewöhnlich heftiger Sturm, begleitet

von starken Regengüssen, beobachtet, so dass stellenweise,

namentlich im Gebiet des Vorder- und Hinterrheins Hoch-

wasser drohte, dem nur durch sofort eintretenden Schnee-

fall am Morgen des 9. Einhalt gethan wurde. Die Nie-

derschlagsmengen betrugen nirgends unter 30 Millimtr., in
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Platta 75, 3, in Splügen 95, auf dem Julier 78,2 und

auf dem Bernhardin 132,8 Millim. In Ilanz soll der

Rhein zu einer Stunde in der Nacht die Höhe von 1868

erreicht haben. In der Alp Cristallina (Medels) waren die

Ejiechte genöthigt, das Dach der Hütte aufzubrechen und

durch diese Bresche hinauszukriechen, um sich -vor dem

Wasser und den Steinen zu flüchten, welche vom

oberhalb stehenden Gefels herabrollten. Der Wirth in Fer-

datsch an der Einmündung des Cristalhnathales in das des

Lukmaniers floh um Mitternacht mit Weib und Kiiid diu'ch

das Wasser.

Natürhch machten sich bei dieser Gelegenheit man-

chen Orts die Rufen wieder fühlbar. Die Nolla brach in

noch gewaltigerem Maasse als im Jahre 1868 aus. Der

Schutt häufte sich noch einige Meter höher auf, und weit-

hin am Rheine wurden Tausende von Klaftern Wiesboden

mit Sand und Geschiebe überdeckt. Im Münsterthal kamen

die Schuttmassen der Val Ruinas bei Fuldera in Bewegung,

und deckten einige Wiesen und eine Strecke der neuen

Strasse zu, doch hielt eine zum Schutze des Dorfes im

Jahr vorher erstellte Wuhrmauer tüchtig Stand. Weitere

Ausbrüche sind von ^tampa und Borgonovo berichtet

worden. — Am 26. August ereignete sich in der Klus,

hinter der Felsenbachbrücke, ein bedeutender Felssturz ;

die Strasse war an 100 Schritt weit bis 40' hoch mit

Steintrümmern überdeckt. — ErdstÖSSe wurden am 6.

Juni Abends um 10 Uhr übereinstimmend in Scanfs, Lü

und ^chuls wahrgenommen; an letzterem Ort wurde aber-

mals ein ziemlich heftiger Stoss am 8. November verspürt.

— Am 24. September Abends wurde in Chur, Poschiavo
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etc. ein glänzendes Nordlicht beobachtet. Feuerkugeln

wui'den den 9. Dezember (1869) Abends um 7 Uhr in

Lü gesehen. — Der Blitz erschlug in Untervatz am 26.

Juh einen jungen Mann, in dem AugenbHcke als er unter

dem Dach einer Scheune vor dem Unwetter Schutz suchte.

Kopfbedeckung und Haare ^vurden ganz versengt ange-

troffen. — Ein starkes Hagelwetter, das sich am 26.

Juli über Davos entlud, hatte ein heftiges Anschwellen der

vom Strelagebirge herabfliessenden Bergbäche zur Folge,

mit grösstem Schaden für die angränzenden Wiesen.

Unsere Nimrode haben wieder eine Anzahl Bären

erlegt : ein fünfjähriges Thier fiel bei Sicröyi gegenüber

Sins, Jäger Peduzzi schoss ein Exemplar in Val Lostallo.

Das gewaltigste Thier, im Gewicht von 360 Pfund, dai3

schon seit Jahren im Albulagebiete die Heerden schädigte

und dabei heftig verfolgt wurde, erlag endlich den Jägern

Spinas und PetereUi, nachdem dieselben das angeschossene

Thier vier Tage lang vom Albula nach dem Beverser Thal

hatten verfolgen müssen. Gespürt wurden Bären ferner m
der Churer Älp, im Ober-Engadin und namentlich in den

Seitenthälern des Unter-Engadins (Scarl, Sampuoir etc.)

Es wird allgemein des häufigen Erscheinens der Bären, zu-

nächst im östlichen Kautonstheile, der Beunruhigung dieser

Thiere durch die Sprengarbeiten an der Ofnerstrasse

zugeschrieben. — Rehe wurden im December (1869)

bei Trhmnis, und sogar im Lürlibad und bei Campodels

ob Chur gesehen. — Von dem bei uns noch immer sehr

verbreiteten Steinadler (Aquila fulva) wurde u. A. im

Januar ein Exemplar von 10 Pfund Gewicht und 8' Flü-

gelspannung bei Kazis lebend gefangen. Einen anderen

6
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mäimliclien Vogel, der in heftigem Kampfe mit einem z\vei=

ten Männchen begriffen war, warf Anfangs März eine alte

Frau unterhalb Maladers mit einem Steine todt. Das

Exemplar wog ebenfalls 10 Pfund bei 2 Meter Flügel;

weite und ist für das Kantonsschulmusäum acquiriit worden.

— Die Maikäfer sollen im Bergell in Unmasse bis ober-

halb Vicosoprano an Haselstauden aufgetreten sein. — Am
28. Jimi hat der Sturm den historisch-denkwürdigen, schon

längst morschen und ausgehölten Ahom bei Trons, unter

welchem im Jahi* 1424 der Graue Bund beschworen worden

ist, umgerissen. Zum Glück ist übrigens seiner Zeit Sorge

getragen worden, mittelst Sämlingen sich eine Nachkom-

menschaft des edeln Baumes zu sichern.
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Monat Beceml^er.
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Jahr 1870.



86

Monat Januar.



87

Jahr 1871.

Barometer 1

aul in Millimeter
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Monat retruar.

Höhe
!



89

Jahr 1871.

Barometer

auf in Milimeter.



90

lonat lärz.
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Jahr 1871.

Barometer

auf in Millimeter

Mittel Miuimnm Maximnm

Relative Feuch-

tigkeit iu 7o

Mittel
\
Minimnm

Bewö!l<ung
|

Niederschlag

Mittel

I

Anzahl
|
Hök in

in 7o
;

der Tage ; Millimeter.

740.30

702.89

696.89

717.14

712.33

715.45

726.1

688.9

683.0

702.6

698.4

704.4

660.98 647.6

660.71

657.32

647.82

639.18

626.80

647.5

643.7

634.6

625.8

613.5

621.13 607.8

613.27
I

601.5

593.99
,

581.2

580.14
'

567.5

752.7

714.2

708.1

727.2

721.9

725.9

670.1

669.

667.

656.

648

635.7

631.0

623.0

603.2

589.6

63.2

58.3

67.9

57.0

0.4

17

19

22

37

70.9
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lonat April.
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Jahr 1871

Barometer

aul l) in Millimetei'

Miuimnm
j
Maxiniiim

Relative Feuch-

tigkeit in "/o

Mittel Miüimura

Bewölkung

:
Mittel

ii
in 7o

Niederschlag

Auzahl

der Tase

729.1 744.5

(>93.0
i 700.8

706.9

702.9

70ß..3

640.5

630.6

619.4

720.8

716.1

719.8

653.2 664.7

652.3 664.2

648.1 661.4

651.2

642.7

630.2

618.55; 612.4; 625.4

610.83
j

ß04.9
i

617.6

591.81 ! 586.0
|

598.8

.v8.07
'

572.1
'

585.0

61.6

56.5

73.8

64.6

77.7

75.5

80.9

70.4

80.8

24

25

34

28

46

29

40

27

33

52

51

63

74

61

63

61

72

62

59

55

73

55

64

57

56

61

50

13

16

12

20

19

20

9

11

15

11

17

17

15

18

19

21

22

6

13

12

15

11

11
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Station

Südliche Thaler

St. Vittore

Castasegna

Brusio ,

Nördliche Thäler .

Marsclilins

Pieiclicuau

Chur (Spital)

Chui- (Neubach)

Thusis .

Alveneu-Bad

ZiUis

Flims

Präz

Klosters .

Churwalden

Schuls

Savien-Platz

Platta-Medels

Splügeu (Dorf)

Davos-Platz

Puldera .

Scanfs

Guarda .

Bövers

Sils-Maria

Bemhardin (Passhöhe)

Julier (Vcduta) .

Höhe

üb. Meer

io Meter.

268

700

777

545

597

603

590

711

930
933
1102
1186
1207

1213

1220
1297-

1379
1471

1556

1641

1650
1650
1715

1810
2070
2244

Temperatur (C.)

Mittel Mmimnm Maxiranra

16.57

13.90

12.73

11.79

12.23

12.78

12.81

11.24

9.50

9.90

8.75

8.25

8.78

7.76

7.78

7.52

6.18

7.91

5.62

5.30

5.48

4.81

3.40

1.65

9.7

6.4

4.5

0.9

5.0

3.5

4.9

3.0

2.1

3.5

2.5

—0.8

0.6

1.0

0.0

0.0

0.8

-2.0

1.5

-5.0
—1.9

—5.5

—5.0

—4.3

—6.2

28.5

24.3

24.2

25.9

25.0

25.7

25.4

22.0

22.7

20.5

20.0

21.2

19.0

21.0

19.7

19.1

17.9

16.7

16.0

15.0

16.5

17.4

17.0

12.9

12.4
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Jahr 1871.

Barometer

auf iu Metter
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lonat Juni.

Station

Südliche Thäler :

St. ViUore

Castasegna

Brusio

Nördliche TJiäler;

jMarschlins

iieiclienau

Clmr (Spital)

Clmr (Neubach)

Tliusis

Alveneu-Bad

Zniis

Flims

Präz

Klosters .

Churwaldeu

Scliuls

Savien-Platz

Platta-Medels

Splügen (Dorf)

Davos-Platz

Fuld^ra .

Scanfs

Guarda .

P>evGrs

Sils-Maria

Bernhardiii (Passhöhe)

Julier-Veduta

Höhe

üb. Meer

in Meter

268

700

545

597

G03

590



«7

Jahr 1871.

Barometer

auf in Milinieter. |



Monat Juli.



Jahr 1871.

Barometer

auf in Millimeter

Relative Feuch-

tigkeit lu 7o

Mittel Minimnm Maximam Mittel
I
Minimnm

737.79 726.6

702.18 691.7

716.18
I

707.0

711.32 701.6

714.44 705.5

649.49 640.1

641.39 631.6

629.04 621.1

624.00

616.56

597.90
r.84.58

614.0

607.2

588.5

575.4

745.2

709.6

69.7

68.7

723.8,; 75.5

719.0
i;

722.3
'i
63.0

7 0.4700.06



iUü

lonat August.

{j

Höhe
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Jahr 1871.

Barometer

aul U in Milliiiietcr

Relative Feuch-

tiglceit iii 7o
Bewöll<ung Niederschlag

»ittel Miaimum Maximum Mittel Minimum

;! Mittel

I in Vo

AuzabI Höhe in

der Tase 1 Millimeter,

730.16

70a.94

6U8.25

717.77

712.85

716.20

702.05

603.26

663.27

659.81

650.60

642.46

630.05

625.15

617.62

599.07

585.40

733.3

698.7

691.8

711.3

706.0

711.9

645.9

637.8

625.6

745.1
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lonat SeptemlDer.



li:i:j

Jahr 1871.

Barometer

auf in Metter
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lonat OctolDer.

1

Höhe
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Jahr 1871.

auf (

Mittel



lue

lonat NovemlDer.

Station



IOj

Jahr 1871.

Barometer

auf in Milliiiieler
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Jahrgang 1871.



.£ S

s i
09 S

bt)
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Jahresmittel und Extreme.

Barometer

aul Ü in Millimeter

Relative Feuch- '

j

tigkeit in % ß«w°"^""g
[I

Niederschlag

Miuiinum Maiimnm Mittel
j MinimDm

Mitlei

in

Anzahl Höhe in
;

der Tage Millimeter.

Beobachter.

717.6 : 752.7

679.6 ' 714.2

674.8 ' 708.1

697.1
I

727.3

693.6 i 723.0

695.8 725.9

642.3
I

670.1

642.1 1
669.7

? I ?

645.91
j

629.2
\

656.6

637.51 620.1
:

648.5

652.12 610.0 635.7

618.01
'

601.7 1 631.0

611.82
:

594.8 : 623.0

592.85
j

574.8
i

603.7

579.19 559.8 589.9

72.2

67.3

•p

74.5

17

18

79.3 22

69.8 17

? ?

75.9
; so

73.2 12

74.4 , 26

26

24

37

48
9

50

58

50

?

48

49

49

?

51

48

46

54

41

50

46

49

54

59

134

140
9

175

145

134

?

96

71

86

139

151

?

157

139

189

172

9

120

103

161

121

98
V

1176.5

1100.8

9

872.4

1021.9

8595

11302

912.8

?

958.3

1205.7

781.3

741.1

782.2

1469.4

Chr. Lorez.

A. Garbald.

iG. Leonhard"

[Ü. V. Salis.

;J. Welz.

|E. Killias.

J. Sulzer.

G. MüUer.

V. Weber.

|J. Candrian.

J. Darms.

D. Rizaporta

iJ. Eieder.

IE. Brügger.

|C. Peer.

jj. Huonder.

{PP.Capuzinei

,G. Crottogini

'a. Spengler

C. Andeer.

J. Tramer.

A. Mohr.

J. Krättli.

J. Caviezel.

M. BeUig.

Gobr.Gianicl.



Periodische Erscheinungen und Naturereignisse.

1871.

Erste Blüihe des Haselstrauches: bei St. Vittore am

17/2, Chur 25 2, Marschlins 3 3.

der Erle: bei Chur am 25/2.

,. ,. von Levcojura vernum: Chicr am 29 2

Galant hu s nivalis: (Schneeglökchen)

Chur am 2^3.

„ ., Frühlings Safrans (Crocus vernus):

Chur am 2/3, Marschlins am 11/3,

Guarda am 14 3, Bevers am 29^3,

Ccanfs am 6^ 4,

., ,, dei3 Gänseblümchens: (Bellis peren.), -ßrwsio

am 1^3, Marschlins am 11,3, St. Luzi

bei Chur 20/2.

,, .. Gornus mascula: (Komel Kirsche) Chur

am 14 3,

Seidelbastes: (DaphneMezereum)iT/a?ÄeÄ.Zms

am 8,3.

., .. Haidekrautes; (Erica carnea) Char am

2u 2, Bevers am 20 3
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Erste Blüthe der Tussilago farfara: (Sand-Plakte)

Marschlins am 25/2, Guarda von 43,

Seanfs am 12 4.

„ ,, des Veilchens: (Viola odorata) St. Vitiore

am 13, Marschlins am 11 3.

der Alleepappel: Chur am 27; 3,

^ .. des Kirschbaums: Chur am 8 4, Mar-

schlins am 12
'4, Klosters am 18 5, Bevers

am 23/5.

,., des Birnbaums: Marschlins am 17/4.

^ „ des Apfelbaums: Marschlins am 29/4

,„ ;,, Bosskastanie: St. Vittore am 25/4. Chur

am 29/4.

., der Aprikose: Chtir am 17/3,

„ ,, des Nussbaums: Chur am 14/5.

., „ der Weinrebe: St. Vittore am 28/5, Mar-

schlins am 22/6.

Erstes Lerchengrün: Lü 15/4, Fuldera IIb, in Süs

Maria ergrünt am 30/5.

Erstes Buchenlaub: Chur und Marschlins am 19/4.

Leontodon Taraxacum: zu Marschlins am 17/4, und

bei Seanfs am 25/5 in voller Blüthe.

Weisse Gartenlilie: Marschlins am 4/7, Chur am 10/7.

Roggenblüthe: Chur am 28/5.

Gerstensaat: in Bevers am 10/5.

Eoggenerndte: Brusio 17/7, Marschlins am 8/8.

Gerstenerndte: Marschlins am 7/8, Seanfs am 4/9,

Bevers am 7/9.

Waizenerndte: Marschlins am 14/8.

Heuerndte: C/mr am 14/6, Marschlins 1/7, S^lügen

17/7, Fiddera 19/7, Sils-Maria 27/7.
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Emdernte: Marschlin-'i 31/8.

Alpladung: Marschlins 24/6 Scanfs oiJ/Q bis 14/7,

Guarda 2/7, ^pli'igen 4/7, Fuldera 8/7.

Alpentladung: ^ils und Splügen am 19/9, iw 20/9,

Sea/z/9 21/9, Fulddra 23/9, (r'^aWa 26/9.

Weinlese: St. Fiiiorc 19/9.

Zeitlose: Sca^ifs 26/8.

Erster Amselschlag: in Lü 24/2, Guarda 2/3,

St. Vittore und Fuldera 5/3, Klosters 8/3.

Schwalben angelangt: St. Fittore29/3,SrZs-i'/arm 13.4.

Bevers und Fuldera 14/4, Q>plügen 15/4, i/w 16/4,

P^atta 2/5, Klosters 8/5, Marschibis 23/5.

Abzug der Schwalben: ^canfs 17/9, Klosters 19/9,

Bernhardin 23/9, 77«ms 26/9, CA?«- undPlatta 30/9.

Kukuk eingetroffen: 3farschli/in 19/4, C/it«r 24/4,

iiils-Maria 1/5, Fuldera 2/5, i^'< 3/5, Guarda 1/6.

Nachtigallenschlag: Brusio 4/5.

Maikäfer: 22/5 bei J.Zrenew.

Für den Jahrgang 1871 ist ein im Allgemeinen sehr

bedeutender Schneefall /ai ver/.eichneu, welcher im Ganzen

demjenigen von 1863 nicht Viel nachgegeben hat, wie

damals kam die Hauptmasse im Monat Januar bei Süd-

licher Windströinung ; aucli in der Lombardei war die

Schneemenge eine sehr bedeutende. Dennoch waren unsere

Pässe nur sehr kurz;,' Zeit geschlossen, der Bernhardin

sogar nie. Von Lawinen hat man indessen nicht viel

gehört, bei ^oglio wurden mehrere Ställe zerstört, 7 Männer



1 1 ;>

die bei ^ilvaplana mit Öchneebrüchen besclaättigi warcüj

wui'den verschüttet, doch gelang es, sie sämratlich zu retten ',

bei Ar^ngo schoss am 19/1 eine scharfe Staublawine durch

den Ort. .,Das ganze Dorf war in eine dichte Schneewolke

eingehüllt. Die Häuser zitterten und schienen aus ihren

Grundfesten herausgerissen zu, werden, üeberall Fensterge-

klirr, Zuschlagen der Thüren und Balken, Starke Dächer,

bestehend aus schweran Steinplatten, wurden heruntergerissen.

Die Steinplatten flogen wie Spielkarten von den Dächern

herunter. Bäume AAAirden umgerissen und fortgeweht. Alles

dies war die Sache eines Augenblickes und Folge einer

Staublawine, die in der Sesseler Alp ob Braggio ilu*eu

Anfang nehmend, ins's Thal herunterbrauste".

Auch in der Nähe von Zernetz fiel eine Lawine,

deren blosser Lufdruck den Todtengräber, der auf dem

Friedhofe beschäftigt war, zu Boden warf.

Die Tage vom 17— 20 Juni drohten wieder mit

einem gewaltigen Hochwasser, das mancherorts nicht viel

hinter demjenigen von 1868 zurüokblieb, indessen doch

unserem Lande weniger Schaden that als im so oft heim-

gesuchten St. Gallischen Rheinthale und gegenüberliegenden

Fürstenthum Lichtenstein. Am bedeutendsten litten über-

haupt die Flussgebiete des Rheins und des Inns. In

Thusis fand ein dreimaliger Dammdurchbruch an den Arbeiten

der Ptheinkorrection statt, während die kaum begonnene

Verbauung des Nollabaches sich bereits glänzend bewährte.

Auch bei Rothenhrunnen drang der Fluss ein. Weiter

abwärts litt besonders Haldenstein, wo die Wuhrarbeiten

des Frühlings zerstört wurden. — Am Vorderrhein haben

insbesonder Tlanz, Kästris und Schleuis nicht nur bedeu-

8



tenden Schaden an Wuhrimgen und vereherteni Boden er-

litten, sondern durch den Glenner ist auch eine ünniasse

G-eschiebe herabgetragen und dadurch das; Gleuner- und Rhein-

bett bedeutend erhöht worden. In %urrheiii wurden eine

Brücke und ein Haus fortgerissen, und auch Yals hatte be-

deutenden Schaden an seinen neuen Wuhrungen zu beklagen

;

ausserdem wurde sein Gebiet an mehreren Stellen verheert.

Im Ohcr-Engadin war der Innstand so hoch wie 1868,

und verursachte namentHch der Flatzbach einen 40—50
Klafter langen Wuhrdurchbruch. Im Unter-Engadin war

der Schaden verhältnissmässig bedeutender als 3 Jahre

zuvor ; bei ^chuls riss der Inn die neue Brücke nach

Pradella fort, im ^carlthal riss die Clemgia säramtliche

Brücken fort und schwemmte über 500 Klafter zugerüsteten

Holzes weg.' Beim Tarasper Kurhause litten die Dämme

und standen einzelne Quellen in Gefahr. Auch in Fuschlax

fand ein massiger Dammbruch statt. Im ganzen Kanton

betrug der amtlich ermittelte Schaden für Gemeinden und

Private etwas über 211,000 Fr. — Am 15 März wurde

Morgens um 7 Uhr im Münstertkal, ^canfs, Baonaden,

Sils, auf dem Julier und in Castanegna und Posch iavo

ein ErdstOSS in der Pachtung von W— verspürt ; an\

28. Juli, um 11 Vj Uhr Vormittags empfand man einen

kräftigen Stoss in der Gegend von Tarasp sowie im Ber-

geil, Bormio etc. In Fiddera wurde eine leichte Erschüt-

terung am 23. und in NoArs am 4. August notirt. —
Ungewöhnlich häufig wurde von Blitzschlägen einberichtet;

in der Haldensteiner Alp und in der Alp Marsehola

wurden mehrere Rinder getödtet, bei Misox ein Hirte.

In Srn-';' fuhr der Blitz in don Kirchthnrm. dessen Uhrwerk



er etwas in ünordnuDg brachte, sowie in eine Telegraphen-

stange, ohne sonderiichen Schaden zu stiften; das gleiche

war in Furtein der Fall, wo er in ein Haus schlug. —
Am 12. Februar und 9. April wurden in Chur Nord-

lichter gesehen; das erstere war besonders glänzend. —
Am 17. Sept. Abends 6^/2 Uhr wurde in der Eichtung

von SW.—NO. ein grosses glänzendes Meteor beobachtet,

das einen langen Schweif hinter sich zurückliess. Ein

anderes das 15. Juh in Bevers gesehen wurde verbreitete

für einige Augenblicke Tageshelle. — Ein bei uns noch

wenig bekanntes, unter üinständen äusserst schädliches

Forstinsect erchien vom April an massenhaft in den Föhren-

beständen von Bimsio. Es ist die Raupe eines Nacht-

schmetteriings, aus der Abtheilung der Processionsspinner,

Bombyx pityocampa. Im benachbarten Veltlin scheint

diese Raupe noch grösseren Schaden angerichtet zu haben;

bei Brusio wurde sie durch Ablesen der beuteiförmigen

Nester, worin sich die Thiere sammeln mit Ertolg bekämpft.

Im Ober-Enyadin setzte die Tortrix pinicolana den

Lärchen stark zu. — Die Bären haben den Jägern und

Hirten wieder Viel zu schaffen gegeben, namentlich im

Münsterthal, Unter-Engadin , und in Poschiavo. Ein

kolossales Exemplar von 228 Pfund Gewicht erlegte Jägei-

Jud in Val Camogask, ebenso erbeutete der bekannte Jäger

Lechthaler eine schöne Bärin im Münsterthal. Erwähnt

sei auch noch des Falles, dass im letzteren, unweit St. Maria,

eine Frau Haag einen ganz jugendlichen Petz, der sich

einer Heerde Kälber zu sehi- a:enähen hatte mit einem

Stocke ersclilug; er .steht nun ausgest.o]')ft im Kantonalen,

MuvSeuni. —





III.

Mitheilungen

aus dem

Chemischen Laboratorium

an der

Kantonsschule in Chur

von

Professor Dr. August Husemann.





1.

Chemisclie TJntersucliuiig

einiger Eisenerze von Ferrera

von

Prof. Dr. Husemann in Chur.

1. Spatheisenstein.

Dieses in kugligen, aussen durch Oxydation braun

gewordenen, innen aber hellgrauen Massen auftretende Mi-

neral ist von krystaUinischer Structur und gleichmässig von

mikroskopisch kleinen Quarzkryställchen dui'chsetzt. Grös-

sere Quarzadern finden sich nur selten.

Die quantitative Analyse des hellgrauen Kerns ergab:

Eisenoxydul . . . , 45.06 "/''^

Mauganoxydul

Magnesia

Kalk . . .

Kieselsäure

Kohlensäure .

99.99

4.46
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Die Kohlensäure ist mit den Basen zu Carbonaten

vereinigt, reicht abef zui' vollständigen Bindung des Eisen-

oxyduls nicht hin, von dem ein kleiner Theil als kiesel-

saures Eisenoxydul vorhanden ist. Der weitaus grössere

Theil der Kieselsäure findet sich in dem Erz jedoch im

freien Zustande in Form kleiner Qnarzkryställchen.

Der Eisengehalt entspricht 35.04 '^

^ an metallischem

Eisen. Im Durchschnitt beträgt letzteres aber, wie beson-

ders festgestellt wurde, in der ganzen Masse des Erzes

36 bis 36,5 7o> ^^ ^^'^ braune Rinde eisenreicher ist.

Bei dem nicht unbeträchtlichen Mangangehalt wird

das Erz besonders zur Stahlerzeugung geeignet sein.

2. Schuppiger Eisenglanz.

Dieses werthvolle Eisenerz bildet schieferartige, dun-

kelgrauglänzende Massen, die hier und da, aber in nicht

beträchtlicliem Grade, von Quarzadern durchzogen und

ausserdem von zahlreichen kleinen Glimmerblättchen durch-

setzt sind. Die chemische Zusammensetzung ist etwas va-

riabel, indem der Eisengehalt des quarzfreien Erzes, wie

wiederholte Bestimmungen zeigten, zwischen 38 und 46 "/q

an metallischem Eisen wechselt. Die quantitative Analyse

zweier Proben des reinen Erzes, das zu diesem Zweck vor

dem Auflösen durch Schmelzen mit kohlensaurem Kali-

Natron (des Glimmers wegen) aufgeschlossen wurde, ergab:



EiseiiüxyJ

Thonerde

Kalk

Magnesia

Kieselstäui'e

Kohlensäure

Manganoxy(

Alkalien

Empyreuma

.1

Eisenoxyd

Thonerde

Kalk

Magnesia

Kieselsäure

Kohlensäiu'e

Manganoxyd

Alkaüen

Empyreuma

121

Probe A.

65.33 7„ (-45.73 V„ nietall. Eisen)

3.88 „

0.39 „

0.33 „

29.32 „

Spuren.

99.25

Probe B.

55.25 7, (38.67

5.51 „

0.37 „

0.27 „

38.10 „

"/u
mctall. Eisen)

Spuren.

99.60

3. Dichter Eisenglanz.

Völlig von dem begleitenden, theils quarzigen, theils

kalkigen Gestein getrennt, ist dieses Erz fast chemisch-

reines Eisenoxyd, dessen Gehalt an metallischem Eisen

8*
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hinter dem grössten theoretisch möglichen von 70 Vq ^^.r

um V, Va zurückbleibt. Es besteht aus

:

Eisenoxyd

Kalk

Kieselsäui-e

Magnesia

Thonerde

Maneranoxyd

99.20 7o (-69.44 Vo metall. Eisen)

0.33 „

0.40 „

Spuren.

99.93.



2.

Analyse der Sassal- Quellen

bei Chur

von

Prof. Dr. Aug. Husemann.

In unmittelbarer Nähe der unter dem Namen
_,,
Wilhelms-

bad"' bekannten Mineralquelle auf dem ^,Sand''' hat der Be-

sitzer, Herr Müller Hans Peter Mettier, vier neue Quellen

erbohrt, die an Wassermenge und Gehalt die erstere über-

treffen. Die grosse Nähe dieser Quellen bei der Stadt

und ihre erhöhte Lage würden gestatten, das Wasser ohne

Schwierigkeiten und auch wohl ohne Eiiibusse an Gehalt

in engen voll ausfliessenden eisernen Röhren bis in die

Stadt zu leiten und hier zu Trink- und namentlich zu

Badekuren zu verwenden. Chur kann durch dieselben bei

nur massigem Unternehmungsgeist zu einem Kur- und

Badeorte werden.

Die chemische Zusammensetzung aller 5 Quellen scheint

nicht sehr zu difteriren. Zwei derselben, nämlich die oberste
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und die untere alte Quelle wurden genau analysirl nr't

naclistelienden, kurz zusammengefassten Resultaten;

J. Obere Quelle.

Liegt nach barometrisclisr Messung 85 Meter oder

283 Seliwe'zor Fuss über der Plessur. Ihre Wassermcugc

Wcir nicht genau zu ermitteln und mag annähernd 1 Schweizer

Mass per Minute betragfsn. Die Tompeiatur der Quelle

beirug am 4. April 1873 bei 10 ** Lufttemperatur 6.9 "

Cels. Das Wasser ist sehr klai% perlt im Glase, schmeckt

angenehm, etwas adstringirend. Das specif. Gewicht ist

1.00185 gegen destillirtes Wasser von gleicher Tem-

peratur.

Es A\-m'dcn in 10000 Grammes des Wasser ge-

funden :

Chlor .

Schwefelsäure

Kieselsäure

Kohlensäure .

Kali

Natron .

Kalk .

Magnesia

Eisenoxydul .

Manganoxyd til

0.0132 Grammes

0.2235

0.1342

29.4346

0.0218

0.0682

5.4944

0.7692

0.0403

0.0291

I^ithion, Thonerde, Baryt, Fhosphorsäure

Organ. Matcricri
ipuren.
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Daraus bercclinet sieb folgcndo Zusammensetzung:

10000 Theile Wasser
entlialten:

Chlornatiium 0.0217 Theile

SchweMäaures Kali 0.0403 „

A'atron 0.1298 „

„ Magnesia 0,1978 „

Zweifach kolilens. Magnesia 2.2525
,

,

„ Kalk 14.1284 „

„ ,, Eisenoxydul 0.0895 „

,, ,, ManganoxydalO.0651 ,,

Kieselsäure 0.1342 ,,

Lithion, Baryt, Thonerde, Phosphors, >

Ortr. Materien

1 Pfund Wasser-
7680 Gran enthält:

0.0166

0.0309

0.0996

0.1219

1.7299

10.8506

0.0687

0.0499

0,0812

Gran

; Spuren ; Spuren

Simime der festen Bestandthl. 17.0593 Theile

Freie u. halbgeb. Kohlensäui e 2 4 . 2 9 3 2 ,

,

od. bei ^i. 0. 7 6Met. B. 1 2 3 2 2 . 5 Cubikctm.

Ganz freie Kohlensäure 19.1518 Theile

-od. bei " u. 0.76 Mei. B. 9714,5 Cu>)ikctm

.

TT. Untere alte Quelle.

Gran13.0794

18.6561 ,,

39.5 Cubikzoll

14.7086 Gran

31 Cubikzoll.

Liegt 7 3,5 Meter oder 245 Schweizer Fuös über

der Plesöur Wassermenge etwa \.^ Schweizer Maas per

Minute. Temperatur der Quelle am 7. April 1873 bei

8 " Lufttemperatur 8.0 " Gels. Das vollkommen klare

Wasser perlt schwach im Glase, schmekt angenehm und

ziemlich stark adstringirend. Das specif. Gewicht ist

1.00161 gegen destillirtes Wasser von gleicher Tem-

peratur,
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funden

^s wurden in 10000



3.

Das Trinkwasser der Stadt Chur

von

Prof. Dr. Aug. Husemann.

Die früiiei" zum nicht geringen Schaden namentHch

der städtischen Bevölkerungen so sehr vernachlässigte Frage

nach der Beschaffenheit des Trinkwassers zieht gegen-

wärtig glücklicher Weise mehr und mehr die Aufmerk-

samkeit der Behörden auf sich — wenn auch keineswegs

schon überall in dem Grade, wie es der eminenten Wich-

tigkeit der Sache angemessen wäre. Denn unter den ver-

schiedenen Faktoren, die Gesundheit und Leben der Men-

schen beeinflussen und von der öffentlichen Gesundheits-

pflege mehr oder weniger zu beherrschen sind, ninamt ganz

ohne Frage das Trinkwasser einen der ersten, wenn nicht

den ersten Platz ein. Es verdient daher alle Anerken-

nung, dass auch die städtischen Behörden Churs ernstlich

darauf bedacht sind, die Stadt mit besserem und reich-

lichcrem Trmkwasser zu versorgen. Es besteht nämlich

wie Vielen ohne Zweifel bekannt ist, der Plan, das Was-
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rier einer sehr reichen Quelle, die in unmittelbarer Nähe von

Parpan entspringt, durch eine allerdings ziemHch kostspie-

lige Leitung der Stadt zuzuführen, mn so der bestehenden

Wassercalamität ein- und für allemal gründlich abzuhelfen.

Einsender dieses hat im Auftrage des Stadtrathes das

Wasser dieser Quelle chemisch untersucht und zur Ver-

gleichung auch das jetzige Trinkwasser der Stadt analysirt.

In der Voraussetzung, dass es für die Einwohnerschaft

(.'hurs Interesse haben dürfte, zu wissen, was sie trinkt

und möglicher Weisse in Zukunft trinken wird, mögen die

wesentlichsten Resultate der Arbeit hier in tabellarischer

Form ihren Platz finden.

Zur Orientirmig ist voranzuschickon, dass Chur ge-

genwärtig — abgesehen davon, dass in der trocknen Jahres-

zeit mitunter die Plessur aushelfen muss — dreierlei Quell-

wasser trinkt, nämlich

:

1) aus den Leitungen am Mittenberge, welche die

Brunnen auf dem bischöflichen Hof, im süssen Winkel, in

der Kreuzgasse und vor dem unteren Thore speisen;

2) aus den in der Brunnenstube auf dem Bodmer

vereinigten Leitungen (Brambrüsch u. s, w.) welche sämmt-

liche Brunnen der inneren Stadt, sowie des Gäuggeli- und

Bahnhofbezirks mit Wasser versorgen, und

3) aus der Rosenhügel -Leitung (Schwarzwald), de-

ren Wasser den Brunnen vor dem oberen Thore und im

welschen Dörfli zugeführt wird.

Die Untersuchung orsli-eckte sich auf alle, auch auf

die nur in kleinster Menge auftretenden Bestandthoile der

Wässer:
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Sie ergab in je
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Man pflegt im xlUgemcfineu anzunehmen, dass ein

Trinkwasser in 100 Litern nicht über 59 Grammes feste

Bestandtheile enthalten darf, um ohne Nachtheil getrunken

werden zu können; jedoch ist im äussersten Falle ein

Wasser welches 100 Grammes mineralischen Rückstand

lässt, allenfalls noch trinkbar. Auf der anderen Seite ist

aber auch ein allzugeringer Gehalt an salzartigen Stoffen

der Gesundheit nicht zuträglich. Das an einigen Orten

des Oberengadins z. B. getrunkene Wasser, welches nichts

anderes als geschmolzenes Gletschereis ist und beim Ver-

dunsten gar keinen Ptückstand hinterläst, kann nicht als

gesundes Trinkwasser bezeichnet werden. Als günstigtes

Verhältniss vom hygienischen Standpunkt aus dürfte man

einen Gehalt von 10 bis 20 Gr. minerahscher Stoffe in

100 Litern Wasser gelten lassen.

Ausser der Gesammtmenge der letzteren muss aber

durchaus auch ihre Qualität in Betracht gezogen werden.

So ist es durchaus nicht gleichgültig, ob der im Wasser

enthaltene Kalk vorwiegend als kohlensaurer, oder als

schwefelsaurer Kalk, oder gar als Chlorcalcium vorhanden

ist. Ein sehr merkbarer Gehalt an schwefelsaurem Kalk

(Gyps) ist nach der herrschenden Ansicht nachtheilig für

die Gesundheit, ebenso das Vorhandensein von mehr als

geringen Mengen Magnesia. Man hat diesen beiden Be-

standtheilen — ob mit Recht, bleibt freilich zu erweisen

— das Auftreten von Kropf und Cretinismus zugeschrie-

ben. Sehr nachtheilig sind ferner salpetersaure Salze, wenn

sie in irgend grösserer Menge auftreten, und ganz beson-

ders auch organische Materien.

Von den letztgenannten Stoffen enthält das in Chur
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getrunkene Quellwasser so verschwindend wenig, dass in

dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig bleibt. Der

Ausbreitung epidemischer Krankheiten wird das Churer

Trinkwasser, so lange die Plessur nicht in Anspruch ge-

nommen wird, keinen Vorschub seisten. Bedenklicher steht

es mit dem Gehalt an Gyps und Magnesiasalz. Derselbe

stellt sich für das Wasser sämmtlicher Leitungen als un-

gemein hoch heraus und berechtigt zu dem Urtheil, dass

das jetzige Trinkwasser Ohurs von kaum mittelmässiger

Güte ist. Obgleich der Unterschied der drei Arten Wasser

welche Chur trinkt, nicht gross ist, so muss doch das

Wasser vom Mittenberg als das schlechteste bezeichnet

werden. Das Wasser der Bodmer-Leitung ist nur sehr

wenig besser, dagegen hat dasjenige der Rosenhügelleitung,

wenn auch im Gypsgehalt gleich, den Vorzug eines nur

halb so grossen Gehalts an Magnesia.

Allen weit überlegen ist das Wasser der Parpaner

Quelle, das bei einer constanten Temperatur von 5 bis

5,5" C. in 100 Litern nur 13 Gr. feste Bestandtheile

aufweist, gegen 29,5 bis 36,5 Gr. des Churer Quell-

wassers. Dabei beträgt für sie der schwefelsaure Kalk

kaum die Hälfte, der kohlensaure Kalk und die kohlen-

saure Magnesia nur etwa ein Drittel von den entsprechen-

den Quantitäten in letzterem. Endlich ist sie ganz frei

von Salpetersäure und enthält neben halbfreier Kohlensäure

auch noch ganz freie, was das Wasser schmackhafter

macht.

Hiemach unterliegt es gar keinem Zweifel, dass es

als ein glückliches Ereigniss für die Stadt Chur bezeich-

net werden müsste, wenn die Absicht der städtischen Be-
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börden realisirt würde. Sie erhielte an Stelle eines wenn

auch nicht schlechten, 8o doch sicherlich nichtß weniger

als guten Wassers ein solches von ganz vortreflflicher Be-

schaffenheit, das nicht nui* als Trinkwasser dem bisherigen

weit voranstellt, sondern auch für die verschiedenen Zwecke

der Technik, wie jedem Sachverständigen ein Blick auf

die mitgetheilten analytischen Resultate zeigt, die grössten

Vorzüge besitzt.

Es ist daher im dringenden Interesse des Öflentlichen

Wohles zu hoffen, dass die dem Unternehmen noch entr

gegen stehenden Schwierigkeiten von den Vertretern der

Stadt glücklich beseitigt werden; die Bürgerschaft selbst

aber wird, wie wohl nicht zu bezweifeln steht, ihr eigenes

Wohl genugsam verstehen, um die Kosten für die* wohlthä-

tige Unternehmung, nachdem dieselbe selbstverständUch zu-

vor nach allen Richtungen studirt und ihr Gelingen sicher

gestellt ist, ohne Anstand zu bewilligen.



IV.

Zweiter Nachtrag

zur

lollusken-Pauiia OrauliüiKieiis

(Vergl. J. B. VII p. 127.)

von

J. G. Am Stein, med. Dr.

Damit beschäftigt, meine graubündnerische Mollusken-

Sammlimg zu revidiren und ein neues vervollständigtes

Verzeichniss derselben besonders auch mit Berücksichtigung

der seit früher neu bekannt gewordenen Verbreitung (neue

Fundorte) einzelner Spezies vorzubereiten, biete ich hier

vorläufig die seit meinem letzten (im Jahrgang 1861 die-

ser Zeitschrift publicirten) Nachtrag für unsre Fauna auf-

gefundenen neuen Arten und Variationen:

1. Arion fuSCUS Müll, {suhfuscus Drp. ex. p.)

zwischen Buchen und Puz im Prättigau; oberhalb Zizers

im Wald und Schlundtobel.

2. Arion hortensiS Fer. {subfuscus Drp. ex. p.)

um Zizers.
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3. Limax Cinereo-niger Wolf. Malans, Umge-

gend ; im Wald rechte Seite der Rabiusa gegenüber Malix

im feuchten, faulen Holz eines Tannenstumpfs, sehr schön

gestreift.

4. Limax cinereus Lister. in Valzeina.

5. Limax marginalus Müll. Oberhalb Zizers im

Wald.

6. Limax engadinensis Heynem. Im Engadin

nach Heynemann (Nachrichtsblatt Nr. 10. 1870.)

7. Limax Heydeni Heynem. Im Engadin nach

Heynemann (Nachrichtsblatt Nr. 10. 1870.)

8. Vitrina alpina Stenz.? Um Parpan. In der

Form gleich der pellucida, aber klein, nur 3 Mm. br.,

glashell, sehr glatt und glänzend, (s. Gredler 1. c. p. 38.) —
9. Hyalina Draparnaldi Beck. In unserm bünd-

nerischen Bheiuthal, um Malans, Zizers, Untervaz und Chur

ebenso häufig, wenn nicht häufiger als ceUaria Müll. ; auch

im Prättigau von Jenaz einwärts. —
10. Hyalina subterranea Bourg. Im Wald Ma-

suns auf der Obervatzer Heide; in der Viamala hinterhalb

Thusis und um Zizers.

11. Hyalina radiatula AI der? Um Zizers, Ma-

suns auf der Obervatzer Heide, bei Klosters im Prättigau.

(NB. wenn ich nach Kobelt (Nassau Moll. Faun.) Be-

merk, bei nitidosa richtig schliesse, da mir eine genauere

Beschreibung nicht zur Hand.)

12. Helix obvoluta Müll, mutat. alhina. Pizokel,

1 Stk. von Hrn. Prof. Theobald gefunden.

13. Helix CObresiana V. Alt. mut. albina oberhalb

Zizers im Wald, ebenso oberhalb der Ganda bei Marschlins.
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14. Helix hortensis Müll, immer üüch nui- ver-

einzelt und in wenigen Bänder-Var., aber an auffallend

verschiedenen Orten aufgefunden, so:

um Zizers 12345 bandig,

um Malans wie oben und 12 345 bandig,

im Tritt oberhalb Igis gegen Valzeina und im Sattel-

wald oberhalb Felsenbach fünfbandig. Merkwürdigerweise

aber auch in Valzeina beiderseits des Thals über 1000

Met. hoch, fündfbandig und schliesshch selbst auf der Cresta

bei Schuders auch fünfbandig, noch 100 bis 150 Met.

höher.

15. Helix arbustorum L. mut. alhina und zu-

gleich äuserst zartschalig mit durchscheinender Binde. Um-

^gegend von Tarasp, von Hrn. Dr. Killias gesammelt. In

der genannten Gegend hat derselbe Sammler auch normal

gefärbte Stücke dieser Species so wie auch noch andere

Arten mit dem gleichen kalkarmen Schalencharakter ge-

funden, so z. B. H. ruderata, holoserica, fruticum, zonata,

pomatia, Bulimus montanus und quadridens, Pupa secale.

Auffallend ist, dass von den genannten Arten einzelne

Stücke so wie auch Hei. obvia und Bulimus detritus sehr

^estschalig erscheinen; dürfte diess etwa auf dem grossen

Wechsel der geognostischen Verhältnisse jener Gegend und

der daherigen Umschreibung gewisser Wohnplätze (Fund-

orte) beruhen?

16. Bulimus montanus Drp. mut. alhina. Im

Wald oberhalb Zizers und im Sattelwald oberhalb Felsen-

bach besonders schön.

17. Cionella acicula Müll. Von einem Exempl.

das ich 1857 in einem Blumentopf zu Parpan gefunden,
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vermuthete dass es eingeschleppt; im Aug. 1868 fand ich

aber ein Stück unter einem Stein im Gebüsch auf dem

Felsenriff von Friewis auswärts gegen Mastrils. Hr. Dr.

Killias fand 2 Stück unter Moos (leere Gshcäuse) bei Chur.

18. Clausilia biplicala Mtg. um Malans, Zizers,

im Prättigau bei Seewis, Scliiers, Lunden, Fideris, bes. im

Wald längs der Landstrasse; im Valzeinerthal, auch von

Chur aufwärts gegen Churwalden, überall in etwas kleinen

Formen; von Prof. Theobald auf dem Pizokel und von

Dr. Killias um Tarasp gefunden.

19. Clausilia plicata Drp. Sehr häufig im bünd-

nerischen Pthcinthal von Fläsch bis Chur; im Prättigau

bis nach Valzeina, Schuders und St. Antonien ansteigend;

von Chur aufwärts bis nach Churwalden; im Schyn und

von Thusis per Via Mala nach Schams; am Pizokel von

Prof. Theobald und bei Nairs-Tarasp von Dr. Killias ge-

sammelt.

mut. alhina. Von Chur aufwärts gegen Chmwalden

ein sehr schönes, frisches Exemplar.

var. elongata Poffiaen'). Vom Genannten bei An-

deer in Schams gefunden; 14 Windungen, 21 Mm, lang.

üeber den Wechsel von Form und Grösse der Claus^

phcata Drp., wie er sich so reich bei uns zeigt, werde ich

später ausführlicher berichten; in Bezug auf var. elongata

Poff. kommt sie mir nach dem mir vorliegenden Material

mehr als Glied einer auszuwählenden Grössenreihe denn als

feststehende Variante vor; in meiner Sammlung finden sich

Stücke aus unserer Gegend mit gleicher Anzahl Windungen

und nahezu derselben Länge,

') Aunales d. 1. soc. malaoolng. de Bolgiquo T. III. 1868 p. 65,
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20. Clausilia basileensis Fitz. In grossen kirscli-

braunrotheu Exemplaren am Fusssteig von Mastrils gegen

üntervatz.

21. Clausula nigricans Pult. Um Zizers, zwi-

schen Chur und Churwtilden eher selten; von Prof. Theo-

beld am Pizokel gefunden.

22. Clausilia pumila Zgl. in der Ganda bei

Schloss ]\Iarschlins an jungen Buchenstäramchen, im Bu-

chenwald oberhalb dem Boden im Valzeinathal, auf der

Pfalz ausserhalb Puz im Prättigau selten.

23. Pupa muscorum L.

a. var. adentata. Um Malans, Zizers, Untervaz ; im

Prättigau von Lunden gegen Puz und um Luzein.

b. var. 1 dentata Pfr. Um Malans, Zizers, Untervaz

häufiger wie erstere ; im Prättigau an den Schlossfelsen von

Solavers, um Luzein; um Parpan und bei Truns im Ober-

land; bei Tarasp durch Dr. Killias.

c. var. bidentata. Um Malans und um Zizers selten,

(je nur 1 Stück bis jetzt). Auf der Mündungswand aber

mehr nach vorn und gegen den Spindelrand erhebt sich

noch ein kleines weisses Zähncheu. Ob diess nun var.

bidentata Pf. (Rossm. I. p. 83. 2) ist mir ungewiss, da

mir jede genauere Beschreibung derselben abgeht. —
24. Pupa bigranala Rossm. Selten auf den sog.

Lichstensteiner Schichten (Neocomien inferieur, Theobald)

nördlich der Schlossruine Neuenburg bei Untervaz; im

Sclilundtobel oberhalb Zizers. —
25. Pupa edentula Drp. (Rossm. Jcon. Nr. 646)

um Zizers.

26. Pupa antivertigO. Drp. um Zizers.

9*



138

27. Planorbis contortus Müll. Aus dem See von

Tarasp erhalten durch Hrn. Dr. Killias und meinen Bruder

Rudolf.

28. Pupula lineala Agass. Tm Mai 1869 fand

ich dieses zierliche Thierchen in einigen wenigen Exem-

plaren arn Fussweg von Mastrils nach Untcrvaz unter ei-

nem kleinen Steinplättchen, das auf feuchter, bemooster

Mauer lag.

29. Pupula polita Hartm. In einem einzelnen

aber sehr .schönen Exemplar von Hrn. Dr. Killias um Chur

gefunden.

30. Anodonta anatina L.?

Unter den Molluskengehäusen, die Hr. Prof. Theo-

bald in Bünden gesammelt hatte und mir dies Frühjahr

zui* Bestimmung übergeben wurden, fand sich eine Partie

mit dem Fundort „FlimserSee" bezeichnet, darunter eine

kleine Anodonta in einem einzigen Exemplar, die erste

Acephala, die mir aus Graubündner Gewässer zu Gesichte

kommt.

Der Flimser See liegt nach der Karte von Dufour

1000 Meter ü. M. und sein Wasser ist bekanntlich von

auffallend milder Temperatur.

Da ich der obigen Bestimmung bei dieser schwierigen

Gattung und besonders dem unerwarteten Fundorte nicht

völlig sicher bin, lasse ich noch die Beschreibung folgen

:

Die Muschel ist 23 Mm. lang, hat 13 ^Ira. grösste

Höhe, vom Wirbel zum Unterrand nur 1 1 Mm. und 2 '/.^

Mm. Dicke; ist sehr zartschalig und zerbrechlich, im Wein-

geist glasig diu'chscheinend, trocken hellgelbbräunlich, (horn-

farbig), nach dem Licht gehrdten irisirend, um den Wirbel
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fast weisslich gefärbt. Vorderrand verschmälert und ge-

rundet, Oberrand scharf zusammengedrückt und fast ge-

radlinig ansteigend, ünterrand in der j\aLiO ein ^veuig ein-

gebogen, Hinterland von obenab und laitenaul verschmä-

lert und fast eckig abgestuzt (Ptosom. Nr. 417). Wirbel

aus zwei kleinen, unversehrten, über den Rand sich erhe-

benden Höckerchen bestehend, ziemlich weit nach vorn;

von demselben aus nach hinten zur obern Ecke des Schna-

bels ziehen zwei deutliche Strahlen, den zusammengedruck-

ten, verhältnissmässig grossen Schild begränzend. Ueber

die Schale ziehen 13 wellenförmige Anwachsungsstreifen,

zwischen deren unteren, weiter auseinander stehenden, noch

kürzere feine Linien bemerkbar sind.

Die beiden Schalen sind fesi; geschlossen und ein

Versuch sie zu öffnen behufs der innern Besichtigung bei dem

einzig vorliegenden Exemplar um so weniger thunHch, als

die rechte Schale bereits einen Bruch erHtten. —

Zizers, Ende Juni 1873.



V.

Die

lineralquelle von Pignieu

von

Dr. C. Kellenberger.

Das zunehmende Interesse, das sich gegenwärtig dem

reichen Schatze unserer einheimischen Mineralquellen zu-

wendet, und demzufolge nicht nur bisher unbenutzte und

selbst unbekannte Quellen sondern auch solche zu Ehren

gezogen worden sind, welche im Laufe der Zeit einer un-

verdienten Vergessenheit anheimgefallen waren, rechtfertigt

es wohl, wenn wir an dieser Stelle dem gypshaltigen Ei-

senwasser von Pignieu bei Andeer im Schamserthale

eine kurze Notiz widmen, da die Gesammtverhältnisse und

bisher bekannt gewordenen Eigenthümlichkeiten desselben

geeignet sind, zur Wiederaufnahme des vor 30— 40 Jah-

ren vielfach frequentirten Badeortes zu ermuntern.

Eine Viertelstunde herwärts von Andeer, hinter einer

links? an der Potsstrasse liegenden Häusergrappe, erhebt sich
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ein etwa 100' hoher begraster Vorsprung, auf dessen

Spitze, weithin sichtbar, ein kleines weisses Häuschen steht

:

es ist das Q.uellenhäuschen, zu dem ein schmaler Fussweg

hinaufführt. Im Häuschen selbst findet sich die längliche

in Holz ausgeführte Quellenfassung, mit dem Abfluss nach

Westen, unter den Mauern durch in die Wiese, wo dip

Quelle als massiges Bächlein rasch abfliesst, um noch un-

terwegs einen Brunnen zu speisen.

Die Quelle (es sind ursprünglich zwei, jedoch schon

geraume Zeit in eine Fassung vereinigte Quellen) ist un-

gemein klar, sehr wasserreich und sezt an den mit einer

farblosen Algenmasse besetzten W^änden des Bassins eine

lockere Eisenoxydhydrat-Schichte ab. Zuweilen sieht man

stellenweise Blasen aufsteigen. Das Wasser zeigt einen wenig

mineralischen, adstriugirenden G-eschmack und setzt im Glase

keine Gaspei'len an. Seine Temperatur ist ungewöhnlich

hoch; Herr Dr. Killias, dem ich einige der hier mitge-

theilten Notizen verdanke, fand dieselbe im April d. J.

19 Centigr. bei 10" Lufttemperatur; ältere Angaben spre-

chen von 15.5° R. (19.3" C). Der umstand, dass die

Quelle im Winter stark raucht, spricht ebenfalls für die

Beständigkeit ihrer Temperatur. Ein am Fusse des Hü-

gels entspringender Brunnen, der zu gleicher Zeit gemessen

wurde, zeigte nur 9'' C.

Sehr bemerkenswerth ist der Wasserreichthum unserer

Quelle; eine ebenfalls im Monat April vorgenommene und

dm'ch den Eigenthümer der Quelle, Herrn Präsident G.

Fravi in Audeer, wiederholte Untersuchung ergab beinahe

58 eidg. Mass (86 Liter) per Minute, also 3480 Mass

(5220 Liier) auf die Stmide und 83520 Maas (125,250
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Liter) auf den Tag, eine überreiche Wassermenge, die neben

hunderien von Wannenbädern noch die Speisung von Dou-

chen und eines Schwimmbassin's erlauben würde. Ueber

die Bestandtheile des Wassers liegt eine einzige, auch quan-

titativ durchgeführte ältere x^nalyse vor, von Herrn Dr.

Bauhof in Wiuterthur in den Dreissiger Jahren ausgeführt*).

Derselbe fand in 8 S" Wasser =128 Unzen:

Kohlensäure 13 Cub. Zoll.

Gyps 127.0 Gr.

Schwefelsaure Bittererde 20.0 „

Kohlensaure „ 21.5 „

Kohlensaurer Kalk 3.0 „

Kohlensaures Eisenoxydul 1.0 „

Chlor-Alcalien 0.5 ,,

Chlormagnesium 2.0 „

Feste Bestandtheile 175.0 Gr.

Herr Professor Dr. Husemann in Chur, welcher den

daherigen Quellabsatz, wovon gleich die Bede sein wird,

genauer untersuchte, fand das spezifische Gewicht unserer

Quelle zu 1.0021. Die Eisenbestimmung ergab 0.118

Gramm. Kohlensaui-es Eisenoxydul auf 10,000 Gramm.

Wasser. Ausserdem fand Herr Dr. Husemann als Haupt-

bestandtheile : schwefelsauren Kalk (Gyps) mit etwas schwe-

felsaurer Ma.gnesia; in geringer Menge schwefelsaure Al-

kalien, sehr wenig Chloralkalien, Manganspuren und nicht

viel freie Kohlensäure.

Ausser dem Beichthum an Mineralwasser bietet nun

die Quelle ein weiteres schätzbares Produkt, nämlich den

*) Mitgetheilt in Leuthy's Begleiter (iurch die Schweiz, 1840.
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in der Umgebung weithin und in reichlichster Menge ab-

gesetzten, stellenweise fast gmz reinen, meif^tens aber mit

Humustheilen durchsetzten rothen Badeschlmnm, seit Jahr-

hunderten aufgehäuft, und aus der ursprünglich wohl ganz

regellos abrinnenden Quelle präcipitirt.

Der Badeschlamm erscheint als eine ziemlich inten-

siv rothe, lehmige, in zufälligen Proportionen init Wasser

und Püanzentheilen durchsetzte Masse. \.

Herr Professor Dr. Husemann hat denselben sJ-enau

untersucht und lassen wir hier das Resultat seiner Unter-

suchung wörtlich folgen:

Untersuchttng des rothen Badesehlanwies von Andeer.

1000 Theile des nassen Schlammes hinterliesscn nach

anhaltendem Trocknen bei 1 00 '

: 151.4 Theile fester Be-

standtheile.

1000 Theile des bei 100" getrocknetem Rückstan-

des ergaben an in Wassei^ löslichen Besto,ndtheilen:

Schwefelsäure 10.680 Theile

Chlor 0.096 „

Kali 0.150 „

Natron 0.200 „

Kalk 7.800 „

Magnesia 0.661 ,,

an in Wasser unlöslichen Bestandtheilen:

Kalk 55.511 Theile

Magnesia 1,162 ,,

Eisenoxyd 511.824 ,,

Mauganoxyd Spuren

Lösliche Kieselsäure 97.595
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Phosphorsäure Spuren

Arsensäure 2.250 Theile

Kohlensäure 52.460 ,,

Humussäuren (zum Theil in

Wasser löslich) 4.400 „

Humin 5.600 ,,

Grünes Harz 1,503 ,,

Pflanzenreste 34.315 ,,

Gesteinstrümmer (Kies) mit

sehr wenig Thon 84.769
,,

Chemisch gebundenes Wasser x ,,

Daraus berechne ich für den feuchten Schlamm fol-

gende Zusammensetzung

:

LUUO Hielte nassen bchLojrt



Üb

Eiaenoxydhydrat
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bädern oder Lokalbädern, ferner in Form heisser Um-

scliläge; dem Sclilammbade folgte das üebergiessen und

das gewöhnliche Reinigungsbad. Wenn auch die Za hlder

nach physiologischer nnd therapeutischer Wirkung beob-

achteten laUe lange nicht ausreicht, um genaue Jndica-

tionen für den Gebrauch unseres Eisenmoor's abzugränzen,

so war doch der Erfolg bei gewissen allgemeinen und ört-

lichen Leide)! ein so günstiger, dass sich weitnre Versuche

und häufigere Verwendung [eines so werthvollen therapeu-

tischen Agens empfehlen.

Eine häufige Anwendung, mit vielfach frappant gün-

stiger \Virkung fand der Eisenmoor bei örtlichen Leiden,

chronischen Muskel- und Gelenk-Rheumatismen, Paralysen

und hysterischen ^Inästhesieen, dann zur Resorption alter

Exsudate, besonders der Ünterleibs-Organe, (cliron. Metritis),

überhaupt in Fällen, wo von einer kräftigen Erregung def

Hautthätigkoii Nutzen zu erwarten stand. Es kommt hier zu-

nächst wohl nur die rein mechanische Wirkung des Schlamm-

bades in Betracht : das höhere spezifische Gewicht des dick-

flüssigen Schlammes übt auf die Körperoberfläche einen,

Anfangs fast unangenehmen, Druck aus; bei Nachlass des

Diuckes, d. h. beim Verlassen des Bades, gleicht sich

die vorher verminderte Anfüllung der Hautcapillaren aus,

es tritt grössere Hautröthung ein; derselbe Druck compri-

mirt den Unterleib und erregt beim Nachlass die peristal-

tische Bewegung des Darmtractus. Eine weitere mecha;

nische Einwirkung auf den badenden Körper übt der

Schlamm durch die Härte seiner Gemengtheile, wie Sand,

Eisenoxyd, Gypsnadeln, verkieselte Infusorien, Salzkrystalle

u. dergl. aus.
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Es ist teriier die Gruppe der allgerueinen Ernähruiigö-

siörungen (besonders Chlorose, Rhachitis und Scrophulose

mit torpidem Charakter), welche unter dem Gebrauch der

EisenmoonBäder eine oft überraschend günstige Verände-

rung fand und zwar in Fällen, welche, versuchsweise oder

durch die Verdauungsstörungen der Kranken gezwungen,

mit Ausschluss anderer Medikamente behandelt wurden.

In diesen Fällen kann uns die blosse Erregung der Haut-

thätigkeit zur Erklärung der raschen und intensiv gestei-

gerten Biutbildung wohl kaum genügen, sondern muss eine

Resorption der der Blutbildung dienendem Stoffe angenom-

men werden. Es widerspricht diess der physiologischen

Anschauung, welche das Hautorgan hiezu unfähig erklärt,

insofern nicht, als damit die normale, mit Epidermis be-

deckte Hant gemeint ist, während bei fortgesetztem Ge-

brauch des Schlammbades sehr bald ein papulöser, friesei-

artiger Ausschlag entsteht, die Haut theilweise ihrer Epi-

dermis beraubt und so erst zur Resorption geschickt

macht; ebenso möchten sich ja wohl die vielverspot-

teten Vortheile des „Badeausschlages" überhaupt erklären

lassen.

Ein wichtiger Factor zur Erhöhung der Eesorptions-

fähigkeit ist ferner die geringe Wärme-Capacität des Mi-

neralschlammes
;
gewöhnUch wurden unsere Moorbäder auf

36"— 40" C. erhitzt, Lokalbäder noch höher, ohne den

Allgemeineffekt eines ebenso erwärmten Wasserbades zu er-

reichen. Natürlich werden bei dieser hohem Temperatur

mehr Gase frei und so die Menge der resoruii'baren Be-

standtheile vergrössert.
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(Geschichtliches.) Obwohl ältere, genauere Nachrichten

über unsere Quelle fehlen, so scheint ihr Gebrauch doch

sicher bis in's XV. Jahrhundert hinauf zu reichen. Die

erste wissenschaftliche Nachricht findet sich in den,, Itinera

alpina" von Scheuchzer, welcher Anfangs des XVIII. Jahr-

hunderts das spezifische Gewicht des Wassers bestimmte

und einige chemische Reactionen auf seine Bestandtheile

vornahm; (wiederholt in dessen Hydrographia helvetica

p. 238). Dann scheint das Bad in Abgang gekommen

zu sein, denn Sererhard (Einfalt. Delineation II. pag. 38)

bemerkt bei Pignieu: ,,Allhier ist vormalcn ein gut Bad

gewesen, so nun abgegangen." Jn der bekannten Bal-

neologie von Busch (1845) finden wir wieder nähere An-

gaben und eine Untersuchung der Q.uelle.

Ausführlicher beschreibt ein von der ,, Gesellschaft

zum schwarzen Garten" in Zürich herausgegebenes Neu-

jahrsblatt (XXIII) vom Jahr 1830 (Naturgeschichtliche Be-

merkungen über das Schamserthal, nebst Notizen über das

Bad von Pignieu; der Verfasser ist nicht genannt) die da-

maligen Badeeinrichmngen, welche, nachdem das alte Bad-

haus eingegangen, im gegenwärtigen Hotel Fravi zu An-

deer, wohin also das Wasser geleitet werden musste, be-

standen; es waren 30 Badewannen vorhanden, in beque-

men und gut möblirten Zimmern. Es wurde nur gebadet,

nicht getrunken, und genoss das Wasser einen „vorzüg-

lichen Buf" bei rheumatischen und paralytischen Affektio-

nen, verschiedenen Hautkrankheiten und insbesondere zur

Resorption alter Exsudate. Im nämlichen Jahre finden wir

Pignieu ferner in Maltens ,,Beschreibung aller berühmter

Bäder der Schweiz" aufgeführt (p. 353); das Bad wird
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als bequem eingerichtet und ziemlich stark besucht be-

zeichnet. Zuletzt ist der Quelle und ihres werthvollen Pro-

duktes, des Eisenschlammes, mit Benutzung der Husemann-

echen Arbeiten im Katalog der an die Wiener Weltaus-

stellung eingesandten bündnerischen Mineralwässer gedacht

worden.

Das Hochwasser von 1834 zerstörte die damalige

Leitung; zum zweiten Male war diess im Jahr 1868 der

Fall und seither blieb der Gebrauch der Mineralquelle ein-

gestellt ; doch kam auch in den letzten Jahren der Bade-

schlamm vielfach in Anwendung, theils versendet theils in

den bequem eingerichteten Bad-Lokalen zu Andeer selbst.

Bei dem unbestreitbaren therapeutischen Werthe der Quelle

ist zu hoffen, dass neue Einrichtungen dieselbe dem allge-

meinen Gebrauche bald wieder zugänglich machen werden.

Von seinen balneologischen Vorzügen abgesehen, würde

Pignieu sicherlich auch sonst eine Wiederaufnahme des

frühern lebhaften Bad betriebes verdienen. Die schon

970 Met. (2900 Schw.) hohe Lage der Quelle (das Dorf

selbst liegt 1052 Met. üb. M.), eine Sommer-Temperatur

von 14"— 15" C, die Nähe des stattlichen Ortes Andeer,

die pittoreske Landschaft mit den nahen Ausflügen in die

Schluchten der Roffla und dem hochromantischen Eingange

in das Averser Thal mit seinem berühmten Wasserfall,

sollten schon für sich zum Besuche einer dicht au der Haupt-

verkehrsader unseres Lande«, dar Splügenstrasse, liegenden

Heilstation ermuntern.
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Krüppelzapfen an der nordisclieii Piclite

Graubünden

nanhgewiesfn von

Prof. Chr. G. Brügger.

(Mit einer Tafel Fig. 1-4 b.)

Im Juni 1872 übergab mir Hr. Ingenieur Peter

Saluz alß Geschenk für das Naturalienkabinet der Kau-

tonsscliule in Chur einige sonderbar gestaltete Fichtenzapfen,

welche derselbe irn Thale Schanfik beim Dorfe Lang wies,

4250 Par. F. üb. M., während seines dortigen Aufent-

haltes zum Zwecke der Strassenvei-messung im Jahr 1871/72,

gesammelt hatte. Eine kleine, etwas verkrüppelte Fichte

(Rothtanne), welche einige Minuten westlich vom genannten

Dorfe, an einem steilen gegen SW geneigten Abhänge,

über der neuen Strasse ziemlich isolirt stand, hatte im J.

18 71 diese und lauter ähnlich missbildete Zapfen her-

*) Vorgetragen am 5. März 1873 in der Naturforschenden Ge-
>ellscbaf» Graubündenj*
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vorgebracht. Eine Anzahl derselben war in die Hände

der HH. Pfarrer Fopp, Forstinspektor Coaz und Ingenieur

Mengold gelangt und wurde später, samrot dem ganzen

von Hr. Saluz gesammelten Vorrathe, mir zur Einsicht mit-

getheilt oder unserm kantonalen Museum als Geschenk

überlassen. So kamen mir nach und nach im Ganzen un-

gefähr 30 Stück monströser Zapfen zu Gesicht, welche

sämmtlich von demselben Bäumchen bei Langwies und

von demselben Jahrgang stammen.

Einige Monate später erhielt ich durch meine Schü-

ler, die Kantonsschüler Gregori, Juvalta und Tram^r, 9

ganz ähnlich missbildete Fichtenzapfen von einer neuen

Lokalität im Albula-Gebiete beim Dorfe Bergün, wo ein

Baum am Ausgange des Seitenthaies V. Tisch, bei 4300'

üb. M., im Jahr 1872 ebenfalls dergleichen monströse

Zapfen, und zwar nur solche, getragen haben soll. Indessen

befanden sich unter der Parthie 5 noch ganz junge Zapfen

mit lauter abwärts gerichteten oder horizontal abstehenden

Schuppen, welche offenbar von einem andern Baume oder

Jahrgange herrühren, als die ganz ausgewachsenen Zapfen

mit zugleich aufwärts und abwärts gerichteten Schuppen.

Uebrigens stimmen sämmtliche reifen Zapfen von bei-

den Lokalitäten, welche mir zur Untersuchung vorlagen,

in ihrer Form und in der Art der Bildungsabweichung mit

einander wesentlich überein. Sie zeigen nämlich vorne

mehr oder weniger abgerundete und gar nicht ausgeran-

dete, wenig oder kaum verlängerte Schuppen — somit die

wesentlichen Kennzeichen der nordischen Varietät medio-

xima Nyl. ; zugleich erscheint auch der einzelne Zapfen

in der Richtung der Längsaxe mehr oder weniger verkürzt
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und macht durch seine am oberen Theile abwärts, am

unteren Theile aber aufwärts gerichteten, in der Zapfen-

mitte daher wulstig sich stauenden Schuppen den sonder-

baren Eindruck, als ob auf irgend eine wunderliche Art

zwei Zapfen mit gegeneinander gerichteten Spitzen (Schei-

teln) gewaltsam in einander geschoben worden und so

verwachsen seien. Der Gedanke an eine Art, etwa den

Heraitropien der Krystalle analoge, Zwillingsbildung läge

dabei nahe, würde aber zu einer durchaus falschen Vor-

stellung von der Entstehung vorliegender Missbildung füh-

ren, wie sich aus Nachfolgendem ergeben wii'd.

Was zunächst das Vorkommen einer nordischen

Varietät der gemeinen Fichte oder Rothtanne in den

rhäti sehen Alpen betrifft, so boten mir in dieser Hinsicht

die Funde von Langwies und Bergün weder etwas Neues

noch Ausserordentliches dar. Die grosse Vei-wandtschaft

unserer Alpenflora mit derjenigen dos europäisch-asiatischen

Nordens gehört ja heute zu den bekanntesten pflanzeu-

geographischen Thatsachen, die Jedermann geläufig und

bereits mehrfach zur Begründung verschiedener Theorien

über einen gemeinsamen Ursprung derselben verwerthet

worden ist. Auffallend erscheint daher nur, dass gerade

beim häi^figsten und verbreitetsten waldbildenden Baume der

Alpen und des Nordens eine so ausgezeichnete, beiden Flo-

rengebieten gemeinsame Form bisher übersehen werden

konnte. Erst im Jahr 1869 wurde letzteres Faktum in der

botanischen Sektion der ., /Schweizer, naturforsch. Gesell-

schaft" bei ihrer Jahresversammlung zu Solothurn (Ver-

handl. 1869. S. 70) zum ersten Male öffenüich bespro-

chen durch einen der gründlichsten Kenner der fossilen
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wie der lebenden Coniferen. Indem Prof. 0. Heer über

die Formen vun Pimis Ah'tes unserer Flora spricht, er-

wähnt er, neben der ,,Hauptform mit zipfjlförmiger aus-

gerandeter Verlängerung der Zapfenschuppe", noch einer

,,Form mit abgerundeter Schuppe und weisslichem Anflug

der Nadeln'*, welche zuerst im Norden beobachtet und dort

lange fälüchlich für P. orientalis gehalten, später aber von

Nylander „Pinus Abies medioxima" benannt, und seither

auch im Engadin und anderen Alpengegenden beobachtet

worden sei. Dabei stützte öich Heer auf ^laterialien, zahl-

reiche Zweige und Zapfen, welche ich während der Jahre

1865— 69 von mehr als einem Puzend Lokahtäten der

östlichen Schweizer-Alpen zusammengebracht halte und die

mit nordischen Zapfen verglichen wurden. Von Landeck im

Tirol bis Engstlenalp im Berner Oberland, und vom Wal-

len- bis zum Comer-See, habe ich zur Zeit das allgemeine

Vorkommen dieser Form in der Höhemegion zwischen

4000* und 6000', vorzugsweise auf kiyotallinischem Ge-

birge, für die meisten Thäler durch eigene Anschauung

konstatirt. In einigen romanischredenden Gegenden Grau-

bündens (Obervatz) unterscheidet selbst das Volk diesen

Baum unter dem Namen ,,aviez solvadv^ (wilde Weisstanne)

von der gemeinen Eothtanne (,,pign") und war es gerade

dieser umstand, der mich im Jahr 1865 zuerst zu einer

näheren Untersuchung und endlichen Erkennung dieser

Baumform in einer Region (Lenzerhaide 4600*) führte, wo

an ein Vorkommen der eigentlichen „aviez" (Weisstanne)

bei uns nicht zu denken war. i\.n unsere letztere Art

(P. picea L.) und fast noch mehr an die amerikanische

Weiss- oder Schimmelfichie (P. alba Mchx.) erinnert in der

iO*
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That, von weitem betrachtet, die duftige hell-bläulich-grüno

Färbung des Nadehverkes namentlich an den jungen Trieben

von P. Abies racdioxima, wesshalb ich sie damals (vor

Kenntnissnabne der nordischen Benennung) auch als var.

glaucescens oder alpestris handschriftlich bezeichnet hatte.

Dass übrigens auch das Holz*) unserer Alpenfichte (wohl

wegen der grösseren Dichtigkeit und Gleichmässigkeit der

Jahi^esringe) eigenthümliche technische Eigenschaften be-

sitze, schliesse ich sowohl aus den Aeusserungen inländi-

scher Schreiner, als aus den Erfahrungen renomirter Pia-

noforte-Fabricken in Zürich, denen die Alpenfichten von

Daves imd SchalSk schon öfters vortreffliches Resonanzholz

geliefert haben. (Schon der alte J. J. Scheuchzer zu

x\nfang des vorigen Jahrhunderts hatte auf seinen Alpenreisen

irgend etwas von einer besonderen Sorte von Fichtenholz

in den Glarner- und Bündner-Alpeu vernommen, wie aus

einer Stelle seiner ,.Naturgeschichten des Schweizerlandes"

hervorgeht, die mir gerade nicht zur Hand sind). —
Missbildungen scheinen bei den Coniferen nicht eben

häufig vorzukommen, und gerade bei der Fichte am aller-

wenigsten, da sich, ausst^r den gewöhnlichen Verbäuderun-

gen und ,, Hexenbesen'', in der gesaramten Literatur nicht

viel hierüber vorfindet; monströse Zapfen dieser Art v/er-

den meines Wissens nirgends erwähnt*'*').

*) Id der Umgebung des Kurortes St. Bernhardin im
Adulagebirge (,V. Misocco), 5t>!)0—55jO' auf Glimmerschiefer, wo P.

ubies III ed io X im a die hi'.rrschende BauiiiHri ist, habe ich am 9.

Aug. 1871 mehrere frisch gefädte B'öi'l<e gemessen und auf die An=
zahl der Jahresringe untersucht: lu.i 75 (^entinh'ter Durchmesser er-

gaben sicli l.SO-löU Jaiuesritige (auf l- J. somit 35 'cuiini. Dicke),

wobei die Jaiirringe 1— fiO, sowie der dem Suiniicr ib6() ent-

sprechende, duri-ii besonders geringes Wachsthum sicn auszeichneten.

**) Vgl. C. Cramer, IJildungsabw-ichungen bei einigen

wichtigern Ptlauzenf;tmilien. Zürich. IHüi. S. 1— 5.
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üeberzeugt, dass uns in den Zapfen von Langwies

eine Vjis dahin unbekannte, höchst merkwürdige Mon-

strosität vorHege, aber in meiner gegenwärtigen Stellung der

nöthigen Hilfsmittel und Müsse entbehrend, um eine ein-

gehendere Untersuchung des Falles vornehmen zu können,

wandte ich 'mich, unter Uebersendung einer Probe des Mate-

rials, an meinen verehrten Freund Prof. Dr. C. Gramer am

eidg. Polytechnicura in Zürich, der sich seit Jahren ein-

lässlich mit diesem Zweige unserer gemeinsamen Lieblings-

wissenschaft beschäftiget und schon 1864 in einer aus-

führlichen, höchst werthvollen Arbeit einige Resultate seiner

Untersuchungen der 48. Jahresve. Sammlung der Schweizer,

naturforsch. Gesellschaft*) vorgelegt hatte. Hr. Professor

Gramer kam meinem Wunsche in fi'eundlichster Weise ent-

gegen entgegen und antwortete mir unter dem 3. Novem-

ber 1872: „Der monströse Pinus-Zapfen erregt mein

Interesse im höchsten Grade. Im ersten Augenblicke

glaubte ich einfach 2 in der Jugend mit den Scheiteln ver-

wachsene Zapfen zweier zufällig einander gegenüberstehender

Zweige vor mir zu haben. Nachdem ich aber durch Deine

Zeilen erfahren, dass an demselben Baume zahlreiche

derartige Zapfen gefunden worden sind, ist mir diese Deu-

tung mehr als zweifelhaft geworden, zumal: 1.) der mir

eingesandte Zapfen nur einen unzweideutigen Stiel besitzt;

2,) die Samen ausnahmslos auf der oberen Seite der

Schuppen (nicht in der untern Zapfenhälfte oben, in der

obern unten) zu liegen scheinen; 3.) die secundaren Blatt-

spiralen, und zwar sowohl die rechts- als linksläufigen, sich

vom einen Ende des Zapfens bis zum andern verfolgen

lassen," Auf den Wunsch des Hr. Gramer übersandte
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ich ihm hierauf das ganze damals mir zur Verfügung ste -

hende Material der monströsen Zapfen von Langwies (17

Stück), und erklärte sich derselbe bereit, eine Erklärung

dieses „äusserst merkwürdigen Falles" zu suchen und hiezu

die nöthigen Zeichnimgen zu liefern. Am 25. November

1872 schrieb mir dei seilte: ,,Wir haben es aus den (in

meinem früheren Briefe) ausgegebenen Gründen mit einfa-

chen Zapfen zu thun; die Samen namentlich finden sich

überall über den Schuppen. Da bei j ug e n d 1 i ch e n Fich-

tenzapfen alle Schuppen abwärts**) gerichtet sind, so

besteht die vorliegende Bildungsabweichung da-

rin, dass nur die untern Schuppen ihre Lage ver-

ändert, die obern aber ihre ursprüngliche mehi'

oder weniger beibehalten haben." In einem späteren

Schreiben, welchem die vorzüglich ausgeführten Zeichnun-

gen von 4 der ausgezeichneistcn Zapfen nebst da/su gehö-

rigen Erläuterungen (sie tolgon unten unverküizt nach Hrn.

Prof. Cramer's eigener Redaktion) beigegeben waren, be-

stätigt derselbe seine frühere Deutung imd spricht sich zu-

gleich über die Ursache der Miislnldung aus:

,,Es bleibt sicher, dass alle diese sonderbaren Za-

pfen so anzusehen sind, wie ich Dir schon früher geschrieben

habe: als theilweise in der Entwicklung zurückge-

bl ie b en. An jungen Fichtenzapfen sind alle Schuppen abwärts

gerichtet. Dass diese Zapfen nicht durch Verwachsung je

*) Verhandlun','en dtT Si'hW''iz. nit. Gesi^llächaft zu Zürich,

am 22—2^1 Au^^ust l864. Jahresbeiit-hl S. 73-74.

*•) Die Schuppen der 5 juf^endlichen Zapfen V'»n Bcrgüii,

deren ich Ein^nnj^sCS. io!) erwähnt h;tl)e,zei;?t'n diese SUillung und den
allniäliligen üeberKanjr zur liüiixoutaL'U und li;ill);iufgi'richtt?t(;n ni

ansiTPzoifhneter Weisi». sie konnten J«dofh Hr. Cranier damals m^'h
nicht vorgelegt werdeu.
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zweier mit der, Scheiteln aufeinander gestossener Zapfen

entstandftu sind, geht unzweifelhaft hervor aus der be-

trächilichen Zahl, iu welcher die Zapfen auf einmal auf-

traten, aus dem constanten Fehlen eines zweiten Stieles

und besonders aus der Lage der Samen. Diese fanden

sich bei einem Zapfen, den ich zergliederte, auch bei den

abwärts gerichteten Schuppen stets oberseits".

,,Ueber die Ursache dieser Missbildung wage ich

kaum mich auszusprechen. Damit die in der Jugend ab-

wärts gerichteten Schuppen sich später aufrichten, muss an

der untern Seite derselben in der Nähe ihrer Insertions-

stellen später verstärktes Wachsthum eintreten. Wenn sich

solche Schuppen nicht aufrichten, so kann dies darauf

beruhen, dass jenes verstärkte Wachsthum unterseits aus

einer in loco wirksamen, übrigens unbekannten Ursache

nicht zu Stande kommt, oder darauf, dass obersei ts eine

dem Wachsthum unten das Gleichgewicht halt nde Kraft

zur Geltung kommt, etwa in Folge eines Eeizes, veranlasst

durch einen in der obern Schuppenseite wuchernden Pilz

oder durch Insektenstiche. Da jedoch keine Anzeichen von

derartigem vorhanden sind, die abwärts gerichteten Schuppen

überdies mehr den Eindruck verkümmerter Ausbildung

maclieu, ist es mir wahrscheinlicher, dass die Ursache in

der untern Fläche der Schuppen selber, nahe an der

Insertionsstelle, zu suclien sein wird." — Soweit Hr. Gramer,

dessen Erläuterungen zu den Zeichnungen weiter unten zu

vergleichen sind.

Für eine eingetretene Hemmung im Längen-Wachs-

thume der Zapfen sprechen endlich auch die Dimen-

BJonsverhältniäse der monströsen Zapfen voi Langwies
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und Bergün, wovon ich 32 Stück gemessen habe. Es

ergaben sich folgende Grössen: für die 4 reifen

monströs. Zapfen von Bergün eine durchschnittl, Länge

von 5,3 (Minim. 4,2, Maxim. 6,5) centimeter; die 23

monströs. Zapfen von Langwies eine durchschnittl. Länge

von 5,4 (Minim. 4,2, Maxim. 7,5) centimeter;

die jugendlichen Zapfen von Bergün eine durchschnitf

liehe Länge von 4,3 (Minim. 4,1, Maxim. 4,5) centim.

Während reife normale Zapfen der var. medioxima aus

gleicher Höhenlage und von denselben Jahrgängen bei

gleichem Umfange (zwischen 11— 14 centim.) folgende

Längenverhältnisse zeigten

:

normale Zapfen von der Lenz er hei de durchschnittl.

Länge von 10,2 (Minim. 7,8, Maxim. 12,6) centim.

normale Zapfen von Brigels (4— 5000') durchschnittl.

Länge von 9,5 (Minim. 7,5, Maxim. 11,1) centim.

Eß sind somit die reifen normalen Zapfen

durchschnittlich fast um die Hälfte länger als die

monströsen derselben Varietät, die ihrerseits an

Länge die jugendlichen Zapfen (mit lauter abwärts gerich-

teten Schuppen) durchschnittlich nur um '/.— ^/^ über-

treffen und in einzelnen Fällen sogar auf derselben Länge

stehen geblieben sind. Fichtenzapfen von der gemeinen Form

aus der Umgebung von Chur stimmen übrigens in der

durchschnittlichen Länge 11,4 centim. mit jenen der medio-

xima von Brigels und Lenzerhaide ziemlich überein.



Erklärung der Abbildungen.

(siehe d. Tafel.)

von

Prof. C. Crimer.

Auf sämmtlichen, bloss die Umrisse zeigenden, Copien

(untere Reihe) der darüberstshendeu schattirten Orginal-

zeichnungen wurde je eine linksläufige und eine rechts-

läufige secundäre Spirale, die eine durch Punkte, die

andere durch kurze Striche markirt. Auf drei Darstel-

lungen (Nr. 1,2,3 der untern Reihe) wurden überdies noch

zahlreiche Schuppen mit ihrer Nummer bezeichnet.

Zapfen Nr. 1 zeigt 3 links- und 5 rechtsläufige

secundäre Spiralen. Die Divergenz beträgt '^
3^ (annähernd

*
jg). Schuppe 34 und 68 stehen nämlich genau senk-

recht über o (Schuppe 13 beinahe, 26 schon weniger.)

Die Grundspirale ist links drehend (so auch bei Zapfen

Nr. 2 und Nr. 3), was am Zapfen selber leicht zu sehen,

aus der Zeichnung allein aber natüi'lich nur schwer zu

erkennen ist.

Zapfen Nr. 2 vom vorigen durch geringere Grösse

und die abweichenden Umrisse verschieden, stimmt im übri-

gen mit Nr. 1 überein. Die Zahl der links läufigen se-

cundären Spiralen betrogt gleichfalls 3, die der steileren

rechts läufigen 5, die Divergenz '';,,, demi Schuppe 34
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und 68 stehen genau senkrecht über o, 42 und 76 ge-

nau senkrecht über 8.

Zapfen Nr. 3, bei welchem im Gegensatz zu den

beiden vorigen nur die untersten Schuppen aus ihrer jugend-

lichen Stellung sich emporgerichtet haben, schliesst sich

sonst Nr. 1 und 2 vollständig an.

Bei diesen 3 Zapfen ist mithin die Blattstel-

lung nicht wescnilich beeinträchtigt, und dasselbe

gilt von allen mir zu Gesicht gekommener Zapfen

(bei 7 Zapfen war die Grundspirale rechtsdrehend, bei 6

linksdrehend, und bei 5 nicht auszumitteln) ~ ausgenommen:

Zapfen Nr. 4 (in 2 Ansichten a und i), dadurch

ausgezeichnet, dass die Schuppen der einen Seite bis zur

Mitte herab ihre jugendliche Stellung beibehalte, auf der

andern aber bis wenig unterhalb des Scheitels aufgegeben

haben, zeigt, ich mag es anfangen wie ich will, auf's

deutlichste 6 linksläufige und 4 seichtere rechtsläufige se-

cundäre Spiralen, woraus die Blattdivergenz und die .Rich-

tung der Grundspirale nicht auszumitteln ist.
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I.

Commentar

zu Hans Ardüsers Chronik.

Wie der Vorbericht meldet und der Augenschein lelu't,

beginnt unsere Chronilv mit einer Lücke von mehreren Blät-

tern, die wir mn so lebhafter vermissen, als Ardüser auf

denselben in gewohnter naiv plastischer Weise tief em-

pfundene Eindrücke aus früher Jugendzeit mitgetheüt hatte.

Wir können aus dem erhaltenen Fragment und der chro-

nologischen Pveihenfolge der Begebenheiten schliessen, dass

der Chronist eines der erschütterndsten Ereignisse rhätischer

Geschichte des sechszehnten Jahrhunderts, das sich im Jahr

1572 in Chur zutrug, das strafgerichtliche Verfahren gegen

Dr. Joh. Planta Freiherr zu Rhäzüns, als Augenzeuge dar-

gestellt hatte. Nach einer Mittheüung am Eingange seiner

Selbstbiographie befand sich Ardüser als Zögling der Latein-

schule zu St. Nicolai im Jahr 1572 in Chur und war bei

der Abführung des damaligen Leheninhabers von Rhäzüns zur

Gerichtsstatt und der Vollziehung des Todesurtheiles an ihm

höchst wahrscheinlich zugegen. Das Wenige, was das Bruch-

stück seiner Erzählung mis berichtet, hebt in so ergreifenden

Detailzügen den Gegensatz der Stimmung des Verurtheilten

und seiner Gegner hervor, es berührt so manchmal, anscheinend

unwesentliche und doch zur eindringlichen Vorführung jenes

blutigen Trauerspiels höchst bezeichnende Einzelheiten und

trägt durch Lebendigkeit der Zeichnung jener verhängnissvollen

23
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X-"orgäuge der An das Gepräge der persönlichen Anschauung

an sich, dass an der Anwesenheit des Verfassers bei jenem

Act rhätischer Volksjustiz kaum gezweifelt werden kann.

So erachten wir es denn auch unsererseits nicht für un-

angemessen, mit Hervorhebung der massgebenden Gesichts-

punkte an dieser Stelle jene Planta'sche Tragödie in etwas

einlässlicher Weise darzustellen. Sie fiel in eine Zeit, da

die kirchliche Eeform in Deutschland und der Schweiz

bereits ihren Abschluss gefunden, in den rhätischen Bünden

aber und deren Vogteien noch in vollem Flusse sich befand

und desshalb Freund und Feind in wachsender Spannung

erhielt. Diese stach aber namentlich bei der Masse der Be-

völkerung gegen die Feindseligkeit späterer Zeiten, selbst

die Gegenwart nicht ausgenommen, durch eine gemsse Weit-

herzigkeit in konfessionellen Dingen vortheilhaft ab. Das Gebiet

reformfreundlicher Bestrebungen reicht wie anderwärts, so

namentlich auch in den drei gemeinen Landen ungleich weiter

als die Grenzen, auf welche der Abfall von Ptom im Laufe

von nahezu einem Jahrhundert später durch physische Ge-

walt und nach und nach durch die Kapuzinermission be-

schränkt worden ist. Neben oligarduschen Standesgelü^ten

finden wir auch die Parteileidenschaft in ungleich höherem

Grade hei den oberen als den untern Schichten der Gesell-

schaft, vorzugsweise in der Mitte der geistlichen und welt-

lichen Führer des Landes, von denen jene die theologische

Satzung über die religiöse Wahrheit, und diese die Politik

über den Glauben stellten, die Einen wie die Anderen zur

Erreichung ihrer Absichten das Volk in Aufregung ver-

setzten und sich an auswärtige Machthaber anlehnten.

So wird es wohl zutreffen, wenn wir die stürmischen Auf-
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tritte des Jahres 1572 unserer Bündnergeschichte auf den

Hader kirchlicher Wirren und den Groll politischer Par-

teiung, auf den Wankelmuth des Volkes und die verderb-

liche Einmischung fremder Gewalten in bündnerische Ver-

hältnisse zurückführen.

Die zweite Hälfte des sechszehnten Jahi'hunderts war

eine Periode der Eestaui'ation imd schöpferischen Kraft für

die römische, des Stillstandes und dogmatischer Verknöche-

rung für die evangelische Kirche. Rom setzte besonders

drei Hebel in Bewegung, um den ihm noch übrig gebHebe-

nen Boden zu behaupten, den verhassten Gegner aus seinem

ehemaligen Besitzthum zu verdrängen und die frühere Allein-

herrschaft auf kirchlichem Gebiete wieder zu erringen. Wir

meinen die Gründung der Gesellschaft Jesu, welche 1540

durch Paul den III. (1536— 1549) die Sanktion der

Kirche erhielt ; das tridentinisehe Conzilium, welches im Jahr

1545 zusammentrat und den 4. Dezbr. 1563 nach Ab-

haltung von 2 5 Sitzungen sich auflöste, und die Aufstellung

des Glaubensgerichtes, der Inquisition, das von Paul III.

in Italien eingeführt, von Paul IV. (1555— 1559) be-

stätigt und erneuert ward, und unter Pius IV. (1559 bis

1565 und Pius V. (1565— 1572) eine meist grauen-

volle Thätigkeit entwickelte. Die Jünger Loyalas, durch

sorgfältige Auswahl, aus einer Elite meist bezahlter Ordens-

mitglieder bestehend, hervorragend durch einen namhaften

Grad wissenschaftlicher Bildung, soweit die strafFgezoge-

nen Schranken des Dogmas es zulassen, weltmännisch ge-

wandt infolge der, wie keiner anderen geistlichen Korpora-

tion ihnen vergönnten Freiheit des Verkehrs mit dem öf-

fenthchen Leben, in ihrer Ge?>ammtheit dui'ch stramme Or-
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ganisation dem Dienste des eiueu Zweckes geweiht, bei

unbedingter Hingebung, von einem Willen auf dasselbe Ziel

hingelenkt und dui'ch Volubilität der ]\Ioral und Eechts-

begriffe von individueller Verantwortung füi- ihre Handlungen

im Auftrage der Obern, losgesprochen, haben sich für Ke-

stauration der römischen Satzmigen, welche die Gesellschaft

sich zur Hauptaufgabe machte als die wirksamsten Werkzeuge

erwiesen mid in wenigen Jahrzehnten das ausserordentlichste

geleistet. — Das Tridentinum, welches im Dogma jedes, auch das

geringsteZugestäudniss an den Zeitgeist mit Schroffheit ablehnte

und das Erbe der kirchlichen Tradition selbst den berech-

tigsten Ansprüchen vieler seiner besten Glaubensgenossen

zum Trotz in seinen unhaltbarsten Vorschriften bewahrte,

erwies sich des entschiedensten Fortschrittes feindlich auf

dem Gebiete der Lehre; es legte aber um so grösseres

und lebhafteres Interesse für Fragen der Disziplin mid

sorgfältiger Heranbildung des Clerus, der speziellen Seel-

sorge, der Armen- imd Krankenpflege an den Tag, und

lief besonders in diesen beiden Richtungen eine derartige

Corporationsthätigkeit ins Leben, dass selbst der Protestan-

tismus mächtig davon angeregt wurde, vom altgewohnten

Widerspruch abliess une zur Nachahmung sich entschloss

und somit von der Protestation zur Imitation überging.

Was das Tridentinmii durch seinen stabilen Glauben, und

der Jesuitismus durch seine kasuistische Moral nicht aus-

zurichten vermochte, das suchte die Inquisition durch Kerker

und Scheiterhaufen zu vollbringen.

Der evangelischen Kirche stand nun freilich kein

Orden zur Seite vde ihn die römische an den LoyoHten

hatte; die Stelle derselben nicht sowohl nach Aussen, als
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vielmehr, ja nahezu ausschliesslich gegen meist vorgebliche

Feinde im Schosse des Protestantismus selbst, vertraten

indess die theologischen Klopffechter und ihre Gesinnungs-

genossen lutherischen und kalvinisch-zwinglischen Bekennt-

nisses, die zu Stadt und Land mit fanatischer Bitterkeit

einander böses Spiel zu bereiten suchten, den geselligen

Verkehr mit einander möglichst vermieden, mitunter sogar

die wechselseitgen Handelsbeziehungen abbrachen, in der Gefahr

einander Hülfe verweigerten und wohl auch mit dem ge-

meinsamen Gegner wider einander sich verbanden. Als

Seitenstück zum Tridentinum katholischer, können die Be-

kenntnissschriften evangelischer Seite angesehen werden.

Diese zeugen, soweit sie dem Keformationszeitalter angehören,

von schöpferischer Kraft und acht evangelischem Geist, von

Tiefsinn und Weichherzigkeit zugleich und gelten mit Recht

als ein denkwürdiges Vermächtniss ihrer Urheber und sind

von bleibendem historischem Werthe. Die nachreformato-

rischen Symbole — Bekenntnissschriften — tragen aber

das Gepräge jenes Epigonengeschlechtes, das den grossen

Männern der P\,eformation folgte, persönlicher Produktivität

ermangelnd, den Geist der Sache verkannte und an . dem

Buchstaben festhielt, auf der grossen Meister Worte ängst-

lich schwur, mit unerbittlicher Strenge auf Einhaltung der

aufgestellten Satzungen drang, und mancher Orte in Deutsch-

land und in der Schweiz zum iiusschluss von der Kirchen-

geraeinschaft, zur Verbannung mid Einkerkerung und in

einzelnen Fällen sogar zu Hinrichtungen schritt. — Im

evangelischen Bünden hatte diese straffe Disciplin in

Wahrung der Symbole Amtsentsetzung gegen einheimische

und fremde Geistliche und die Verdrängung mancher tüch-



:62

tigen Kraft aus der Mitte der italienischen Emigranten, ja

mitunter auch des weltlichen Armes zur Bestrafung der

Häretiker in der reformirten Kirche zur Folge. Zum Beleg

dafür nehmen wir hier nur den vormaligen Bischof Ver-

gerio von Istria, Pfarrer in Vicosoprano und die beiden

Geisthchen Gantner in Chur und Möhr in Grüsch. In

Sachsen schied der berühmte Präceptor Germanias gebrochenen

Herzens, nicht zum wenigsten, wie er selbst klagt, infolge des

furor theologorum \, während sein Schwiegersohn Peucer

designirter Leibarzt Kaiser Maximilians IL, der sich ver-

gebens für seine Freilassung verwendete, zwölf Jahre, vor-

geblicher Häresie willen, im Kerker schmachten musste.

So erhielt die evangelische Kirche, zum Glück freilich mit

beschränkterer Strafgewalt, mehr vorübergehend und ver-

einzelt auch ihre Inquisitionsgerichte, welche die eigenen

Glaubensgenossen verfolgte.

Nach einer erfolg- und ideenreichen Periode stand

mithin der Protestantismtis in sich selbst zerfahren und

seinen Grundsätzen untreu, der Eintracht ebensosehr als

der Produktiouskraft entbehrend, einem Gegner gegenüber,

der nach manchen Schlägen und Einbussen neugekräftigt

und siegermuthigt auf dem Kampfplatz erschien und an die

Wiedereroberung des Verlorenen die Hand anlegte. In

wenigen Decennien sollte derselbe die verhasste Häresie aus

Oesterreich, Italien und Spanien verdrängen, in den Nieder-

landen aber bei vereitelter Vernichtungsarbeit ermatten, in

Frankreich nach vielen wechselvollen Kämpfen, die nicht

weniger von politischem als kirchlichem Hader eingege-

' Wejren der Wuth der TheoloKon.
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bene St. Bartheleray feiern und in Deustchland den

grauenvollsten aller Kriege entflammen, in den rliätisclien

Bünden infolge Herarchisclier Machtsprüche blutige Repres-

salien hervorrufen und im Veltlin durch Anschüren des

konfessionellen Haders im kleineren Masstabe die Vorboten

ähnlicher Scenen, wie in andern Ländern liefern,

II.

Da die kirchhche Sachlage in den italienischen Vog-

teien von -wesentlichem Einfluss auf das strafgerichtliche Vor-

gehen im Jahre 1572 in gemeinen Landen gewesen ist,

so können wir nicht umhin, dieselbe in einigen Zügen zu

berühren. Die Ursachen, welche der Umbildmig der kirchlichen

Zustände riefen, waren im Wesentlichen allerorten dieselben

und thaten sich auch im Veltlin wie anderwärts kund: in

der namenlosen Vernachlässigung der geistlichen Bedürfnisse

des Volkes und in der Unwissenheit des Clerus, in dem

Stetsfort wachsenden Verlangen des religiös empfänglicheren

Theiles der Bevölkermig nach etwas Besserem als die damali-

gen kirchlichen Zustände darboten, und in dem Einfluss,

den die reformfreundlichen Bestrebungen in dem benach-

barten Italien und in herr,schenden Landen auf die Vog-

teien ausübten.

Laut Protokoll des 2. Bundestages^ Hessen sich katho-

lische Abgeordnete aus dem Veltlin in biltern Klagen über

iln'e einheimischen Geistlichen und die Verwahrlosung der

Bevölkerung dahin vernehmen: Die Priester seien roh und

unwissend, sie könnten nur Messe lesen und wären un-

tüchtig für den Unterricht des Volkes und die Ausübung des

* 1576 zu Davos.



264

Pi-edigtaintes ; die Jugend wackse auf nacli Art der Un-

vernünftigen; es gebe in ganz Veltlin, Olafen miteinge-

rechnet, weder Knaben noch Töchter, ja nicht einmal Män-

ner und Greise, die das Gebot des Herrn, die zehn Gebote

oder den Glauben d. h. das apostolische Symbolum zu reci-

th'en verständen, mit Ausnahme derer, welche ein günstiges

Geschick einer bessern Bildung theühaftig gemacht habe.

Die Beschwerden der Veltlinergesandten an die rhätischen

Tagherren mögen vielleicht das Gepräge der üebertreibung

an sich tragen, weil sie dadurch einen früher gefassten und

laut Protokoll des Bundestages^ zu Chur erneuerten Be-

schluss des Inhalts, das ,,frömdde mönchen und prister

sollen aberkannt bliben", rückgängig zu machen und aus-

wärtige Ordensgeistliche in den Dienst ihrer Kirche ziehen

wollten; die Thatsache arger Uebelstände bleibt dessen-

ungeachtet unleugbar stehen. Dieser Umstand in Ver-

bindung mit dem Verlangen nach Erbauung und Belehrung

auf kirchlichem Gebiete musste der Neuerung in religiösen

Dingen auch im Veltlin einen zugänglichen Boden bereiten.

Den Ausschlag zur theilweisen kirchlichen Umwälzung da-

selbst gaben sodann einwandernde italienische Priester,

welche um des Glaubens willen aus ihrer Heimath sich flüch-

teten und bei der Bevölkerung und deren Regenten auf

der südlichen Abdachung der rhätischen Bünde in den

ladinischen Gegenden des Gotteshauses und namentlich in

den sprachverwandten Vogteien freundliche Aufnahme und

ein willkommenes Arbeitsfeld fanden. So entstanden in

Olafen, Tirano, Teglio, Sondrio, Montagna, Berbenno, Traona,

i573.
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Morbegno, Caspano. Dubino, etc. reformirie Gemeinden. *) —
Sehen wir noch zu, was ein paar Geschichtschreiber

aus dem Veltlin, die wir zum Oeftern zitiren werden, ein

Aelterer aus dem achtzehnten und ein Jüngerer aus dem

neunzehnten Jahrhundert, als Forscher beide gleich ehren-

werth und ihrem katholischen Glauben gleich zugethan,

aber in Wiirdigung kirchenhistorischer Thatsachen sehr von

einander abweichend, über die vorliegende Sachlage ur-

theilen. Der Aeltere von ihnen war Xavcrio Quadrio, geb.

1695 zu Ponte im Veltlin, einem der angesehensten

Geschlechter des Thaies angehörig, in einem Jesuitenkolle-

gium erzogen und seit seinem fünfzehnten Altersjahr Or-

densmitglied ; berühmter Lehrer und fruchtbarer Schrift-

steller zugleich, hielt er sich in Zürich und Paris, in Piom

und in vielen grossen Städten Italiens auf und starb im

Jahr 1756 in einem Barnabitenkloster der Weltstadt an

der Tiber. Nach seinem, fünf Folianten umfassenden Werke '")

über Geschichte und Charakteristik jeder Poesie, dürfte die

Schrift, die uns am nächsten liegt, seine beste Leistung

sein. Es sind kritisch-historische Abhandlungen ^) über sein

heimathliches Thal in der unverhüllten Absicht, für die

Pv,echte und Freiheiten seiner Mitbürger gegen rhätische

Unbilden in die Schranken zu treten. Haller ') spricht sich

im Ganzen sehr günstig über dieses Werk aus. Er nennt

die Darstellung zierlich und flüssig, rühmt den Fleiss • des

Verfassers, die Geschichte seines Vaterlandes aus den ält-

esten Geschichtschriften, Urkunden, Sagen zu erläutern,

*Rosio a Porta: Compendio della storia della Rezia p. 285 f.

'Della storia e della Ragioiie d'ogni poesia Vol. V. ^Dissertazioui

critico-storiche iiitorno alla di qua dalle alpi oggi deUa Valtellina,

3 Vcl. Milano 1755. 'Bibliothek der Schw.-G. IV, Nr. 855 p. 458.

23*
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und meint, dass er jedem Liebhaber der Bündnergeschichte

willkommen und unentbehrlich sei. Seine nichtsweniger als

kritische Liebhaberei für die wunderlichsten Märchen ^)

stimmt sodann weder mit dem Titel des Werkes, noch mit

dem Zeitalter der Aufklärung, in dem es erschien, lässt sich

aber leicht aus andern Umständen erklären.

Unser Autor hatte weitaus den grössten Theil seines

Löbens in dem Ausland zugebracht und war auch fern

von seinem heimatlilichen Thal verschieden; er hing aber

demselben mit warmer Liebe an, und erwies sich denn auch

nicht karg in Lobspenden gegenüber den anmuthigen Gefilden

an der Adda und ihrer Bevölkerung. Dem eifrigen Kirchen-

mann lag vor allem an der unverkümmerten Heilighaltung

der rehgiösen Satzungen, wesshalb er mit hoher Befrie-

digung vom Veltlin sagt, dass es bereits in unchristlicher

Zeit ein Herd der reinen Lehre und Zufluchtsort in den

Glaubensverfolgungen gewesen sei und durch Zeichen und

Wunder vielfach verherrlicht, als ein Land der Heiligen"')

gegolten habe. Es blieb denn auch von kirchenfeind-

lichen Einflüssen unberührt, als die schwärmerischen Sekten

der Katharer , der Arme von Lyon die Markgraf-

schaft Trevisio, die Lombardei und selbst den Kirchen-

staat mit ihren Jrrlehren heimsuchten und in den Predi-

gern des Dominikanerordens auf gottbestellte Wächter des

rechtgläubigen Weizens gegen ketzerisches Unkraut stiessen.

Hatte somit das Veltlin, wie Quadrio berichtet, in alter

Zeit als willkommener Hort der rechtgläubigen Kirche ge-

dient, so sollte es später namentlich auch wegen seiner Ab-

Echliessung von Italien durch den grossen See — Como —
*Dissert. Vol. III. p. 41. seg. "Terra de' Santi.
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imd der Oeffnung des Thaies gegen die Wiege der Häre-

sie — Deutschland — trotz der Wachsamkeit der Bene-

diktiner, Prediger — Dominikaner — Franziskaner und Humi-

Üaten, zunächst unter dem Schutz der kirchenfeiudlichen

Gribellinen eine Zufluchtsstätte und dann vollends nach der

Occupation des Landes von Seite der drei Bünde unter dem

starken Arm einer meist gleichgesinnten Regierung, die

Heimath der Apostaten werden.

Wenn Quadrio sodann die Behauptung aufetellt, dass

die rhätischen Bünde darauf ausgingen, die Veltliner aus

Bundesgenossen in Unterthanen umzmvandeln und in die-

sem Streben durch die Thalleute selbst unterstüzt worden

seien, weil diese auf Betrieb den Squadra Traona ihnen

aus freien Stücken wegen bestehender Misstände die pein-

liche Gerichtsbarkeit — pena di Sangue — übertrugen und

damit das einzig wirksame Mittel zur Unterdrückung der

Häresie aus der Hand gaben, so beruht diese Angabe

auf einer Fiction. Die Bündner waren ebensowenig wie

die Eidgenossen gewohnt, auf das Recht der Eroberung

zu bundesgenössischen Zwecken zu verzichten und haben

erwiesenermassen vom Jahre 1512 bis zur Vereinigung des

Veitlins mit der cisalpinischen Republik im Jahre 1797

sämmtliche Hoheitsrechte und somit auch die niedere und

höhere Gerichtsbarkeit ununterbrochen ausgeübt, wie die

Geschichte und die bewährtesten Gewährsmänner : Fortmiat

Sprecher '"), Ulisses v. Salis ") und Romegialli ^') trotz

der oft von Seite der Velthner aufgewärmten Märchen der

'"Rhätische Chronica 7. B. |). 346. — "Fragment»! der
Staatsgeschichte des Thaies Veltliu Bd. I. |). 237—268. — "Storia

della Valtellina e della gia conte d; Bormio e Chiavenaa 3 Vol.

Soiidrii» 1834.
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fimf Artikel '"*) bezeugen. Wir haben in dem Leztge.

uannten einige jüngere Geschichtsschreiber des VeltHns an-

geführt, auf die Avir uns im Verlaufe dieser Darstellung

zum Oefteren berufen werden. Pvomegialli, keineswegs ein

Freund des einstmaligen rhätischcn Kegiments in seinem

Heimaththal, gesteht doch offen die Thatsache ein, dass

seit dem Jahre 1515 kein Einheimischer mit der Eichter-

würde betraut gewesen sei. Die wenigen Veltliner, die

früher zu Amtleuten ernannt wurden, hatten ihre Aemter

nicht im Namen des Thaies, sondern der bündnerischen

Regierung verwaltet imd die Uebergehung derselben bei

den Wahlen seit 1515 hatte in dem Aufstande der Thal-

leute zu Gunsten Frankreichs infolge der Schlacht bei

Marignano und der energischen Dämpfung desselben durch

die Bündnertruppen ihren Grund.

Wenn Quadrio mithin wie die meisten Veltliner-Scri-

benten von politischer und kirchlicher Leidenschaft im

Bunde mit einem verzeihlichen Patriotismus in dem be-

rührten Punkte zu einer Entstellung der historischen Wahr-

heit sich fortreisscn lässt, so behält er allerdings darin

Recht, dass das transalpinische Thalgekände an der Adda.,

welches früher ein Hort der Pvechtgläubigkeit gewesen sein

('^) Hiornacij liäüen sich die; Velliiiier iiifulge cirifs zu !lanz

den 1.'5. April löl3, somit ein .lalir nacli der rluätisehen ße-

sitznalune ge^^enüber dem Bistlium Cliur und gemeinen Landen ge-

selilo>;s(;neiiA''erti'ages zum (lehuisam und zu einer jälniielien Abgabe
vnii Gulden lausend ptliehtig erklart, wogegen ihnen von Seite des

hiuidneiisehen Souverains der P]insilz mit berathender und enfsrhei-

deiider Stimme an den Bundestagen gleich einheimischen Gerichten

bewilligt und die Ausübung allherk<»mmlicher Belugnisse und Rechte

nebst SteuerlVeibeit gegeiuibei' dem deutscheu Reich und dem Her-

zoglhnm Mailand zugesichert worden wären. Das ihatsächliche Vor-

iiandeuseiü jeuer Artikel hat bekaunUich nie bewiesen Werden kön-

nen.
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soll, nunmehr die Zuflucht der Apostasie von dem allein

seligmachendem Kirchenthum wurde und von einer in ihrer

Mehrheit gleichgesinnten Regierung allen möglichen Vorschub

fand; wesshalb denn auch die Klage, das3 die Gläubigen

— Sauti — schutzlos blieben und die Häretiker straflos

ausgingen, auf den Standpmikt einer exklusiven Satzungs-

orthodoxie ihre volle Berechtigung hat. Von richtiger Be-

urtheilung der Sachlage und der staatsmännisch kirchlichen

Bestrebungen des rhätischen Souveraius zeugt sodann die

Bemerkung Ptomegiallis '') wornach dieser darauf ausging, die

Bevölkerung des Veitlins von ihren Verbindungen mit den be-

nachbarten katholischen Machthabern und namentlich mit

Spanien, als Inhaber des Herzogthums Mailand, abzulösen.

Diese Grossmacht in jener Zeit war wegen ihrer Unduld-

samkeit in Glaubenssachen den Reformirten und ihren Pre-

digern mit Eecht verhasst. Dieser Hass -v^iirde in den

rhätischen Bünden namentlich durch den Umstand genährt,

dass die spanisch-mailändischen Gouverneure aus den poli-

tischen Anschlägen des Madriderhofes auf die bündnerischen

Vogteien kein Hehl machten und in der Gleichartigkeit

einen Haupthebel zur Erreichung derselben fanden. Tren-

nung auf religiösem Gebiet musste desshalb der rhätischen

Regierung als das wirksamste Mittel zur Entfremdung der

Bevölkerung von der mailändischen Regierung und Verei-

telung ihrer Eroberungsgelüste abgeben. So wurde die

Reform im Veltlin in den beiden Grafschaften von prote-

stantischer Seite bestens befördert und von Seite der katho-

lischen Bevölkerung in gemeinen Landen nie im Ernst

hinterhalten.

"Storia della Valtellina Vol> II, p. 86
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Desshalb wurden auch dui'cligreifende und zum Theil

den Gegner herausfordernde Anstrengungen gemacht, um

zum angestrebten Ziele zu gelangen. Man begnügte sich

nicht blos damit, den wegen Abfall vom römischen Glau-

ben vor den Xachstellungon der «Inquisition aus Jtalien

flüchtigen Priestern Schutz und gastfreundliche x\ufnahmo zu

bieten, sondern suchte vor Allem auch diejenigen ferne zu

halten, welche dem Gelingen der kirchlichen Umgestaltung

hinderlich zu werden drohten. Öo wurde der Orden der

Jesuiten im Jahre 1561 aus dem Veltlin gewiesen und das

Vermächtniss des Ritters Anton Q.uadrio in Ponte zur

Gründung eines CoUegimns der Gesellschaft Jesu aufgehoben;

fremden Geistlichen die Ausübung kirchlicher Aratsthätigkeit

nebst Aufenthalt m den rhätischen Vogteien verboten, den ein-

heimischen Clerikern die Entfernung aus der Heimath ohne

ausdrückliche Erlaubniss der Amtleute untersagt, die geist-

liche Gerichtsbarkeit des Bisthums Como abgeschafft

und die Vornahme von Visitationsreisen ins Addathal nur

unter Vorbehalt einer nicht leicht erhältlichen bundestäg-

lichen Gutheissung zugestanden. Blieben doch selbst die

eindringlichsten Vorstellungen, welche der spanisch- mai-

ländische Statthalter von Sessa machte, um die Verwei-

gerung des Asyls gegenüber den des Glaubens willen Ver-

folgten bei der rhätischen Regierung im Veltlin durchzu-

setzen, ebenso erfolglos als das Gesuch, welches die katho-

lischen fünf Oite 16 Jahre später in ähnlicher Absicht au

die Taghen-en zu Chtu" gelangen Hessen. '')

•'Laudesprutük. 1576.
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So trug man auch rhätischerseits kein Bedenken, ehe-

malige kirchliche Fondationen und Benefizien einzuziehen

und zu evangelischen Zwecken zu verwenden. Das geschah

unter . Anderm mit dem St. Ursusstift und der vormaligen

Besitzung des Humiliatenordens zu Teglio, einer der ältesten

Kirchen des ThaLä "). Die Humiliaten sind nach gewöhn-

licher Annahme im 11. Jahrhundert während der Regierung

Heinrichs II. entstanden und waren Mailänder im Exil,

die aus der Heimath vertrieben, das Bedürfniss einer eng-

eren Gemeinschaft empfanden und sich zu frommen Hebun-

gen und gemeinsamer Arbeit mit einander einigten. Jeder

Bullte von seiner Hände Arbeit leben; Verwaltung des Ver-

mögens war gemeinschaftlich. Die Körperschaft bestand an-

fangs durchweg aus Laien, meist Handwerkern, durch re-

ligiöse und oekonomische Bande mit einander verbunden,

ein kommunistischer Verein im edleren Sinne des Wortes,

der bald Anklang fand und sich aUmälilig über Oberitalien

verbreitete. Zu dem weltlichen trat später durch den Bei=

tritt von Mönchen auch ein geistliches Element. Der

Orden bildete eine Art Mittelstufe zwischen Kloster und

Welt, erhielt als AffiUirter des Benedictinerordens ")

1546 die Sanktion der Kirche und gelangte allmälilig zu

bedeutendem Besitzstand namentlich auch im Veltlin. Das

St. Ursulastift sollte nun von Seite der rhätischen Kegie-

rang durch bundestägiche Sitzung d. d. 18. Jan.

1555 eingezogen und der konvertirten Famihe Guicciardi

zu Teglio durch üeberreichung einer rechtsgültigen Ur-

kunde in Verwaltung übergeben werden, jedoch mit

"Quadrio II. Bd. p. 171. "Hase's Kiirlieng. pg. 261. —
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der VoUmaclit, dieselbe nach Gutfinden auf Andere überzu-

tragen, zudem unter der ausdrücklichen Verpflichtung, die

betreffenden Einkünfte nur zur Ehre Gottes und zu from-

men Zwecken im Dienste der evangeUschen Lehre zu ver-

wenden. Wir haben darunter vornämhch an die Unter-

stützung der verdrängten Emigranten reformirten Bekennt-

nisses und an den Unterhalt der protestantischen Seelsorger

im Veltlin zu denken. Dieser Beschluss erscheint um so be-

merkenswerther, als nicht blos protestantische, sondern auch

katholische Abgeordnete, darunter auch Dr. Joh. Planta,

das ihi'ige dazu beigetragen hatten. Das Haupt der Familie

Guicciardi, welche angesehene Geistliche, Gelehrte, Aerzte,

Kunstkenner aus ihrer J\litte geliefert hat, war damals

x^ndreas, einem angesehenen Geschlechte angehörend. Unter

seinen Söhnen stand besonders Pietro Martyre in hohem

Ansehen; er war als Erzpriester zu Mazzo der Nachfolger

des Johann Angelo de Medici gewesen, der später als

Pius IV. den päpstlichen Thron bestieg. Sein Uebertritt

zur Pi,eform hatte grosses Aufsehen gemacht. Auf die

Geltung des Mannes in der öffentlichen Meinung seiner

Thalgenossen nicht blos, sondern auch in weiteren Kreisen

weist sogar das wenig schmeichelhafte Urtheil Quadiios hin:

Von Geschlecht ein Edelmann von ausgezeichneter Begabung,

wenn er es verstanden hätte, sie im Dienste des Guten

zu verwenden — sc avesse saputo valesene in bene —
da er sich aber in die Netze der marktschreierischen Jrr-

lehren fangen liess und den verführerischen Vorspiegelungen

der Neuerer nachgab , entsagte er in beklagenswerther Weise

dem alten Glauben und der Archipretur. Ptomegialli '**)

") IT. Bd. p. 54. -

i
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bedauert als das bedenklichste Zeichen des Verfalls der

herrschenden Kirche, dass Welt- und Ordensgeistliche von

ihr abfielen und in das feindliche Lager übergiengen und

bemerkt, dass die Mutter der Gläubigen unter anderweitigen

Verlusten auch denjenigen Peter Martyrs zu beklagen hatte,

dem die Bündner in ihrer Freude über eine so vorzügliche

Acquisition — egregia acquisizione — die Einnahmen

jener alten Pfarrkirche überliessen zum Unterhalt der re-

formirten Predikanten und ihrer Proselyten. Ptomegialli ver-

legt die Apostasie des Peter Martyr und den Antritt der

Administration der Propsteigüter zu Teglio, als Nachfolger

seines Vaters, ins Jahr 1572 und weicht, was seine Oonver-

sion betriflt, von den bündnerischen Berichterstattern, welche

dieselbe mit P»,echt ins Jahr 1554 setzen, ab, liefert aber

jedenfalls das richtige Datum in Betreff Uebernahme der

Stiftsgüter *^).

Dieses herausfordernde, aggressive Vorgehen von Seite

der Bündner in kirchlichen Dingen und der wachsende Abfall

von den römischen Satzungen hatte leichtbegreiflich eine

Reaktion von gegnerischer Seite zur Folge, welche die

grössten Anstrengungen zur Abwehr der Häresie aufbot, leider

aber von unbändigem Ketzerhass angestachelt, die Schran-

ken des Erlaubten vielfach überschritt und sogar auf die

Bahn des Verbrechens sich fortreissen Hess. Die leitenden

Persönlichkeiten im Ausland waren Erzbischof Borromäus

von Mailand und der Inquisitor GhisHeri zu Como, später

als Papst Pius V., und im Inland vornämlich Bischof Beatue

a Porta und Dr. Planta, Freiherr zu Rhäzüns.

") Üd. II. p. 98.
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Carl BoiTomäus, von raütLorlichcr Seile Netl'e Papst

Plus IV., 1538 zu Aroua geborsn, durch Taleut und ^\i-

riges Strcbon gleich ausgezsichnet, vom ComniGiidaturabt

rasch zum apostolischen Protonotar befördert und schon

im zweiundzwanzigsten Altersjahr auf den erzbischöfliclien Stuhl

des lil. Ambrosius and zur Kardinalsv\'ürde erhoben; wegen

seiner einfachen Lebensweise und seiner Kasteiungen beim

Volke hochgehalten; wegen seiner Lebensrettung aus Meuch-

lerhänden als Schützling des Plmimels hochgepriesen; als

Vater der Armen durch Aufopferung eines grossen Thei-

les seiner Einkünfte, als Tröster der Pestkranken — 15 7 G—
durch Einsetzung seines Lebens bewundert; durch Seelen-

strenge ehrwürdig und wegen seiner Verdion.ste um Hebung

der Zucht bei Welt- und Ordensgeistlichen wie durch Ver-

bcssermig der Schulen in hohem Grade lobenswerth, übte

auf die Pi,eformthätigkeit des Tridentinerkonziliums einen

wohlthätigen Einfluss aus, vertraute bei seiner Wirksamkeit

mehr der Macht des Worts als Zwangsmassregeln, und tiel

den 3. Nov. 158P übermässigen Auötrengungen und der

mönchischen Askese zum Opfer. Zwei JaLre nach seinem

Tode bewirkte er durch die Erfolge seines Lebens die Ent-

stehung des nach ihm genannten Bundes der sieben Orte zur

Wahrung und Pflege katholischer Interessen, und im Jahr

lCIO seine Aufnahme in die Zahl der Pleilio-en. Die Grün-

duns; dieses Bundes nebst Einführung; der Jesuiten in den

Jahren 157 4: und 1580 in Luzern und Freiburg, der Ka-

puziner in den folgenden achtziger Jahren in der ürschweiz

und in Appenzell, und die Stiftung einer ständigen Nuntiatur

für die Eidgenossenschaft stellen indess diese Thatsache im

Hinblick auf Pfleo:e friedlichen Zusammenwirkens beider
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Konfessionen zur Förderung des gemeinen Wohles, als des

Geistes und willensgewaltigen Mannes mindestens bedenkliclioB

Vermächtniss dar. Die Abwehr weiteren Fortschrittes, wo-

möglich gänzliche Verdrängung der Häresie von den südli-

chen Abhängen der Alpen, hatte sich der Nachfolger des

heiigen Ambrosius in der mailändor Diözese zur Lebensaufgabe

gemacht; mit den Mitteln, welche die Gütereinziehung des

ITumiliatenordens ihm einbrachte, hatte der Prälat das Kol-

legium Helvetium gegründet, in welchem vierzig Jünglinge

aus Bünden und der Schweiz unentgeltlich Pflege und Un-

terhalt erhalten imd auf den geistlichen Beruf vorbereitet

werden sollten. Das Streben des ausserordentlichen Mannes

und seiner Gesinnungsgenossen, welche auf eine E.estauration

des lömischen Kirchenwesens in den bezeichneten Gegenden

lossteuerten, musste aber das konfessionelle Bewusstsein über

Gebühr wachrufen und verschärfen und infolge dessen eine

F]iitfromdung und Erbitterung der Gemüther erzeugen, welche

allmälig in eine Spannung der Gegensätze ausartete, die in

dem zweiten Dezennium des siebenzehnten Jahrhunderts mit

der blutigen Katastrophe der Akatholiken im Veltlin endete.

Bewegte sich das Auftreten des Kardinalerzbischofs

Bi^rromeo trotz aller Strenge doch inmierhin inner den Schran-

ken des Frlaubten, S') sollte das Vorgehen Ghislieris, des

Inquisitors, wie des Papstes gegen die Häretikei in eine leider

nur zu masslose und gewaltsame Verfolgung umschlagen. Von

ihm gilt indess was Schiller von Philipp IT. von Spanien

riagt. er war ein Fanatiker aus Ueberz?ugung, eine Thatsacho,

die beiden gegenüber, weil vielfach durch den Geist der

Zeit geheiligt, als Entschuldigung geltend gemacht worden

mag. Ein dienstwilliger Sendung der Inquisition, schlug

X
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Ghislieri seinen Situ in Como auf und wandte von dort aus

liCfsondor.s den herrschenden I^anden und Vogteien E,hä-

vienö seine Aufmerksamkeit zu. Vor ihm waren nicht einmal

Vordäcliiige KathoHken geschweige denn die Protestanten sicher

imd mit den Laien auch GeisUiche der Verfolgung ausge-

setzt. Letzteres erfuhr auch der damalige Bichof, Thomas

Planta von Chur (1549— ]o59), der mehi" feiner Weltmann

als salbungsvoller Prälat war und namentlich auch wegen

seines häufigen Verkehrs mit den Spitzen der Gesellschaft

von Chur seine streng kircliliche Gesinnung verdächtig

erscheinen liess. Ghislieri Michele kömmt nach Morbeirno

und hebt durch Zeugeneinvernahme den Prozc^s gegen Planta

an, der durch xlbordnung des Johann Travers im I\ amen der di'ei

Bünde, die ohne Unterschied der Konfession für die Ehre

des Landes einstehen zu sollen glaubten, vor dem drohen-

den Einschreiten des hiquisitors zwar bowahi't werden konnte,

aber bald darauf der Vorladung nach Ptoni den Gehorsam

nicht verweigern dui'fte und nur einer entschiedenen Ver-

wendung von Seite der rhätischen Kegierung bei dem

römischen Stuhl seine llückkehr aus der Weltstadt in die

Heimat zu verdanken hatte. Dem eifrigen Späher der In-

quisition lag es ganz besonders daran, sein italienisches

lieimiiiland gegen den immermehr umsichgreifenden Abfall

von der orthodoxen Kirche zu bewahren und bereits der

Häresie verfallene Theile des transalpinischen Gebiets von der-

selben zu befreien. Der Glaubenseifer machte die Geschlechter

jener Tage an vielen Oiten erfinderisch. Die Druckerei Landoln

zu Puschlav war ein Stationsposten zum Schmuggel ketze-

rischer Druckwerke, denen W^aaren zur Emballage dienten, nach

Como und der Lombardei. Dieser Schleichhandel mit jenen
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verpönten Produkten entging den Späheraugen des eifrigen

Jüngers des hl. Dominikus nicht; er übte eine summarische

Justiz, legte Sequester auf die Waaren und liess die Bücher

verbrennen und die Bandeisleute hatten das Nachsehen;

sie fanden mit ihren Klagen vor Gericht selbstverständlich

kein Gehör. Der heilige Mann, ,il saut uomo' wie ihn

Q,uadrio nennt, begnügte sich indess nicht mit der Verbren-

nung häretischer Schriften; gefährlicher uocii erschienen

ihm die reformfreundlichen GeistUchen als beredte Apostel

der Apostasie und strafbarer als die lodten Lettern. So

wurde er denn auch ein unversöhnlicher Feind der geistlichen

Häretiker am südlichen Thalgelände des xllpengebirges und

verlor dieselben auch nach Besteigung des päpstlichen

Stuhles als Pius V. nicht aus den Augen. Ein sehr belieb-

ter Geistlicher, Francesco Cellario zu Morbegno, der sich

wegen seines Glaubens willen aus Italien dahin geflüchtet

hatte, wollte von dem Besuche der Synode zu Zutz über

Olafen — 1568 — nach seiner Pfarrei ziu'ückkehren.

Da der ehemalige Mönch und nun eifrige Protestant mit

seinen irrthümlichen Lehren — falsi dommi"^" — seine Vater-

stadt Mantua heimsuchte, so hatte der stets wachsame

Ghislieri auch als Pius V. auf dem Stuhl des Apostelfürsten

seinen ehemaligen Missionsposten au der Adda nicht ver-

gessen imd einem nicht minder eifrigen Jünger des hl.

Dommikus, Pietro Angelo Casanova, den Auftrag ertheilt,

Cellario bei geeignetem Anlass zu überfallen, was denn

auch bei der eben berührten Gelegenheit ihm glücklicher

Weise gelang — il che felicemente lui riusci di fare. - -

Der Unglückliche -^vurde in der Nähe von Cläven festtje-

") Quadrio II. Bd. [>. ol».
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nommen, in Koitcn nach Piacenza und von dor!. unter

.-ichersm Geleit .,buouo u:'iar(li2" nach Ilora a^gefülirt

und verbrannt. M'as hier Huadrio, dem ^vir diese Eizäh-

k^ng entnommen, al:i preiswürdigo GUiuhen.-ithat daröiellt,

bezeichnet RomegialH als einen eigentliciien Meucuelniord,

un vero assassinio''', und b-richtet, das;:> <lio iläupier der

Bünde'^'^ der hochrot hülfsbedüftigen Wilhvo mit ihren z.lm

Kindern auf zwölf Jahre einen ßeitrjig von oO rheiui.schen

GuMen aussetzten und diese Zusage im Jahr 1580 auf

weitere zwölf Jahre erneuerten und auf die .iuslieferunjj:

des Frevlers Casanova einen namliaften Betrag setz; m.

Sprecher lässt das unglückliche Opfer fanatischer Blutgier

von einem Möucii von Plurs. den er Taretio nennt, fest-

genommen werden ^'^ Wir wollen keinem von beiden den

bedenklichen B,uhm dteitig machen; wohl aber als den

höchsten Triumph von Pius V. P^egierung den Sieg der

heiigen Ligue übei' die türkische Flotte bei Lepanto beze'ch-

nen, der bekanntlich gi'össtentheih sein Werk gewesen ist.

Diese Thatsache in Verbindung mit dem damals herrsclun-

deti Fanatismus, welchen die Kirche als den Ihrigen Sank-

tion irte und Ketzern gegenüber nur das Kecht der Aus-

rottung, aber keine Pflichten der Menschlichkeit und vollends

nicht der Achtung individueller Glaubens, iberzeugung gelten

Hess, mag das Auftreten des hohen Prälaten in einem

weniger gehässigen Lichte, wenn lucli keineswegs schuldlos

erscheinen lassen. In den Herzen der Bündner beider

Konfessionen, wie sie damals waren, Wa^^f. aber sein Verfahren

eine Bitterkeit und ein Misstrauen zurück, welches nicht

») 11. B.l. p. 100.

") Protnk. Il.'iiiz lo6i>.

") Chronik V. Biicli p- ^^l--
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(las Wenigste zu dem tragischen Geschick des Dr. Juh.

Pkuita, llemi zu llhäzüiis, beigetragen hat.

Johann Planta, beider Ptcchte Doctor, wurde im Jahr

1558 infolge eines Darlehens von Gulden 13000 rheinisch

an Kaiser Ferdinand I. Pfandinhaber der damaligen öster-

reicliischen Plerrbchaft P\,häzüns und Obersaxen, auf bünd-

nerischom Boden. Dieselbe ging gegen Ende des sieben-

zehnteu Jahrhunderts infolge geschehener Auslösung hi das

unbeächräukte Vorfüo;uui<srocht der Habsburger über, wurde

in ihrem Namen bi« zum Jahre 1818 verwaltet und fit;!

endlich infolge einer Schlussuahme des Wienerkongresses

vom Jahre 1814 als kaum ernstlich gemeinter Ersatz für

den Verluöt des VeltHns und der beiden Grafschaften Cläven

und Worms als gleichlterechtigtes Glied den drei Bünden

zu. Im Jahr 15 68 zog Planta auch die Herrschaft Hoheu-

irins und Flims für fünf- bis sechstausend Gulden käitflich

an sich und dürfte vrohl der einzige rhätische Bundsmann

gewesen sein, auf dessen iSchuldenregiöter selbst eine Majestät

iigurirte. Sohn der Anna Maria und des Konrad Planta,

dieses an der bischöfliclen Pfalz in Chur, in seinem hei-

mathlichen Thal Untercngadin und am Hofe Kaiser Karls

des V. wohlangesehenen Mannes, stieg Dr. Planta denn

auch in schneller Stufenfolge zu den höchsten Würden em-

por, welche die rhätische E,epublik ihm zu bieten vermochte

und wurde im Jahr 15-17 Vikar und 1550 Landshaupt-

mann im Velllin. Er war 1551 Podestat zu Morbegna

gewesen, galt als sehr geschätztes Mitghed an den Bun-

des- und Beitagen gemeiner Lande und wurde häutig mit

wichtigen Missionen an die Tagsatzungen der schutzver-

wandten Eidgenossen und an auswäitige Machthaber be-



280

traut. Er selbst wohnte meist zu Khäzüns,. sein Bruder

Balthasar bewohnte das väterliche Schloss Wildenberg zu

Zernetz und ein zweiter Bruder Conradin siedelte von dort

nach Fideris im Prättigau über. Balthasar trug durch

sein Ansehen das Meiste zur Annahme der E.eform in sei-

ner Heimathgemeinde Zernetz bei, wurde so der St-aiiun-

halter der planta'schen-evangelischen Linie und hatte an

sehiera Bruder Conradin einen Glaubensverwandten. Unter

den sechs G-attinnen, mit denen er im Laufe seines Lebens

sich vermählte, war die Eine, Benvenuta Campell, Schwester

des berühmten rhätischen Geschichtsschreibers und Refor-

mators dieses Namens. Als Kuriosität mag noch ange-

merkt werden, dass Balthasar Planta an einer Deputation

sich betheiligte, welche über Sebastian Münsters Kosmo-

graphie, in welcher die Engadiner mit Zigeunern und Die-

ben auf gleiche Linie gestellt worden sein sollten, bei dem

Rathe zu Basel, wo der Verfasser Universitätslehrer gewe-

sen war, bittere Klage führte und auf Satisfaktion drang.

Diese wtn-de denn auch den Deputirten durch die amtliche

Erklärung zu Theil, dass jener Vorwurf weder ihnen noch

ihren Nachkommen zum Nachtheil gereichen solle.

Während demnach seine beiden jungem Brüder vom

väterlichen Glauben abfielen und der kirchlichen Neuerung

anhingen, blieb Dr. Joh. Planta demselben treu und wurde

ein immer eifrigerer Katholik. Zwei Schwestern Plantas

beschlossen ihr Leben in Klosterzellen; die beiden andern

vermählten sich mit reformirten Gatten. Ein Solm Dr.

Planta's war der Domdekan Conrad, der durch seine Hab-

gier mit das Meiste zum Verderben seines Vaters beitra-

gen sollte; zwei andere Söhne, Anton und Jakob, nebst
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einer Tochter gingen unverehelicht mit Tod ab, und der

vierte Sohn Johann, welcher später die Herrschaft Rhäzüus

verwaltete und die höchsten Würden in gemeinen Landen

bekleidete, wurde der Stammhalter der katholischen Linie»

die im Jahr 1701 mit Conrad Planta erlosch. Dr. Joh

Planta, Freiherr zu Khäzüns, stand mithin nach Herkunft,

Glücksgütern und amtlicher Stellung als einer der einfluss-

reichsten Männer in den rhätischen Landen da und empfahl

sich namentlich auch den Parteigängern der altherrkömm-

lichen kirchlichen üeberlieferung durch rückhaltlose Hin-

gebung an den römischen Stuhl. Ihn sollte Papst Pius

V. im Kampfe mit den kirchlichen Neuerungen zu einer

Rolle ausersehen, welche ihm unerwartet, nach dem milde-

sten ürtheil, statt der Siegespalme die Märtyrerkrone ein-

brachte.

So wurde Dr. Joh. Planta, in Anbetracht seines

Glaubenseifers und seiner Ergebenheit an den römischen

Stuhl, von Pius V., dessen Name seit seiner Kanonisirung

im Jahr 1712 unter den Heiligen der römischen Kirche

glänzt, durch eine Bulle vom 1. März 1570 zum päpst-

lichen Generalvikar mit unbeschränkter Volhnacht ernannt,

alle geistlichen Pfründen, Abteien, Präposituren, Klöster,

kirchlichen Stiftungen in herrschenden gemeinen Landen

und in den italienischen Vogteien, die in Händen von Laien,

Ketzern, abtrünnigen Geistlichen oder sonst untauglichen

Personen sich befänden, einzuziehen und in eigene Verwal-

tung zu nehmen, aber auch gutfindenden Falles seine

Söhne oder andere geeignete Personen damit zu betrauen.

Jn streitigen Fällen sollten die Bischöfe von Chur

und Como in letzter Instanz ohne Weiterzug, unter An-

24*
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«irolmng von Bann um.l IiUerdikt gegen Widerspenstige, bin-

dende Entscheide fällen. Im Nothfall waren die Inhaber

der Bisthihner Basel, Konstanz und Alexandrien angewiesen,

selbst mit dem Aufgebot des weltlichen Armes dem Sach-

walter des heiligen Stuhles in dem Werke der kirchlichen

Restauration Handreichung zu thun und die Widersacher

mit der Ungnade des allmächtigen Gottes und seiner beiden

Apostel Petrus und Paulus zu schrecken.

Die Säkularisirung kirchlicher Stiftungen in alt fry

Ivhätien war nicht als Landes- sondern als Bundossache be-

handelt und von den (jerichten, gegenüber dem Kloster

St. Jakob im Prättigau, von den Oberbüudneru mit der

Nonnenabtei Katzis, vom Gotteshause mit der Abtei St.

Luzi und dem i^ ikolaistift theil weise im Einverstäudniss

mit den Stiftsangehörigen selbst vollzogen und der Erlös

der verfügbar gewordenen Einnahmen und Gdter zu Pfrund-,

Schul- und andern humanitarischen Zwecken von den Bundes-

behörden unter Gutheissung der Gemeinden verwendet wor-

den. Mit dem päpstlichen Piestitutionsedict mochte es wohl

hauptsächlich auf die beiden ehemaligen Klöster St. Luzi

und Nikolai abgesehen sein. Der tragische Ausgang des

letzten ^ibtes zu St. Luzi (1529) hatte die Prämonstra-

tenser daselbst allerdings der Art eingeschüchtert, dass sie

ihr Gotteshaus verliessen und nach dem mit ansehnlichen

Gütern demselben affilirten Bendern auf österreichisches

Gebiet übersiedelten. Zu St. Nikolai bestand seit dem

Jahi" 1538 eine gelehrte Schule, welche den genialen Hu-

manisten und Dichter Lemnius unter ihre Lehrer zählte,

und unter Leitung des geschätzten Pädagogen Pontisella

aus dem Bergell zu der Zeit, da die für Dr. Planta-Phäzüns
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verhängnissvollc Bulle auftauchte, in voller Blütlie stand.

Die Prämonstratenser-Präpositur St. Jakob zum Klösterli

im Piättigau wurde nach dem Bericht des i\mbrosius Eich-

horn'* schon 1525 aufgelöst, weil der Schrecken über die

unerwartete Ptesignation und Verheirathung des P rohstes

Bilgeri von Chur im Bunde mit der zum Theil feindlichen

Haltung der Bevölkerung die Conventualen nach allen vier

Winden auseinandersprengte und das Gotteshaus verwaiste.

Wohl sollte der österreichische Landeshauptmann dasselbe

schon acht Jahre darauf seiner ursprünglichen Bestimmung

zurückgeben, konnte aber nicht verhindern, dass die Stifts-

güter im Jahr 1548 säkularisirt und die Klostergebäulich-

keiten dem evangelischen Pfarrer des Ortes überlassen

wurden. ISTach zeitweiligen aber vereinzelten neuen Re-

staurationsversuchen in der Sturmperiode des dreissigjährigen

Krieges und vollends nach der Ablösung der Herrschafts-

rechte des Hauses Oesterreich kehrten friedliche Zustände

zurück.

Nach den Mittheilungen Eichhorns waren die Räum-

lichkeiten des Klosters St, Jakob noch gegen Ende des

achtzehnten Jahrhunderts bewohnt. Wir berühren noch in

Kürze die Nonnenabtei Katzis, weil Dr. Job. Planta-Rhä-

züns der Säkularisirung derselben nicht fremd geblieben

zu sem scheint. Der erste Schritt in dieser Richtung ge-

schah nach Eichhorn'^ schon ün Jahr 1526 durch /Aufhe-

bung des Noviziats und durch Pensionirung des Ordens-

pcrsonales, worauf mit Erlöschen desselben 1550, der Ver-

kauf der Liegenschaften im Auftrag des oberen Bundes

"Episcopatus Curiensis p. 359.

^'Episc. p. 343 f.
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allmnhlig C'i'tblgle und zwar nach der ^littlieilung Eichhorns

voniänilic'li initer Leitung des Freiherrn Joh. v. Planta zu

Ilhäzüiis und de Mont in Lugnetz, wol")ei die üppig \vu-

..herndo Sage sich nicht nehmen Hess, mit Berufung auf

Augonzeugon das Strafamt der göttlichen Gerechtigkeit n

denen zu üben, die frevelnde Hände nach den Gütern de;-?

Gotteshauses ausstreckten. Planta's Habe, hiess es, sei dem

Fiskus, sein Leben dem infamirenden Schwert des Blut-

richters anheimgefallen, und de Mont habe desshalb in den

Wellen des Wallensees seinen Tod gefunden; ein Misoxer,

der Broncegcräthschaften erstanden, habe durch keine

menschliche Gewalt das Klosterzeichen auszulöschen vermocht,

und Kaspar von Schauenstein, Inhaber von Klostergebäulich-

keiten, sei bei einem Ritt von rasenden Raben mit seinem Pferd

nahezu zerrissen worden. Im Jahr 1624 legte der obere

Bund auf Betrieb der päpstlichen Nunciatur Hand an die

allmählige Wiederherstellung des Gotteshauses und verwan-

delte die Abtei in ein Priorat.

Kehren wir nun zur päpstlichen Bulle zurück, so

leuchtet es sofort ein, dass dadurch der Reformbewegung

iu gemeinen Landen Elinhalt gethan, das Ergebniss dersel-

ben allmählig beseitigt und die Rückkehr zur alleingültigen

römiöC- en Satzung eingeleitet werden sollte. Hatten nun

Rom und seine Gesinnungsgenossen die einschlägige Lage

der Dinge zur Ausführung ihres reaktionären Unterneh-

mens in den rhätischen Bünden richtig beurtheilt, so musste

mit Rückgabe der säkularisirten Gotteshäuser auch die Be-

sitznahme derselben von Seite der früher in denselben an-

sässigen geistlichen Gorporationen erfolgen und damit zu-

gleich eine imraermehr um sich greifende Thätigkeit in dem
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Werke der kirchlichen Restauration im ßündnerlande ein-

treten, welche im Bunde mit dem wachsenden Binfluss der

spanisch-österreichischeii Faktion wohl auch einen Rück-

schlag auf dem Gebiete der Politik bewirkt kätte, wodurch

die dreiköpfige Republik an der Wiege des Rheins in

Staat und Kirche im besten Falle eine affilirte Vasallen^

domäno der beiden Grossmächte Oesterreich und Spanien

geworden wäre. Allfälliger Widerstand hätte sich leicht

durch dieselben Mittel beseitigen lassen, welche um die

gleiche Zeit in Frankreich einen theilweisen und in Italien

einen gänzlichen Sieg über die Gegner davon trugen. Wurde

dagegen von Seite der Reaktion die zu bewältigende

Schwierigkeit der Lage nicht nach Gebühr gewürdigt und,

wo höchstens Bewahrung des ohnehin sehr unsicher gewor-

denen kirchlichen Besitzstandes geboten gew-esen wäre, zur

Herausforderung und Bekämpfung der Widerpart geschritten,

so rausste der keineswegs ausgebildete Gegensatz in

dieser Richtung geschärft, das im Ganzen arglose Verhal-

ten der Bevölkerung in konfessionellen Dingen in Misstrauen

verkehrt, die schlmnmernde Widerstandsfähigkeit geweckt,

der Bruch mit den reformfeindlichen Gewalten mit grösse-

rer Entschiedenheit als je vollzogen werden und zur

Sühne eines hochverrätherischen Angriffes auf zu Reclit

bestehenden Zustände der einflussreichsle Mann in den drei

Bünden zum Opfer fallen.

Thatsache ist es, dass die Politik des römischen

Stuhles, sonst meist besonnen, durchdacht und nicht leicht

Vabank zu spielen bereit, in dem vorliegenden Fall nicht

blos selbst von irrigen Voraussetzungen ausging, sondern

sogar von ihren Parteigängern dies- und jenseits der Berge
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getäuscht worden ist. Lässt es sich doch nicht annehmen,

dass die verhängnissvolle päpstliche Bulle ohne voraus-

gegangene Vereinbartnig mit den hierseitigen Hauptstützen

des römischen Hofes ausgefertigt worden sei. Der Inhalt

derselben konnte schon vor ihrer Erscheinung auf rhäti-

schem Boden dem Freiherrn von Bhäzüns, dem Bischof

von (Jhur und wohl ebensowenig dem Abt von Diseutis

ein Geheimniss sein, und Vinzenz Q.uadri > im Veldin hatte

crwiesenermassen dem hl. Stuhl zu diesem Schritt gerathen'*'.

Die Täuschung über die Sachlage erscheint bei Papst Pius

V. um so verzeihlicher, als er es namentlich in den drei

Bünden mit selbst ihm nahezu durchaus fremden Faktoren

zu tliun hatte und damit auch seine Siegeszuversicht um so

erklärlicher, weil ihm in seinem Vaterlande die überra-

schendsten p]rtolgc in seinem Einschreiten gegen die kir-

chenfeindlichen Elemente zu Theil geworden waren. Bei den

einheimischen Rathgebern des Hauptes der Kirche bedurfte

es aber einer ausserordentlichen Verblendung, um zu dem

in Scene ges tzten Beginnen Hand zu bieten. In guten

Treuen eingenommen mögen ausser ihnen wohl nur wenige

Bündner für das päpstliche Vorgehen gewesen sein. A'icht

blos die Protestanten, auch die Katholiken waren wenig-

stens nach einer Richtung hin entschieden dagegen ge-

stimmt. Das Verhalten der Bünde gegeni"il»er dem Auf-

treten des römischen Sttihles und seiner Anhänger im

Landi- darf nicht vorzugsweise, wie es ins Gemein geschieht,

von kirchlichem oder gar konfessionellem Gesichtspunkt aus

aufgefagst und behandelt werden; den Aussclilag hierbei

"X. Quadrin Diss. ill. T. II. \k 54.
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gaben voniämlich die Politik und die bis zur ängstlichen

Vorsicht gesteigerte Wachsamkeit in Wahrung der Landes-

souveränetät ; in diesem Punkt gingen alle einig und kein

Glaubensbedonken wäre in jener Zeit mächtig genug ge-

wesen, um gegen irgend welche üebergriffe, namentlich von

Aussenher, von welcher Seite sie immer kommen mochten,

auch nur die geringste Ptücksicht zu üben. Ist es doch

in dieser Hinsicht höchst bezeichnend, dass ein Ka holik

des Freilierrn von Rhäzüns Ankläger, und ein Protestant

sein Vertheidiger gewesen; dass derselbe nicht von seinen

kirchlichen Gegnern, sondern von seinen eigenen Glaubens-

genossen dem Strafgericht ausgeliefert worden ist. Somit

war für Planta-Rhäzüns selbst auf seine Glaubensgenossen

bei xiusführung jenes höchst gewagten Unternehmens kein

Verlass.

Diese Thatsache findet besonders in jenem andern

Umstände ihre Erklärung, dass das konfessionelle Bewusst-

sein altkirchlicherseits in einer Weise gemildert und herab-

gestimmt war, dass die katholische Bevölkerung und theil-

weise selbst ihre geistlichen Führer häufig weitherziger in

kirchlichen Dingen erscheinen als die Evangelischen und

ihre Predikanten. Als Beweis dafür mag hier ein Brief

des rhätischen Reformators Philipp Gallitius an seinen

Freund Buhinger, Zwinglings Nachfolger in Zürich, ange-

führt werden, worin unter andern Klagen über Abnahme

der evangelischen Gesinnung auch folgende Aeusserungen

vorkommen: .-Wo Katholiken imd Evangelische beisammen

wohnen, bitten sie sich gegenseitig zu ., Gevatter"; die

Geistlichen sind zAvar nicht damit einverstande]i, lassen es

aber dem Frieden zuliel» ireschehen. Per Bischof Ijuzius
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Iter (1540 — 1549) trug iiiehi- als eiuinal Bürgerskiucler

/.um Taufstcin unseres Komander. Wir ermahnen zwar

unsere Gläubigen, Gevattersleute unseres Bekenntnisses zu

nehmen, weisen aber kathoHsche Gevattersleule nicht ab."

Hier erscheint otfenbar der katholische Bischof ungleich

weitherziger als der evangelsche Reformator. Am Treu-

herzigsten und Naivsten, freilich im Tone der Entrüstung

und des Abscheues, lässt sich der Kapuzinerprediger de-
mente-^ von Brescia in seiner Geschichte der Mission der

Väter dieses Ordens in Rhätien über den Verkehr der Ka-

tholiken mit den Protestanten, namentlich in Beifort und

Oberhalbstein in der Periode, welche der Missionsthätigkeit

der Kapuziner (1621— 1683) vorausging, also im Re-

forraationszeitalter, vernehmen.

So hatte denn auch die Kirchenspaltung in den drei

Bünden einen im Ganzen ruhigen Verlauf genommen und

selten gewaltsame Auftritte verursacht ; die Bewegung hielt

sich fast durchweg inner gesetzlichen Schranken, welche

die Anhänger beider Bekenntnisse in gemeinschaftlicher

Berathung feststellten. Auf diesem Wege kamen die fol-

genreichsten Beschlüsse unter beidseitiger Beipflichtung zu

Stande.

Verpflichtung der Prediger auf das Bibelwort, als

Quell und Norm christlicher Wahrheit gegenüber der un-

biblischen Satzung und die daraus sich ergebende Wahrung

der Lehrfreiheit gegenüber hierarchischem Druck 1524.

Uebertragung des Collaturrechtes oder der Pfa^rwahlen

und der P^egelung ihrer kiichlichen Angelegenheiten auf

*'Storia delle Missioni de' Irati minori Capuccini nella Rezia

lib. I. c. 3. un<1 Ardüsers Selbstliiographie, Anmeikung'^n i>.
33—36.
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die Gemeinden. Zusicherung freier Selbstbestimmung eines

Jeden für den römischen oder protestantischen Glauben

nebst Gleichberechtigung beider Konfessionen. Schutz der

Staatsgewalt gegen geistliche Privilegien durch Beseitigung

der weltlichen E,echte des Bisthums und Ausschliessung

seiner Lehensträger von Bundes- und Beitagen. Aufhe-

bung des Noviziates oder Verbot der Aufnahme neuer

Ordensglieder in den Klöstern und die damit verbundene

Gefährdung ihres Fortbestandes. 1526.

Sodann wurden eidliche Gewährleistung der Unver-

letztlichkeit der konfessionellen und politischen Eechte der

rhätischen Bünde, die Besetzung sämmtlicher bischöflichen

Aemter mit Gotteshausleuten; das Verbot willkührlicher

Uebertragung des Bisthums von Seite des jeweiligen Inha-

bers auf Andere mit Gutheissung der Ueberwachung des

ungeschmälerten Besitzstandes und der Verwaltung des Bis-

thums von Seite des Domkapitels und Gotteshauses als

Wahlkapitulation für den jeweiligen neuen Bischof aufge-

stellt und geltend gemacht. 1541. Diese Verordnungen

gehören sämmtlich in die Jahre 1524— 1541 und somit

einem Zeitraum an, in welchem die evangelische Kirche

erst im Entstehen und allmähligem Wachsthum begriffen

war und können somit nur mit Hülfe einer Mehrheit der

Vertreter der katholischen Bevölkerung des Gotteshauses

oder sämmtlicher Bünde zu Stande gekommen sein.

Die eifersüchtige Wahrung der politischen Hechte im

Bunde mit dem rücksichtslosesten Unabhängigkeitssinn ge-

genüber dem hohen Klerus, die wr besonders im Schoosse

der katholischen Bevölkerung wahrnehmen, schritt mitunter

bis zu den wunderlichsten Kundgebungen des Argwohns

25



290

und Eigeusinnes. Auch liieri'ibor iheilt uns der biderbe

Prediger demente da Brescia in vollster Entrüstung seiner

Seele in dem oben berührten Werke eine auffallende That-

sache als Beweis mit*^.

Einen Akt der Weitherzigkeit in kirchlichen Dingen

leisteten die drei Bünde ohne Unterschied der Konfession

auf dem Bundestag zu Davos (1544) gegenüber ihren ün-

terthanen im Veltlhi, wonach diejenigen, welche zur Re-

form übergetreten waren, iiir sich und ihre Kinder Haus-

lehi'er ihres Bekenntnisses halten durften und damit auch

die Erlaubniss erhielten, ihres Glaubens wegen aus der Hei-

math — namentHch Italien — Vertriebene aufzunehmen,

wenn sie sich von sektirerisehen Verirrungen fern hielten

und der Republik treu blieben.

Wenn wir sodann an die Thatsache erinnern, dass

der obere Bund mit offenen Händen die Beseitigung des

Noviziats durch die llanzerartikel benutzte, um das Kloster

Katzis aufzuheben (1526) und die Einkünfte desselben zu

Gemeindezwecken zu vertheilen, und dass der Freiherr zu

Rhäzüns, er, welcher als eine Säule des Katholizismus in

Rhätien galt, kein Bedenken trug, ein paar Jahre vor sei-

ner Katastrophe (1570) zur Steigerung der Gebäulichkeiten

des Klosters Hand zu bieten, so werden wir nicht fehlgrei-

fen mit der Behauptung, dass der Fortbestand der Ordens-

gelübde und der klösterlichen Institutionen damals nicht als

ein integrirender Bestandtheil katholischer Rechtgläubigkeit

galt. Diese Thatsachen führen den Beweis, dass es sich

hier mehr um politische als kirchliche Fragen handelte, und

*Clem. lib. 4, c. 1 p. 141 und Ardüsers Chronik p. 3Ö.
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dass das Interesse der Volkssouveränetät die Pflege hierar-

chischer Bestrebmigen in jener Zeit weit überwog.

Die damahgen geistUchen Wortführer des Churer Bis-

thurns waren denn auch meist wenig geeignet, einen Um-

schwung der öffentlichen Meinung im Sinne einer alleingül-

tigen Kirchensatzung zu bewken. Inwiefern die damals

herrschende Annahme, dass Luzius Iter in einem kleinen

Körper einen grossen Geist besessen, begründet war, bleibt

hier wie billig dahin gestellt; das steht aber als unleug-

bare Thatsache fest, dass er konfessionelle Eeibungen zu

meiden, den Verkehr zwischen den Vertretern beider Be-

kenntnisse fremidlich zu gestalten und den Frieden zwischen

Kirche und Staat ungetrübt aufrecht zu erhalten trefflich

verstanden hat. Dieses massvolle Auftreten Iters war um

so werthvoUer, als die Besetzung des bischöflichen Stuhles

bereits einem Kampfe zwischen der fi'anzösischen und der

österreichisch-spanischen Partei, oder zwischen den Salis und

Planta's gerufen, in welchem der Erkorene der Letzteren

über den Kandidaten der Ersteren, den Erzpriester Bar-

tholomäus SaUs, den Sieg davon trug. Es ist uns deshalb

nicht klar, weshalb der neueste Bearbeiter der Bündner-

geschichte den Bischof Iter wegwerfend als einen blossen

Figuranten bezeichnet. Wenn dieser Vorwurf in der That-

sache seine Erklärung finden soU, dass Iter die bekannte

Wahlkapitulation unterschrieb, so fäUt diese Motivirung

durch die doppelte Erwägung dahin, einmal, weil die be-

treffenden Punkte einen fast durchweg ökonomischen Cha-

rakter an sich trugen und das spezifisch Kirchliche unbe-

rührt hessen; sodann auch, weil die folgenden Bischöfe in

kluger Accommodation an die bestehende Sachlage die
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sechs Artikel vom J. 1541, selbst Beat Porta, dessen spe-

zifisch katholisch-hierarchischen Charakter Niemand leugnen

wird, nicht ausgenommen, sogar mit ausdrücklicher Wei-

sung des römischen Stuhles beschworen. Was dann Iters

Nachfolger, Thomas Planta (1549— 1559) betrifft, so war

derselbe mehr geschmeidiger Weltmann als salbungsvoller

Prälat, mehr Lebemann als starrer Hierarch, und mochte

sich bei seiner Liebhaberei für sein bekanntes Wildpret

ebenso wenig um das Kopfschütteln de" Juden als um die

Vorschriften der mönchischen Askese und die Satzungen

des Petrus Lombardus bekümmern. So dürfte denn auch

das Witzwort der Zeitgenossen, dass der Bischof nicht blos

physisch an den Füssen, sondern auch geistig am Glauben

hinke, nicht blos auf salis'scher Erfindung, sondern mehr noch

auf thatsächhcher Wahrheit beruhen. Die Bestrebungen

des Thomas Planta hatten denn auch einen mehr finan-

ziellen als kirchlichen Charakter. Auch bei seiner Wahl

hatte die salis'sche Partei ihren Bewerber Bartholomäus nicht

durchsetzen können. Der Tod Plantas im Jahr 1559 gab

nun das Signal zu neuen Wahlumtrieben.

Die Salis waren keineswegs gewillt, ihren Schützhng

wegen der beiden vorausgegangenen vereitelten Versuche

fallen zu lassen; sie boten vielmehr AUem auf, demselben

den Sieg zu verschaffen. Die Gruppirung der Parteien bei

der neuen Bischofswahl zeigte wieder in schlagender Weise,

wie in jener Zeit die kirchlichen Interessen von den po-

litischen weit in den Hintergrund gedrängt wurden. Die

streng protestantisch gesinnten zehn Gerichte machten im

Verein mit dem oberen Bunde die Sache des hierarchisch

gestimmten Feldkircherpfarrers a Porta zu der ihrigen und
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schlugen sich somit auf die Seite der österreichisch-spani-

schen Partei der Plantas. Das Gotteshaus begünstigte in-

folge seiner Sympathien für Frankreich die Bewerbung des

Bartholomäus Salis und seiner Partei, welche demselben

dm'ch einsn improvisirten Gewaltstreich die bischöfliche Pfalz

verschaffte und ihn auf den lange vergeblich ersehnten Stuhl

des heiligen Luzius erhob. Der auf dem Wege der Ge-

walt erlangte Sieg entbehrte einer höheren Sanktion und

war von km'zer Dauer. Charakteristisch für die Haltmig

der Protestanten in jener Zeit klingt es, wenn man ver-

nimmt, dass der Bund der dreizehn eidgenössischen Orte

seine Interzession zu Gmisten eines österreichisch gesinnten

Prälaten eintreten Hess, der zugleich auch die Sympathien

des römischen Stuhles besass und seinen bereits installirten

Mitbewerber zum Weichen brachte. Bartholomäus Salis

musste die Pfalz wieder verlassen und der Sieg der planta

sehen Partei über die salis'sehe war für diese demüthigen-

der und für jene vollständiger als jemals. Zu dieser, das

Gepräge einer schwer zu tilgenden Schmach an sich tra-

genden Niederlage der Gegner, hatte der Freiherr von

Ehäzüns als Hauptstütze seines Geschlechtes auch das Meiste

beigetragen. Im Vollgefühl des erlangten Sieges mochte

er wohl damals auch nicht von Ferne ahnen, dass die

unterlegene Partei den Schimpf mit seinem Blute tilgen

würde. Die Plantischgesinnten beuteten ihren Sieg noch

vollends in rein persönlicher rücksichtsloser Weise im Bunde

mit der spanisch-österreichischen Gesandtschaft durch ±W-

larmining der beiden Engadine im sogenannten Speckkrieg

und dem strafgerichtlichen Spruch vom Jahr 1565 zu Zutz

aus, wodurch mehrere Glieder salis'schen Geschlechtes hart
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betroffen werden sollten. Sie vermochten indess weder die

Erneuerung der "Militärkapitulation mit Frankreich, noch die

bald darauf erfolgte Aufhebung der Zuzerschlussnahmen

zu hintertreiben. Diese Thatsachen waren um so gefähr-

licher, als das unliebsame Faktionsübergewicht der Guisen

in Frankreich der von der venvittweten Königin Katharina

von Medici geleiteten Hofpartei, den Entschluss der An-

nahemng an die Hugenotten und der Aussöhnung mit ih-

nen eingab, die dann auch infolge der Vermählung Hein-

richs von Navarra mit Margaretha von Valois, freilich

nur vorübergehend, eintrat und dadurch der salis'schen Partei

und der Ausführung ihrer feindlichen Entwürfe gegen die

plantischen Gegner die Unterstützung Frankreichs zusicherte.

Der Einfluss der französischgesinnten Partei durfte sodann

auch in reinbündnerischen Angelegenheiten keineswegs un-

terschätzt werden und war mehr und mehr im Wachsthum

begriffen. Ihr hauptsächlich hat man es beizumessen, dass

die Bundesversammlung zu llanz im Jahr 1561 das Je-

suitenkollegium zu Ponte im Veltlin aufhob und die frü-

heren Verordnungen gegen fremde Ordensgeistliche mit den

altherkömmlichen Regierungsgrundsätzen gegenüber den ita-

lienischen Vogteien bestätigte. Zugleich wurden auch in

einer Versammlung gleichen Jahres zu Chur die ehemali-

gen Beschlüsse gegen den Einsitz bischöflicher Delegirten

und Beamten an Bundes- mid Beitagen sanktionirt und

dieselben Verfügungen auch aUen denjenigen gegenüber an-

gestrebt, welche mit irgend einem fremden Fürsten mit

einziger Ausnahme der Würdenträger im Dienste der

mit gemeinen Landen verbündeten französischen Krone in

näherer Verbindung und Verpflichtung standen. Thatsa-
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che ist es, dass der Bundestag in einer Versammlung zu

Cliur im Jahr 1572, obgleich die Behörde den Freiherrn

von Khäzüns begünstigte, ihm die Erklärung abgab, er

habe sich künftig wegen ,,rhätten und thetten'*' durch Vor-

lage von Briefen als berechtigt auszuweisen.

In dieser ohnehin gewitterdrohenden Atmosphäre eines

tief eingewurzelten Familiengrolles zwischen den Salis und

Planta's, von denen die rhätischen Bünde am meisten be-

einflusst wurden ; des Faktionsgeistes zwischen der franzö-

sischen und spanisch-habsburgischen Parteigänger; der kon-

fessionellen Reibungen zwischen den katholischen Würden-

trägern und den reformirten Predikanten ; der hierarchischen

Entwürfe des römischen Stuhles und der Freiheitsbestre-

bungen des Bündnervolkes, tauchte vorerst im Gewände

unheimlicher Gerüchte die Kunde der päpstlichen Bulle zu

Gunsten des Freiherrn von Ehäzüns auf. Bei der kirch-

lichen Stellung des Mannes und seinem Einfluss in gemei-

nen Landen; bei dessen unbedingter Willfährigkeit gegen-

über dem römischen Stuhl und dem österreichischen Erz-

hause mussten, zumal als Bestimmteres über den Inhalt

jenes römischen Erlasses verlautete, sanguinische Hoffnun-

gen die Einen, Misstrauen und Ingrimm die Andern, Span-

nung und Unruhe Alle ergreifen. Bei dieser Sachlage, die

er in der Weise schwerlich erwartet haben mochte, konnte

Dr. Joh. Planta ungeachtet aller Kurzsicht in kirchlichen

Dingen, doch die Klugheit des Staatsmannes insofern nicht

verleugnen , als er die von den P^estaurationsversuchen

Pius V, auf dem Gebiet gemeiner Lande selbst zu ge-

wärtigenden Misserfolge und Gefahren erkannte und von

denselben Umgang nahm. Dagegen Hess er sich in ein
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paar Breven, die vom Mai und September gleiclien Jahres

1570 datirt waren, durch den Papst die Einkünfte des

St. Ursula- und Margarethenstiftes zu Teglio und Tresivio

zu Gunsten seines Sohnes Conrad, Domdekan zu Hof-Chur,

zusprechen.

Dieser Prälat, welcher von PTause aus mit Glücks-

gütern auf's Glänzendste ausgestattet war und sich als Mit-

glied des Domkapitels im Genuss einer fetten Pfründe be-

fand, trachtete vornämlich nach der Präpositur St. Ursula,

pochte auf das Ansehen seines Vaters und meinte, dass

dieselbe ihm als willkommene Beute in den Schoos fallen

werde. Habgier im Bunde mit einer verblendeten Vater-

liebe sollten den Freiherrn von Rhäzüns ins Verderben

stürzen. In Abrede stellen lässt es sich nicht, dass die

damalige Lage der Dinge im Veltlin die Ausführung des

Unternehmens zu begünstigen schien: Herkules Salis, Dr.

Planta's Mitschwiegervater, war Landshauptmann der Thal-

schaft, und Bell von Beifort, Podestat zu Teglio, sein

Freund, beide ihm unbedingt ergeben. So begab sich der

Freiherr von Ehäzüns mit seinem Sohn Conrad im Herbst

des Jahres 1571 nach dem Velthn und wirkte, lediglich

auf den erwähnten Erlass Pius V. gestützt, die Uebertra-

gung jener Stiftsgüter in Verwaltung und „Niessbrauch des

Domdechanten"' von Chur aus. Zur Bekräftigung dessel-

ben erfolgte anfangs November 1571 eine von jenen bei-

den Amtleuten ohne Begrüssung gemeiner Lande

erlassene Grida *^, worin sämmtliche Zinsleute der Probstei

an den Domdekan als künftigen Lehensträger und Vorge-

'Amtliche Bekanutmachung.
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setzten gewiesen und zu treuer rtlichterfülluug gegen ihu

aufgefordert wurden. Gelang dieser Gewaltstreich, so hatte

Dr. Joh. Planta nicht blos seinem Sohne eine bedeutende

pjinnahmsquelle zugewendet, sondern auch mit dem Sturz

der Gaicciardi, der angesehensten evangelischen Familie

des Thaies, auch denjenigen der Salis in Cläven, mit de-

nen sie verschwägert war, herbeigeführt und damit das

Ansehen dieser verhassten Gegner in den italienischen Vog-

teien auf lange Zeit, wo nicht auf immer, geknickt.

Durch dieses Vorgehen stürzte aber der Freiherr

von Hhäzüns , sich selbst und seine nur zu dienstbeflissenen

Gesinnungsgenossen nach verschiedenen Richtungen hin in

eine gefahrvolle Lage. War doch dasselbe ein Gewalt-

streich und Hochverrath zugleich
;

jenes, weil eine ausdrück-

liche bundestägige Schlussnahme vom 21. Januar 1555^",

von rhätischen Würdenträgern schnöde umgangen; dieses,

weil üebergriß'e eines auswärtigen Machthabers in einhei-

mische Rechte, ob eines Weltlichen oder Geistlichen bleibt

sich selbstverständlich gleich, von derselben Seite in

eidbrüchiger Weise gutgeheissen worden waren. Diese

Thatsachen konnte die rhätische E,egierung doch unmög-

lich unbeachtet lassen und vollends nicht genehmigen. Sie

durfte das um so weniger, als die Annahme von Titeln —
diplomata — und Beneficien im Veltlin, den beiden Graf-

schaften und in den Bünden überhaupt von Seite des

Papstes oder anderer Machthaber, ohne Gutheissung ge-

meiner drei Bünde, durch Landessatzung untersagt war.

Sodann musste die durch frühere Vorgänge schon tief ver-

'"Camp. historia lili. I. c 71 p. .')30 und Sprecher Chron e,

V. p. 214.

25*
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letzte Gegenpartei dadurch auf's Neue erbitten und -/aw

Racbe angestachelt werden. Die Stellung der Gegner

musste für Planta um so di'ohender und gefährlicher sich

gestalten, als ihre Schützlinge in Teglio sich entschieden

im Recht befanden und noch im Oktober gleichen Jahres das

ehrenvollste amtlich beglaul)igle Zeugniss über Verwaltung

der Probstei und Verwendung ihrer Gefälle für den Zeit-

ratnn seit ihrer Belchnung damit im Jahr 1555— 1572,

der rhätischen Ptegierung zu übermitteln im Falle waren.

Zu dem hatte sich der Freiherr von Phäzüns von der Ver-

letzung wohl erworbener Rechtsansprüche der bisherigen

guicciardischen Lehensinhaber und von der Beseitigung fer-

nerer Verwendung einer frommen Stiftung zu gemeinnützi-

gen Zw^ecken nicht abschrecken lassei), nur um die per-

sönlichen Interessen eines ohnehin reichlich dotiiten näch-

sten Verwandten zu fördern und damit eine mindestens be-

denkliche Probs für sein PüCchts- und Zartgefülil geliefert.

Es stand wohl nicht zu gewärtigen, dass die Gui-

cciardi sich durch den Spruch von Beamten, welche dazu

weder Auftrag noch Befugniss hatten, ohne Widerrede aus

ihrer Lehensträgerstellung verdrängen lassen, oder gar einer

Vorladung vor den P'xlestat des Ortes und den Lands-

hauptmann zu Sondrio, worauf die Gegner drangen, Folge

leisten würden. Sie hatten vom Bundestag die Verv^^al-

tung erhalten und gestanden aucli diesem allein die Be-

fugniss zu, ihnen dieselbe zu entziehen. Somit wurde

Planta mit seiner übelbedachten iVnsprache an die zustän-

dige oberste Behörde gemeiner Lande gewiesen, wodurch

die Probsteiangelegenhoit eine Tragweite gewann, welche

deren Urheber nicht mehr zu beherrschen vermochte. Die
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sogenannten Predikanten, stets schlagfertig, wenn es sich

um wirkhche oder prätendirte vaterländische oder kirchliche

Interessen handelte, zeigten bei diesem Anlasse, dass es

wenigstens ihren Wortführern nicht sowolil nm Persönlich-

keiten sondern um die Sache, nicht um Streit und Zank,

sondern um Erhaltung des Friedens und Förderung der

öffentlichen Wolilfahrt zu thun war.

Der Monat Nov. 1571 war herangerückt, zu Chur

wurde der St. Martinsmarkt abgehalten und der Bundestag

stand bevor. Die beiden Stadtpfarrer Campell und Egli

benutzten die Anwesenheit einiger befreundeter Amtsgenos-

sen vom Lande und der beiden Brüder des Freiherrn von

PJiäzäns, Balthasar und Conradin Planta und deren Neffen

Conradin Tuotsch, damaligen Landammanns zu Ardetz, mn

dieselben in dem ILegulapfrundhause, Campells Wohnung,

zu einer traulichen Besprechung um sich zu versammeln.

Sie wünschten dadm'ch drohenden Verwicklungen wegen dei'

streitigen Ansprüche auf die Probstei Teglio vorzubeugen.

Campell verband mit dem allgemeinen insofern auch ein

persönliches Interesse, als er sich einigen Einfluss auf sei-

nen Scliwager Balthasar Planta, den Gatten seiner ver-

storbenen Schwester Benvenuta, und durch ihn auf Dr.

Planta zu gedeihlicher Schlichtung des Streites mit Peter

Guicciardi, zutrauen mochte. Das Gerücht von päpstlichen

VoUmachtbriefen hatte sich mit Beharrlichkeit erhalten, die

Abzweckung derselben aber war nur einem kleinen Kreise

intimster Vertrauten des Freiherrn von Ehäzüns genauer

bekannt geworden. Die Bulle war abschriftlich von un-

bekannter Hand in eines der beiden Pfarrhäuser getragen

worden, hatte aber theils wegen Inkorrektheit der Copie,
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tliüils wegen ihres abenteuerlichen Inhalts von x^nfaug

herein mehr Zweifel als Glauben in Betreff ihres Vorhan-

denseins erregt. Es bedurfte wiederholter Zusicherungen

des Bestandes mela- berührter Gnadenbriefe von zuverläs-

siger Seite, um die Zweifel daran zu beseitigen. Die bei-

den Stadtpfarrer und ihre Gesinnungsgenossen suchten nun

dui'ch jene Besprechung im Regulahaus der öffentlichen

Verliandlung über die päpstliche Bulle und was daran hing,

im Schoose der nächsten Bundesversammlung zu Chur vor-

zubeugen und wollten dann auch in diesem Sinne durch

seine nächsten Anverwandten auf Dr. Joh. Planta einwir-

ken. Diese waren Allem nach vor der Zusammenkunft

mit den evangelischen Pfarrern mit Letzterem ins Ein-

vernehmen getreten und sagten Verzicht auf die päpstlichen

Vollmachtsbriefe und auf Verlangen, Vernichtung derselben

von Seite des Freiherrn zu, wenn die Predikanten der Er-

langung der ürsulapropstei im Veltlin kenie Plindernissc in

den Weg legen wollten. Diese versprachen Diskretion und

ihre Mitwirkung zur allfälligcn Beschwichtigung des Volkes

in Betreff' der päpstlichen Breven, konnten sich aber nicht

entschliessen, wenn auch nur stillschweigend ihre Zustim-

mung zu ertheilen, dass eine bisher zu gemeinnützigen

Zwecken verwendete Stiftung in eine persönliche Rente für

den Domdekan von Chur umgewandelt werde. Der gewiss

redlichgeraeinte Vermittlungsversucli scheiterte ; der planta-

guicciardische Streit gelangte vor die Bundesversammlung

gemeiner Lande und erhielt dadurch jene amtliche Publi-

zität, welche zu den bekannten stürmischen Auftritten führte,

denen Dr. Joh. Planta zum Opfer fiel.

Den 17. Xov. 1571 wurde der F3undesiag eröffnet
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und fasste laut Landesprotokoll ^ ^ in der „appellation —
gegen die — Urthell entzwüschent Dumdechan Cunradt

planta unnd M. Petter Guizardt durch den pottestatt uff

der Teil gegeben, von wegen der Propsty uff der Teil"

folgende Schlussnahn^e, dass beide Parten ,,ire klag unnd

antwurtt in gschrifft stellen und alle Handlung uff gmeyn-

den gmeyner dryen Pünthen bringen seilen und solle aucb

der Plerr zu Eazüns scliuldig syn, die erlangten Bulle zu

Pom minen Herren zu überantworten oder doch zum we-

nigsten ein abgschrifft darvon, und der Probsty halb, die

stelt man still bis uff St. Paulstag — den 25. Jan. —
nächst künfftig, das dieselbig inn gwalt des pottestatts

hüben und sich cheindweder parthj darzwüschent nit an-

nemen solle."

Diese bundestägigen Schlussnahman waren offenbar

zu Gunsten des Freiherrn zu Phäzüns .•lusgefallen. Wohl

hatten die Tagherren dem Drucke der öffentlichen Meinung

überhaupt und des Peter Guicciardischen Anhangs ins Be-

sondere nachgebend, Planta zur Auslieferung der päpst-

lichen Bulle aufgefordert. Indess war auch diese Forde-

rung unter gegebenen Verhältnissen in einer Weise gemil-

dert, dass dieseloe nahezu einer Unterlassung gleichkam.

Erklärte doch die oberste Behörde des I^andes, sich allfällig

auch mit einer Copie begnügen zu woUen, als hätten dem

Khäzünserlehensinhaber damit Winke zur Ausübung gewisser

Freiheiten nahegelegt werden wollen, welche in keinem Co-

dex der Jurisprudenz gutgeheissen werden dürften. Und

von einer vollends weitgehenden Connivenz zeugt die dritte

"i.. 47 fols.
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Bestimmung jenes bundestägigen Beschlusses, wonach der

in zweifellos rechilichem Besitz hefindliche Lehensträger,

wenn einstweilen auch nur vorübergehend, so doch that-

sächlich desselben verlustig erklärt wird, gegenüber einem

Ansprecher, der füi' Begründung seines Begehrens nichts

Anderes geltend machen kann, als die angemasste Verfü-

gung eines auswärtigen Machthabers und die Habgier sei-

nes Sohnes. Es wäre doch wohl dem Bundestag besser

augestanden, Guicciardi in der Ausübung seiner Admini-

stration 7A1 beschützen, den ungesetzlichen Spruch der Velt-

lineramtleute aufzuheben und Dr. Planta mit seiner grund-

losen Ansprache abzuweisen.

Es war sodann mindestens ein gewagtes Unterfangen

von Seite des Ehäzünsers und seiner Freunde, die miss-

liche xlngelegenheit dem Ermessen der Gemeinden anheim-

zustellen. Habgier und Rechthaberei, Ueberschätzung sei-

nes Einflusses und übermüthige Geringachtung seiner Geg-

ner, kirchliche Bigotterie und blinde Parteileidenschaft ho-

ben den Herrn von Planta über die Rücksichten der

Klugheit wie des Rechtes gleich sehr hinweg und berei-

teten ihm stets wachsende Gefahren. Diese lagen so nahe,

dasä sie sich selbst dem blödesten Auge nicht entziehen

konnten: wir meinen die Umgehung bestehender Gesel;:.-

und Beschlüsse, welche hochgestellte rhätische Beamten dem

Freiherrn zulieb sich zu Schulden kommen liesson und da-

durch sich und ihren Günstling, gegenüber der öffentHchen

M(nnung, in eine höchst missliche Stellung versetzten; wir

meinen die stets zuversichtlicher und rückhaltloser auftre-

tenden Ausstreuungen über die päpstlichen Breven, welche

indes« durch allmähligc Erfahrung ihres wahren Inhaltes
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vermittelst abschriftlicher Uebersetzung in alle drei Laudea-

sprachen keineswegs gemildert, sondern wenn möglich noch

vergrössert werden mussten; wir meinen den für die Geist-

lichen so naheliegenden Reiz, diese in die Gemüther tief-

eingreifende Angelegenheit zum Gegenstand der Bespre-

chmig auf der Kanzel zu machen, die, wie sie immerhin

ausfallen mochte, nur dazu diente, das Volk mehr und

mehr zu beunruhigen; wir meinen endlich die Waffen alle,

welche durch diese Umstände Planta's Gegnern in die Hände

gespielt wurdön und um so gefährlicher sich erweisen muss-

ten, als dieselbe ihm gegenüber entschieden mehr im Rechte

waren, als er es bei seinen Parteibestrebungen jemals ge-

gen sie besessen hatte. Das waren die keineswegs blos

eingebildeten, sondern nur zu augenscheinlichen, um nicht

zu sagen handgreiflichen Anzeichen einer nahen verhäng-

nissvollen Zukunft.

Die Stimmung des Volkes war überhaupt eine sehr

aufgeregte und that sich nach dem Geist der Zeit in

wunderhchen Ahnungen und Gesichten kund. 3,Ian sprach

von ausserordentlichen Gebilden in der Pflanzenwelt^^.

Bei den astrologischen Wahnvorstellungen der Geschlechter

jener Tage galten namentlich auch die Sterne und ganz

besonders die Sonne als bedeutsame Seherstimmen gewitter-

schwerer künftiger Ereignisse. So setzte gegen Ende des

Jahres 1571 eine, gleichviel ob wirkliche oder eingebil-

dete Himmelserscheinung die Churerbevölkerung in Stau-

nen: Die Theilung des Sonnenkörpers in zwei Halbkugeln,

worin schwarze Striemen in der Gestalt von Männlein mit

'Aidüseis r.liroiiik p. 31: „roggengcwäxt mit 134 äheren".
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vurwärtö und hcrabgebogenen Köpfen emporstiegen. Die

Schilderung dieses seltsamen Phänomens füllt bei Campell ^^

nicht weniger als sechs Folioseiten.

Fühlbarer noch und bedenklicher war aber die nur

zu wirkliche Thatsache, welche die Bevölkerung mit den

peinlichsten Sorgen bestürmte und darum das ihrige zur

Aufregung der Gemüther beitragen musste. Ardüser'*

spricht von „gfaarlichen löutf imd was ale Dinng uf das

alerthürist"; deshalb wurde von Seite des Bundestages die

-\usführung von Korn aus gemeinen und aus den italieni-

schen Vogteien aufs strengste untersagt, der Export von

Wein nur gegen Eintausch von Getreide gestattet und den

Kheinwaldnern und Engadiuern der Verkauf von Milch-

produkten auch blos unter derselben Bedingung bewilligt.

Unter diesen Umständen nahte das Jahr 1572.

Wir können aber nicht umhin, an dieser Stelle noch

ein paar Schlussnahmen aus dem Protokoll des Jahres

1571'^ einzuschalten, weil uns dieselben charakteristisch

erscheinen für die Liberalität der rhätischen Bundesbehörde

gegenüber Erzeugnissen der Wissenschaft auf der einen,

und für die Engherzigkeit dersell)cn in Behandlung kirch-

licher Dinge auf der andern Seite: Josias Simler von

Zarich hatte dem rhätischen Bundestag sein Werk wider

die Ketzer und Sekten übersaudt imd wurde mit einem

schönen silbernen Becher im Werth von sechszig Gulden

bedacht „mit pytt, dass er also schlechtlich vorgut nemme,

in ansehung, das in dieser klemen zytt die gmeynon Land

"Campell lib. I. c. 71 Ende.
^Chronik p. 51.

"Protokoll
i).
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arm seindt". Chrysostomos von Cremona wurde dagegen

als Häretiker aus gemeinen Landen gewiesen; Hans Gant-

ner wegen seines Glaubens aus der rhätischen Synode ent-

fernt und im Falle der Annahme einer Pfründe mit Ver-

bannung bedroht; und Möhr, dem vermeintliche Ketzerei

ebenfalls die Exklusion aus der evangelischen Geistlichkeit

zugezogen, wegen unehrerbietigen Auslassmigen über die

bündnerische Synode, die Zürcher und Berner, aus der Hei-

math verbannt.

Planta und seine Freunde suchten nun das im An-

züge befindliche Ungewitter durch Veranlassung eines so-

genannten Beitages zu beschwören. Der Beitag, oder wie

man denselben auch hiess, ^Congress gmeyner dryen pün-

then" fand dann auch den 2. Jan, 1572 in Chur statt.

Diese Behörde bestand zunächst aus den drei Häuptern

oder höchsten Beamten der rhätischen Bünde, aus welchen

später das Dikasterium des kleinen Käthes hervorging, und

dem Zuzug von je drei Mitghedern aus jedem Bmide mit

vorzugsweise administrativen, aber keineswegs scharf abge-

gränzten Befugnissen. Der Beitag zählte mithin, nament-

lich wenn es sich um wichtigere Angelegenheiten handelte^

zwölf Mitgheder und mag als früheres Analogen der jetzi-

gen Standeskommission betrachtet werden. Thatsache ist es,

dass, wer bei dem ßmidestag nicht seine volle Pv,echnung fand,

mitunter zu den Beitagen seine Zuflucht nahm, um hier

in einem kleinen Kreise seine Absicht durchzusetzen, wobei

freilich bei Fragen von höherem Belang, der Souverän der

ehrsamen Räthe und Gemeinden in höchster Instanz begrüsst

werden musste. Bin günstiger Beschluss von Seite des Kon-

26
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gresses konnte indess dem Petenten bei der höchsten Lan-

desautorität m der Regel nur zur Empfehlung gereichen.

Bei dem ebenberührten Beitag tauchten aber ein paar

neue Beschwerden auf, die nicht wenig den Parteihader

entflammten, die Gemüther beunruhigten und deshalb spä-

ter den Gegenstand strafgerichtlichen Einschreitens abga-

ben. Wir denken hierbei zunächst an die goldene Miliz

des römischen Stuhles, welche gerade damals in den drei

Bünden und in der Eidgenossenschaft eines nicht geringen

Beifalles sich zu erfreuen hatte. Dieser Orden wurde im

Jahre 1559 von Papst Pius IV. gestiftet für 325 Ritter,

die für diesen Titel eine Steuer von 187,500 Scudi zu

entrichten hatten und dadurch Pii participantes, d. h. Pfalz-

grafen vom Lateran und Edelleute wurden. Ordenszeichen

waren: eine Medaille an goldener Kette, vorn mit dem

Bilde des hl. Ambrosius, auf der Rückseite mit dem päpst-

lichen Wappen. Derselbe Pius vermehrte gegen neue Ge=

bühren die Zahl dieser Ritter bedeutend. Sein Nachfolger,

der V. dieses Namens, benutzte jene Auszeichnung zur

Förderung seiner kirchlichen Restaurationspläne, indem er

durch unentgeltliche Vergebung derselben an einflussreiche

Männer, diese, wenn nicht zu thätiger Mitwirkung, so doch

zu passivem Verhalten bei seinen gewaltsamen Uebergriffen

in die Glaubens- und Gewissensfi'eiheit derer, welche, gleich-

viel ob Protestanten oder Katholiken, ihm als Häretiker

erschienen, zu bestimmen suchte. Solche P^itter gab es

nun auch in gemeinen Landen und im Veltlin, trotz

einer ausdrücklich dagegen erlassenen bundcstägigen

Verordnung, gar manche''". Als Ritter der goldenen

"Landespr. 2. Fepr. 1572, pa}?. 6't.
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Miliz ^^ werden bezeichnet: Landvogt Dietegen von Salis,

Hauptmann Baptista von Salis und dessen Sohn Josua von

Salis, Martin Rascher von Zutz, Vinzenz Quadrio zu Tresiv.

In Betreff dieses sogenannten goldenen Eitterthuras wurde

nun an dem berührten Beitag vom 2. Januar 1572 fol-

gender Antrag gestellt ^^: „Wegen der Bäb'schischen Kytter-

schafft, so in Landen und underthonen, Pfründen, Kettinen

und andere Verehrungen von im — dem Papst — erlan-

gen, das sy in keine rhätt unnd Ihetten gmeynen landen

nit sollen gebrucht werden unnd diewyll die artigkel ver-

mögen, die so fi"ömden fürsten und herrn gschworen, das

sy auch nit in rhätten unnd thetten geduldet sollen wer-

den. "' Dieser Antrag vereinigte indess keine Mehrheit

auf sich und wurde bis ,.ufF Paulj anngstellf' d. h. ver-

schoben.

Die andere Beschwerde betraf die Aufnahme eines

neuen ,,Pundsmans" in das Bürgerrecht gemeiner Lande,

wodurch namentlich die zehn Gerichte in die grösste Auf-

regung versetz \Nairden. Campell, Guler und andere Chro-

nisten nennen ihren Lesern den Namen des Eingebürger-

ten, lassen uns aber in Betreff seiner Angelegenheit und

der dadurch hervorgerufenen öffentlichen Unruhen vollstän-

dig im Dunkel. Man sucht auch bei den bündnerischen

Geschichtsschi'eibern, den Jüngsten derselben nicht ausge-

nommen, vergeblich darüber Auskunft. Der erwünschte

Aufschluss findet sich, wie in vielen andern zweifelhaft ge-

bliebenen Fragen unserer rhätischen Geschichte, in den

bisher wenig und von den Meisten gar nicht benutzten

''milites aureati.

"Laudespr. eleu i. Jaouar 1372, pa;;. all.
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Landesprotokollen. Der neue Mitbürger hiess Conrad Eott

von Schreckenstein, war Bürger und Kathsglied zu Augs-

burg und suchte den 28. Okt. 1570 bei dem zu Davos

versammelten Bundstag die Aufnahme in den rhätischen

Bürgerverbande nach'^. Er motivirte sein Gesuch damit,

„das ime könig philip uss hySpanien ein gross summe

gelts ob den hundert mall tusent gülden in die 13 jar

schuldig, und diewyll er zu bezalilung desselben gelts bi-

scher — bisher — nit kernen mögen, were er bedacht

und bäthe, ime zu einem pundsmann anzunehmen, und dem-

nach lunb fürderauss — Empfehlungsschreiben — an kg.

Mt. — königliche Majestät — imd Hertzog zu Saphoi,

darmit er dester eher gefürdert und bezalt möchte werden,

sig auch erpüttig, das er solches gmeynen landen ohne

nachtheyll und ohne schaden thun wolle."

Der Bundestag trat dann auch auf das gestellte An-

suchen des Herrn voa Schreckenstein in Berathung und

erklärte sich bereit, den Bittsteller ,,zu einem pundsmann

und landsmann ufnemen und anemen" zu wollen, wenn er

,,
genugsam trostung" leiste, dass er in keiner andern, als

der angedeuteten Absicht j,meynung und gmeynen landen

zu gutten'* das rhätische Bürgerrecht nachsuche, es schrift-

lich bezeuge und dafüi' Bürgen stelle. Schreckenstein kam

dem Verlangen der Tagherren nach, stellte die Hen'en

Landvogt Dietegen von Salis, Hauptmann Conrad Planta

und Gallus von Mont als Büi'gen und „tröster''*'' und erhielt

sodann mit dem BürgeiTecht, ,,nach synem begeren die

^''Landesprolokoll |>. ;>.

'"CautioDsteller.
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füi'dernussen — an den König von Spanien — in aller

besten form so möglich vergmidt zu geben.''

Berührtes Ansuchen und dessen Gewähi'ung mögen

nun als Beweis des Vertrauens in den internationalen Ein-

fluss der rhätischen Bünde mid der Werthschätzung ihrer

Diplomaten von Seite eines Allem nach angesehenen aus-

wärtigen Würdenträgers angesehen werden. Dieser Ein-

fluss beruhte namentlich einer grossen Macht gegenüber,

wie Spanien im seclizehnten und siebzehnten Jahrhundert

war, selbstverständlich nicht auf physischer Gewalt, sondern

lediglich auf der Parteistellung der damahgen Mächte und

der grossen Bedeutung, welche den rhätischen Pässen als

Bindemittel zwischen Deutschland und Itahen von Seite der-

selben zugeschrieben wurde. Um das Herzogthum Mailand

zu behaupten, konnte der durch verwandtschafthche, poU-

tische imd kirchliche Bande mit dem Wienerhof geeinten

MailändeiTegirung die Haltung der rhätischen Bünde gegen-

über keineswegs gleichgültig sein. Sie war denn auch stets

und oft mit erwünschtem Erfolge bemüht, eine ihren Inte-

ressen ergebene Partei in gemeinen Landen rege zu erhal-

ten und desshalb auch bereit, daher kommenden Wünschen

gebührende Würdigung angedeihen zu lassen. Frankreich

und Venedig waren Oesterreich-Spaniens Rivalen und such-

ten durch Aufgebot ihres Anhangs dessen Bestrebmigen

in den rhätischen Bünden möglichst zu durchkreuzen. In

diesen Thatsachen finden dann auch Hoffnung und Ansu-

chen Schreckensteins ilu'e Begründung.

Seine Aufnahme in den Bürgerverband gemeiner Lande

hatte indess bei den damaligen Parteiumtrieben und der

damit verbundenen Bestechlichkeit der Bundesbeamten, arge
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Aufü'itte und langwierige volksfttrafgerichtliche Verhand-

lungen zm- Folge. Die Beschuldigung der Bestechung durch

Ilott von Schreckenstein behufs seiner Aufnahme in das

bündnerische Bürgerrecht, wurde unter vielen Andern auch

gegen Dr. Planta-Rhäzüns erhoben**. So lag es denn

nahe, die Einbürgerung des augsburgischen Edelmannes

als eine feindselige Demonstration gegen die spanisch-niai-

ländLsche Regierung darzustellen und das Volk durch An-

drohimg der Ungnade dieser Macht in steigende Besorg-

niss und Unruhe zu versetzen. Die Bevölkerung des Prät-

tigaues, welche damals noch mehr zu Spanien-Oesterreich,

als zu dem französischen Hof hinneigte, bot für derartige

Aufhetzuugskünste de's Faktionsgeistes einen empfänglichen

Boden dar. Der Beitag gemeiner Lande zu Chur hatte

sich deshalb schon in seiner Sitzung vom 3. Februar

1572*' veranlasst gefunden, ,,die von Gerichte wegen der

üfi'uhr, so sy von des nüw angenommenen pundsmanns an-

gefangen und fürgeben, das nit an im selbst ist", aufzu-

fordern, sich weiterer Umtriebe zu enthalten und die Schul-

digen entweder selbst zur Kechenschaft zu ziehen, oder-

dieselben höheren Ortes zur Bestrafung zu verzeigen und

daraufhin beruhigende Zusicherungen von betreffender Seite

entgegengenommen. Unter den Aufwieglern, doch wohl ge-

gen Dr. Planta und seine Gesinnungsgenossen, wird nach

demselben Protokoll*'' von Seite des grauen Bundes na-

mentlich der Landvogt Dietegen v. Salis auf Schloss Ka-

steis im Prättigau namhaft gemacht und aul' Vorladung

desselben gedrungen.

"Ardüsers Chronik, Aono i572. p. 46.

*^Landespr. p. 48.

"p. W.
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Maji entnimmt sodaun in Betreff der streitigen An-

gelogeuheit des Stiftes Teglio den weiteren Verhandlungen

des Januarbeitages**, dass der Herr zu Rhäzüns „graeynen

dryen Pünthen" die Bulle überantwortet habe und sich

öffentlich ,,vor gmeynen rhatt bekhent, das er sich der

propsty uff der Teil nitt A\'ytt3r anemen noch dero bela-

den wolle." Man habe sie deshalb ,, in gmeynen landen

gwalt unnd banden"' genommen und stelle es Eäthen und

Gemeinden anheim, ,,was inne gfällig syn wolle, darmit zu

handeln/' Das Ausschreiben sollte sodann mit der landes-

väterlichen Weisung schliessen, dass der hohe Souverän

sich ruhig und anständig verhalten möge, als deutlicher

Fingerzeig dafür, dass die Geraüther nicht blos in den zehn

Gerichten, sondern auch in andern bündnerischen Thälern

in Spannung sich befanden. Dieser Abschnitt des Bei-

tagsprotokolls erwähnt noch einer Verordnung der hohen

Behörde gegen die Zigemier und Bettler : gegen jene, dass

man sie ,,nitt unser landt passieren solle lassen;" gegen

diese, .,dass in dieser thüren zytt die frömbden bettler un-

serm Volk ein überlast sinnd. so solle man diselben allent-

halben hindersich wysen."

Die Landesväter hatten die Frage, ob die päpstliche

Bulle den Gemeinden auszuliefern sei oder nicht, zwar zu

einem besondern Gegenstand ihrer Berathungen gemacht,

die Entscheidung derselben aber, soweit dieses aus dem

vorliegenden Protokoll ersichtlich ist, doch wohl im In-

teresse der Ruhe und mehr noch ihi'es Schützlings Dr.

Planta umgangen und somit weder verneint noch bejaht.

**Landespr. p. 51.
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Im Uebrigeu hatte der Beitag den Wortlaut der Schlusa-

nahme vom 1 7 . Nov. 1571 insofern für sich , als der

Herr zu Rhäzüns nur pfliclitig erklärt worden war „die

erlangte BuEe minen Herren zu überantworten." Indess

lässt Hich freilich auch auf der andern Seite nicht leug-

nen, dass „mine Herren" in letzter imd höchster Instanz

im gegebenen Fall keineswegs die Tagherren, sondern die

Räthe und Gemeinden waren. Da nun zm* richtigen Be-

urtheilung der Sachlage die Einsicht in den Inhalt der

päpstlichen Gnadenbriefe unerlässlich war, so erschien die

Vorenthaltung derselben als eine Verletzung der Hochheits-

rechte des obersten Landesherrn, der in der Republik kein

anderer sein kann als das Volk. Diese Unterlassung von

Seite des Kongresses wurde um so tiefer empfunden, als

Planta und seine Freunde die herumgebotenen Copien der

päpstlichen Bulle als falsch ausgaben und kein Ge-wicht

auf dieselben gelegt wissen wollten. Dass die so oft rück-

sichtslos gedemüthigte salis'sche Partei nicht müssig die Hand

in den Schoos legte, sondern immer kühner das Haupt

erhob und die infolge der Unklugheit und der Gewalt-

streiche des bis dahin nahezu allmächtigen Autokraten zu

Rhäzüns gewonnene vortheilhafte Stellung zur Rache an

demselben auszubeuten strebte, leuchtet bei dem nun da-

mals in gemeinen Landen waltenden wühlerischen Faktions-

geist von selbst ein. Sodann musste auch die Zögerung

mit der endgültigen Schlussnahme über Verwendung der

Propsteigüter in Teglio, der ohnehin zu Misstrauen geneig-

ten ländlichen Bevölkerung Besorgnisse einflössen und die

vielfach ausgestreuten Versicherungen, dass „mine Herren"

mit dem Plane umgingen, dieselben dem Freiherrn zu
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Rhäzüns in die Hände zu spielen, um so wahrscheinlicher

erscheinen lassen. Man war überdies wenig geneigt, der

vorgeblichen Verzichtleistung des Dr. Planta auf die Tegher-

probstei Glauben zu schenken.

So griff die Aufregung unter beiden Confessionen von

Neuem uni sich; an der Maira, Albula, Landquart sprach

man bereits von dem landesüblichen Büttel zui' Abhülfe in

solchen Fällen, von „lupfen der fehnlin." Was das zu

bedeuten hatte, war „minen Herren'' sattsam bekannt und

hatte entgegen einer ausdrücklichen Schlussnahme vom 2.

Januar 1572 ,,bis uff Paulj'' keinen Beitag mehr abzu-

halten, schon nach Monatsfiist die W'iedereinberufung des

Kongresses zur Folge. Den 2. Februar 1572 wurde der-

selbe wieder eröffnet, um die eingegangenen Gemeindsmehren

zu sichten, und fasste, meist auf dieselben gestützt, folgende

bemerkenswerthe Beschlüsse:

1. „Das hinfüi" weder geistlich noch weltliche perso-

nen, weder zum papst noch zu kheinen frömbden fürsten

und herren gon imd weder Pfründen, ehesachen, rytter-

schafften, Verehrung, raiet und gaben noch ander Sachen

begehren noch empfahen sollen, by Verherung lyb, leben,

ehi' und gutt änderst dan von dem wir in pündtnus ston

— Frankreich — alles uff gfallen der gmeinden."

2. „Der Bulle halb ist geratschlaget mit dem meh-

ren — also im Einverständniss mit den eingegangeneu

Gemeindevoten, — das man dieselbe nitt uff die Gmein-

den usschryben, sonder sampt den anderen 2 brieffen die

sigel abhowen und die brieff behalten solle.
•*' — Da

aber diese ScUussnahme Allem nach nui- mit geringen

Gemeindsmehren zu Stande gekommen war und verschie-

26*
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dene Gerichte — „etliche Gmeinden'* — über Vorenthaltung

der päpstlichen Bulle „unwillig" gewesen waren und durch

ihre Abgeordneten bei dem Beitag dagegen Vorstellungen

machten, so wurde „die Bulle kraftlos erklert" und die

Bereitwilligkeit ausgesprochen, dieselbe den Gemeinden oder

Bünden, wenn verlangt würde, auf ihre Kosten verabfol-

gen zu lassen.

3. „Die probstj zu Teglio zu gmeynen landen ban-

den zu nemen und lugen, wie man dieselbe hynfür an-

wenden solle mid uff das hürig Jar die gült inzuzüchen."

Das Einkommen dieses Stifts mit demjenigen zu St. Mar-

grethen in Tresivio belief sich im abgelaufenen Jahr auf

404 Brenten Wein und eine gleiche Anzahl ,,motz'' oder

Mütt Korn nebst achtzehn Kronen an Geld. Von Seite

des Beitages wurde sodann in Betreff der künftigen Ver-

wendung dieser Einnahmen beschlossen, die Gründung einer

guten Schule oder eines Spitals bei den Gemeinden zu be-

antragen und dieselben zur Einsendung ihrer ., Mehren'*

darüber auf nächste ,,Curerkilbj" einzuladen.

4. Den Freiherrn von Bhäzüns anzufragen, ob er den

Entscheid wegen Deckung der in der Bullenangelegenheit

ergangenen ansehnlichen Unkosten „gesessenem rhatt ver-

thruwen wolle" oder ob er es vorziehe, die Sache auf die

Gemeinden ausschreiben zu lassen und denselben anhein>

zustellen, ,,ob man ein gricht setzen oder ob man inn

sonst straffen wolle oder nitt."

Dr. Planta scheint dann auch in der That diesen

von Seite des Kongresses ihm ertheilten Wink verstanden

zu haben und sandte demselben die Erklärung ein, er

,,vermeine uit gfelt zu haben," sei aber bereit, ,,in An-
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sechung, das gmeyiie landt in grosse kosten kommen —
sich uff gnadt in kosten zu ergeben", es somit auf das

Gutfiuden des Beitages ankommen zu lassen, was freilich

auch wieder, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, nm* ,,uff

gfallen der graeinden*' geschehen, und somit in letzter In-

stanz von dem Souverän sanktionirt werden musste; wes-

halb der Freiherr den Vorbehalt machte, dass ihm, wenn

berührte Sanktion nicht erfolge ,,sm gelt widergeben solle

werden." Der Beitag fand, dass Dr. Planta ,,in anse-

chung der Bulla in dem gfelt habe, das er dieselbig nit

angens — gleich nach Empfang — gmeynen fürgleyt",

und verfällte ihn ,,uff gfallen der gmeynden" in eine Busse

von zweihundert Goldkronen zur Bestreitung der „uffgloff-

nen kosten mit dem wytteren anhang, das der Bulla we-

gen weder im noch den jsynigen an irem glimpf und eh-

ren nit schaden und unufheblich sin solle.*' Hiernach muss

somit die Angabe bei Kaiser in seiner Bündnergeschichte

für reformirte Schulen, und in dem Grundriss der Geschichte

gmeyner drey Bündtnerlande und anderwärts, dass der

Freiherr sich geweigert habe, die ihm auferlegte Geldstrafe

zu entrichten, berichtigt werden. Dr. Planta hatte wahr-

lich hinlänglich Grund, mit dieser von ihm meist ergebe-

nen Seite zuerkannten Strafe zufrieden zu sein, und war

es auch.

Damit war der eine Akt der planta'schen Tragödie

vorübergegangen. Dar Held derselben hatt« sich freiwlHg

einer Geldstrafe von Seite des Beitages unterzogen und

seinen Ansprächen auf das ürsulastift zu Teglio entsagt;

die papstlichen Vollmachtsbriefe waren nicht blos amtlich

aubsei- Kraft erklärt, sondern auch von dem Inhaber der-
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selben auf immer aufgegeben worden. Der Beitag hatte

die Verordnimg gegen die Träger von Titeln und Benefi-

zien von Seite des römischen Stuhles mid anderen Macht-

habern nicht blos erneuert, sondern verschärft und in ei-

nem besondem Zusatz die Abstrafung derselben in Aus-

sicht gestellt, und mit dem Allen sowohl den Anhängern

als Gegnern des Rhäzünsers Rechnung getragen; weshalb

die missliche Angelegenheit einer friedlichen Lösung sich

zu nähern schien. Es war aber leider nur Schein. Die

Schlussnahmen des Kongresses vom 2. Februar 1572 wa-

ren oflfenbar durch den Druck erpresst ^vorden, welchen

die öffentliche Meinung in säramtlichen Bünden auf die

StandesheiTen ausübte. Durch die Verordnung gegen die

Empfänger von Titeln imd Benefizien von Seite auswärti-

ger i\Iachthaber überhaupt, und von Rom her ins Beson-

dere, hatte der Kongress, da jene Verfügung nicht neu,

sondern l>los die verschärfte Bestätigung einer früheren

Schlussnahme war, dem Freiherrn von Rhäzüns bereits das

Leben abgesprochen. Stand es aber nicht in einem gar

zu augenfälligen Widerspruch, wenn dieselbe Behörde sich

mit dem Antrag an die Räthe und Gemeinden wandte, den

so schwer inkriminirten Rhäzünserlehensträger gegen Erle-

gung einer Geldstrafe von ein paar hundert Gulden frei-

zusprechen und sein Vergehen für ihn selbst, seine Ange-

hörigen und Nachkommen für unaufheblich ansehen und

dadurch auf immer der Vergessenheit anheim liefern zu

wollen, zumal er selbst als alleiniger Urheber jenes kost-

spieligen prozessualischen Verfahrens betrachtet werden

mussto? Dieses Vorgehen war in der That wenig geeig-

net, das Vertrauen des Volkes zu seinen Oberen zu befe-
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stigen. Die Dr. Planta auferlegte Strafe musste im Hin-

blick auf den Grad der Unschuld oder Schuld desselben

in dem einen Fall zu gross oder unzulässig, in dem an-

dern zu gering nnd somit gleich verwerflich erscheinen.

Von Unschuld konnten unter den damaligen Umständen

höchstens Solche sprechen, die über dem aufs SchrolTste

ausgebildeten kirchlichen Bewusstsein die patriotischen In-

teressen in den Hintergrund drängten oder wegen monar-

chischer Sympathien mit dem republikanischen Zuständen

sich nicht befreunden konnten. Wir meinen darunter Fa-

natiker, die kein Kecht des Staates im Konflikt mit der

Kirche gelten Hessen, oder sclavischgesinnte Anhänger frem-

der Mächte. Die Zahl derselben in den rhätischen Bün-

den selbst, wenn überhaupt von Solchen geredet werden

darf, war jedenfalls so minim, dass sie ausser Betracht fiel

und höchstens in den italienischen Vogteien bei allfälligen

Gesinnungsgenossen Pius V., oder unversöhnlichen Feinden

des bündnerischen Regiments vereinzelt vorkommen mochten.

So kann es uns nicht wundernehmen, dass das Ausschrei-

ben der bundestägigen Vorlagen aufs Volk nicht die er-

wünschste Aufnahme fand, sondern die bereits so vielfach

glimmenden Funken der Leidenschaften in steigender Pro-

gression zur Flamme anfachte.

Fragen wir aber, w'orin das Vergehen des Freiherrn

von Rhäzüns in der öffentlichen Meinung der damaligen

bündnerischen Bundsleute nicht blos, sondern auch in Wahr-

heit bestand, so war es in letztem Betracht nicht die An-

sprache der TegHerprobstei, um welche am Ende ja jeder

Bundsmaun konkurriren konnte; es war ebensowenig die

Absicht, dieselbe seinem Sohn Conrad zu Hof-Chur zuzu-
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wenden, so unbedacht iiud zudringlich ein solches Anaimien

immerhin erscheinen niusste; man würde wohl auch das

der blinden Vaterhebe des sonst so hochangesehenen Man«

nes verziehen haben; man darf sogar weiter gehen imd

sagen, dass die kirchliche Weitherzigkeit jener Tage den

übereifrigen Katholiken selbst den Wunsch, sämmtliche im

Laufe der Zeit aufgehobenen Stifte in glaubensverwandten

Besitz restituirt zu sehen, zu gut gehalten hätte. Eines

aber hatte der Freiherr von ßhäzüns sich zu Schulden

kommen lassen, wofür der ünabhängigkeitsgeist der dama-

hgen rhätischen Republik schlechterdings kerne Vergebung

kannte; die Entgegennahme unberechtigter Vollmachten von

Seite eines auswärtigen Souveräns und die Benifung auf

dieselben zur Erreichung persönUcher, die Selbständigkeit

der Heimath gefährdenden Interessen. Dieser Sinn war

ein vmd derselbe in allen drei Bünden, und im oberen Bunde

wahrlich nicht weniger energisch und unbeugsam als in

den beiden andern, ja nach dem Verlauf der planta'schen

Angelegenheit zu scliliessen, stäi'kw noch als in manchen

andern rhätischen Landesg3genden, weshalb es vollkommen

der historischen Wahrheit entsprechen düi-fte, wenn wir die

Behauptung aufstellen, dass die Fordermig der Ausliefe-

rung des Freiherrn an das später aufgestellte Strafgericht

beispielsweise im Unterengadin wohl nicht die Willfähiig-

keit gefunden hätte, welche der obere Bund dersel-

ben erwies. Wir sind deshalb der Ansicht, dass der

Verfasser der „Reformation in den Bisthümom Ghur

Luid Oomo'' mit der Behauptung, die Katholiken seien

durch die beitägige Schlussnahme gegen Inhaber von

Privilegien au.-< den Hä.nden auswärtiger Miich^'haböi- und
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namentlich des E^apstes verletzt worden, auf einer irrigen

Auflfaasung der damaligen Volksgtimmung beruhe. Wir

werden gewiss auch unsern Vätern ihre Unerbittlichkeit

gegen alleB Liebäugeln mit fremden Souveränen auf Un-

kosten der Selbständigkeit von Land und Volk der Hei-

math selbst dann nicht grollen, wenn dieselbe das Mass

des Berechtigten überschreitend, nicht blos Hochverräther,

sondern auch Märtyrer zum Opfer gefordert haben sollte.

Jenem schroff ausgebildeten Unabhängigkeitssinn nach Aus-

sen hat ja die Republik vor Allem ihre Entstehung zu

verdanken; sie ist durch denselben ei'halten worden und

wird mit der Abhandnahme desselben fallen müssen.

Die immer drohender um sich greifende Missstira-

mung im Volk über die Haltung seiner Oberen in der

Sache des Freiherrn von Rhäzüns hatte die Entfernung

desselben von dort nach seiner Heimathgemeinde Zernez

zur Folge. Er that es damals wohl ohne besondere Be-

sorgnisse und dachte damit doch nur, den aufflackernden

Volkszorn verrauchen zu lassen, um bei eingetretener ru-

higer Stimmung bald wieder in sein Lehen zurückzukehren
;

und so ganz unrecht hatte er wohl nicht. Die traditio-

nell gewordene Ehrerbietung gegen ein G-eschlecht, das sei-

nem Heimaththal eine Bedeutung verlieh, die es ohne das-

selbe nicht gehabt hätte
;

gegen ein Geschlecht, das eine

Reihe von Männern geliefert hatte, welche an Gotteshaus-

und Bundestagen, in heiTscheudeu und Unterthanenlanden

die höchsten Würden bekleidet und in Staat und Kirche

sich vielfach um Land und Volk verdient gemach hatte,

hielt, w6nn es irgendwo Noth that, die Leidenschaften im

Zaum. Dr. Planta geschah im ünterengadin nichts zu
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Leid, und gerade diese ruhige Haltung der Uuterengadiner-

bevölkeruug, welche in eigenthümlichen Rücksichten, die

anderswo nicht walteten, ihren Grund hatte, mochte ihn

nicht zum wenigsten über die Stimmung in anderen Lan-

destheilen täuschen. Er glaubte nunmehr nichts befahren

zu müssen, und begab sich daher über den Arlberg und Kun-

kels nach Rhäzüns zurück.

Seine Abreise von der FreiheiTSchaft hatte die na-

hezu schlagfertigen ,,Fähnlein" entwaffnet; seine Rückkunft

gab die Loosung zur Wiederergreifung der Waffen und

zum Aufbruch nach der vorörtUchen Residenz des Gottes-

hauses.

Der Zug des ergrimmten Volkes glich da und dort

der Lawine, die Alles mit sich fortreisst, was in ihrem

Bereich liegt. Zuerst setzten sich die Be "geller in Bewe-

gung; Oberhalbstein und Obervatz schlössen sich an sie

an imd wanderten mit ihnen Chur zu ; Domleschg und vier

Dörfer stiessen hier zu ihnen. Chur und Bergün, die bei-

den Engadine und Puschlav, Münsterthal und Unterkalven

verhielten sich dagegen ruhig. Somit sagte sich ein be-

deutender Theil des Gotteshauses von Anfang herein von

der Bewegung los. Eifriger zeigten sich die zehn Gerichte,

welche aus allen Thalschaften ihre bewaffnete Mannschaft

der Hauptstadt zusandten. Aus dem oberen Bund erschie-

nen anfänglich ntir Schams und wahrscheinlich auch Rhä-

züns. Allmählig rückten zweiundzwanzig Fähnloin an. Die

Umgebung der Stadt, die Fläche nach Haldenstein hinüber

und nach Masans hinaus und gegen Trimmis hin gewann

das Ansehen eines Feldlagers. Die Stadt Chur, welche

keine Hand in dieseni tuniultuMrL<?chcn Spiel haben wollte,
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zeigte sich theilnahmslos, tiaute aber den Cxesinnungen der

Landbevölkerung nur halb, hielt ihre Thore verschlossen

und pflanzte zur Sicherheit gegen einen allfälligen Ueber-

fall hinter den Magern Geschütz auf.

Die Aufstellung der Fähnlein vor Chur und in der

Umgegend hatte die Abhaltung des dritten Beitages in

der planta'schen Angelegenheit zur Folge. Mit den Tag-

herren war auch Dr. Planta anfangs März nach Chur

geeilt, um das Seinige zur Beschwichtigimg der aufgeregten

Volksmenge beizutragen. Gewiss hatte der so arg be-

drohte Mann auch damals noch nicht die geringste iVh-

nung von dem ihm nahe bevorstehenden Schicksal. Der

Beitag suchte die Verhandlungen über den planta'schen

Fall soviel möglich in die Bahn rechtlicher Formen hin-

über zu lenken und traf in seiner Sitzung vom 11. März

1572 zur Beruhigung der erbitterten Gemüther und zur

Wahrung der dem Angeschuldigten gebührende Rücksichten

folgende Bestimmungen:

I. Dass man ,,dem Herrn von Pi,azüns der bulla

halb, desglichen der bapschischen rytter unnd anderen, die

wider gmeyne land gehandlet, von gmeynen dryen Pünthen

ein Gricht setze."

II. Dasselbe sollte durch eilf Mann aus jedem Bund

und Einen aus jedem Gericht bestellt werden; .,doch das

die Gmeynden selost ire rechtsprecher verordnen und us-

schiessen sollen.**

III. Den 23. gleichen Monats März sollten sämmt-

liche Geschwornen in Chur eintreffen und ^, einen Hichter"

d. h. einen Vorsitzer aus ihrer Mitte wählen.

IV. War jeder Bund gehalten, seinen Weibel und

9.1
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Kläger selbst zu ernennen, ^.welche alle die yenigeu, so

sy bu&würdig befinden, ireni verdienen nach straffen

soUen.''*='

Diese beitägigen Verordnungen kamen dem Herrn von

Rhäzüns so unerwartet, seine Enttäuschung war so plötz-

lich und erschütternd, dass er die bis dahin behauptete

Ruhe und Arglosigkeit verlor und übermannt und geschreckt,

als Flüchtling die Stadt verliess und den Weg Laax zu

einschlug, um seine glaubensverwandten Btmdesleute mn

ihren Schutz anzuflehen. Damit war der zweite Akt der

Angelegenheit Dr. Planta's zum Abschluss gekommen; der

dritte stand im Anzüge. Unblutig waren die beiden ersten

abgelaufen, blutig sollte der Letzte ausfallen. Die Ver-

handlungen vom 11. März 1572 waren die letzten, welche

rhätische Bundesbehörden in dem durch die Erlasse Pius

V. hervorgerufenen Streit gepflogen hatten. Aus dem In-

halt derselben ergibt sich: dass das Strafgericht, welches

über Freiherrn Planta's Loos entschied, keineswegs von

der anwesenden bewaffneten Mannschaft improvisirt, sondern

nach den von den Tagherren allerdings nicht frei von de-

ren Einfluss ertheilten Weisimgen, aufgestellt \Mirde; «üass

die Zahl der Mitglieder dieser Behörde weder auf dreissig,

nach der Mittheilung von Fort. Sprecher*"", noch auf zwei-

undvierzig nach der gewöhnlichen Angabe, sondern auf

neunundfünfzig Mitglieder sich belief, nämlich 11 aus jedem

Bund und Eines aus jedem Gericht, und dass Dr. Planta

nicht durch einen vorgeblichen Beschluss der städtischen

Zünfte zu seiner Gefangennahme, sondern infolge der ihn

*^Lande<pr. lo72, pai?. ü3.

"Chronik I. V. p. 216.
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überraschenden Verfügungen des Beitages zur Flucht aus

der Stadt Chur veranlasst worden ist. Woher konnten

denn auch die Zünfte von Chur, zumal im Beisein eines

bündnerischen Beitages, das Recht nehmen, eine derartige

Verordnung gegen ein Mitglied des oberen Bundes zu er-

lassen? Hiernach ist die betreffende Angabe selbst bei

Campell*', der dieselbe ohnehin nur als Gerücht mittheilt,

und bei a Porta *^ und den späteren rhätischen Historikern,

auch den Jüngsten nicht ausgenommen, die diese Mitthei-

lung als Thatsache aufführen, zu emendiren. Die ,,zum

ersten Male im Zusammenhang und nach den Quellen be-

arbeitete Geschichte von CuiTätien" verlegt die erste Bun-

destägige Verhandlung über Dr. Planta's Streitsache und

seine Flucht nach Zernetz ins Jahr 1570; jene hat aber

im November 1571 und diese im Februar 1572 statt-

gefunden; die neueste „Bearbeitung"' bedarf also in dieser

Beziehung der Berichtigung; die amtüchen Schritte vom

2. Januar, 2. Februar und 11. März 1572 haben für-

den jüngsten Geschichtschreiber der ehemahgen drei Bünde

nicht bestanden, weil er sie nicht kennt, seine ,,Bearbei-

timg" bedarf deshalb der Ergänzung und legt dem Leser

des gewiss verdienstlichen Werkes den doch nicht unbe-

rechtigten Wunsch nahe, dass der verehrte Herr Verfasser

in der Folge von seinen ,,Quellen" die Einsicht in die

Landesprotokolle als Hauptquelle nicht ausschliessen möchte.

Inzwischen wiu'de das Strafgericht konstituirt, das dem

Barnabas Grass, einem Bürger von Chur, den Vorsitz über-

trug, Pontisella, dem damahgen Moderator der Nikolaischule,

*'lib. 2 c. 71
"histor. reforni. II. o76.
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zu seinem Sekretär ernannte und einen Katholiken Baisar

von Obervatz zum Ankläger, und Johann Pol von Sama-

den, ehien Evangelischen, zum Vert heidiger des Freiherrn

von Ehäzünß bestellte. Planta hatte sich in seiner Noth

seinen Glaubensgenossen im oberen Bunde in die Arme

geworfen und mochte, wenn irgendwo, so bei ihnen den

erwünschten Schutz erhoffen. Den unglücklichen Mann

verfolgte aber eine ärgere Täuschung als die andere. Er

sollte eines Morgens in einem x^uflauf zu Laax urplötzlich

überfallen und gefangen genommen werden. Charakteris-

tisch ist sodann das Wort gewesen, welches der damahge

Landrichter des oberen Bundes, Julius Meissen, vor der

Ablieferimg des Freiherrn von Rhäzüns, zur Beschwichti-

gung seines Gewissens und zur Rechtfertigung seiner Mit-

bürger sprach: ,,Bs ist besser, dass Einer umkonmie, als

dass das ganze Volk verderbe." Mit dieser Erklärung

hat das katholische Bundeshaupt eine, wenn auch erschüt-

ternde, so doch einen nur beschränkten Kreis berührende

Scene, jener bekannten welthistorischen Tragödie zu Jeru-

salem an die Seite gestellt und mit patriotisch-hohen-

priesterlicher Salbung ohne Päickhalt das Todesurtheil

über seinen Schützling ausgesprochen. Wäre es indes«

ihm oder seinen Bundesverwandten um Pvettujig dessel-

ben zu thun gewesen, sie hätten ihn leicht in den Ur-

kantonen oder anderwärts dem Bereich seiner Gegner

entziehen, und im Nothfall namentlich mit Hülfe ihrer in

solchen Dingen stets schlagfertigen Glaubensgenossen jen-

seits der Oberalp, auch Gewalt mit Gewalt abtreiben kön-

nen. Sie hatten aber für ihn ebensowenig ein Herz als

ihre Verbündeten in den andern Landestheilen. Wie diesen
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Hoheit des Vaterlandes infolge der Annahme uud Verwen-

dung der päpstlichen Vollmachtsbriefe. Darum hatten auch

sie kein Erbarmen mit ihm und dachten wohl an seinen

Sturz, aber nicht an seine Rettung. Auf einem elenden

Klepper, von sieben Fähnlein des oberen Bundes geleitet,

wurde der Freiherr von Khäzüns in einem ärmlichen Auf-

zug den 23. März nach Chur gebracht und dem bestellten

Strafgericht zur Aburtheilung übergeben.

Inzwischen war die Zahl der bewaffneten Schaaren

bei Chur und in der Umgegend durch Zuzüge aus denje-

nigen Landestheilen, welche dem früheren Aufgebot der

Fähnlein nicht Folge geleistet hatten, bedeutend angewach-

sen. Vergeblich mahnten die Tagherren und die Abge-

ordneten der dreizehn eidgenössischen Orte, welche zur

Stillung des bündnerisclien .,uffrurs'' herbeigeeilt waren, die

Mannschaft zum Abzug. Während die Fähnlein des oberen

Bundes nach der Heimath aufbrachen, hessen sechshundei-f.

Mann aus andern Gegenden es sich nicht nehmen, zum

Schutz des Gerichtes und namentlich auch als Vertreter

der ehrsamen Bäthe und Gemeinden so lange auf ihrem

Posten zu verbleiben, bis das ürtheil über den Freiherrn

von Bhäzüns gefällt und vollzogen sei. Dieser Entschluss

legte offenbar ein tiefgewurzeltes Misstrauen der Land-

bevölkerung gegen die Oberbehörden an den Tag.

Die Verhandlungen des Strafgerichtes wurden durch

Verlesung der päpstlichen Bulle in romanischer und deut-

scher Uebersetzung eröffnet und sodann in ersterer Lan-

dessprache fortgesetzt uud dem derselben mikundigen Theil

der Anwesenden durch Dolmetscher mitsret heilt. Wir können
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nur bedauern dass die strafgerichtlichen Prozessakten, die

einen nach allen Seiten bin klaren Einblick in die Be-

handlung des folgenschweren Falles gewähren mussten, mög-

licher Weise absichtlich beseitigt worden sind. Letzteres

dürfte wohl auch auf den Defekt in der Darstellung bei

Ardüser, der sich Allem nach auf's Einlässlichste damit

befasst hatte, seine Anwendung finden. Jetzt reichen

die wenigen Andeutungen im übriggebliebenen Fragment,

die Mittheilungen Campells mid der denselben entlehnte

werthvolle Abriss Gulers nebst Sprechers Darlegung, denen

die späteren Bearbeitungen ihren Stoff entnommen haben,

so ziemlich hin, uns ein richtiges Bild vom Verlauf der

Verhandlungen zu bieten.

Ardüser spricht an berührter Stelle von vier
,,grossen

Stuken" in Betreff der Anklage gegen Freiherm Planta, und

stimmt hierin mit Campell, Guler und Sprecher überein.

Wir meinen den Empfang der päpstlichen Gewaltbriefe mit

dem Titel eines Syndikators oder Verwesers des römischen

Stuhles; sodann die Verwendung derselben zur Erlangung

der Teglierpräpositur im Privatinteresse seiner Familie;

als dritten Klagepunkt herrschsüchtige Absichten gegen

Ehäzüns und gemeine Lande, und endlich Schädigung des

rhätischen Fiskus während seiner mehrmaligen AmtsVerwal-

tung im Veltlin, Die beiden letzten Anlastungen tragen

der Art das Gepräge blosser Verdächtigung an sich, dass

Gttler sie gegenüber der Bedeutsamkeit des Mannes für

tmstatthaft urid näherer Erwägung miwerth hielt. Selbst

der Kläger scheint kein Gewicht darauf gelegt zu haben.

Sogar die Beschuldigimg in Betreff der Ansprache des St.

ürsulastiftes in Teglio erschien nicht sowohl an sich, als
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vielmehr wegen Begründung derselben durch Hinweisung

auf die päpstlichen ßreven, zulässig. Somit wurde bei der

peinlichen Anklage vor Allem die zuerst berührte Beschul-

digung betont. Daher machte der Ankläger namentlich

die Thatsache gegen Herrn von Planta geltend, dass er

gegen eine, Namens der Bünde erlassene Veroidnung, der

sein Amtssiegel beigedrückt sei, Gnadenbriefe, Titel und

Begünstigungen von Seite des römischen Stuhles angenom-

men und sich dadurch in höchst sträflicher Weise vergan-

gen habe; er wies auch darauf hin, dass der Herr von

Rhäzüns mit der Absicht umgegangen sei, einer auswär-

tigen Macht das Entscheidungsrecht auf rhätisches Staats-

eigenthtim einzuräumen und zur Uebertragung desselben auf

seinen Sohn, den Domdekan Conrad, im jSTothfall fremde

Waffengewalt anzurufen und dadurch an der Freiheit und

Selbstständigkeit der V)üudnerischen Kepublik gefrevelt zu

haben. Der Inkulpat letignet was ilim schuldgegeben wird,

und sein Vertheidiger, obgleich ein Evangelischer, thut

was ihm die Sachlage erlaubt, um die gegen seinen Clienten

erhobenen Anlastungeu zu entkräften. »Um in dem berühr-

ten Hauptpunkt der Anklage Gewissheit zu erlangen, schreitet

der Pächter in dem peinlichen Verhör zur Folter. Vom

Schmerz übermannt und von Furcht und Hoffnung bestürmt,

bejahte der Inquisit, was er kurz vorher verneint hatte,

und damit war sein Loos entschieden. Zwar ermannte er

sich bald wieder und beharrte trotz erhöhter Marter fest

bei der Behauptung, dass er nie weder Willens noch fähig

gewesen sei, gegen sein Vaterland ein Verbrechen zu ver-

üben. Die Rücknahme des gemachten Geständnisses ver-

mochte das Gericht nicht in seiner Ueberzeugung von der
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jichweren fcichuld des Freibemi von Rhäzüns zu erschüttern;

die thatsächliche Annahme und beabsichtigte Vollziehung

der päpstlichen Bulle galt in den Augen der Richter als

todeswürdiges Verbrechen. Den 31. März ward Dr. Job.

Planta-Rhäzüns bei der Ziegelhutte zu Chur, wo damals

die Richtstätte stand, durch das Schwert von dem Leben

zum Tode befördert. Weder die Fürbitten seines Lehens-

herrn, des Erzherzogs Ferdinand von Oesterreicli, noch der

Boten der dreizehn eidgenössischen Orte hatten den Herrn

von Rhäzüns zu retten vermocht. Freunden des Abgeschie-

denen wurde vergönnt, seinen Leichnam zu St. Luzi unter

lautem Beileid und öffentlichen Ehrenbezeugungen zur Erde

zu bestatten.

Wie Campell berichtet*^, galt Baisar von Obervatz

als ein überaus schroffer Papist*'^, doch wohl im Sinne

der Evangelischen, um die Schuld Planta's um so greller

darzustellen. Darum glauben wir, dass weder zu viel,

noch zu wenig behauptet werde, wenn wir den Kläger als

einen aufrichtigen Katholiken bezeichnen. Durch sein Ver-

halten als Ankläger des Freiherrn leistete er den Beweis,

dass ihm die Pflichten gegen die rhätische Republik mehr

galten, als Rücksichten gegenüber der Kirche, dass er, was

ihm, ob mit Recht oder Unrecht, steht dahin, als ein Fre-

vel an der Wohlfahrt der Heimath erschien, auch dann

als verwerflich und strafbar bezeichnete, wenn selbst die

höchste Autorität in religiösen Dingen es als verdiensthch

pries. Pol von Samaden trug kein Bedenken, sich über

den Gegensatz der Konfession hinwegzusetzen und im Dienst

"II. I. c. 72.

'"af.errimus papista.
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der Humanität zur Vertlieiuigung eines unvorsülmlichen Geg-

ners seiner Kirche Hand zu bieten. So dachten und han-

delten unsere Väter im Zeitaher der Pteformation

!

Was sodann das strafgerichthche Verfahren gegen

Planta-Rhäzüns betrifft, so haben wir unsere Ansicht be-

reits angedeutet, sind jedocli zu wenig Jurist, itrn den

Grad seiner Schuld genau abzuvv'ägen, halten aber dafür,

dass der Atisgang des Mannes nicht arm an erschüttern-

den tragischen Momenten ist: Der Konflikt einer, wie sie

ihm, dem übereifrigen Katholiken vorkommen musste, gött-

lichen Autorität der Kirche mit der blos weltlichen Ord-

nung des Staates ; des Maimes durch unleugbare Verdienste

um die öffentliche Wohlfahrt erworbenes hohes Ansehen

und die unerbittliche Nemesis der unbedacht verletzten

bürgerlichen Gesetze; die manigfachen Erfolge des Partei-

hauptes mit der unbedingten Hingebung seines Anhanges

und der P^achedurst der Gegenpartei, welche nur in dem

Verderben desselben seine Befriedigung findet; die nichts

Schlimmes ahnende Sicherheit des in jener Zeit vielleicht

einflussreichsten ,,pundsmaims'' in gemeinen Latiden und

sein plötzlich erfolgtes grauenvolles Ende, ähnlich der Euhe

eines Schlafwandelnden, der arglos an einem schauerlichen

Abgrunde steht mid beim Erwachen jählings in denF'elben

stürzt — diese Thatsachen alle dürften mehr oder weni-

ger als tragisch anzusehen sein.

Im Anschluss an das Obige wollen wir zunächst noch

einer Zusammenstellung Dr. Planta's mit Hans Waldmann

von Zürich gedenken, welche bei GampeU, Guler, a Porta

und andern Schriftstellern vorkömmt und in der That neben

nicht weniger naheliegenden Unterschieden auch viele auf-
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fallend älinliclie Züge zur Vex'gleicliung beider Männer nnt

einander darbietet: Was von dem Zürcherstaatsmann schon

längst als unbestrittene Thatsache gilt, das findet auch auf

den rhätischen seine Anwendung : an Einfluss wurde er von

Weniajeu erreicht und vollends von Keinem übertroflen

,

wobei freilich nicht übersehen werden darf, dass, während

dem Freiherrn von Rhäzüns in seiner Stellung in gemoinen

Landen das traditionelle Ansehen eines diu'ch sein Alter

und verdiente Männer ehrwürdigen Geschlechtes mit einer

Fülle ererbter Glücksgüter trefflich zu Statten kam, Hans

Waldniann vom Gerberlehrling zum höchsten Beamten Zü-

richs und zum bedeutendsten Manne der Eidgenossenschaft

emporstieg. An unversöhnlichen Gegnern fehlte es weder

dem Fiinen noch dem x^ndern, wie denn auch Jeder von

ihnen im Vollgefühl seiner Kraft bis zu gewaltthätigen

Ausschreitungen sich fjrtreisscn Hess. So trug Waldmann

kein Bedenken, über die Gegner seiner politischen Partei-

interessen Amtsentsetzungeu und Verbannung zu verhängen

und Angriffe auf seine Person sogar durch Hinrichtung

der Schtildigen zu bestrafen, wogegen Dr. Joh. Planta in

dem berüchtigten Speckkrieg vom Jahr 1565 den Unter-

engadinerlandsturm gegen die ,,französischen Kronenfresser"

aufb,)t. Beide sollten durch angestrebte Nouerimgen, der

Eine im Sinne einer radikalen Ptcaktion, im Sinne eines

nicht weniger entschiedenen Fortschrittes der Andere^, den

Zorn des Volkes auf sich laden, die Leidenschaften der

Widersacher entfesseln und denselben zum Opfer fallen.

Hierbei that sich wiederum der' merkv/ürdige Unterschied

kund, dass der Mann des fünfzehnten Jahrhunderts unter

Aüderm in kirchlichen Dingen seiner Zeit weit voraneilte
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und moderne Ziele auatreble, indem er die Selbstständigkeit

der Kirche als politische Korporation neben dem Staat

durch allmälige Beseitigung ihres ökonomischen Besitz-

standes zu brechen, dagegen den religiösen Einfluss der-

selben durch Beschränkung ihrer Thätigkeit auf geistliche

Angelegenheiten zu fördern bemüht war; wogegen der

bündnerische Gewalthaber des 16. Jahrhunderts, freilich

nicht ohne Wahrnähme persönlicher Interessen, nicht an;

stand, sich zum dienstwilligen Handlanger der römischen

Hierarchie herzugeben. Lauter Licht bei Keinem, Schatten

bei beiden; aber doch des Ersteren bei Jedem von ihnen

genug, um Dr. Joh. Planta in der rhätischen, und Wald-

mann in der helvetischen Geschichte mit Auszeichnung

zu nennen.

Sollte es sich um die Frage handeln, weichem von

beiden der Vorzug gebühre, so dürfte nicht leicht Jemand

anstehen, was Genialität, Thatkraft und Höhe der Auf-

gabe betrifft, dem zürcherischen Staatsmann die Palme zu

reichen.

Wir schliessen mit der Mittheilung einiger ürtheüe

seiner Zeitgenossen und späterer Schriftsteller über ihn.

Diese fielen naturgemäss nach Stimmung, Interesse persön-

licher Neigung und üeberzeugung sehr verschieden und

mauigfach aus. Stimmen aus dem Volk, zum Theil wohl

auch seiner geistlichen Führer, traten einander aufs Schroffste

gegenüber: Der Abgeschiedene sollte in seiner unversöhu-

Uchen Opposition gegen alles Akatholische bis zu läster-

lichen Ausbrüchen der Leidenschaft sich verstiegen und

das Bibelwort als eine Ausgeburt der Hölle gescholten
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haben ^\ weshalb selbst seine Brüder Balthasar und Con-

radin, in iinverhaltener Entrüstung ilm darüber zur ]\Iäs-

sigung ermahnt und an das unerbittliche Walten einer hö-

heren Ordnung der Dinge erinnert hätten. Von dieser

Seite schaute man in Planta's Ausgang die Ffjlge eines

göttlichen Strafgerichtes. — Er hatte aber auch begei-

sterte Verehrer, denen seine Unschuld als zweilellose That-

sacliC galt. Sie hielten besonders auch den Umstand für

bedeutsam, dass er unmittelbar vor der Charwoche geendet

hatte und verglichen seinen letzten Kampf mit der Passion

auf Golgatha, umgaben ihn mit dem Glorienschein der

Märtj^^er des ürchristenthums und stellten ihn sogar auf

eine Linie mit dem Gründer des neuen Bundes — Ueber-

treibungen, gegen welche in demselben Lager besonnene

Stimmen ihre entschiedene Missbilligung nicht zurück hielten.

Fortunat Sprecher ^^ beurtheilt den Freiherrn von Rhä-

züns vom Standpunkt des Staatsmannes aus und lässt sich

dahin vornehmen: ,,Er war in Wahrheit ein Mann, wel-

cher sich in seinen iimtsverwaltungenj in Ehäten und Thäten

und Gesandtschaften in Pünthen und im Veltlin, da er

Vikari und zmn anderen mal Landähau}itmann war, sehr

rühmlich und wohl verhalten hat."

(riuadrio*^ schliesst seine Darstellung der planta'schen

Vorgänge mit den Worten: ,,So wurde ein Mann von

Auszeichnung — personaggio — der selbst nach dem

Zeugniss der Häretiker in allen seinen Handlungen Lob

verdiente, blos weil er ein guter Katholik war in jenen

'' Oucl cvangeli dol diavel ; a Porta Bd. J. p. 080.
'^ Chronik V. B. p. 216,
" üb. I!I. p. 55.
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ruchlosen Zeitläufen, als Hochverrätlier zum Tode ver-

urtheilt."

Eiclihorn Ambrosius** preist ihn als einen Mann, der

bei Papst Pius V. in höchstem Ansehen stand und wegen

seines Eifers in kirclilichen Dingen rühmlichst bekannt

war, uüd findet in den in kurzer Zeit erfolgten zweimaligen

Brandunglücksfällen in der Stadt Chur — 157 4: und 1576

— Heimsuchungen der strafenden Gottheit wegen der an

Freiherrn Planta von PJiäzüns und seinen Gesinnungs-

genossen begangenen Unbilden.

Bucelin in seiner rhätischen Kirchen- und Profan-

geschichte klagt, dass in Dr. Joh. Planta einer der besten

Männer in Rhätien einer protestantischen Mehrheit zum

Opfer gefallen sei imd rühmt seinen miverzagten, ja frcu-

dic^en Todesniuth,

Von ebenso richtiger als leidenschaftsloser Würdigung

der Sachlage zeugt wieder einmal das Urtheil Eomegial-

li's''"\ der bei aller Anerkennung Planta's im Uebrigen^

seine Herrschsucht tadelt und die Gründe der stürmischen

Vorgänge in den Jahren 157 2 und 157 3 vornämlich in

den üebergriffen findet, welche Michele Chisherio als In-

quisitor und später als Papst Pius V. mit seinen Gesin-

nungsgenossen in rhätischen Landen und in den Vogteien,

in die bündnerischen Hoheitsrechte zu Schulden kommen

Hess, und bezeichnet in dieser Hinsicht die rehgiösen I\la-

gen''* als einen Gegenstand von durchaus untergeordneter

Bedeutung^'.

^* Episcop. p. 165.
'' lib. II. p. lOO.s
^^ Querele religioe.
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Im Ganzen traf der Tadel der öff'entliclien ^leinuncr

den Dekan Conrad Planta zu Ilof-Chur, Sohn des Frei-

herrn von Ehäzüns, in einem höheren Grade als den Vater.

Nach Vollziehung des Todesurtlieils an dem Frei-

herrn von Rhäzüns hatte sich das Strafgericht wegen der

nahebevorstehenden Feier des Osterfestes vertagt, um bald

darauf zur Fortsetzung seiner Verhandlungen in die rhätischo

Eesidenz zur'.ekzukehren. Als Grund d3r nachfolgenden

strafgerichtlichen Sitzungen bezeichnet Gampell, welcher nach

den einschlägigen Landesprotokollen als die Hauptquelle in

dieser Angelegenheit anzusehen ist, das Einschreiten gegen

diejenigen, welche zur Durcliführung der päpstlichen Bulle

Hand geboten, der Annahme der goldenen Ritterschaft von

Seite des römischen Stuhles sich schuldig gemacht od^r

dem Augsburgeredelmann zum Bürgerrecht gemeiner Lande

verholfen hatten. In die zweite Kategorie fiel Hauptmann

Baptista von Salis. Er stand in hohem Ansehen und wurde

oft bei ,, Tagleistungen •• und in wichtigen Missionen ver-

Avendet und sollte auch als Gesandter gemeiner Lande zu

Gunsten des unglücklichen Pfarrherrn Gellario im Jahr

1568 nach Italien abgehen. Er liess sich aber durch den

spanischen Statthalter Abuquerque mit leeren Vorspiegelun-

gen abfinden, reiste dann nach Rom und kelirte mit den

Insignien der päpstlichen Kitterscliaft in die Heimath zu-

rück, wäln-end derjenige, dessen Befreiung seine Sendung

galt, bald darauf in den Flammen endete. Diese ziemliche

Verkettung höchst unerwarteter Thatsachen war nicht ge-

eignet, den sonst einflussreichen Mann zu empfehlen; er
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w'iQ Ardüser berichtet, mit Amtscntselzung und Geldbusse

bestraft. ^
Ein ähnliches Loos traf den oben berührten Lands-

hauptmann in) Voltlin, Herkules von Salis. Der grösste

Thcil der Actenstücke der jeweiligen Strafgerichte ist ab-

handen gekommen; um so willkommener erschienen die

spärlich erhaltenen Fragmente. Ein Solches liegt in einer

Copie aus dem bündnerischen Landesarchiv über das Ver-

fahren ü;eu-en den damaligen ersten rhätischen Beamten

des Thaies Veltlin vor uns. Das nähere Eintreten in den

Inhalt des angezogenen Dokuments gewährt den Einblick

in die damalige strafgerichtliche Praxis und mag zugleich

als Controle für die Glaubwürdigkeit unseres Chronisten

dienen, dessen Mittheilungen über rhätlsche Staatsangele-

genheiten, so weit schriftliche Ausv/eise eine Vergleichung

ermöglichen, eine selbst minime Einzeluheiten beschlagende

üebereinstirnmung mit den amtlichen ProtokoUen an den

Tag legen. Die berührte Copie ist vom 15. April 1572

datirt und leitet den strafgerichtlichen Prozess ein wie

folgt: „Ich Barnabass grass, burger und des rhats zu Coi-

euch diser zu nachfolgender sach von gmeiner 3 püntten

verordneter richter, bekhenne öffentlich unnd thun khunt

aller mengklich mit diesem brielT, das ich us gwalt unnd

Befelch gmeiner d püniLcn sampt den verordneten recht-

sprechern allhie zu Cur jn der stat öffentlich zu gricht ge-

sesen bin ; alda für mich unnd offen verbannt — beeidigt

— gricht khommen unnd erschinen Sint gmeiner 3 püntten

verordnete und Ermelte kleger an Einem und der Edell

gestreng Herkuless von Salisch Pdiytter und der zit Hopt-
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man dess Lands Veltlin am andern theill, unnd als sich

beide partien nach Form unnd Ordnung des Rechtenss ver-

füi'sprechend, Lisent<|die verordneten kleger durch Ire er-

losten unnd — nach — recht angedingten Fürsprecher

also klagend." Die Klage Namens der drei rhätisclien

Bünde enthielt sechs Punkte: Zum Ersten, dass der

Landshauptmann vom Veltlin, der doch gemeiner Lande

..nuz, er (Ehre) und Fryheit und grechtigkeit "' zu erhalten

^.jgschworen hatte'*', „In dem stukb, als die unsellig Bulla . . .

weUiche zu uuderthrükhen der fryheit unnd grechtigkeit

gmeiner 3 püntten lande, vom bopst zu E,liom dem Jo-

han planta überschikht, Fürschus — Vorschub — und sie

hülf darzugeben :
^' Eine Ilimveisung auf die bekannte Crida,

laut welcher die Einkünfte der Propstei Teglio an den

Domdekan Conrad Planta entrichtet werden sollten, wodurch

,,vor" — vorher —
,,gegeben gmein 3 püntten brieff

und Sigel geschwecht" worden seien. Der Landshauptmann

suchte diesen Hauptpunkt der Klage durch die Erklärmig

zu entkräften, dass er weder Bulle noch Breven gesehen

und die nicht von ihm sondern von Dr. Planta erlassene

„C-rida" nur unterzeichnet und damit nichts Gesetzwidriges

begangen habe; denn nach ,,lut der Statuten sige der

amptman schultig, gottgeb wellicher undorthon khäme und

ein Crida liese ufzgon, — dieselbe — unterzuschriben(!).

Doch mit dem grauatorisch, dass ist mit dem anhang, das

so sich Jemands der Crida beschwert, der mög jn den

bestimmten tagen Erschinen, sin Beschwernuss anzuzeigen

und erst dan thue ein amptman sin Erkantnuss darüber

und die part so beschwert ist" d. h. mit dem gfällten ür-

thßil nicht einverstanden ist, ^,müge es für die Obern der
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3 püntt appellieren, allso sige es in dem Handell auch

gangen." In diesen Bemerkungen ist ein charakteristischer

Aufschluss über das damalige amtliche Verfahren im Veltlin

enthalten.

Zum Andern wurde ,,herttlin von Saliss'' verklagt,

dass er eine Kindsmörderin „In sinem gfenghnuss Inzogen,

aber nit gross Flyss und Ernst alda angwendt, dan dass

selbige Wib"" gleich darauf ohne gerichtliche Untersuchung

des Sachverhaltes und Forschung nach allfälligen Mitschul-

digen ,,in der gfengnuss verdorben sterben.'' Der Kläger

fügt die Vermuthung bei, dass „villicht Miete und gaben

und verheisungen dazwyschent geloffen sigent."

Selbstverständlich gewann auch diese Beschuldigung

durch die Darstellung des Verklagten eine ganz andere

Gestalt. Hiernach war „dem Wib", das ,,Ir Khint ver-

tharpt" und von ihm und dem Vikari gefänglich ein-

gezogen wurde, ,,ein arzt, sy zu arztneien und ein frow,

sy zu goumen und Irer zu pflegen gegeben, damit er —
der Landshauptmann — Nohi d. h. nachlier ,,so sy gsunt

war worden, die worheit möge Erfaren, ob Nämlich der,

welliches das Khint sie gsie, schultig daran war und ob

sy etwas witter begangen." Mittlerweile beschied der Lands-

hauptmann, als er hörte, sie ,,welle sterben", den Nach-

richter von Clmr nach Sondrio. Vor Ankunft desselben

erfolgte indess am vierten Tage nach ihrer Verhaftung der

Tod der Inquisitin. Er Hess sodann die Leiche nicht in

einen Sarglegen^ sondern ,, andere zu Erschreckhen in ein

Fass schlachen", worauf die Beerdigung erfolgen soUte. —
Das hierauf eingeschlagene Verfahren fiel in der That füi'

jene Zeit sehr karakteristisch aus. Um die mit einer amt-

28
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liehen, d. h. kirclilicheu Betlieiligung an der Bestattung verbun-

denen Gebüliren zu ersparen, stellte der Vorstand der Gemeinde

Sondrio, der die Tragung der Beerdigungskosten unter den

gegebenen Umständen zur Last fiel, dem Landshauptmann

vor, dass die Verstorbene keine Thalangehörige, sondern eine

Bergamaskerin gewesen und als „ein arm Dinst Magd Nüz

gehept" habe und bat, ihn, in Anbetracht der ,,gegen-

werdj thüre" um Ueberlassuug der Leiche, die dann auch

sofort ausgehefeit und an einem ,,bsunder orth" begraben

wurde.

Zum Dritten wurde gegen den Landshauptmann ge-

klagt, dass ,,Er bj sines bruders Junkher Dietegens Seili-

gen Dirne das ander khint Erzüget, welliches erbarkeit zu-

wider, ouch siner eefrouen nit gmess wäre." Klingt die

Anklage wegen eines bei dem gegebenen Anlasse ungehö-

rigen Uebergriffes ins Privatleben plump, so lautet die

Vertheidigung des Landshauptmannes in der That naiv;

Er habe einige Zeit königlicher Majest<ät in Frankreich ge-

dient und bei seiner Heimkunft weder seine Gattin noch

seinen Bruder am Leben gefunden, mit des Lezteren ,,Iiuss-

habe" auch die ,,Jungfrow" als Erbe zu Händen genommen

und ,,diewill er khein ee Wib gehept, uss Menschlicher

Veltlichkheit sich an sy gehenkht, vermeinend, nit so gröb-

lich daran gfelt" zu haben.

Zum Vierten wurde die Klage erhoben, dass ,,lierttli

von Salliss" gegen die bestehende Satzung zur Erlangung

der Veltliner Landshauptmannwürde ,,uff die 6 hundert

krohnen ussgeben;" wogegen von Seite des Verklagten die

Erklärung erfolgte, dass er "vorhin" — vor der Wahl —
keines Hellers Werth verausgabt, ,,dan er kein wider-
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pai't gehept; nochwärts habe er uss Dankbarkeit Etwass

verert.
"'

Zum Fünften wurde dem Landshauptmann Schuld ge-

geben, dass er zur Completirung seiner Söldnerkompagnie

im Dienste der französischen Krone unredhcher Weise von

andern Hauptleuten „knecht Entlenet, dardurch unseren

landen ein Nochrhet" zugezogen „das miser Hoptlüt den

khünig Bethriegeu." Als Gegenbeweis für ehrlich und

treugeleistete Dienste wies der Verklagte auf die ihm

durch Erhebung in den Ritterstand von Seite der franzö-

sischen Majestät erwiesene Auszeichnung und auf das

Zeugniss „aler klmecht, die um In gsin sigent/'

Zum Sechsten und Lezten sollte Herkules Salis seüien

Diener ,,one alen ürthell gfoltert han lassen," was von

ihm des Entschiedensten in xlbrede gestellt wnurde.

Nach weiterer Einvernahme schriftlicher und münd-

licher ,,kundschaften" fällte das Gericht folgendes Urtheil:

a. Die Klage, den französischen Milizdienst und Salis

Diener betreffend, ,,wil gmeinen land fremd, wird uff diss

Mall still gstellt" und der Gemeinde und dem Gericht,

,,darin er sizf zu Eecht vorbehalten.

b. Die „Crida," welche er zum Nachtheil der gege-

benen
,
jbrieff und Sigei 3 püntten hat lassen ussgon und

andere gmelt Artikel'' betreffend, wurde „zu Eecht mit

ürthel erkhennt : Man last hertthn von Salliss bj sinen

eren verhüben; soll aber siner houptmanschaft im Veltlin

Entsezt und fürhin zu kheinem Erlichen Empter noch zu

kheinen rhäten noch thätten gmeiner 3 püntten mer ge-

brucht werden." Zu dem wurde er mit einer Geldbusse

von 2000 Kronen belegt und ihm das eidliche Versprechen
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abgenommen, dass er weder persönlich noch vermittelst

seiner Verwandten weder an irgend einem der Eichter

Rache nehmen, noch den Versuch zum Umsturz des ge-

fällten Spruches machen wolle.

Die Vergleichung der Angaben bei Ardüser (p. 48)

miL dem im Vorigen mitgetheilten Protokollauszug liefert

den Beweis, dass der Chronist sowol die Anklage als das

gerichtliche Urtheil, den Landshauptmann betreifend, mit

Uebergehung gerade der beiden vom Richter selbst als un-

wesentlich bezeichneten Punkte, beinahe vollständig mit dem

urkundlich vorhandenen Schriftstück übereinstimmt, und er-

scheint deshalb geeignet, die Glaubwürdigkeit seiner Mit-

theilungen über rhätische Staatsangelegenheiten zu bekräf-

tigen. — (Das pro . . . . p. 48 1. 11 von Oben bedeutet

ohne Zweifel ,,propstj").

Herkules von Salis diente nach einem andern Bericht

unseres Chronisten in den Jahren 1567—1569 als Haupt-

mann der Krone von Frankreich, bekleidete viele Jahi'e

das Landvogteiamt zu Fürstenau und starb im Jahr 1575

„utf sinem Schloss zu Rietberg." (Ardüs. Biographieen

p. 114 f.)

4. Des Clii'onisten Vater cf. Anmerkungen zur Selbst-

biographie Ardüs. Note 62.

5. Peter, Hans Gulers Sohn, dessen älterer Bruder

Hans in dem Treffen vor Siena 1554 fiel. Der Jüngere

gleichen Xamens, Hans, als Chronist und Staatsmann gleich

ausgezeichnet, wurde im Jahre 1555 geboren. Er stieg

im Zehngerichtenbund zur Landammannswürde, im Veltlin

zum Podestat von Traona und später zum Vikari empor

und erwarb sich, obgleich mitunter nicht fern von ver-
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derblichem Ehrgeiz, um Staat und Kirche seines Vater-

hindes entschiedene Verdienste: Ardüs. Biographieen p,

44. —
6. Marti von Chur, ein seiner Zeit nicht blos in

seiner Vaterstadt sondern auch in gemeinen Landen durch

amthche Stellung und persönliche Vorzüge sehr geschäzter

und einflussreicher Mann, dessen in den LandesprotokoUen oft

mit Auszeichnung gedacht wird. —
V. Ein Amulett, das nach dem Glauben der Zeit

seine Besitzer stich- und schussfest machen sollte. —
8. Ein im oberen Bund angesehenes Geschlecht, das

sich von Hohenbalken nannte, meist in Flims ansässig war,

und eine Anzahl wackerer Männer geliefert hat. Eaget

ist Ammann zu Flims, Landscheiber und mehrmals Land-

richter seines Bundes gewesen und starb 1583, als er im

Begriffe stand, die Würde eines Podestaten zu Tirano im

Oberveltlinerterzier anzutreten.

9. Bruder des Dr. Johann Planta, der sich meist

zu Fideris im Prättigau aufhielt.

10. Sohn des Dietegen von Salis, der sich durch

Leibesgrösse, Stärke und militärische Talente hervorthat.

(Demselben dui'ch Kriegslust ähnlich, stand er bei Kaiser

und Papst, von denen er mit der PJtterwüi'de dekorirt

wurde, in hohem Ansehen und weilte als Landvogt und

Eath des Erzherzogs Ferdinand von esterreich zu Castels

im Prättigau und starb 1590. (Ardüs. Biograph. 117 —
118. —

Er war ivAt einer Edeln von Schreckenstein aus Augs-

burg vermählt und höchst wahrscheinlich mit Rott von
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Schi'eckenstein verwandt und mmy wohl auch das Meiste

dazu beiget ragen haben, dass derselbe ins Bürgerrecht gemei-

ner drei Lande aufgenommen wurde. Cf. oben pag. 222.

11 und 12. Casjiar war Hauptmann in französischen

Diensten und J. Gallus hat. als Krieger und Staatsmann

gleich ausgezeichnet, im Veltliu und im oberen Bund die

höchsten Ehi-enämter bekleidet mid das Schloss Löwenberg

bei Schleuis mit Gütern und Hechten an sich gekauft. Av-

düser, Biographieen pg. 68 und 09.

Die Zahl der gerichtlich Verfolgten belief sich auf 37,

die sämmtlich mit Geldstrafen belegt wurden; der Betrag der

eingezogenen Strafgelder stieg auf 20,000 Gulden rheinisch.

Eine namhafte Zahl der in Anklagezustand Versetzten hatte

der Vorladung keine Folge gegeben, die drei Bünde ver-

lassen und Schutz und Vermittlung der Eidgenossen nach-

gesucht. Den siebenten Mai 1572 sollte nun das unter dem

Vorsitz des Barnabas Grass tagende Strafgericht seine

Sitzungen schliessen, und schon den achten gleichen Monats

von dem zu Chur versammelten Beitag im Einverstcändniss

mit den Boten der dreizehn Orte ein neues Gericht der

drei Bünde zur ,,Abstrafung der Frevler" angeordnet werden.

Dasselbe eröffnete gegen Ende Mai zu Chur unter Leitung

des damaligen Bürgermeisters Stephan Willi seine Ver-

handlungen und wurde den 9. Juni von dem Bundestag

daselbst abberufen. Die neue Justizbehörde hatte sich Be-

seitigung aller Gewaltsmassregeln und Einlenkung in streng

gesetzliche Bahnen an der Stelle massloser Strenge zur

Aufgabe gesetzt; sie licss die von dem abgetretenen Straf-

gericht verhängte Einstellung in der Ausübung bürgerlicher

Rechte meist fallen, begnügte sich mit dem zur Deckiftig
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der Kosten erfordeiiichen Betrag, erlicss einen bedeutenden

Theil der auferlegten Geldbussen und bestimmte durch Zu-

sage sicheren Geleits mehrere gerichtlich verfolgte Emi?

grirte zur P\,ückkehr in die rhätische Heimath; so die Haupt-

leute Johann Baptista Salis, Conradin Planta und Andere,

wogegen Domdekan Conrad Planta, der durch eigene Schuld

den Unwillen des ganzen Volkes auf sich geladen hatte,

das rhätische Gebiet höchst wahrscheinlich nie wieder be-

trat.

Im Hinblick auf die eben vorübergegangenen Wirren

hatte das im Juni abgetretene Strafgericht folgende Schluss-

nahmen gefasst

:

1. «Das keiner in unsern dreyen püntten, der zu einem

frembden fürsten und Herrn mit Eyd verpflicht Wcäre, in

ratten und thatten nicht brucht solle werden.»

2. Wurde die unter Barnabas Grass verfügte Amts-

entsetzung des Landshauptmanns Herkules von Salis im

Veltlin gutgeheissen und die Wiederbesetzung der erledigten

Amtsstelle dem zur Wahl berechtigten Gericht oder dem

Bundestag anheimgestellt,

3. Sollte zur Steuer ähnlicher Zerwürfnisse, w'ie die

jüngst erlebten, «alle sechs Jahre ein algemein recht von

den dreyen püntten gesezt, zu strafen ale die, welliche

wider gmeines Vaterlannds freyheit gfellt habemit.»

Noch in dem gleichen Jahre sollte die Frage über

Verwendung der Hinterlassenschaft des ehemaligen Frei-

herrn von Rhäzüns nicht nur Behörden und Gemeinden

Bündens, sondern auch die eidgenössischen Abgeordneten

und selbst das habsburgische Erzhaus vielfach in Anspruch

nehmen. Von Seite der Biinde war ffleich nach der Ab-
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urtheilung über Dr. Jolianu Planta auf dessen Habe der

Sequester gelegt worden. Den 20. Juni kamen nahe An-

verwandte des verstorbenen Eigentliümers bei dem Con-

gress gemeiner Lande mit dem Gesuch ein, dass man sich

an dem, was geschehen, ersättigen, die Schlüssel des

Schlosses sammt den Schriften ausliefern und von der Ein-

ziehung von Hab und Gut zu Gunsten seiner vier Söhne

und zwei Tücliter, darunter zum Theil noch unerzogene

Kinder , abstehen möchte. Da der Erzherzog Sigismund

als Lohensherr von Rhäzüns sich der Bittsteller bestens an-

nahm, so erklärte der Junicongress, unter Zusicherung un-

geschmälerter Wahrung der „landesfürsthchen Rechte'',

dass mit Fug und Ptccht gegen den ehemahgen Freiherrn

eingeschritten und dessen Eigenthum dem Fiskus zuge-

sprochen worden sei, zeigte sich indess geneigt, den ver-

langten Zutritt zum Schloss und Archiv zu bewilligen, wenn

die mit Beschlag belegten Gegenstände miangetastet blieben.

Den 20. October 1572 schrieb der Beitag zu Chur einen

Vorschlag des Inhalts auf die Gemeinde aus, dass die Bei-

legung dieser Angelegenheit dem schiedsrichterlichen Sprtich

von drei Mann, Namens der Bünde, und einer gleichen An-

zahl Beauftragter der Planta'schen Familie, mit oder ohne

Zuzug eines Obmannes endgültig anheimgestellt werden

möchte.

Aus der, den 17. November vom Beitag, bei welchem

jedes Gericht durch zwei Abgeordnete sich vertreten liess,

vorgenommenen Klassifikation der ]\Iehreu ergab sich die

Zustimmung des rhätischen Souveräns zu dem beitägigen

Vorschlag in Betreff der Hinterlassenschaft des Dr. Planta

mit Vorbehalt der österreichischen Rechte und « der frowen
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ire" Ansprachen nebst Bereitmlligkeit, «sovern die frow und

khinder khemmen und gmeyne laudt pyttlichen ansuchen,

wolle man nach gstallt der Sachen handien. » Darauf ging

von Seite der freiherrlichen Familie die Erklärung ein,

«das man sich des vergossenen bluts hette sollen ersettigen

und der trurigen frow und khinnd ir hab und gut

verabfolgen lasse, wo nit, so wollen sie gmeynen landten

ein unparteysch recht fürschlan mit pytt, das man innen

khein gwalt thun wolle. » Diese Sprache war wenig geeig-

net, Volk und Behörden zu dem nachgesuchten Opfer zu

bewegen. Der Congress erhob nun ein früheres «Mehren»

der Gemeinden wieder zum Beschluss und erklärte, mit dem

Vermögen des hingeschiedenen Freiherrn auch das seines

Sohnes, des Domdekans Conrad, der im Ausland sich be-

fand, dem Staatsärar verfallen.

Diese Sachlage drohte inzwischen zu bedenkUchen Con-

flikten zu führen : Erzherzog Sigismund behauptete, was

in seiner Herrschaft liege, sei sein Eigenthum; gemeine

Lande hatten nun aber Sequester darauf gelegt und mein-

ten, trotz des Vorbehalts «der landesfürstlichen Rechte,»

Rhäzüns gehöre im Grunde Niemand anders als ihnen ; sand-

ten aber zur Vermeidung allfälliger Misshelligkeiten den

Büi'germeister Willi von Chur, Landrichter von Sax imd

Landammann Meinrad Buol von Davos nach Wien. Zu

den beiden genannten Ansprechern kam noch ein Dritter,

Graf Helfenstein, der die Freiherrschaft PJiäzüns gekauft

haben und den Besitz derselben antreten wollte. Gemeine

Lande erklärten ihm, Planta's Gut sei ihr Bigenthiun; ,,er

mögi lugen,» wem er sein Geld gebe, so lange das

Pfand nicht ausgelöst sei.

28*
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Damit war aber die Erbschaftsfrage keinesv/egs er-

ledigt. Die endgültige Beilegung dieser Angelegenheit er-

folgte erst im Januar des folgenden Jahres 1573 und wui'de

hauptsächlich durch Vermittlung der sieben Orte und deren

Stellvertreter, die sich im Monat Januar bei dem rhä-

tischen Bundestag zu Chur einfanden, herbeigeführt. Sie

sprachen sich in entschieden missbilligendem Sinne aus,

dass gemeine Lande ilire Verwendung zu Gunsten der Witt-

frau und Kinder, die sie um den Gatten und Vater gebracht

und nun «etliche vogt geordnet imd etlich gut — aus

dem Erbe des Dr. Johann Planta — verkouft" hätten, un-

beachtet gelassen, und legten ^,irer herren und oberen eydt

und pundsgnosisch pytt" ein, ,,das man bemelten Herren von

Rhazüns erben gnedig syn und sy in ruwiger besitzung

wolle bliben lassen".

Auf unverzügliche Einvernahme der Gemeinden erfolgte

die Einsendung der ,,Mehren", welche mit grosser Stimmen-

mehrheit folgendes Ergebniss lieferten: Man wollte nament-

lich „in ansechung der Eydgenossen pytt und fürgschriflft

ein versuch machen, fründlich und gutlichen mit den erben

abzukhomen"; gelinge das nicht, so solle ein Weg gesucht

werden, „wie der Handel abzuthun syge". — Durch lezteren

Zusatz wurde somit die unerquickliche Angelegenheit dem

Ermessen der Bundesbehörde anheimgestellt. Diese ernannte

neun Mann, aus jedem Bund drei, welche sofort mit den

planta'schen Erben unterhandelten und diese bereit fanden,

jedem Bunde zweitausend Gulden, somit im Ganzen sechs-

tausend Gulden und tausend Gulden an Deckung der in Laax

ergangenen Unkosten verabfolgen zu lassen. Dieses Aner-

bieten bedurfte indes« noch der Sa.nction des Bundestages,
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der nui- luit geringer Mehrheit von der ihm übertragenen

Vollmacht Gebrauch zu machen wagte. Fünfunddreissig

erklärten sich unbedingt, zweiundzwanzig nur ,,uff gfallen"

d. h. auf nachträglich einzuholende Gutheissung der Gemeinden

mit dem getroffenen Abkonmien einverstanden, und sieben

verwarfen dasselbe. Die festgesezte Auslösungssumme

sollte „bym usslüten-*' des nächsten Paulimarktes, somit

noch im gleichen Monat Januar 1573 — entrichtet

werden.

Die Zahlung der 7000 Gulden erfolgte, das Geld

wurde vertheilt und über die geschehene Verständigung

eine gesigelte Urkunde ausgefertigt. Somit hätte man

doch wol voraussetzen sollen, dass jener Erbschaftsspan

ein für allemal aus Abschied und Tractanden der rhätischen

und eidgenössischen Beamten und Vertrauensmänner gewiesen

sei. Derselbe sollte auffallender Weise den 3. März desselben

Jahres nochmals an dem Beitag gemeiner drei Bünde

auftauchen. Einige Gemeinden erklärten sich mit der

vereinbarten Abfindung wegen der Hinterlassenschaft des

Freiherrn von E,häzüns keineswegs einverstanden und suchten

dieselbe trotz bestehender Briefe und Sigel rückgängig zu

machen. Boten laufen nun landauf landab, um die öffent-

liche Meinung in ihrem Sinne umzustimmen und eine ihnen

zusagende Schlussnahme zu erzielen. Man streut entehrende

Gerüchte über die Tagherren aus : Die Hinterbliebenen des

abgeschiedenen Freiherrn von Rhäzüns hätten durch eine

Zahlung von vierundzwanzigtausend Gulden die Erklärung

von dem Bundestag erkauft, dass Dr. Planta Unrecht ge-

schehen und die Prozedur gegen ihn seinen Nachkommen

unaufheblich sein solle; jenen Betrag hätten die Tagbot«n
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grossentheils unter sich vertheilt und nur siebentausend

Gulden an die Gemeinden verabreicht. Im Bergell und

Oberhalbstein herrscht grosse Aufregung ; ein bewaffneter

Aufstand drohte, der nur durch ein ernstliches Mahnschreiben

von Seite des Beitags verhindert werden konnte.

Derselbe Bsitag war indess schwach genug, die

bereits mit Einhaltung aller üblichen Rechi sformen erledigte

Erbschaftssache nochmals auf die Gemeinden auszuschreiben.

Die von dem Bundestag (in seinen Sitzungen vom 5. bis

zum 25. Juli) vorgenommene ,, Klassifikation der Mehren"

ergab als ,,der gmeynden meynung, man solle by ergan-

genen Sprüchen blyben, uffgrichte brieff und sigel halten",

aber (!) „dievvyll man hieran ein zwyffel gehept und sythar

vil kosten uffgloffen", zur ,,Erg3tzlichkeit" — Deckung —
derselben noch ,,ein zymlich und gepürliche tsunmie gelts

uss dem planta hab und über obgmelte 7000 gülden

nemen", und den Best den planta'schen Erben mit Ueber-

gehung des Domdekan zukommen lassen!

Die Tagherren suchten aufs Neue die Vermittlung

der Eidgenossen in dieser Angelegenheit nach, welche mit

dem zwar wenig schmeichelhaften Bescheid, dass es unver-

antwortlich sei, mehr zu fordern als der geschlossene und

vollzogene Vertrag ausweise, die Zusage ertheilte, man wolle

um des Friedens willen, darüber „mit der widerpart" in

Unterhandlung treten, jedoch unter der Bedingung, dass es

,,ein für ale mol darbi blyben solle''. Auf diese Erklärung

hin erfolgte im Schoose des Bimdestages ein Beschluss,

der gegenüber den ausserordentlich langmüthigen uj^d will-

fährigen schutzverwandten Eidgenossen nichts weniger als

vertrauensvoll klang. Die Bundesbehörde liess fü«fzehn
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Abgeordnete, fünf aus jedem Bund, mit der Vollmacht an

die wahrscheinlich zu Baden versammelten Boten der drei-

zehn Orte abgehen : einen gütlichen Versuch zu thun, aber

keineswegs „bschlieslichs — endgültig — zu handien"',

sondern „das sy ales wid — wieder — hindcrsich vor

gesessenen rath bringen '^ Unter den Abgeordneten er-

scheinen ein Hartmann von Castels und ,,Döni scheid''' aus

dem Zehngerichtenbund, ein Landrichter Linnhard von Sax

und ^,Donow — Donau'' — aus dem oberen, und Stadt-

vogt Jenny aus dem Gotteshausbund. Die Deputation trat

mit den Eidgenossen ins Einvernehmen mid stellte auf eine

Zubusse von dreitausend Gulden von Seite der planta sehen

Erben ab. Dieses Ansinnen erschien den Eidgenossen, in

Anbetracht, dass die vertragsmässige Ausrichtung bereits

stattgefunden, wol hoch, vermochte ihnen aber dennoch

nicht die Bereitwilligkeit zu benehmen, mit der Gegenpart

darüber zu unterhandeln.

Um den Eidgenossen zu willfahren und dieser und

„der ratsbotteu huldezu erhalten", erklärten sich die planta'schen

Erben zur nachträglichen Entrichtung der dreitausend Gulden

bereit. Die Fünfeehnerdeputation legte sodann dem Bundes-

tag das Resultat der gepflogenen Unterhandlungen zu end-

gültiger Genehmigung vor, worauf bei geschehener Umfrage

fünfundzwanzig sich mit der erzielten Vereinbarung einver-

standen erklärten, vierundzwanzig auf nochmfdige Einver-

nahme der Gemeinden drangen (1). Im Monat Nov. desselben

Jahres 1573 erhielt Dusch Planta von Seite des damaligen

Beitages der drei Bünde die Erklärung, dass der ,,nachlass"

— das Erbe — den planta'schen Kindern, ,,one den

Domdekhanten Cunrad, uf gnaden gehören solle", wobei es
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danu auch endlich sein Verbleiben hatte. Diese Mittheilungen

mögen als Beispiel des damaligen Staats- und privatrecht-

lichen Verfahrens in gemeinen Landen gelten.

Weil charakteristisch für die Thätigkeit wie für die

im Schoose der damaligen Bundesbehörden waltende Disciplin,

fügen wir liier noch die Bemerkung bei, dass der leztbe-

rührte Bundestag den Beginn seiner Sitzungen auf fünf

Uhi- ^Morgens für den Vormittag, und auf ein Uhr für den

Nachmittag ansezte und Verspätungen oder ungerechtfertigte

Absenzen, namentlich bei unliebsamen richterlichen Entscheiden,

von einer bis zehn Cronen busste — 10 Ki*. = 10 Gulden.

Derselbe Bundestag hatte sodann bei den Käthen und

Gemeinden die Schlussnahme zu gesetzlicher Sanction be-

antragt, dass nicht nach dem Vorschlag des le^tab getretenen

Strafgsrichts ein solches alle sechs Jahre aufgestellt, son-

dern dass das Strafrecht gegen Frevler von den ordent-

hchen Gerichten, oder wenn dieselben in der Erfüllung

ihrer Pflicht sich säumig erwiesen, von dem Bunde, wel-

chen die Straffälligen angehörten, oder im Falle eintreten-

der Lässigkeit von Seite des Bundes, von sämmtlichen drei

Bünden ausgeübt werden solle. Damit war eine Hauptbe-

stimmung des in dem folgenden Jahre berathenen Drei-

siglerbriefes festgestellt worden, sollte aber leider sofort

übertreten werden.

An Stoff zur Unzufriedenheit mit der damaligen Sach-

lage fehlte es gar Vielen nicht. Das lezte Strafgericht zu

Ohur und die von demselben gefällten Urtheile und Be-

schlüsse waren gegen den Präsidenten Grass und seine Ge-

sinnungsgenossen, somit meist zu Gunsten der planta'schen

Partei in Scene gesezt worden und hatten mithin die Ge-
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genpart wider sich. Die Kunde, dass der Bundestag sich

durch einen Betrag von siebentausend Gulden durch die

Erben des Freiherrn von Ehäzüns hätte abfinden lassen,

rief noch allgemeinere Unzufriedenheit rege ; dazu kam die

gegenüber verschiedenen Männern, wie Gallus von Moni,

Caspar von Schauenstein und Schalget, die wegen Aemter-

kauf vieler Orten strafbarer anschienen als manche Ge-

busste, mindestens unbedacht bewiesene Schonung, und end-

Hch die unerwartete Ausserkurserklärung und zu namhaft

herabgeseztem Werthe von den Bundestagherren vollzogene

Einziehung von Scheidemünzen, wovon namentlich die un-

teren unbemittelten Volksklassen empfindlich getrofi"en wurden.

Der Hass der Bevölkerung traf in flieser Hinsicht ganz

besonders den Münzmeister Euffj. Er hatte Namens der

Bünde Kreuzer geprägt, die blos für drei Pfennige ein-

gelöst wurden. Neben der Münzstätte gemeiner Lande

unterhielt der Abt von Disentis eine andere ebenfalls in

der Stadt Chur, in welcher Dreibatzenstücke mit dem Bilde

des Löwen geschlagen und nur gegen ein Entgelt von

zehn Kreuzern eingezogen wurden. Cf. Protokoll d. d. 13.

Jan. 1573.

14. (1573) Die stets schlagfertigen Bergeller griffen

mit den Oberhalbsteinern, Schamsern und Prättigäuern zu

den Waffen, erschienen vor Chur und begaben sich von

dort, da ihnen daselbst nicht der freundHchste Empfang

bereitet werden mochte, nach Tusis, wo gegen Ende März,

unter dem Vorsitz des Glas Nold, ein neues Strafgericht

aufgestellt wurde. Wer Grund hatte, den Gesinnungen der

Tusnerstrafrichter nicht zu trauen, ergriff die Flucht, um

bfi meist unvermeidlicher Blosstellung der Habe wenigstens
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den Gefahren für Freiheit und Leben zu entgehen. Der

Verlauf der Verhandlungen des Tusnerstrafgerichtes ist bei

Ardiiser, soweit eine Coutrole möglich, durchweg richtig

dargestellt worden und gewährt in wenigen Zügen ein

treues Bild derselben ; nur durfte die Zeitangabe in Betreff

der Abhakung des Gerichtes, statt ,,im Meycn" (p. 54)

richtiger ,,im Mai und Juni*^' lauten, weil das Gericht zu

Tusis erst anfangs JuH vom Bundestag zu llanz aufge-

hoben wurde. — Dägen (p. 54) — Dietegen — von

Traona war ein Paravicini; und unter „andri edellüt" mögen

noch die drei Brüder Fernando, Castellino und Camillo

namhaft gemacht werden. Cf. Protokoll vom 5.— 23. Juli.

15. Gleich dem Strafgericht unter Barnabas Grass

zu Chur sollte auch demjenigen unter dem Präsidium von

Nold zu Tusis, ebenfalls in Chur, ein Ptevisionsgericht

folgen. Laut dem bundestägigem Juli-Protokoll hatte sich

mit den Abgeordneten der dreizehn Orte auch ein Gesandter

des Erzherzogs Ferdinand zu llanz eingefunden, um über

Beienträchtigung der Gefälle des Bischofs von Como und

Schädigung der Eechte des Erzhauses im Prättigau, Unter-

engadin und in der Herrschaft beim Bundestag Klage zu

führen. Derselbe Bundestag fassto zum Thsil unter dem

Einflüsse der anwesenden Boten der dreizehn Orte folgende

höchst zeitgemässe, wenn auch nicht ihrer Bedeutung ent-

sprechend, folgenreiche Schlussnahmen

:

1. „Man wolle den abgethretenen (d. h. abwesenden)

personeu das recht wieder ufthun und sy vor ein nüwen

unpartischen gricht gmeyner 3 pünthen zur antwurt

khomen lassen und unverzogeutlich allhie in der Stadt

Cur ein gmeyn unpartysch nüw recht setzen und denselben
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personen ein fry siclier gleydt an das recht, am reihten

und ab idem rechten gebon an ire gwarsam".

2. Warde dis abgetretene Strafgericht in Tusis für

nach dem Ürtheil des aafzxstelleuden Tribunals allfällig ver-

übte Unbilden als haftbar erklärt und lezteres verpflichtet,

,,die Anfänger und ufwigler dises ufrhurs mit denjenigen,

die in die fryheitten — durchlaucht — eingegriffen^

in und ausserhalb des griclits myet und gaben'*" genommen,

nach Verdienen aljzustrafen.

3. Endlich solle man ,,ein ernstlich inseclien thun

und Ordnung geben, das hinfür derglichen rumoren und

Unordnung vermitten — vermieden — werden, auch ob —
im Fall — sonderpersoneu und graeynden über solches

mit fenli, wer und waffen zusammen louffen thetten oder

ander verhulfen anstiften, wie und welcher gstalt diselben

abstrafen'"'. In Betreff dieser Beschlasse des Bundestages,

die auf das Volk ausgeschrieben wenden, fanden Aufnahme

und Einsendung der ,,Mehren" in der auffallend kurzen

Frist von acht Tagen statt. Das Ergebniss fiel mit drei-

unddreissig gegen zwanzig Stimmen zu Gunsten der bundes-

tägigen Vorlagen aus und erhob somit dieselben zum Gesetz,

4. Wurde auch das ,,ryten und faren uf gmeynden",

um willfährige Schlussnahmen zu erzielen, streng untersagt,

damit es nicht ,,ufruhr''' absetze.

Das Revisionstribunal wurde aus folgenden Richtern

bestellt : Martj uss Dumleschg, Jak. Schuggan von Zutz,

Aman Nutt von Schuls, Aman Tschander von Bergün,

Cornelius Landolf von Puschlaf, Aman Rudolf von Ygys,

Jan Jöri Bataylgen von Oberhalbstein, Jan Jutta- Von

Stalla, Schryber, Rudolf Zamber (woher?) und Jan della

Gianda uss dem Münsterthal. 29
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Wähi'end die neubestellten Bichter freilich nicht

zum Wenigsten durch Vermittlung der eidgenössischen

Bolen, die zu Tusis verhängten Ehrenstrafen wieder auflioben

und an den Geldbussen nui" insoweit festhielten, als Deckung

der ergangenen Unkosten es erheischten, und die davon

Betroffenen, selbst die Brüder Hauptmann Ciu'din und

Commissari Balthasar Planta, und der als Falschmünzer

verklagte Hans ßuffi nicht ausgenommen, in „glimpf und

eeren" wieder einsetzten, hatten sie für Domdekan Konrad

P anta keine Gnade. Abgesehen davon, dass das öffent-

liche Urtheil ihn nicht mit Unrecht als den Urheber der

Wirren in gemeinen Landen bezeichnete, verdarb er es

vollends durch seine feindlichen Umtriebe an auswärtigen

Höfen gegen sein Heimathland, wesshalb der abgetretene

Präsident des ersten Strafgerichts (1572) zu Chur bei dem

Bundestag zu Ilanz im Jan. 1573 Klage führte, ,,das er

an frömbden orthen die rechtsprecher verschraie und usgon

lasse, als ob man den H. v. R. seiligen umb Unschuld

verurtheilt und umbracht habe, mit pytt und begehren,

das man innen drohen und die synigen gsch^\'ygen wolle". —
Der Bundestag beschloss, die Planten alles Ernstes aufzu-

fordern, sich solcher Reden zu enthalten und ,,die lüth

ungeschmyzt zu lan". Cf. Protokoll vom 13. Jan. 1573.

Mit dem zweiten Revisionstribunal zu Chur hörte die

tumultuarische Volksjustiz vorläufig auf, und von den Besseren

ersehnte friedliche Zustände kehrten wieder. So unterliess

man auch nicht geeignet scheinende Massregeln zur Be-

festigung der ruhigen Sachlage zu ergreifen. Wir zählen

dahin hauptsächlich die in Verbindung mit den eidgenössischen

Boten berathene Abfassung des Dreisiglerbriefes — Cf.
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Protokoll vom Juli 1573 — so genannt, weil sämmtliche

Bünde denselben den 6. Feb. 1574 mit ihren Sigeln be-

kräftigten und die Abnahme des Bundesschwures auf dem

ganzen Gebiete gemeiner Lande anordneten. Cf. Ardüs.

Chronik p. 61. —
Den wesentlichen Inhalt des Dreisiglerbriefes bilden die

drei bundestägigen Schlussnahmen vom 5— 23. JuH 1572:

ßechtlicher Austrag entstandener Zerwürfnisse mit Vermei-

dung aller Gewaltsmassregeln; Ausübung der Justizpflege

von Seite der ordentlichen Gerichte und im Nothfall der

einzelnen Bünde oder gemeinen Lande mit Ausschluss aller

angemaassten Strafkompetenzen ; streng unpartheiisches E,echt

mit unerbittlichem Einschreiten gegen Bestechung und Umritt

in den Gemeinden.

Die Abnahme des Bundesschwures angesichts gefahr-

drohender Ereignisse , namentlich umsichgreifender Spal-

tungen im Innern, oder nach glücklich vorübergegangener

Stürme von Aussenher, war in der Eidgenossenschaft längst

üblich gewesen und bereits im vierzehnten Jahrhundert

geübt worden: 1393 nach Büi'germeister Schön's ver-

übtem Verrath, und im fünfzehnten Jahrhundert, 1442, vor

dem Wiederausbruch des Zürichkrieges. In ähnlichem

Sinne fand dann auch die im Jahr vorher vorbereitete

Beschwörung der rhätischen Bünde 1574 statt. Wir fassen

dieselbe auf als Danksagung gegen die Vorsehung für die

Erhaltung der politischen und kirchlichen Freiheit gemeiner

Lande in den beiden Drangjahren 1572 u. 1573, und als -wirk-

sames Mittel zur Weckung des Bewusstseins der Zusammenge-

hörigkeit Aller zu einem politischen Ganzen mid zu treuer

Pflichteitullung im Dienste der öffentlichen Wohlfalu't, Di^^



356

höchst vage Zeitbestimmung in Betreff der Vereinigung der

rhätischen Bünde zu einem politischen Gemeinwesen, von

unserm Chronisten auffallend genug ins vierzehnte Jahr-

hundert verlegt, mag als Beweis dafür dienen, dasa der-

selbe ebenso wenig darüber orientirt war als sein Vorgänger

Campell, somit der Aekeste unter den Chi'onisten, der

vermuthungsweise 1436 als ConfÖderationsjahr gemeiner

Lande bezeichnet, woraus sich auts Klarste ergibt, dass

Keiner von beiden von der landläufigen Mähr des Vazeroler-

bundes etwas gewusst hat.

lü. Der Bullenstreit und die strafgerichtlichen Ver-

handlungen waren nicht die einzigen Ursachen, welche den

Frieden gemeiner Lande in dem berührten Zaitraura trübten.

Im Sommer des Jahres 1572 brach der von Ardüser er-

wähnte Zwist zwischen Ob- und Unterfontanamerla, oder den

beiden Gerichten des Oberengadins,. welche durch eine Quelle

dieses Namens — Amselbrunnen — von einander getrennt

wurden, aus und versezte nicht blos die beiderseitigen

Gerichtsgenossen in fieberhafte Spannung, er hatte mehr-

maliges Einschreiten der Bünde nebst Truppenaufgebote und

sogar die Vermittlung der dreizehn Orte der Eidgenossen-

schaft zur Folge, und gelangte erst im Jahr 1578 zum

Abschluss. Da der Verlauf dieser Angelegenheit bei Ardüser

durchweg richtig angegeben ist, so beschränken wir uns

hier niu- auf ein paar Bemerkungen in Betreff der Ent-

stehung und Beilegung des Streites. Dieser wurde haupt;

sächlich durch die Eifersucht der beiden Gemeinden Zutz

und Samaden hervorgerufen, von denen erstere nach Ein-

führung der Reformation in Scaufs 1570, dem langjährigen

Sitz eines bischöflichen Dekanats und Consistorial- oder



357

Ehegerichtes, nun auch die ehegerichtliche Praxis für seinen

Blutrichter in Anspruch nahm, wogegen „die Oberen den

Unteren" diesen Theil der Justizpflege nicht zugestehen

wollten und im Jahr 1574, wie Ardüser richtig bemerkt,

sogar einen Eidschwur leisteten, dass sie denen von Zutz

,,khein ghorsam mer thun und ihrem fendlj leben und

sterben wellen''. Der damahge Beitag hob dann auch

jenen Eid mit der Erklärung auf, dass derselbe ,,weder

jezt noch hinfür in ewigkeit unufheblich und unnachtheihgt

sin sölle'^ Cf. Landesprotokoll vom Nov. 1574 nebst

Protokollen von 1572— 1578, worin jeuer Span als stereo-

typer Artikel erscheint. Der Streit zwischen den beiden

Gerichten sollte sodann auf den ßath der beiden anderen

Bünde durch ein von dem Gotteshaus zu bestehendes Gericht

endgültig beigelegt und nicht auf die Gemeinden ausge-

schrieben werden: ,,dann es nit brüchig sy (?), das jede

sach solle vor gmeynden zogen -A-erden, allda ein euch eyn-

faltiger man, welcher syn eigen händel nit regieren kann,

syn stym darzuo geben werd und ein mer — Mehrheit —
helfen machen' ', Im Jahr 1578 fand sodann der ebenso

langwierige als heftige Streit, während dessen nicht weniger

als sieben Urtheüssprüche von beiden Parten abwechselnd

verworfen worden waren, in dem gerichlichen Entscheid er-

wünschten Austrag, wonach die Wirthschaft in der Au, die

zugleich als Mittelpunkt zwischen beiden Gerichten ange-

sehen wurde, als Lokal für das Ehegericht dienen und der

jeweilige Landamraann von Zutz als permanenter Vorsitzer

desselben functioniren sollte.

17. (p. 57) Schwenkfeld Caspar wurde 1490 zu

Ossig in Schlesien geboren und starb 1561 zu Ulm in
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(ier Verbannung. Er war dem Reformator Luther als Sektirer

verhasst und wurde von ihm unwillig und verächtlich zu-

gleich, „ Stänkfeld'' gescholten. Freigeist und Schwärmer,

sezte er sich über den historischen Glauben des Christenthums

hinweg, sprach dem Gründer des neuen Bundes, nach Art

der Gnostiker, den materiellen Körper und somit die ge-

schichtliche Existenz ab und dichtete ihm einen verklärten

Leib und damit ein Schemdasein an. In der Hervorhe-

bung der symbolischen Bedeutung und Vergeistigung der

Sakramente schritt er bis zur Geringschätzung und Ver-

werfung der äusseren Form und Feier derselben fort. Er

verhielt sich gleichgültig gegen die Kirchenverfassung und

ihre positiven Satzungen, und betonte die noch immer

fortlaufende göttliche Inspiration, als deren Träger er vor

Allem sich selbst und seine Gesinnungsgenossen ansah und

in Festhaltung strenger Sittenzucht, als Haupt einer

Gongregation von Heiligen sich aufwarf. Die Schwenk-

feldianer haben sich besonders in Nordamerika, namentlich

in Philadelphia und Maryland bis in unsere Tage erhalten.

18. In der Bezeichnung der eidgenössischen Boten

stimmt unser Chronist, einen einzigen Namen ausgenommen,

vollständig mit Sprecher (lib. V. p. 217) und mit dessen

Gewährsmann Campell überein und liefert dadurch ein

neues Beleg für die Glaubwürdigkeit seiner Berichte. Nach

einer Stelle in dem betreffenden Protokoll vom Juli über

die damaligen bundestägigeu Verhandlungen hatten ge-

meine Lande Truppen nach dem Veltlin abgeordnet, weil

sie dem einflussreicheren Theile der ThaUeute ebensowenig

als der spanisch-mailändischen Eegierung trauen und einen

Ueberfall von lezterer Seite befürchten mochten. Stimmung
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und Sachlage leuchten in Erwägung des zum Theil blutig

eiTungenen Sieges der französisch-evangelischen über die

spanisch-katholische Partei gar wol ein. In der Angabe

der Rüstungen von 13,000 Mann, je 3000 von den

drei gemeinen Landen, eine gleiche Quote vom Veltlin, und

1000 von den beiden Grafschaften Bormio und Cleven,

trifft Ardüser mit dem Protokoll zusammen, üeberdies

sollten 600 jjhakhen"", zweihundert von jedem Bund, an-

geschafft werden. Wer tausend Gulden „wert war", —
besass — musste nach altherkömmlicher Ordnung mit

Wehr und Harnisch auf eigene Kosten sich versehen. (Cf.

Landesprotokoll vom Nov. 1572. Die Schlussnahme für

die Exequirung fiel in das Jahr 1572, und die Ausführung

derselben sollte in dem darauf folgenden Jahr bewerkstelligt

werden.

Das Bündniss mit Frankreich hatte durch die Greuel

der St. Barthelemy im August 1572 allerdings bei der

protestantischen Bevölkerung in Bünden eine arge Erschüt-

terung erfahren, sollte aber nach wenigen Monaten schon,

auf gestellte Anfrage der Bundesbehörden, von Seite der

Gemeinden mit fünfundvierzig Stimmen und somit durch

ein bedeutendes ,,Mehr" erneuert werden. Die Beziehungen

zwischen den rhätischen Wortführern und dem damaligen

Gesandten Grangier hatten in kurzer Zeit das Gepräge

intimen wechselseitigen Wohlwollens angenommen, weshalb

der Beitag vom Nov. 1573 sich bewogen fand, „dem

Botschafter" für angewandte Mühe zur Stillung der Un-

ruhen, öffentliche Danksagung und Glückswunsch bei seiner

Abreise in die Heimath darzubringen.

Wii- können vor Abschluss unserer erläuternden
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Mittheilungen über das an historischem Stoff sehr reiche

Jahr 157 3 weder uns selbst noch dem Leser die nähere

Beleuchtung einer Angelegenheit versagen, welche zwar

mehrfach genannt, aber weder von den rhätischen Chronisten

noch Geschichtschreibern näher dargelegt, und selbst in dem

betreffenden Protokoll nur hei der nackten Bezeichnung

des Gegenstandes belassen worden ist. Wir meinen die

jjTuBnerartikel", oder die von Seite des Strafgerichtes zu

Tusiä aufgestellten Satzungen. Wir entnehmen dieselben

einem im Landesarchiv vorfindlichen Heft über das Ergebniss,

welches ,,die Mehren" des Zehngerichtenbundes in Betreff

jener Artikel geliefert haben. Die Abstimmung fiel in

den Monat Oktober 1573 und fand gleichzeitig mit der

Erneuerung des Bundesschwures, des ,,puntts, khessel und

artigkelbrieffs", d, h. der Urkunde über die Vereinigung

der rl ätischen Bünde zu einem politischen Gemeinwesen.

Den öffentlichen Verordnungen gegen W.thlumtriebe und

Erschleichung von xVemtern infolge von Käuflichkeit oder

Bestechung (Kesselei, ,,prattikhen", romanisch prattias) und

der llanzer-Bestimmungen über kirchliche Verhältnisse vom

Jahr 1526 (vide p. 289 dei einleitenden Abhandlung) statt.

Der Buudesschwur in den zehn Gerichten wurde in

Anwesenheit zweier Abgeordneten der beiden Bünde : des

Landrichters von Sax für den oberen Bund, und des Haupt-

manns Ptudolf von Schauenstein, damaligen Landammanns

zu Fürstenau, für das Gotteshaus geleistet. Das Ergebniss

der Abstimmung über dieselben in der Landschaft Davos,

welches den 18. Okt. durch den damaligen Landammann

im Amt, Meinrad Buol, gesigelt und von dem Landschreiber

JFluri Sprecher unterzeichnet wurde, fiel meist maassgebend
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für die „Gsrichte"' aus, weshalb wir auch die betreffen-

den i\-rtikel hauptsächlich im Anschluss an die von dort-

her eingegangenen Mehren zusammenstellen.

I. Wurde die Annahme von Titeln und Pensionen

von Seite der Kronen von Frankreich und anderer Fürsten

weltliclien und geistlichen Standes durch _„Sunderper-

sonen"' — Privatpersonen — auf's Strengste unter-

sagt. — Diese Verordnung des Tusnerstrafgerichtes findet

in den vorausgegangenen planta'schen Zerwürfnissen ihre

Begründung. Davos erklärte dagegen die Auszeichnung

von Privaten durch Eang und ökonomische Begünstigungen

von Seite des Königs von Frankreich, mit welchen gemeine

Lande im Bunde stunden, für zulässig, drang aber darauf

,5 anderer frömbder fürsten und Herreu müsig zu gon."'

II. Sollte Niemand ..one ratt, gunst, wissen und wil-

len gmeyner püntt zu kheinem frömbden fürsten und Herrn

ryten noch gon und nüzig machen."

III. Hatte derjenige, welcher gegenüber einem aus-

wärtigen Machthaber, selbstverständlich mit Ausnahme von

Frankreich, in Eidespflicht trat, Ausschluss von
_,,
retten

und thetten'''^ in den rhätischen Bünden zu gewärtigen. —
Diesen beiden Bestimmungen (II. und III) wurde nahezu

eiubtimmig in den zehn Gerichten beigetreten. — Diese

drei Artikel sollten für die Folge die Beziehungen der

Bundesleute gegenüber dem Auslande, im Sinne der Tus-

ner Strafrichter, regeln.

IV. „Wer nynmal ein ampt oder Comisari Eytt uff

rechnig gehept, soll sich dessen benügen Ion.'*" Die Com-

missäre oder Syndikatoren nahmen den Amtleuten im Velt-

lin alljährlich im Namen gemeiner Lande Kechnung über

29*
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ihre Amtsverwaltung ab. Dieser Artikel, welcher die wie-

derholte EiTiennuiicr eines Eiuhöimisclien zum Beamten in

den Unterthanenlanden, als unzulässig bezeichnete, strebte

die möglichste Verallgemeinerung dieser Würden und der

damit verbundenen Emolumente unter den Bundesleuten an,

um das Auttaucheu einer Beamtenaristokraiie im demokra-

tischen Interesse möglichst zu hintertreiben. — Klosters . ,aus-

serschniiz", das fast dui'chweg dem Tusnertribunal bei-

pflichtete, ertheilte auch dieser Verordnung seine Zustim-

mung. Daves, dem die übrigen Gerichte meist beitraten,

sprach sich dagegen dahin aus, ,, denselben anikhel nit zu

halten, sunder wenn ein erlicher pundsman eines ampts

würdig, und Gmeinj drj pündt Gutt darzu sin — zu sein

— Bedunkht, sol da nüt hindern, sunder des vechig sin,

ob er vorhin schon empter gehept oder nit, doch dass der

kesel Brieff gehalten werde'*, d. h. keine Bestechung statt-

finde.

V. Wurde der Vikari, welcher bis dahin eine Aus-

nahme gemacht hatte, pflichtig erklärt, in der Folge gleich

allen anderen Amtleuten über seine amtliche Thätigkeit

Ptcchenschaft abzulegen. — Klosters ausser und inner Schnitz

gab seine Zustimmung dazu, wogegen Daves mit den an-

dern Gerichten sich für Beibehalt des bis anhin eingehal-

tenen Verfahrens aussprachen, weil die Hauptverantwortung

auf den Landshauptmann als obersten Beamten falle, dessen

Stellvertreter der Vikari war. —
VI. Drang das Tusnerstrafgericht darauf, in Zukunft

sämmtliche Staatsämter, im Veltlin auch den Kanzler und

seinen Stellvertreter, die in der Regel Thalleute waren,

nicht ausgenommen, durch Bundsleute zu bestellen. —
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Während fast alle Gerichte sich ebenfalls dafür erklärten,

stimmte Davos für zeitweilige Fortsetzung der hergebrach-

ten üebung, bis man in den Bünden „gelart lütt" habe,

„die gnugsam befähigt darzu sigen.''

VII. Sollten die Rechnungskommissäre beeidigt werden

und während ihrer amtlichen Verrichtungen nebst freier

Zehrung ein Taggeld von zwei Gulden beziehen, eine Be-

stimmung, die keinen besondern Wiederspruch hervorrief.

VIII. In Festhaltung ihrer demokratischen Tendenzen

beantragte die Strafbehörde die Uebertragung der Bese-

tzung der VeKlinerämter von dem Bundestag auf die Ge-

meinden, wogegen Davos, dem die meisten anderen Gerichte

beistimmten, für den alten Usus sich aussprash ,,dansunst

zu Besorgen, ess wurd mit den Gmeinden zu Besezen,

Bluotvergiessen usgeben."

IX. Wurde die AbschafFiing der Beitage, welche den

Repräsentanten der Volksjustiz als ein aristokratisches In-

stitut erscheinen mochten, beantragt und damit in der

That ein Stein des Anstosses berührt, den gar Viele je

eher desto lieber beseitigt gesehen hätten. Die Beitag-

herren hatten namentlich in der jüngsten planta'schen Cri-

minalangelegenheit durch nur zu offenkundige Begünstigung

des Inquisiten, statt der unbefangenen Haltung der Behörde,

die befangene Stellung der Partei eingenommen und da-

duixh den Gegnern zu nicht unbegründeten Beschwerden

Veranlassung gegeben. Der Vorort der zehn Gerichte

trachtete durch seine Stimmabgabe in dem gegebenen Falle

nach der Rolle des Vermittlers und pflichtete dem Straf-

gerichte in der Aufhebung des Beitags mit seinen her-

kömmlichen Rechten und Obliegenheiten zwar bei, drang
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dagegen auf Beibehält desselben im Sinne einer Commis-

sion, die „nach gestalt der sach, uss Bruffe Gmciner Landt"

somit je nach Bedürfniss, im Einvefständniss mit den Kä-

then und Gemeinden einzuberufen sei. Damit würden die

Beitagbeamten in Delegirte des Volks umgewandelt und

unter die Controle desselben gestellt worden sein.

X. Macht jedem Deputirten — an den Bundestagen

— den Vorweis und die strenge Befolgung einer schrift-

lichen Instruktion von Seite des ihn abordnenden Gerichtes

zur Pflicht, wogegen Daves es bei der herkömmlichen

Uebung belassen wollte, wonach ,,man jeden Erenpoten

Muntlich verthrouwen welle und das er alweg abscheydt —
schriftlichen Bericht — wass g.neyn Laudt bedrillt, mit

Bringe. '^

XI. Verfügte, dass die Theilung der Jahrgelder

— Staatseinnahmen von den Militärkapiiulationen, Zöllen,

Landvogteigebühren — gemeiner Lande, welche bis dahin

zu gleichen Theilen nach den Bünden stattgefunden hatte,

für die Folge nach der Zahl der Gerichte vorgenommen

werden solle. — Weil der Zehngerichtenbund durch die

beantragte Aenderung eine bedeutende Einbusse in seinen

Einnahmen erlitten hätte, so erklärten sich mit der Land-

schaft Daves auch die übrigen Gerichte dagegen.

XII. Verordnete, dass die Unterthanen in Eechts-

angelegeuheiten von den Amtleuten — den rhätischen Be-

amten im Veltlin und den beiden Grafschaften Worms und

Clefen — und Bundestagen, in dritter nnd höchster In-

stanz, noch an die Gemeinden appelliren durften, wogegen

Daves in Fällen, da das erstinstanzliche Urtheil gutge-

heissen worden sei, jeden Weiterzug für unstatthaft erklärte.
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XIII. Sollten die Inhaber eines der sechs höchsten

Aemter im Veltlin: der Landshauptmannschaft, des Vika-

riats und der vier Podestaterien für die Folgezeit der Pflicht

für Unterhalt und Unterricht je eines von den Gerichten

zu bezeichnenden Zöglings zu sorgen, entbunden werden. —
Mit besserer Würdigung der einschlägigen Bedürfnisse, be-

sonders auch für die Verwaltung der italienischen Vogteien,

sprach sich Daves , im Interesse der allmäligen Heran-

bildung tauglicher ximtspersonen auch gegenüber dieser

Verordnung des Tusnerstrafgerichtes zu Gunsten des be-

stehenden Herkommens aus.

XIV. Warnt mit richtigem Takt, in Erinneiung an

die tumultuarischen Vorgänge der jüngsten Vergangenheit

,,mit fendlj, wer und waffen der gestalt nit mer uf zu sin."

— Davos bemerkt hierbei : ,,Lad man bliben wie den der

punds brieff uswist und vermag." —
Als kulturhistorisch beachtenswerth mag hier aus dem

Protokoll vom Novemberbeitag 1573 noch die Bemer-

kung einfliessen : Worms war ein Asyl, ,,wohin man umb

vill schandlichen stuck fliehen thette."

Jahrgang 1574. — 19. Auf der Brandstätte von

Chur lagen auch die Trümmer der Scalettakirche und des

Predigerklosters St. Nikolai. Dasselbe hatte seit 1538

als Lokal einer blühenden Lateinschule gedient, in welcher

Pontisella, Lemnius und andere wackere Schulmänner wirk-

ten. Laut Schlussnahme des Beitages vom Monat August

sollten die betreffenden ,, Renten und Gülten", somit die

Einnahmen und das Vermögen des Klosters zur Wieder-

herstellung der eingeäscherten Gebäulichkeiten verwendet

werden. Durch den Brand war nun aber die Schule ob-
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dachlos geworden und musste infolge der letzten 'Sdüussnahme

vollends auch rtitiellos werden. In ihrer Verlegenheit musste

sich die Behörde entschliesseu, die Anstalt auf unbestimmte

Zeit eingehen zu lassen. Diese Verfügung wollte aber

„wysQn Lüthen nit gfallen", gemeine Lande hätten grossen

Schaden davon; die Knabsn müssten mittlerweile vergessen,

was sie gelernt hätten. So sollte sich denn von wackern

Männern angespornt, der Beitag wieder ermannen. Er machte

den Gemeinden den Vorschlag, dass jedes Hochgericht den

Unterhalt eines Zöglings bestreite und fand sich in der

Lage, Namens löblicher Stadt Chur ein Darlehen zur De-

ckung des Aufbaues der Räumlichkeiten zu St. Nikolai in

Aussicht, zu stellen und die Bereitwilligkeit des damaligen

Bischofs zu Hof Chur, Beat a Porta, zur unentgeltlichen

Abtretung des Bauholzbedarfes aus den Waldungen des

Bisthums zu demselben Zweck zu eröffnen.

20. Aus dem Beitagsprotokoll vom 13. bis 18. Juni

geht hervor, dass es nicht blos einzelne Individuen, son-

dern ganze Banden von Falschmünzern gab, deren mehrere

zu Morbegno in Haft geriethen und laut Weisung des Bei-

tages gefoltert werden sollten, „damit man der sach uf

den grund komme.*' Man erfährt sodann aus den Ver-

handlungen derselben Behörde in dem darauf folgenden JuU,

dass eine Falschmünzerbande zu Cremia am Comer-

see Unterkunft gefunden hatte. Unter jenen Münzfabri-

kanten befanden sich auch Bündner, welche den „gotzhus-

stampfer" (Stempel) sich verschafft und einen Abdruck des-

selben angefertigt hatten. Der Beitag wandte sich schrift«

lieh an Mailand, Genua, Venedig und Wien und drang

auf gefängliche Einziehung und Abstrafung der Frevler.
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Die Güter der straffälligen bündneriachen Angehörigen wur-

den mit Sequester belegt und eilf Richter aus jedem Bunde

mit der Aburtheilung über dieselben betraut.

21. Es galt der Wiederaufnahme des Kampfes zwi-

schen dem Hof und den Hugenotten, oder richtiger: den

Guisen mid ihren politischen Gegnern. An der Spitze der

Ersteren stand, nach dem Fall des Königs Anton von Na-

varra, von St. Andre, und Montmorenci, und nach der Er-

mordung des Franz Guise, dessen Sohn Heinrich Guise,

unterstützt von Spanien imd dem Papst. Häupter der Ge-

genpartei waren nach der Meuchelung des Admirals Co-

ligni und dem Fall des älteren Condö, der junge Condö

und Franz von Alen^on, Heinrichs U. und der Catharina

von Medici jüngster Sohn. Den französischen Thron hatte

Heinrich III., gewesener Polenkönig, nach dem Tode seines

Bruders Carl IX. (1574) bestiegen. Der Streit endete

mit der Aussöhnung Heinrichs III. und Heinrichs von Na-

varra, mit der Ermordung des Herzogs von Guise und des

letzten Valois auf dem französischen Thron — Heinrichs

in. — und der Krönung Heinrichs IV., Gründers der Li-

nie der Boui'bonen auf dem Thron Hugo Capets.

22. Es betraf eingegangene Beschwerden des Land-

vogts von Schwaben, Namens des Herzogs Ferdinand von

Oesterreich über die ^,unterdonen vonEazüns und Obersaxen",

worauf der obere Bund die Zusicherung ertheilte, nach

Voi-weis „der urbarbrieffen und sigel" die Angelegenheit

zu untersuchen und ,,zu verschaffen, das nach derselben

glept und ire Dl. bj alen brüchen und fryheitteu und

gerechtigkeitcn bliben möge." Der Junibeitag, dessen Ver-

handlungen diese Mittheilung entnommen wurde, beeilte
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sich auch seinerseits, berahigende Zusagen an den Erz-

herzog abgehen zu lassen.

23. Matten und Stürvis und einige ,,Sonderpersonen"

hatten den Bundesschwur nicht geleistet; jene sollten, wenn

sie nicht nachträglich die bezeichneten Beauftragten,

Mattli Janett und Ardüser Hans, von denen Jeder eine

Krone — 10=16 Gulden — und ebenso viel der Schrei-

ber
,

jeder Weibel dagegen einen Gulden Taggeld erhielt,

auf ihre Kosten beriefen und schwüren, in der Folge nicht

mehr als Bundesleute angesehen, von der Theilnahme an

den Staatsgeldern und der Bekleidung öffentlicher Aemter

ausgeschlossen, diese aber bestraft und zur Erf.llung

ihrer Pflicht gezwungen werden. Wenn die betreffenden

Gerichte nicht strenges Recht an den Straffälligen übten

so sollte von Seite gemeiner Lande unnachsichthch gegen

dieselben eingeschritten werden. Dieses entschlossene Vor-

gehen fruchtete; die renitenten Gemeinden krochen zum

Kreuz, begehrten die Gesandten und leisteten dan Schwur.

Cf. das Beitagsprotokoll vom Januar 1574.

24. Dreisiglerbrief. Cf. Note 15 p. 355.

25. König Christian I. von Dänemark. Auf seiner

Rückreise aus Italien kam er nach Vicosoprano im Ber-

geil und wurde daselbst von Rudolf Fabius von Prevost

zum Taufzeugen einer Tochter erbeten, welche den Namen

Regine erhielt und die in späteren Jahren mit Jakob Tor-

riani von Castelmur vermählt wurde. Cf. Grundriss rhäti-

scher Geschichte I. Bd. p. 105. — Wir fügen diesen

erläuternden Mittheilungen noch eine Stelle aus dem be-

reits berührten beitägigen Protokoll bei, weil dieselbe die

Stellung zeichnet, welche die damalige höchste Landes-
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behörde gegenüber der Geistlichkeit beider Confessionen

einnahmen und ein kulturhistorisclies Inte^'esse darbietet.

Unter dem Titel einer Ordnung für die Predikanten bei-

der Religionen, welche im darauffolgenden Jahr von Seite

der Gemeinden bestätigt wurde, kommt Folgendes vor:

,,Infolge etlicher artigkel, die von der Synode auf Tawas

uffgricht und gmeiner Landen bschwerlich waren — erkhennt

:

mit beyden religionspredikanten uff gfallen der gmeynden

— unter Vorbehalt der Genehmigung der Räthe und Ge-

meinden — zu verschaffen, das sy weder uff der Kanzel

noch anderschwo mit dergljchen schweren schmachreden

nit Stumpfiren — schimpfen — sonder yeder in syner

religion alein das wort gottes predigen, und so yemants

darwider handelte, soll von yedem punth ein gricht gsezt

werden und sy irem verdienen nach straffen, darmit nit

gmeine landt dardurch an nymanden gereyzt werden. Hier-

bei sollen sy ouch schuldig syn, alle Jar ein Capitel zu

halten und in dasselbige ein oder zwei rätheu nemen" —
Ursprung des an der rhätisch-evangesischen Synode heute

noch üblichen und damals für beide Confessionen eingeführ-

ten weltlichen Assessorats bei kirchlichen Verhandlungen, —

-

„darum man wisse, was sy in demselben handeln; ouch sich

unter einander examiniren und korrigiren — Censuren —
mögen und nit dadurch etwan einer oder mer untaugliche

uff die kanzel gestellt werden/' — Wir heben schliesslich

noch aus dem bundestägigen Dezemberprotokoll einen Pas-

sus hervor, der uns für die damaligen Verkehrsmittel cha-

rakteristisch zu sein scheint: Von Seite der „ratspotten"

aus dem Rbeinwald war Klage geführt worden, dass Ni-

kolaus Pellizari das Berghaus auf dem Splügen käuflich

30
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an sich gebracht habe, aber keine Wirthschaft halten wolle.

Die Tagherren fassten den Beschluss, ihn zu bereden, dass

er den Pass offen halte ,,nach altem Bruch in alweg, es

sige ale abend die glocke zu liithen — für allfällig Ver-

irrte oder Verunglückte — oder die andern nothwendigen

Sachen, das er oucli in spiss und trank nottdürftiglich sich

verseche und gest zymlich halte, demnach die sömer mit

dem alpgolt — für die Weide, welche zur Sommerzeit von

den Fuhileuten oft statt der Stallfütterung benüzt \Mirde —
nit wytter beschwere, dann wie von altersher.'' Zahlte

Einer nicht, so war er berechtigt, dessen Hab und Gut

zurückzubehalten.

Jahrgang 1575. 26. Die Abordnung des Landammann

Ardüser Hans, dos Vaters unseres Chronisten, an Erzher-

zog Ferdinand nach Innsbruck betraf ausschliesslich Inter-

essen der acht damals noch unter österreichischer Ober-

hoheit beßudlichen Gerichte, in deren Namen er auftrat,

imd wird in den Protokollen gemeiner Lande über diesen

Jahrgang nicht erwähnt. Dagegen kommt eine Klage über

unfreundliche Behandlung der Gotteshausleute in Unterkal-

ven im Vinstgau, von Seite österreichischer Amtleute, un-

ter den Verhandlungen des Septemberbeitages 1575 vor,

welche ernstliche Vorstellungen bei Erzherzog Ferdinand

von Oesterreich zur Folge hatte. — (üeber Calven und

dessen Losreissung von gemeinen Landen ertheilt eine bei

Senti und Hummel 1860 in Chur erschienene Abhandlung

von Prof. Bott näheren Aufschluss). —
27. Findet sich in ein paar beitägigon Sitzungen

desselben Monats — Sept. — die einlässliche Darlegung

der an dieser Stelle von unserm Chronisten berührten
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Angelegenheil, deren Verlauf für die Haltung der rhäti-

schen Würdenträger und namentlich der Gemeinden gegen-

über auswärtigen Machthabern beachtet zu werden verdient.

Ritter Alexander Verra, Gesandter des Herzogs von Flo-

renz, auf dessen Betreiben zwei Edelleute, welche eines

Attentats auf das Ltben des Letzteren beschuldigt wurden,

zu Morbegno verhaftet worden waren, stellte das Ansuchen

um Auslieferung derselben, damit sie mit Andern konfron-

tirt werden könnten. Gleichzeitig kamen die Anwälte der

Gefangenen um die gerichtHche Abuitheilung derselben am

Orte ihrer Verhaftnahme, und der Podestat von Morbegno

bei der Bundesbehörde mit der Bitte ein, dass man ihm

nicht in sein iVmt greifen möge.

Auf berührte Vorstellungen hin Hess der Beitag dem

florentinischen Gesandten die Wahl, über die obschwebende

Frage die Meinungsäusserung der Gemeinden auf Kosten

seines Herin einzuholen, oder den Entscheid über die Ge-

fangenen durch ein rhätisches Gericht treffen zu lassen.

Verra legte den Hauptwerth auf die Auslieferung der De-

linquenten und bat um eine Monatsfrist zur Einvernahme

der EntSchliessung seines Herrn in Betreff der von bündne-

rischer Seite gestellten Alternative.

Der Gesandte von Florenz stellte das Anerbieten,

10,000 Kronen als Pfand dafür hinterlegen zu wollen,

dass er durch seine Vermittlung beim Cardinal Bessa die

Auslieferung „der fenli, so zu Senna" — Siena — ver-

loren gegangen, durchsetzen werde, wenn der Beitag „ime

die gfangenen zwo vereren d. h.' überlassen welle." Nicht

entsprechenden Falles „wolle er nit alein die 10,000 Kro-

nen sondern ouch di gfangenen wid (wieder) überaniwurten."



372

Der Beitag wagte ohne Einvernahme des Souveräns nicht,

einen Entscheid in dieser Angelegenheit zu treffen und legte

den Gemeinden in herkömmlicher Weise den Sachverhalt

vor, worauf ,,uff zsemmen tragen der Gnseyndenetymenn

ein wytt und schier einhellig Mehren" des Inhalts sich

ergab, „das gmeynen Landen nit gepüren welle, solche

gfangene zu überant^\•m•ten, sonder das der Podestat zu

Morbegno unverzogentlich nach lut der Statuten mit rath

des Vikars rechtiglich wider sy — die Gefangenen —
procediren solle, doch sover des Herzogs von Florenzen

anwäld etwas prozessen wider sy ufzulegen begerten, das

mögen sy ouch thun.*'

Da die Verhaftung auf Instanz des Herzogs durch

seinen Gesandten stattgefunden hatte, so sollten die für den

Unterhalt der Gefangenen ergangenen Unkosten von dem

Herzog, und hundertundfünfunddreissig Kronen für die bei-

tägige Sitzung in dieser Angelegenheit von den beiden

inhaftirten Edeileuten bestritten werden. Den Ausgang der

Sache erfährt man nicht.

Als Belege für das patriarchalische Hineinregieren

in Privatverhältnisse durch die damaligen rhatischen Be-

hörden theilen wir aus den Januar- und Septemberproto-

kollen desselben Jahres 1575 noch folgende Data mit:

Zwei Säumer, Brisott und Gabriel, die hundert Posse auf-

gekauft und den Transport sämmtlicher Kaufmannsgüter

,,Sunderpersonen und gmeynen landen^' zum Nachtheil an

sich gerissen hatten, wurden „uff Cui'erkilbj vor gmeyne

dry pünth" geladen und der Beschluss gefasst, dass ein

Säumer bei ,,200 ^" d. h. Kronen Strafe nicht mehr als

vierzehn IlOöSe halten dürfe. Wirihc sollten von den
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Gerichtsobrigkeiten aufgefordert werden ,,da wyn und brott

zymiich'"' d. h. wohlfeil seien, mit der Zehrung abzuschla-

gen; Schmiede durften für ein Rosseisen nicht mehr als

sieben Kreuzer rechnen. Briefboten, die verhältnissmässig

am besten besoldet wurden, bezogen in der Eegel einen

Gulden täglich.

Jahrgang 1576. In Betreff dieses von dem Chro-

nisten eher karg bedachten Jahi-ganges schalten wir zum

Theil im Anscliluss an die von Ardüser gemachten An-

deutungen aus ein paar Beitags- und Gotteshausprotokollen

zunächst einige für die dynastische Begehrlichkeit des

habsburgischen Erzhauses und die biedere bundesgenössi-

sche Denkart gemeiner Lande bezeichnende Thatsachen ein

:

So sprach der Erzherzog Ferdinand im Unterengadin Grund

und Boden von Martinsbruck bis Pontalt mit der niederen

und hohen Gerichtsbarkeit, ^„Wildpan'* und andere Rega-

lien an, verweigerte den Thalbewohnem, als seinen ün-

terthanen, für die Folge die den Eidgenossen bewilligten

Zollbegünstigungen, verlangte, dass der jeweilige Lehensinha-

ber von Rhäzüns zu allen „rhätten und thetten"" zugelassen

v/erde und stellte, im Falle der Nichtanerkennung der be-

rührten Ansprachen von Seite gemeiner Lande, auf den

endgültigen Spruch des Bischofs von Constanz ab. Da

die nach Innsbruck abgeordnete Gesandtschaft, deren auch

der Chronist gedenkt. Nichts auszurichten vermochte,

erliess der Maibeitag die Aufforderung an die Gemein-

den, über die einer künftigen Abordnung zu ertheilen-

den Verhaltungsmassregeln einzuberichten. Darauf fand

sich eine Deputation aus dem Unterengadin bei den Juni-

silzungen des Beitags ein und liesb sich dahin vornehmen,
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dass die erzherzoglichen Ansprüche weder in der Erbeini-

gung, noch in anderen Verträgen begründet seien, weshalb

die dortigen Thalbewohner sich weder „in rechtsprüchen

noch one recht '^j weder gerichtlich noch gütlich ,,nit in-

lassen," dagegen bereit seien, ,,ob in der erbeynung und

vertragen etwas raissverstandeu were, mit glichen Insatz

— mit gleichmässiger Vertretung — uff Comissari zu be-

geben"^ d. h. auf einen schiedrichterlichen Entscheid es

ankommen zu lassen. Die Abgeordneten frugen sodann

Namens der Thalschaften au, ob sie sich, falls der Fürst seine

unbegründeten Forderungen geltend machen wollte, auf den

Schutz gemeiner Lande verlassen könnten, und erhielten

die Zusicherung, „so sy dem punttsbrieff und der erbey-

nung gmess handeln, euch gricht und recht wellen geben,

so werde man sy als gethreu punttsgenossen hellfen schü-

tzen und schyrmen vor wytterm gwalt." —
Diesen Mittheilungen fügen wir noch einige, wie uns

scheint, bemerkenswerthe Thatsachen aus den einschlägigen

Protokollen dieses Jahrganges bei: a. Nach geschehener

Erhöhung des Gehalts für den Landvogt von Maionfeld,

weil sonst „khein stattlich, fürnem maun diesem ampt

nachstelle!" betrug derselbe 300 Gulden! b. Wurde Joh.

Jak. Muralt von Zürich „zum Leibarzt" der drei Bünde

ernannt und ,,ime*' ein Gehalt von je zehn, im Ganzen

somit dreissig Kronen oder achtuudvierzig Gulden jährlich

ausgesetzt, c. Der Zollpächter Pestalutz zu Cleven entrich-

tete fiir üeberlassung der Mauth daselbst einen Jahres-

betrag von sechszehnhundert Gulden an gemeine Lande,

d. Laut „Abscheyd" des Gotteshausbundestages vom 21.

Okt. 1576 wurde dem Amrnann von Zutz, wo eine Vieh-
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krankheit, aller Wahrscheinlichkeit nach die Maul- und

Klauenseuche grassirte, aufgestelltes Begehren erlaubt, das

Vieh beliebig durch gesunde Gemeinden zu treiben und

„menigklichs zu verkouffen", wenn die kranken Thiere vor-

her durch das Wasser getrieben und abgewaschen worden

seien. Ein überaus einfaches Procedere

!

Jahrgang 1577. — 28. Protokoll des Juni-

beitages. Die bei Ardüser aufgeführten Abgeordneten an

die Republik Venedig kommen auch in dem berührten

Protokoll vor. Die Absendung geschah auf Wunsch und

Kosten des Kaufmanns Lorenz Lumaga von Plurs, welcher

nicht lange vorher von den Satelliten dei" Inquisition daselbst

eingekerkert und nur infolge eingetretener Vermittlung des

französischen Gesandten, gegen Verabfolgung ansehnlicher

Geldopfer, wieder auf freien Fuss gesetz worden war. Er

hatte sich mit der Bitte an den Beitag gewendet ,,das

gmeyne drj pünnth ein insechen thüyend, damit di unsernn

irer hab und freyheitt sicher passiren mögend, ouch iren

Hb unnd gutt onnantastettbljben." Der Beitag kam dann

auch in Betreff der Wahl der Gesandten den geäusserten

Wünschen Lumagas nach. Diese Angaben mögen, wie sie

die Data Ardüsers ergänzen, zugleich auch als neuer Beleg

für die Authentizität seiner Aufzeichnungen dienen. Die

Bemühungen des französischen Gesandten wurden durch eine

Zuschrift dos Gotteshauses im September gleichen Jahres

bestens verdankt.

Wir schliessen hieran noch ein paar Thatsachen aus

den Juni- und Oktoberprotokolleu des bilndnerischen Bei-

tags gleichen Jahres. Daraus erfährt man, dass die Evan-

gelischen in Bergün damals sechsunddreissig Haushaitungen
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zählten, einen eigenen ,,predikanten" anstellten, Antheil an

dortigen PtVundeinkünften zur Besoldung desselben erhiel-

ten und ihren Gottesdienst in der Kirche abhalten durften,

aber die Feier des katholischen Cultus, zu dem damals

noch die Mehrheit der Dorfbevölkerung sich bekannte, vor-

angehen lassen raussten. — Bemerkenswerth erscheint so-

dann auch die Angabe, dass der ehemalige Domdekan

Conrad Planta um Begnadigung bei dem Beitag anhielt,

damit er ins Land zurückkehren ,,und sin erlangte pfründt

zu Basteil — Paspels (?) — dester bass gemessen möge'' —
und von der Behörde den Bescheid erhielt, dass ,,man

imme noch diesmols nit begnaden khönne." Dagegen

sprach der Beitag die Bereitwilligkeit aus, das gestellte

Gesuch auf seine Kosten auf die Gemeinden zu gutfinden-

der Erledigung auszuschreiben.

Jahrgang 1578. — 29. In dem Beitagsprotokoll

vom Monat Februar d. J. ist ein nach unserm Dafürhalten

interessanter Aufschluss über die Beziehungen der Land-

schaft Schams zu dem Bisthura Chur enthalten. Dieses

spätere Gericht des grauen Bundes war in der zweiten

Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts an das Haus Vatz ge-

kommen, ging nachdem dasselbe unter Donat von Vatz

um das Jahr 1330 in männlicher Linie erlosch, durch

Heirath an die Grafen von Werdenberg über und wurde

mit Obervatz durch einen Dynasten dieses Geschlechtes.

Georg, im Jahr 1456 für die Kaufsumme von Gulden

3600 unter dem Bischof Leonhard an das Bisthum und

Domkapitel abgetreten. Diese Cession lag in den da-

maUgen Verhältnissen und findet namentlich in der Auf-

lehnung der Bevölkerung „gegen das Haus Werdenberg
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L. 6 p. 267, der wir das eben Mitgetheilte entnehmen,

dass die Schamser schon zwei Jahre darauf sicli für

fl. 3200 vom Hof Chur abgelöst hätten, erscheint dage-

gen schon an sich wenig wahrscheinlich und dürfte vol-

lends durch nachfolgende Stelle aus dem oben angezoge-

nen Protokoll als irrig en kräftet werden. Nach derselben

stellte A. Donat Prevost, Namens der Landschaft Schams,

an den bünduerischen Beitag das Ansuchen, „das min Herr

von Cur — der Bischof — innen — den Scharasern —
ein brieff, so sy — bischöfl. Gnaden — von Crist Jör-

gen aberkguft — Hinweisung auf die käufliche Abtretung

des Gerichtes an das Bisthum durch Grafen Georg von

Werdenberg — heruss gebe, oder man solle innen von

Scharass ein recht von gmeynen dry pünnthen gegen ir

fürstl. gnaden setzen, druff ir gd. anwält anwurten unnd Ver-

zug begerttend bis Cui-erkilbj, so könne alsdann ir fr. gd.

— fürstl che Gnaden — selbig — Bischof Beat residirte

laut Protokoll schon damals nicht mehr auf Pfalz Chur

und konnte sich, trotz an ihn erlassener Aufforderung zur

Rückkehr, nicht entschliessen, seine Residenz wieder zu be-

ziehen — die betreffenden Dokumente „mit sampt den

Schlüssel zum gwelb, darin sy ligen, übergeben." Das Ar-

chiv der Landschaft lag somit noch in bischöflichen Hän-

den. Der Beitag fasste nun laut Protokollangabe den Be-

schluss, dem Vertreter des Gerichts Schams, A. Donat Pre-

vost zu erklären, ,,er solle bis dahin das best thun und

dieweil soll mit fr. gd. — fürstl. Gnaden — verschafft

werden, das ein insechen bschiecht." An einem Gottes-

haußtag im Monat November desselben Jahres 157'8 beschwerte

30*
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sich Schams ^\ieder über Vorenthaltung der Lande^schiif-

ten von Seile des Bisehofs und drohte gegen denselben

,,in3 recht zu tretten", Hess sich aber durch den oberen

Bund bestimmen, bis auf den nächsten Bundestag zuzu-

warten und ,, sover die sach bis dahin nitt erorterctt und ab-

gleyt sige, mit dem gordnelen reclit für zu fiiren." Die

angeführten Data werden doch wohl die Voraussetzung,

dass der Loskauf der Landschaft Schams vom Bisthum

in den siebenziger Jahren des sech.^zehnten Jahrhunderts

stattgefunden haben müsse, hinlänglich rechlfertigen. Hier-

nach dürfte denn auch die v^m Chronisten Sprecher ent-

lehnte Angabe in den rhätischen Geschichtsbüchern zu be-

richten sein.

30. Vergicht, von ja, verjähen d. h. bestätigen,

bezeichnet ein Geständniss, welches Liquisiten in einem amt-

lichen Verhör ablegen. Ottmar Stör stammte aus Bischofs-

zell im Thurgau und stand damals an der Spitze einer

Mordbrennerbande, welche Allem nach die Einäscherung

der andem Hälfte der Stadt Chur gegen das untere Thor,

— der obere Theil war 1574 von den Flanmien verzehrt

worden — im Jahr 1576 herbeigeführt hatte. Ruchloses

Gesindel, das unter verruchten Häuptern korporationsmässig

organisirt war, zu grauenvollen Gerüchten Veranlassung gab

und die Gemüther in Angst und Unruhe versetzte, fand sich

nicht blos in gemeinen Landen, sondern auch in der Eid-

genossenschaft und in den Nachbarstaaten. Dieses verbre-

cherische Treiben hatte in der allgemeinen Theurung, der

Noth und in den Verwüstungen des Krieges, namentlich

in Frankreich, seinen Grund. Die Nachwirkungen der

Bartholomäusnacht und die Wiederaufnahme des fluchbela-
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denen Kampfes zwischen den Hugenotten und der Eof-

partei, die von Spanien und dem römischen Stuhl tmter-

stützt, den Plan der Ausrottung der Evangelischen offen zur

Schau trug, riefen in den rhätischen Bünden und in der

Eidgenossenschaft, besonders auch wegen der beiderseitigen

Mihtärkapitulationsn mit der französischen Krone, konfes-

sionelle Erbitterung hervor, welche in thätiger Parteinahme

für die Glaubensverwandten des Nachbarlandes Stetsfort

Nahrung fand. ' Es erscheint deshalb als ein pariotisches

Vorgehen, dass gleichzeitig in Bünden und in der Schweiz,

wenn freilich nur mit vorübergehendem Erfolg, das soge-

nannte Pteislaufen von Seite der Oberbehörden aufs Strengste

imtersagt -woirde.

Der im Febr. 1578 versammelte Beitag gemeiner

Lande bedrohte die Zuwiderhandelnden mit dem Verlus

,,von lib, eer und guot" nebst Nachsendung ,,von wib und

kind" und bestellte sofort ein Gericht aus neun Mitglie-

dern, drei von jedem Bund, zum rücksichtslosen Einschrei-

ten gegen Straffällige.

Jahrgang 1579. — 31. Die LaudespuotokoUe weisen

eine Lücke, inf:)lgo deren das Jahr 1580 ganz fehlt und

über die öffentlichen Verhindliuigen von 1579 und 1581

nur Bruchstücke vorliegen. Somit fängt die Quelle, aus

der wir bisher das doch wohl zweifellos zuverlässigste und

werthvollste Material ztu* Controlirtmg und Ergänzung un-

seres Autors schöpften, leider urplötzlich an, spärlicher zu

fliessen imd zu verwiegen. In Angelegenheiten der italienischen

Vogteien bieten indess die beiden zum Oefteren angezoge-

nen Historiker aus dem Veltlin um so willkommenere Aus-

hülfe, als Ardüser in Betreff der Vorgänge in den Vog-
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teicn in jener Zeit im Wesentliclien mit ihnen überein-

stimmt. Die kirchliche Kcaktion lag nicht blos in den

Bestrebungen des Cardinalerzbischofs von Mailand, sondern

nicht minder auch im Sinne eines grossen Theiles der Thal-

bevölkerung selbst. Wiederherstellung der ehemaligen Diö-

zesanbefugiiisse des Bischofs von Corao, unbeschränkte Zu-

lassung auswärtiger Geistlicher in den katholischen Kir-

chendienst, Verdrängung der Predikanten und allmälige Be-

seitigung des Protestantismus im Addathal Avaren das Ziel,

dem der römische Clerus und seine Gesinnungsgenossen zu-

steuerten. , Sie geriethen aber dabei in Couflikt mit der

Strenge der Gesetze und der Wachsamkeit der rhätischen

Behörden, die zur Aufrechthaltung derselben vorpflichtet

waren.

Wie Quadrio (Dissert. III. p. 59) und Romegialli

(Stör, della Valtellina, Vol. II. lib. 9 p. 106) berühren,

beschloss Papst Gregor XIII, Pius V. Nachfolger, durch Ah-

sendung eines Nuntius in der Person des Bischofs von

Vercelli, Bononii, als Visitator nach dem Veltlin, selbst

Hand an das Werk der kirchlichen Restauration in jeuer

Thalschaft zu legen. Das Vorgeben einer Badfahrt dieses Präla-

ten nach den Heilquellen von Bormio sollte das Vorhaben vei-

decken. Der Bundestag mochte aber gleich von vorne-

herein die Schritte Bonomis misstrauisch verfolgen, benahm

sich indess klug und befahl dem damaligen Landshaupt-

mann, Johann Travers, dem kirchlichen Würdenträger in

Erreichung allfälliger sanitarischer Zwecke möglichst för-

derüch zu sein, aber gegen UebergrifFe desselben in kirch-

liche Angelegenheiten um so unerbittlicher einzuschreiten,

aJs /irotsverleizimg im gegebenen Fall die Strafe da*?
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Hochverrathes nach sieh ziehen würde. Man hegte bünd-

nerischerseits die bestimmteste Voraussetzung, dass der,

gemeinen Landen feindHche Clerus mit dem Plan umgehe,

die italienischen Vogteien unter spanische Botmässigkeit

zui'ückzufiihren und war deshalb auf seiner Hut. Der

päpstliche Abgeordnete musste sich auf seiner Reise nach

Bormio mit der Mahnung an die Gläubigen zur Treue gegen-

über der Kirche begnügen, sah sich bei seiner Rück-

kehr infolge der Einschüchterung der katholischen Bevöl-

kerung durch die Drohungen der Amtleute ausser Fall,

zu Morbegno die beabsichtigte Firmung vorzunelimen, und

kehrte unverrichteter Dinge in seine bischöfliche Pfalz zu-

rück. Der Mitwirkung des spanischen Statthalters zu

Mailand, der Bemühungen der Boten der katholischen Orte

im Sinne des römischen Stuhles und des Erzbischofs von

Mailand, und der Reise des letzteren nach Hof Ghur ge-

denken die beiden Veltlinergeschichtschi'ciber ebensowenig

als die rhätischen Chronisten; wir haben aber keinen Grund,

an den Angaben Ardüsers zu zweifeln, da die Berichter-

stattung desselben über bündnerische Angelegenheiten sich

bisher als wahrheitsgetreu erwiesen hat.

32. Ct. Ardüsers Biographien p. 54. ,,Seiner Mas-

sigkeit und guten Sitten halber ist er zu einem grossen alter

kommen und hat sin vermögen und richtumb stattlich

geraehret." Er hatte durch testamentansche Verfügung,

laut Landesprotokoll 1577 im September seinen Bruder

Franz von Hohenbalken zu seinem Nachfolger in der Herr-

schaft Haldenstein bestimmt.

Jahrgang 1580. — 33. In diesem Zeitraum wur-

den die rhäiischeu Bünde hauptsächlich duich konfüssionelle
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Angelegenheiten, namentlich in den italienischen Vogteien,

in Anspruch genommen. Der Hass zwischen den beiden

kirchlichen Parteien wiu'de stets wieder wachgerufen und

genährt, besonders von Mailand her, zu dem Zwecke po-

litischer und religiöser Knechtung. Der jeweilige spani-

sche Statthalter daselbst behielt als eine keineswegs unter-

geordnete Aufgabe, die Wiedareroberung des Veltlins und

beider dazu gehörigen Grafschaften Worms und Clefen im

Auge, und der damalige Erzbischof Borromeo strebte mit

allen Mitteln, welche üeberredung und rohe Gewall ihm

nahe legten, dem Ziele katholischer Glaubenseinheit und

somit gänzlicher Ausrottung der Ketzerei in jenen Gegen-

den zu. Damit hätte aber auch die überwiegend akatho-

lische Regierung der drei Bünde in den Vogteien fallen

müssen. Somit arbeiteten der Gouverneur und der Erz-

bischof von Mailand einander in die Hände und wurden

mächtige Verbündete, welche gemeinen Landen stets böses

Spiel zu bereiten bemüht waren.

So unternahm dann auch der Cardinal Borromeo eine

Kirchenvisitation in der Diözese Brescia und gelangte von

dort aus durch das Thal Camonica nach Caprica in der

Podestaterie Teglio im Veltlin und erschien in Tirauo, wo

er von dem Jubel und den Ehrfurchtsbezeugungen einer

grossen Menge Volkes empfangen wurde. Er eilte so-

gleich in den Prachttempel der heiligen Jungfrau in un-

mittelbarer Nähe des Fleckens und brachte einen grossen

Theil der Nacht im Gebet kuieend zu. Er predigte am

folgenden Morgen über die Grunddogmen des kathoHschen

Glaubens und ward von den angesehendsten Männern Ti-

raiios in Feiner Hci berge begrüsst. Den ihm angekündigten
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Besuch des rhätisclion Podestaten daselbst lehnte er ab,

weil derselbe ein Protestant war, eine Thatsache, welche

Ptomegialli mit der unbegrenzten Leutseligkeit — immensa

caritä — und dem apostolischen Eifer des Mannes nicht

zusammenreimen kann. Carl Borr 'meo speiste bei Ber-

nardo Lambertenghi und kehrte ins Brescianische zurück.

Cf. Romegialli Vol. 11 p. 107.

34. Of. 1577 Note 97. Jener Thomas Zeuth, der

als Hauptreformator der Gemeinde Bergün anzusehen ist,

wie der Grundriss der Geschichte Gmeiuer drey Bündten

I^ande, II. Theil p. 34 nach Campell berichtet, war, frü-

her Gerichtsschreiber und Landammaun gewesen und Hess

sich, nach dem bekannten Vorgange des Staatsmannes Jo-

hann Travers zu Zutz, nach abgelegtem Examen in den

Schooss der rhätischen Synode aufnehmen und wurde Pfar-

rer seiner Heimathgemeinde.

35. Calais an der Meerenge dieses Namens, welche

England und Frankreich von einander scheidet.

36. Dieser Thatsache wird unseres Wissens nirgends

sonst Erwähnung gethan, weshalb die Mittheilung Ardüsers

zur Kennzeichnung der Zeit nur willkommen sein kann, —
Jahrgang 1581. — 37. Als kulturhistorisch be-

merkenswerth mag aus dem hieher gehörigen beitägigen

Protokoll vom 29. Mai folgende Mittheilung Platz greifen:

Wegen beharrlicher Weigerung der Gemeinde Sondel ,,einen

Eerlichen" Münsterthaler zu ])eerdigen und bemesener Re-

nitenz gegenüber mehrmaligen Vorladungen von Seite des

Bundestages gemeiner drei Bünde, wurde dieselbe mit einer

Strafe von 400 Kronen an den Fiskus und 200 Kronen

zur Honoiirung der Commissarien belegt und im Falle
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verzögerter Einzahlung der Busse mit Einschreiten durch

ein besonderes Gericht bedroht und verordnet ,,das8 sy von

beiden Religionen die abgatorbenen one Verhinderung be-

grabinudt." Den 9. Februar des Jahres 1582 kam diese

Angelegenheit wegen Ausserachtsetzung der Mahnungen

der Commissarien zu gerichtlichem Austrag; ,,Gmeynd"

und Einzelne wurden zwar der ,,sach halber in glimpf und

Eeren" belassen, jedoch pflichtig erklärt, die ergangenen

Gerichtskosten zu decken, und die Bädeisführer überdies

noch von dem Podestaten von Tirano nach Verdienen

bestraft.

Von Wichtigkeit in Betreff der Stellung, welche die

rhätischen Bünde gegenüber dem Churerbisthum und dem

geistlichen Haupte desselben einnahmen, erscheint sodann

eine andere Angabe desselben Protokolls, wonach der da-

malige Domkantor Peter Rascher eist dann auf den bi-

schöflichen Stuhl erhoben wurde, als er die bekannten sechs

Artikel der Wahlkapitulation (p. 289) beschworen und die

Einwilligung der Gemeinden in den Rücktritt des Beatus

a Porta und in die Ernennung eines neuen Bischofs er-

langt hatte. —
Für die arge Heimsuchung der rhätischen Lande

durch die Pest, wovon der Chronist redet, spricht sodann

ein Beschluss, welchen der Beitag den 22. November glei-

chen Jahres 1581 zu fassen genöthigt wurde. Die Velt-

liner trugen nämlich Bedenken, die bündnerischen Säumer

trotz des Vorweises von sogenannten Gesundheitsboletten

in die Wlrthshäuser aufzunehmen und bei Weinkäufen in

die Keller einzulassen. Um die mit einer in dieser Hin-

sicht zu weit gehenden Aengstlichkeit der italienischen
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Vogteien verbundene Störung des öffentliclien Verkehrs zu

vermeiden, forderte der Beitag infolge seiner Schlussnahme

vom 22. November die Amtleute im Veltlin auf, dafür zu

sprgen, dass die Säumer, welche sich ausweisen können,

gesunden Ortschaften anzugehören, ,,umb ir gelt spyss und

trannkh in den Wirthshüsseren" erhalten und in die Keller

gelassen werden ,,unnd das man wie vormolen handien

und wandlen mög."

Das im Bunde mit der Inquisition in Italien aufge-

kommene Spähersystem veranlasste häufig Sequester auf

Kaufmannswaaren und hatte deshalb bittere Klagen und

Drohungen mit Repressalien namentlich im Verkehr mit

Mailand und Venedig zur Folge. Die zweibeinige Hetze

des heiligen Officiums spürte vorzugsweise nach ketzerischen

Schriften und nahm dem damahgen berühmten Kaufmann

Lorenz Lumaga von Plurs auf einmal acht Ballen Bücher

zu Como weg. Auf erhobenes Ansuchen um amtliche Ver-

mittlung bei dem spanischen Statthalter in Mailand, stellte

ihm der Beitag den Erlass einer schriftlichen Empfehlung

oder die Abordnung eines Gesandten, Letzteres selbstver-

ständlich auf seine Kosten, in Aussicht. Cf. Beitagspro-

tokoll vom 29. Mai.

Von der strammen Disciplin, die das damalige drei-

köpfige AdministrativkoUegiura gemeiner Bünde sich selbst

auferlegte, zeugt sodann die Verordnung, wonach der je-

weilige Bürgermeister von Chur gehalten war, zehn bis

vierzehn Tage vorher den Häuptern den Zeitpunkt zu be-

zeichnen, an welchem jedes derselben sich in der Herberge

einzufinden habe, Verspätungen mit einer halben Krone

Busse belegt -und die Anwesenden ohne die Ankunft den

u
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fehlenden Collagen abzuwarten, in den Verhandlungen „für-

zufahren'' angewiesen wurden. Cf. Das beitägige Protokoll

vom 1. Juni.

Derselbe Beitag ertheilte dem Peter Korn aus dem

Bergell auf sein Gesuch ,,einen saltzbrunnen, so in Ma-

lennc im Veltlin soll erfunden sein, in gesellschaft ettUcher

frörabder zu erbuwen," den Bescheid, ,,imme sömlichs zu

vergunnen, doch sofern durch Gottes gnad dio sach glück-

lich fürgang haben wurde, söllenndt sy alle zyth mit rath

gmeiner 3 pünth handien, es seige in kouff dess salt;z

oder euch in messung des holtz und anders, so von iiöt-

ten sein wurdt."

38. Bekanntlich die Kapelle von Zitail, welche von

sonniger Anhöhe ob dem Dorfe Salux ins Thal hernieder-

schaut imd alliährlich Schaaren andä';htiger Pilger in feier-

licher Prozession zu sich'nach der Stätte des Heils empor

lockt, zum Beweise dafür, dass die so vieltach verketzerte

Aufklärung des neunzehnten Jahrhunderts da und dort in

naiver Gläubigkeit selbst unsern Chronisten überbietet, der

in dieser Piichtung wahrlich eine seltene Leistungsfähigkeit

an den Tag legt.

Jahrgang 1582.— 39. Cf. Das JuniprotokoU des

Beitags.

Das Hülfsgesuch der Republik Bern zu Gunsten ihrer

Bundesgenossen in Genf im Kampfe mit den meuchlei-i-

ßchen Nachstellungen und den Eroberuugsgelüsten des Her-

zogs von Savoyen bildete den Hauptgegenstand der amt-

lichen Verhandlungen im Schoosse der rhätischen Gemein-

den und Bundesbehördeu. Es zöugt von dem bewährten

Staatsmann ischen Takt der Bernermagistrate, dass sie ihre
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Zuschrift „was maf?seü der Herzog zu Saplioi in kriegsrü-

stung Stande uff den Grenzen der Statt Gennff nnnd im fal

der not ires rathss, Hilfs und beistandts begerenndt/' durch

Vermittlung des oberen Bundes an die beiden anderen, de-

ren Hülfsbereitwilligkeit zweifellos war, gelangen Hessen

und durch diese diplomatische Auszeichnimg dessen allfäl-

lige konfessionelle Abneigung gegen die bedrohte Stadt

Calvins von vornherein entwaffneten. Mit derselben staats-

klugen Zuvorkommenheit enhoilte der Beitag gleich darauf

dem Landricliter des oberen Bundes den Aufirag, das

Schreiben Berns von sich aus mit der Erklärung zu be-

antworten, man werde das gestellte Begehren den Gemein-

den sofort ^.zur Vernehmlassung"" unterbreiten.

Aus den mit auffallender Beschleunigung den 21.

Juni eingegangenen Mehren ergab sich die einhellige Ent-

schlossenheit, .,so den Herren von Bern oder iren under-

thonen was kriegss zustünde, innen mitt lyb, guot und

bluott zuzuziechen und nitt von innen zu ston, doch so

fern gmeine pündt nitt selbs angfochten wnrdendt". Gestüzt

auf das erfreuliche Ergebniss der Vollisabstimmung machte

der Beitag alle diejenigen, welche ,,one Hüsser 1000 Gul-

den rych sind'' die Anschaffung, eines Harnisches neben

der herkömmlichen Ausrüstung und der jüngeren Mann-

schaft, die das vierzehnte ArLersjahi" hinter sich hatte, die

Bewaffnung mit „seitenweer, spiess oder halleubartte" unter

Androhung unnachsichtlicher Busse im nichtentsprechenden

Falle, zur Pflicht. Der „Auszug"" der drei Bünde wurde

auf 9000 Mann angesetzt, eine inner drei Wochen auf

dem ganzen Gebiete gemeiner Lande abzuhaltende Muste-

ruug der railizpflichtigen Mannschaft angeordnet und jeden
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Bund bei Busse zur Beschaffung der statutarisch gefor-

derten Schutz- und Angriffswaffen angehalten. Die Muste-

rung erstreckte sich über die Grenzen herrschender Lande

hinaus und traf auch das Veltlin, welches zur Aushebung

und Waöhung von dreitausend Mann sich anschicken musste.

Man legte namentlich auf das Ausrücken der ^, Hacken-

schützen'*' in den Vogteien grosses Gewicht, drang auf

kriegfertige Zurüstung des Geschützes zu Chur, im Bergell

und Puschlav, bestimmte die Stärke jedes ,,fähnli" zu drei-

hundert Mann und veranlasste die Wahl von drei

Bundesobersten, wozu Landrichter Sebastian von Castelberg

für den obern Bund, Landvogt Dietegen von Salis für das

Gotteshaus und Landammann Fluri von Sprecher für die

Gerichte auserkohren wui'de. Da die Regierung von Bern

brieflich die Besorgniss äusserte, dass die fünf Orte einen

,,Auszug'* zu Gunsten des Herzogs von Savoyen beabsichtigten

und die Mitwirkung der rhätischen Bünde zur Verhinde-

rung desselben nachsuchte, so fasste der Bundestag

den Beschluss in einer Zuschiift an die „nächsten suntag"

zu Baden zusammentretende Tagsatzung ein Abmahnungs-

schreiben in berührtem Sinne abgehen zu lassen. —
40. Cf. J. Bott. Die Einführung des neuen Ka-

lenders in Graubünden. Leipzig bei Engelmann 1863. —
Die Annahme der verbesserten Zeitrechnung erfolgte im

Schoosse des katholischen Theils der bündnerischen Be-

völkerung gleich nach der Bekanntmachung und unter An-

drohung von Kirchenstrafen in nicht entsprechendem Fall,

befohlenen Einführung derselben, durch den Papst Gregor

Xni; sie stiess dagegen protestantischerseits auf einen

entschiedenen M^'iderstand, der in der Abneigung gegen
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den Papst als Urheber des neuen Kalenders und in dsr

Macht der Gewohnheit, welche die Gegner an den soge-

nannten alten Styl gefesselt hielt, seinen Grund hatte.

Während die gregorianische Zeitrechnung in andern Län-

dern und in der Schweiz zum Theii schon im siebenzehn-

ten und dann durchweg im achtzehnten Jahrhundert Ein-

gang fand, gelangte dieselbe in Bünden, nach vorausge-

gangenem, zum Theil sehr heftigem Kampfe, erst im Jahr

1811 infolge einer, durch angedrohte Zwangsmassregeln

unterstützten Sclilussnahme der Regierung, über die julia-

nische und damit das christliche Kirchenhaupt über den

heidnischen Cäsar zum Siege.

Der Misoxer erwähnt zwar bereits das bundestägige

Protokoll dieses Jahrganges, nach welchem dieselben wegen

bewiesener ,,ungehorsame'' von Seite des oberen Bundes

,,uss räthen und thätten gmeiner 3 püntthen, ouch der-

selben nutzungen, pensionen und jargelter ussgschlossen"

worden waren und die Vermittlung der beiden andern

Bünde zu ihren Gunsten nachsuchten, die man ihnen denn

auch angedeihen Hess und den Einsitz ihrer Deputirten

an dem betreffenden Bundestag auswirkte, wogegen der

Sequester auf ihrem Antheil an den öflfentlichen Einkünften

gemeiner Lande so lange in Kraft bleiben sollte, „bys sy

ghorsam geleistet habendt." Grund und nähere Beziehung

des strafbaren Verhaltens der Misoxerbevölkerung kommen

in dem berührten Protokoll nicht vor, können aber aus

der Mittheilung ilrdüsers, die als willkommene Ergänzung

erscheint, entnommen werden. Wir dürfen uns hier um

30 zuversichtlicher dieser Voraussetzung hingeben, als der

Bundestag auf ein Schreiben des Kaisers Rudolf IL an
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den Bischof von Cliur, worin die Annahme des gregoria-

nischen Kalenders aufs Wärmste befürwortet wurde, den

2. November den Beschluss fasste, „es umb einmol beym

alten Kalender blyben" zu lassen; wenn aber ,,ein gmeyn

eydtgenosseuschaft den nüwen annimpt, soll man sich ^vytter

bratschlagen." Dazu kam noch die Anfeindung der in

jener Landschaft ziemlich zahlreich vertretenen Protestanten,

welche der Fanatismus des Erzbischofs Carl Borromeo von

Mailand und seiner Satelliten, um sich nicht der verfas-

sungswidrigen Glaubensverfolgung schuldig ,zu machen, der

Zauberei beschuldigte und mit Feuer und Schwert gegen

sie einschritt.

41. Aus den bundestägigen Verhandlungen einer

Tagsatzung vom Februar 1583 erhellt, dass die höchste

Landesbehörde den Beschluss zur Erstellung einer Lehr-

anstalt am Hauptorte des Addathals fasste und sachbezüg-

liche Statuten entwarf, die indess nur berührt und nicht

weiter dargelegt werden. Hiernach ist die Zeitangabe bei

Ardüser zu berichtigen, dessen Mittheilung immerhhi als

eine willkommene Ergänzung des berührten Protokolls an-

gesehen werden kann. Dem letzteren entnehmen wir sodann

noch die Thatsache, dass Alexander Eonkadell von Genf

ein Vermächtniss zu Gunsten der Schule zu Sondrio ge-

stiftet habe. Neben Erlangung allgemeiner Geistesbildung

mochten auch politische und kirchliche ,Zwecke derr'Grün-

dern der Anstalt vorschweben. An Sinn für Schulbildung

fehlte es jener Zeit keineswegs. Die Eeformation hat be-

kanntlich den nachhaltigsten Anstoss dazu gegeben. Man

legte sodann auf Erlernung der italienischen Sprache einen

besondere Werth mid betrachtete die Sclmle zu Sondrio
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als die beste Anstalt zur Heranbildung tauglicher Beamten

im Veltlin und den beiden Grafschaften Worms und Clefen,

deren Landessprache den jeweiligen ihätischen Regenten

bei Ausübung ihrer Amtsvervvaltung nicht fremd bleiben

durfte, üeberdies mochte der protestantische Theil der

bündnerischen Bevölkerung wohl nicht mit Unrecht einen

heilsamen Einfluss für die Befestigung und Ausbreitung der

evangelischen Lehre von der neuen Bildungsstätte hoffen.

Von dem regen Interesse für Geistes! )ildung in gemeinen

Landen in früherer Zeit zeugt auch die doppelte Thatsa-

che, dass das Thusner Strafgericht jedem Amtmann den

Unterhalt eines Schülers während seiner Amtsdauer im

Veltlin zur Pflicht machte und der Bundestag beim Abschluss

von Militärkapitulationen mit der französischen Krone drei

Freif.tellen für rhätische Zöglinge in einer öffentlichen Lehr-

anstalt zu Paris jeweilig ausbedang. Leider war aber jene

höchst zweckmässige Verordnung des Gerichtes zu Tusis

wohl hauptsächlich ihres verhassten Urhebers wegen, nach

dem Berichte Ardüsers in seiner Selbstbiographie (p. 4)

Von nicht langer DaAier. Anschürung konfessioneller Ge-

hässigkeit im Bunde mit kirchlichen und politischen Usur-

pations- und Unterdrackungsgelüsten, welche namentlich in

der mailändischen Regierung, an dem römischen Stuhl und

an den stets schlagfertigen Ketzerwürgern in der Mitte der

Gesellschaft Jesu, thätige Unterstützung und jeweilen von

Seite der kathohschen Orte der Eidgenossenschaft warme

Fürsprache fanden, sollten jener hoffnungsreichen Anstalt

in harter Blüthe den Untergang bereiten. Cf. 1885

Note 60.
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42. Militärkapitulation mit Heinricli III. von Frank-

reich. Protokoll des Bundestages vom August 1582. Zur

Abschliessung derselben wurden die drei von Ardüser in

üebereinstimmung mit dem Protokoll bezeichneten Vertreter

gemeiner Lande nach Paris mit einer „Instruktion" folgen-

gen Inhalts abgeordnet:

a. Siglung der neuen Vereinigung „mit gepürendter

Solennittet nach altem löblichen brouch und in form und

gstalt, ouch uff jar unnd zeyth als Herren gsandten unnser

gethreuwen lieben Eyd unnd punndtsgnossen der verpünnd-

ten orth löblicher Eydgnossenschaft ouch thun werdendt."

b. „soUenndt bey ir k. M. anwerben, das gmeynen dry

püuthen ein bsonder autentisch Vereinigung brieff zugseilt

werde, im fall der nott sich desselben zu gebrauchen — mit

nachfolgenden Conditionen, die bereits der Hauptsache

nach mit dem französischen Gesandten vereinbart worden

waren. Wir heben aus denselben nur einige Punkte her-

vor, die bei Ardüser unberührt geblieben sind. Die Bünd-

ner fühlten sich gegenüber den Eidgenossen bei Aushebun-

gen von Truppen hintangesetzt und wünschten eine nume-

risch angemessene Vertretung. Sie verlangten, dass die

ausbedungenen Jahrgelder und Pensionen ,,one der Landen

kostung unnd entgeltung" übersandt werden; dass der Kö-

nig den Erben verstoi bener ehemaliger Söldner die ,,ver-

legenen" — rückständigen — Pensionen verabfolgen lasse.

Wir schliessen noch folgenden bemerkenswerthen Passus aus

der berührten Instruktion oder dem Verhaltungsei lass für

die rhätischen Abgeordneten an: „diweil wir ein rinng und

zum Theil ein unfruchtbar Landt habenndt unnd ir k. M. pflegt

etliche gwardinen — Leibgardisten — und zusätz — ste-
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hende Truppen, Garnison — in i^^en reich unnd lannden

von Eydtgnossen zu erhalten, Söllendt die Herren gsandten

bey ir k. M. erlangen unnd oufbringen, das ir M. unnser Nation

euch annemme, damit sich das volch dester bester erhal-

ten möge unnd euch nebendt den Hr. Eydtgnossen der

gepür nach bettrachtet werdt.

43. Cf. Note 39. —
44. Der Herzog von Alengon war der vierte Sohn

Heinrichs II. und der Katharina von Medici. Er schlug

sich aus politischen Gründen auf die Seite der Hugenotten

und focht als Statthalter in den Niederlanden gegen Spa-

nien, kehrte nach Frankreich zurück und starb bald dar-

auf im J. 1584. —
45. Der unglückliche Feldzug nach Toscana und die

bei Siena vorgefallene Sc! lacht trugen sich im Jahr 1554

zu. Cf. Sprech. Chron. 1. 4. p. 173

Wir theilen aus den reichhaltigen Protokollen dieses

Jahres noch einige Thatsachen mit, die von etwelchera In-

teresse sein dürften:

a. Bischof Beat a Porta, der seiner Würde zu Hof Chur

entsagte und sich nach Fürstenburg in's Privatleben zurück-

zog, verweigerte seinem Nachfolger, Peter Raschör, die Aus-

lieferung der ,,Schlüssel und briefflichen gerechtigkeiten".

Rascher suchte den Rath des Bundestages nach und erhielt

zui' Antwort, noch einmal bei seinem Gegner darum anzu-

halten und im Fall beharrlicher Weigerung, unter Zuzug

der Hauptleute von Fürstenburg und Remüss und des Richters

vom Münsterthal, Caspar Planta, nebst drei oder vier „geist-

lichen personen" die Schlösser — zu Fürstenburg, einer

bischöflichen Besitzung im Vinstgau — aufbrechen zu

31*
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lassen, und im Falle Dokumente fohlten, die Erstattung

derselben zu fordern, und geschoiio es nicht, dem abge-

tretenen Bischof die vom Bisthum ihm zugesagte Pension

— von vierhundert Gulden jährlich — nicht verabfolgen

zu lassen. —
b. Lorenz Lumaga und Gebrüder, Kaufleute zu Plurs,

hatten infolge geschehener Ueberweisung an Zahlungsstatt

von Seite eines Baukierhauses Schorer im ^\ugshurg, eine

Geldforderung an Frankre.ch erhalten und suchten zur

Realisirung derselben die Vermittlung der Bünde nach.

Diese entsprachen dem Gesuche Lumagas und beauftragten

die zur Erneuerung des Bündnisses mit der französischen

Krone nach Paris abgeordnete Gesandtschaft mit Betrei-

bung dieser Angelegenheit, und sprachen sich in der be-

treffenden Instruction unter Anderm dahin aus: ,,Die herren

gesandten söllendt bei ir k. M. gnedigst alles möglichsten

fleisses und ernsts anwerben — anwenden — im Namen

gmeyner drV pünthen, dass denen Lumaga sönliche —
solche — ir befugte ansprach . . . ervolgett und erstattet

werd, in ansechen der gestaltsame aler sachen, ouch für-

nemlich diewyl diss noch die erste pretension were, so in-

graeineu dry pünthen landen sönlich gstalt bezalt

würde, so doch sunderpare personen — Privatleute — in

der Eydgenossenschaft derglychen pretensionen vil und

mancherley seind passiert und bezalt worden ; — geschehe es,

so werdendt gmeyne dry pünth, als ir M. gethreuwe Eydt und

pundtgnossen sönliches alles zu sonnderen w'olgfallen ouff-

neraen und verston".

c. Erfährt mau ebenfalls aus diesem Protokoll, dass

von buudestägiger Seite eine Besichtigung von ,,dess Campelli
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Cronica" angeordnet wurde; die Namen der damit Beauf-

tragten werden nicht genannt. Der Auftrag wurde im

Juni 1582, somit zu einer Zeit srtheilt, da der Verfasser

höchst wahrscheinlich noch am Loben war. Er starb nach

herkömmUcher Annahme gegen Ende dieses Jahres. Seit jener

Anordnung von Seite des Bundestages sind nahezu 300

Jahre verflossen ; aber Oampell, „dieser Vater der rhätischen

Geschichtschreibung", Hegt immer noch nur im Manuscript

vor und harret der Erlösung aus dem. Staube öffentlicher

und Privatbibliütlieken. Ihn ans Tageslicht zu fördern,

dürfte wahrlich nicht die geringste Ehrenschuld der Bündner-

volkes sein.

d. Von dem politischen Weitblick unserer rhätischen

Vorfahren zeugt sodann der Versuch des Anschlusses der

drei Bünde an die schweizerische Eidsgenossenschaft. Sie

mussten denselben w.,iischen zur Dämpfung des oft stürmisch

auforausenden Parteihaders im Innern und zur Wahrung

ihrer Stellung nach Aussen, wobei zeitweilig nicht blos der

Besitz der Vogteien sondern auch die Unabhängigkeit des

herschenden Landes in Frage gestellt wurden.

Von Interesse erscheint die Art, in welcher der rhä-

tische Bundestag das Aufnahmsbegehren des Gotteshauses

und oberen Bundes in erster Linie, und sodann auch der

zehn Gerichte, die damals noch grossen Theils unter oester-

reichischer Verwaltung standen, gegenüber der eidsgenössi-

schen Tagsatzung begründete. In der den Abgeordneten

Paul Florin für den oberen, Dietegen von Salis für den

Gotteshaus- und Peter Guler für den Zehngerichtenbund nach

Baden an die Eidgenossen ertheilten Instruktion kommen

folgende Punkte vor : a) Eidgenössischer Gruss imter
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Anerbietung aller ,,Eeren ouch eyd und pnndsgenössitcher

threuwen und liebe". b) Hervorhebung der Biederkeit,

welche die Bünde gegenüber ,,aler truglichen und libkosen-

den Prattien" feindlich-gesinnter ,,pol.cntaten" an den Tag

gelegt und sich stetsfort erhalten und bewährt hätten,

c) Berührung der bereits bestehenden Einigung des Gottes-

hauses und oberen Bimdes mit den sieben Orten ; Uri,

Sch"\\7z, ünterwalden, Luzern, Zürich, Glarus und Zug, den

Einen uud Andern zum Besten, d) Hinweisung auf die

allmälige Mehrung der Letztern durch Aufnahme von sechs

neuen Bundesgliedern: Bern, Solothurn, Freiburg, Basel,

Schaffhausen und Appenzell, mit beigefügter Bitte um

ebenso willfährige Einverleibung des Gotteshauses und

oberen Bundes in die dreizehnörtige Eidgenossenschaft unter

Zusicherung von Biederkeit Treue in Lieb und Leid. —
Schliesslich wird auch die Aufnahme des Zehngerichtenbundes,

damit derselbe im Falle der Isolirung nicht verderbe, „als

gutt gesundt glidt" auf's Wärmste empfohlen.

Jahrgang 1583. 46. Pfalzgraf Casimir von Zweibrücken

war ein bekannter Haudegen, der eifrig dem evangelischen

Bekenntniss anhing und mit seinen Glaubensgenossen, den

Hugenotten in Frankreich, gegen die katholische Hofpartei,

und mit den Protestanten in den Niederlanden gegen König-

Philipp von Spanien als Söldnerhauptmann focht.

Wir fügen den karg zugemessenen Angaben des Chro-

nisten noch einige Data aus den LandesprotokoUen dieses

Jahi*es hinzu:

a. Klosterschule zu St. Nikolai in Chur: Auf die an

die Gemeinden des Gotteshausbundes gerichtete Anfrage,
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ob man wie bis dahin zwei Knaben oder nur einen von

Gerichtswegen in die Anstalt aufnehmen wolle, hatte sich

das „Mehren" für Beibehalt der herkömmlichen Einrich-

tung ergeben, jedoch unter der ausdrückhchen Bedingung,

dass jeder Knabe — mit Ausnahme derer, welche mit

Freistellen bedacht wurden, — noch ,,ein genarapts —
Beträchtliches — uss dem sinen'* zur Deckung der ergehen-

den Kosten beizutragen habe. Mit der Besorgung der

ökonomischen Angelegenheiten sollte ein sogenannter Kloster-

vogt beauftragt werden, den laut Schlussnahme des Gotteshaus-

bundes die Gerichte der Eeihe nach auf je drei Jahre zu wählen

hatten. Damals wurde Corn von Castelmur aus dem Bergeil mit

diesem Amte betraut; sein Nachfolger sollte ein Churer

werden. Alljährlich musste vor einer, vom Gotteshaus be-

stellten Commission, Rechnung über die Verwaltung abge-

legt werden. Im November des Jahres 1583 machten die

Eechnungsrevisoren : Bürgermeister Hans Bavier, Baptista

Zambra, Landr. Raget Caminada, Gaudenz Juvalta einige

Anträge zu geeigneten Reformen und Verbesserungen. Es

waren folgende: Zum .Ersten sei es nothwendig .,noch ett-

was zu buwen, damit dem Schuolmeister sin bhausung wider

umb auffgricht werde". Zum Andern müsse man „provision

thun umb ettwas husrats". Zum Dritten, das man ,,insechen

thüje, darmit die knabeu dester bass erhalten werdendt" —
besser genährt werden. Zum Vierten begehrte Doktor

Andreas Ruinella, „das ime sin gevvönliche vererung —
Geschenk — die ime abgschlagen wurd, wiederumb" ver-

abfolgt werde
,
jedes Jar fünfzehn gülden, nach verraög

eines abscheyds zu Ilanz ussgangeu!" — Eins und Zwei

wurden genehmigt ; Drei sollte zu künftigem Verhalten noch-
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mals in Form einer Frage auf die Gemeinden des Gottes-

hausbuudes ausgeschrieben werden, ob jedes Hochgericht

behufs besserer Bsköstigung der Knaben nur einen Zögling

liefern, d. h. mit einer Freistelle sich begnügen, oder bei

zwei mit grösserer Besteuerung der Eltern es belassen

wolle. Doktor Ruinella wurden für die drei Jahre aus-

ständige ,,vererung" vierzig Gulden zugesprochen mit dem

Verdeuten, das er ,,mit den knaben zur kilchen gange

unnd sinem ampt threülich vorstehe". Man verkürzte somit

den guten Schulmeister um fünf Gulden der zugesicherten

Einnahmen und stellte ihm dafür durch die Verpflichtmig

fleissigen Kirchenbesuches einen Wechsel auf das Jenseits aus

!

Ueber Mängel im öffentlichen Verkehr wurde häufig

und bitter geklagt: So beschwerte sich Gabriel Buvett über

Schuls, Siup, Eemüs uud Schieins wegen des schlechten

Zustandes der Landstrasse und forderte durch Vermittlung

der Gotteshausboten Entschädigung für ,,ein Boss, das

ime am St. Martinsbruck umbkommen" war. Man beschloss,

,,das ime das recht gsetzt werde zu Münsterthal; da soll

ein gutt gricht unnd recht ghalten werden." ^Auf die Bitte

des Landammanns Corn im Bergell, der über die schlechten

Strassen Klage führt: — ,,Die strass ist so schlecht und

schmal, das verschines jar — letztes Jahr — zwei man

in nächst darby h">uffenden wasser ertrunken seindt, und wel-

le niemandt darzu thun, das die strass gebessert werde

— um hilf und rat, damit raongkhlich möge sicher mit

lib unnd gut faren, wurde geordinieret, das Aman Peter

Oorn die Strasse solle machen lassen uud die Gemeinde,

wenn nöthig gegen Entschädigung, den Boden hergebe, wo-

gegen ihm die Befugniss übertragen wurde, für jedes mit
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,,fuhren" — Waaren — beladene Boss seine Gebühr von zwei

Batzen auf unbestimmte Zeit zu erheben. — Zu diesen

Uebelständen kamen noch häufig Veruntreuungen an Korn

und Wein „uff den schiffartten" auf dem Ziircher- und _Wal-

lenstadtersee, worüber von Seite der Bünde bei den Kau-

tonen Zürich, Schwyz und Glarus Klagen erhoben wurden. —
Die Schule zu Sondrio betreffend, erhielt der angst-

hch zögernde Landshauptmann von Schauenstein strikten

Auftrag, dieselbe „uff zu richten unnd des gänzlichen nitt zu

unterlassen."

Als kulturhistorisches Curiosum mag auch noch fol-

gende Stelle aus denselben Landesprotokollen über das Jahr

1583 hier Aufnahme finden, wonach einem üntervatzer,

Hans Plattner, dem ,,ein Pfaff sin wib hinwegfüret," mit

der nachgesuchten Ehescheidung auch die Eilaubniss zur

Wiedervermählung bewilligt wurde.

Jahrgang 1584. — 47. Die öffentlichen Ver-

handlungen, wovon bei Ardüser und in den Landesproto-

kollen dieses Jahres Erwähnung geschieht, tragen vorzugs-

Aveise einen konfessionellen Charakter an sich, der von

steigender Erbitterung zeugt und zum grossen Theil als

mindestens bedenkliches Erbe des 1584 mit Tod abge-

gangenen Erzbischofs Carl Boromeo von Mailand angesehen

werden muss.

So hatte der erste Geistliche ,,erzpriester" von Mor-

begno (1582) den Namen der Evangelischen in den ita-

lienischen Vogteien nachgeforscht ,, die lutherschen personnen

in gschrift zu bekommen begertt" , um dieselben den

Schergen der Inquisition in Italien eiuzuberichten und ihnen

die Festnahme der Ketzer, bei sich darbietenden Anlässen,

zu erleichtern ; der daraahge Landshauptmann liess den
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Frevler gefänglich eiuziehen und frug bei dem Bundestag an,

wie er weiter gegen ihn einzuschreiten habe. Die Entrüstung

darüber war so gross, dass die Behörde ihm die Weisung

ertheilte, gegen den Inquisitcn ,,one ansechen eincher Sta-

tuten, so sy wider sein mögeudt, mit der tortura zu pro-

cediren''. Den KathoHken wurden aber in den rhätischen

Bünden und anderwärts gleich dem Marktvieh in sanitarischer,

nach dem Protokoll vom Juni 1584 in kii-chlicher Hinsicht,

„bolletten" ausgestellt, womit sie unbelästigt in Italien

herum wandeln konnten, wogegen den Evangelischen daselbst

alle Sicherheit für Freiheit und Leben abging. Die xlus-

stelle solcher „bolletten" oder Ausweisschriften wurden

von dem Bundestage mit strenger Abstrafung, Ausschluss

von „retten und thetten" und von der Theilnahme an den

öfifentlichen Nutzungen — Staatseinkünften, Jahrgeldern

Pensionen — bedroht. Wie es in dieser Beziehung in

Italien aussah, entninmit man auch der Thatsache, dass der

Bundestag vom Monat Juni sich veranlasst sah ,,wegen

gfahr lybs und lebens" der auf venetianischen Gebiet

niedergelassenen bündnerischen Kaufleute eine Abordnung

an Doge und P^ath der Republik an der Adria abgehen zu

lassen.

Ein Stein des Anstosses für die Protestanten war

dagegen die verbesserte gregorianische Zeitrechnung. Der

Landeshauptmann in Veltlin, Herr von Schauenstein, be-

richtete, dass die Priesterschaft „den nüven Calonder ein-

zuführen wünsche, und erhielt im Febr. von dem Bundes-

tag den Bescheid, dass der alte Styl fortzubestehen habe

und ,,wer dawider thon hette und noch thette" bestraft

werden solle; die Katholiken in Puschlav wurden aus dem-

selben Grunde für straffällig erklärt.
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